
 

Landratsamt des Ilm-Kreises  •  Ritterstraße 14  •  99310 Arnstadt
��  

hiermit werden Sie zur 9. Sitzung des des Ausschusses für Finanzen, Struktur und 
Rechnungsprüfung des Kreistages des Ilm-Kreises in der Wahlperiode 2024 bis 2029 für

Dienstag, 24. Juni 2025 – 16:00 Uhr,

in den Sitzungssaal (Raum 240) des Landratsamtes Ilm-Kreises, Ritterstraße 14, 99310 Arnstadt 
eingeladen.

Der Innenhof des Landratsamtes ist nur noch dem Parken der Dienstfahrzeuge vorbehalten, des-
halb möchten wir Sie bitten, öffentliche Parkplätze zu benutzen, welche in unmittelbarer Nähe 
zur Verfügung stehen.

Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte der Seite 2.

Hinweis: Die Unterlagen können im digitalen Ratsinformationssystem auf der Website des Ilm-Kreises 
eingesehen werden. 

Mit freundlichen Grüßen

Petra Enders Lars Oschmann
Landrätin Ausschussvorsitzender

Ihr Zeichen:                  
Ihre Nachricht vom:      
Unser Zeichen:        013.43
Unsere Nachricht vom:      
ID                            1591048
Ansprechpartner:       S. König

Telefon: 0 36 28 738 105
Telefax: 0 36 28 738 111

An 
- die Presse
- Aushang im Landratsamt Ilm-Kreis 
   in Arnstadt und der Außenstelle Ilmenau

E-Mail:   kreistag@ilm-kreis.de

��
Nur für den Empfang von Mitteilungen ohne 
Signatur und/oder Verschlüsselung.De-Mail
Hinweise auf www.ilm-kreis.de beachten.
Datum: 06.06.2025

Einladung zur 9. Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Struktur und 
Rechnungsprüfung in der Wahlperiode 2024 bis 2029 am 24. Juni 2025 

Sehr geehrte Damen und Herren,

http://www.ilm-kreis.de/
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Einreicher:
Ilm-Kreis
Die Landrätin

BESCHLUSSVORLAGE – Nr. 12.

für die 9. Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Struktur und Rechnungsprüfung des 
Kreistages des Ilm-Kreises in der Wahlperiode 2024 bis 2029

Beratungsfolge Termin Behand-
lung

Beratungszweck

Ausschuss für Finanzen, Struktur und 
Rechnungsprüfung

24.06.2025 öffentlich Beschlussfassung

    
    

Bestätigung der Niederschrift über die 8. Sitzung des Ausschusses für Finanzen, 
Struktur und Rechnungsprüfung in der Wahlperiode 2024 bis 2029 vom 1. April 
2025     

Der Ausschuss für Finanzen, Struktur und Rechnungsprüfung des Kreistages des Ilm-Kreises 
möge beschließen:

Die Niederschrift über die 8. Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Struktur und Rechnungs-
prüfung in der Wahlperiode 2024 bis 2029 vom 1. April 2025 wird bestätigt.

Begründung:

Gemäß § 112 i. V. m. § 42 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung ist die Niederschrift in der 
nächsten Sitzung durch Beschluss zu genehmigen.

gez. Petra Enders
Landrätin

Anlagen:     
Niederschrift vom 1. April 2025



Einreicher: 
Ilm-Kreis
Die Landrätin

Informationsvorlage

zum Tagesordnungspunkt 9.5. der 7. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahl-
periode 2024 bis 2029

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
Ausschuss für Finanzen, Struktur und 
Rechnungsprüfung

24.06.2025 öffentlich zur Kenntnisnahme

Kreistag 25.06.2025 öffentlich zur Kenntnisnahme
    
    
    

Information über eine Eilentscheidung der Landrätin zu einer Dar-
lehensumschuldung          

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge zur Kenntnis nehmen:

Die Landrätin hat von ihrem Entscheidungsrecht gem. § 108 Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) Gebrauch gemacht und folgende Genehmigung erteilt: 

Der Landkreis schuldet das Darlehen bei der KfW Bankengruppe (Kredit-Akte Nr. 49) mit ei-
nem Darlehensrestbetrag in Höhe von 1.361.900,00 € zum Ende der Zinsbindung am 
15.05.2025 um. Die entsprechende Darlehensaufnahme erfolgt bei der Thüringer Aufbaubank 
zu einem Zinssatz in Höhe von 3,266 %, fest bis zum Laufzeitende am 15.02.2045.

Eilentscheidung gem. § 108 ThürKO:  
Der Landrat kann in Angelegenheiten, deren Erledigung nicht ohne Nachteil für den Landkreis 
bis zu einer Sitzung des Kreistages oder des zuständigen Ausschusses aufgeschoben werden 
kann und kein Beschluss nach § 112 in Verbindung mit § 36 a gefasst wird, anstelle des Kreis-
tages oder des Ausschusses entscheiden. Die Gründe für die Eilentscheidung und die Art der 
Erledigung sind den Kreistagsmitgliedern oder den Mitgliedern des zuständigen Ausschusses 
unverzüglich mitzuteilen.

Begründung:
Beim abzulösenden Darlehen handelt es sich um ein Förderdarlehen in Höhe von ursprünglich 
2.051.500,00 € aus dem Jahr 2015 bei der KfW Bankengruppe. Die Zinsbindung von 10 Jahren 
endete am 15.05.2025. Die KfW hat zur Anschlussfinanzierung am 22.04.2025 die Kondition 
zur Prolongation des Darlehens bereitgestellt, auf Nachfrage war seitens der Bank keine Mit-
teilung des Zinssatzes frühzeitiger zur Entscheidung in einer Kreistagssitzung möglich. Ent-
sprechend konnte die für den Landkreis vorteilhafteste Anschlussfinanzierung ab 15.05. erst 
am 22.04.2025 geprüft werden. Die Finanzierungsausschreibung am Markt ergab, dass die 
Thüringer Aufbaubank ein vorteilhafteres Zinsangebot unterbreitete. Um dieses für den Land-
kreis zu nutzen und Zinslasten abzuwehren, war die Eilentscheidung erforderlich.

gez. Petra Enders
Landrätin



Einreicher: 
Ilm-Kreis
Die Landrätin

Informationsvorlage

zum Tagesordnungspunkt 9.6. der 7. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahl-
periode 2024 bis 2029

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
Ausschuss für Finanzen, Struktur und 
Rechnungsprüfung

24.06.2025 öffentlich zur Kenntnisnahme

Kreistag 25.06.2025 öffentlich zur Kenntnisnahme
    
    
    

Information über eine Eilentscheidung der Landrätin zu einer außerplanmäßigen Aus-
gabe im Vermögenshaushalt bei der Haushaltsstelle 65000.95084 Straßenbaumaß-
nahme K 28 Brücken     

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge zur Kenntnis nehmen:

Die Landrätin hat von ihrem Entscheidungsrecht gem. § 108 Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) Gebrauch gemacht und die außerplanmäßige Ausgabe im Vermögenshaushalt bei 
der Haushaltsstelle 65000.95084 Straßenbaumaßnahme K 28 Brücken - Ellichleben Brücke 
über den Wolfsgraben in Höhe von 50.000,00 €, gedeckt durch Minderausgaben bei der Haus-
haltsstelle 65000.95000 Baumaßnahmen an Brücken in Höhe von 50.000,00 €, genehmigt.

Eilentscheidung gem. § 108 ThürKO:
Der Landrat  kann in Angelegenheiten, deren Erledigung nicht ohne Nachteil für den Landkreis 
bis zu einer Sitzung des Kreistages oder des zuständigen Ausschusses aufgeschoben werden 
kann und kein Beschluss nach § 112 in Verbindung  mit § 36 a gefasst wird, anstelle des 
Kreistages oder des Ausschusses entscheiden. Die Gründe für die Eilentscheidung und die 
Art der Erledigung sind den Kreistagsmitgliedern oder den Mitgliedern des zuständigen Aus-
schusses unverzüglich mitzuteilen.

Begründung:
Die bestehende Brücke K 28 Ellichleben über den Wolfsgraben ist in einem technisch schlech-
ten Zustand, welcher eine dringende Sanierung notwendig macht. Da die Maßnahme gleicher-
maßen die Brücke K 5 in Elleben und K 3 in Geilsdorf im Rahmen der Förderung über KVI 
angemeldet werden soll, macht sich eine umfangreiche Vorplanung erforderlich, welche die 
Entscheidung zwischen Sanierung und Neubau vorbereiten soll. Dies macht sich entgegen 
dem geplanten Haushaltsansatz bereits im Jahr 2025 erforderlich, da es nach einem Verkehrs-
unfall erhebliche Schäden der Absturzsicherung und der Brückenkappe gibt. Zudem ergaben 
sich im Rahmen der Planung zum Bauwerk K 5 in Elleben erhebliche Diskrepanzen zur ge-
planten Leistungsfähigkeit im Falle eines Hochwasserereignisses. 
Um die zur Klärung erforderlichen Absprachen mit einem Beteiligten fundiert und zielgerichtet 
zu ermöglichen, macht sich eine frühzeitige Planung dringend erforderlich. Die Maßnahme ist 
bereits im Investitionsprogramm baulich ab 2027 im Haushalt eingeordnet.
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Die Deckung der außerplanmäßigen Maßnahme erfolgt durch Minderausgaben bei der 
Haushaltsstelle 65000.95000 Neubau Brücken in Höhe von 50.000,00 €.

gez. Petra Enders
Landrätin



Einreicher: 
Ilm-Kreis
Die Landrätin

Drucksache-Nr. 125    

BESCHLUSSVORLAGE

für die 7. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
Betriebsausschuss AIK 18.03.2025 öffentlich Vorberatung
Betriebsausschuss AIK 10.06.2025 öffentlich Vorberatung
Ausschuss für Natur, Umwelt, Landwirtschaft und 
Forsten

16.06.2025 öffentlich Vorberatung

Ausschuss für Finanzen, Struktur und Rechnungs-
prüfung

24.06.2025 öffentlich Vorberatung

Kreistag 25.06.2025 öffentlich Beschlussfassung
    
    

Fortschreibung der Konzeption für die künftige Gestaltung der Abfallwirtschaft im Ilm-
Kreis, Teil 3          

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

Der Kreistag des Ilm-Kreises bestätigt die beiliegende "Fortschreibung der Konzeption für die 
künftige Gestaltung der Abfallwirtschaft im Ilm-Kreis, Teil 3, Stand Januar 2025. Die Umset-
zung wird wie folgt festgelegt: 

1. Die Landrätin des Ilm-Kreises und der Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis werden beauftragt, 
mit der Vorlage der Gebührenkalkulation und der Gebührensatzung für die öffentliche Ab-
fallwirtschaft des Ilm-Kreises ab dem 01.01.2026 in Anlehnung an die Empfehlungen aus 
der Konzeption folgendes umzusetzen:

- Das seit 2016 eingeführte Gebührensystem für die Verwertung und Beseitigung von Ab-
fällen aus privaten Haushalten und hausmüllähnlichen Abfällen aus anderen Herkunftsbe-
reichen, bestehend aus einer Festgebühr pro Einwohner/Einwohnergleichwert, Leistungs-
gebühren für Restabfall (Leerungsgebühren) und Leistungsgebühren Bioabfall (Behälter-
gebühr) wird grundsätzlich beibehalten.

- Zur Entlastung der Festgebühr entfällt die gebührenfreie Einzelanlieferung von Abfallklein-
mengen bei der Selbstanlieferung von Grünabfällen auf den Entsorgungsanlagen und 
kommunalen Sammelstellen. Für die Abnahme von Grünabfällen auf der Kompostieran-
lage des Ilm-Kreises, der Verbandsdeponie Rehestädt und an kommunalen Sammelstellen 
wird zur anteiligen Kostendeckung eine gebührenpflichtige Grünabfallkarte (Pauschalge-
bühr pro Jahr für mehrere Anlieferungen) eingeführt. Ausschließlich gebührenpflichtige 
Einzelanlieferungen von Grünabfällen bleiben auf der kreiseigenen Kompostieranlage und 
der Verbandsdeponie Rehestädt möglich.
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- Zur Entlastung der Festgebühr erfolgt die Abholung von Sperrmüll an den Haushalten und 
den weiteren angeschlossenen Einrichtungen des Ilm-Kreises sowie die Anlieferung an 
den dafür zugelassenen Entsorgungsanlagen ab 01.01.2026 ausschließlich gebühren-
pflichtig. Im Holsystem wird zur anteiligen Kostendeckung eine Sondergebühr für Trans-
port und/oder Verwertung von Sperrmüll eingeführt. 

- Zur Entlastung der Festgebühr wird für die Abholung von E-Schrott im Holsystem zur an-
teiligen Kostendeckung eine Sondergebühr für den Transport eingeführt. Gebühren für die 
weitere Behandlung / Verwertung werden nicht umgelegt.

- Bei der Neukalkulation der Abfallentsorgungsgebühren wird die Leerungsgebühr für Rest-
abfall gegenüber der Festgebühr und der Behältergebühr für Bioabfall überproportional 
erhöht.

- Der nächste Kalkulationszeitraum umfasst die Jahre 2026 bis 2029.

2. Die Landrätin des Ilm-Kreises und der Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis werden weiterhin 
beauftragt, die darüber hinaus in der Konzeption aufgeführten Empfehlungen und Hin-
weise in der laufenden Arbeitspraxis auf ihre Anwendbarkeit zu untersuchen. Zielstellung 
ist dabei neben einer möglichen Kostenoptimierung die Aufrechterhaltung eines hohen 
Servicegrades und der Servicequalität für die Bürger, die Gewerbetreibenden und die Ab-
fallerzeuger aus anderen Herkunftsbereichen des Landkreises, unter Abwägung eines an-
gemessenen Verhältnisses von Kosten und Nutzen.

Begründung:

Der Ilm-Kreis schreibt seine Abfallwirtschaftskonzeption bedarfsgerecht fort. Der vorliegende 
Teil 3 schließt sich an die bereits beschlossenen Teile 1 (2023) und 2 (2024) an. 

Der vorliegende Bericht befasst sich mit der Beschreibung der vorhandenen Sammel- und 
Gebührensysteme vor dem Hintergrund der Mengengerüste und zeigt Handlungsempfehlun-
gen auf, welche insbesondere im Zusammenhang mit der bevorstehenden Gebührenkalkula-
tion ab dem 01.01.2026 zu sehen sind.

Insgesamt bestätigt die Konzeption weitgehend das untersuchte System und empfiehlt die 
grundsätzliche Beibehaltung. Es wird wiederum ein Kalkulationszeitraum von vier Jahren emp-
fohlen.

Da die Ist-Kosten in nahezu allen Bereichen momentan deutlich über dem bei der letzten Ge-
bührenkalkulation geplanten Niveau liegen, muss diesem Umstand jedoch zukünftig bei der 
Gebührenkalkulation und der Gebührensatzung Rechnung getragen werden. Die Aufgaben-
stellung der Untersuchung bestand deshalb darin, möglicherweise noch vorhandene Einspar-
potenziale herauszuarbeiten und Ansätze für eine höhere Gebührengerechtigkeit durch verur-
sachergerechte Gebühren aufzuzeigen.

Der Bericht enthält dazu eine ganze Reihe von Hinweisen und Empfehlungen. Allerdings sind 
diese teilweise augenblicklich nur mit einem erheblichen Aufwand bzw. in zeitlich unbestimm-
ter Zukunft umzusetzen. Deshalb ist der Beschluss in die Punkte 1 und 2 unterteilt.

Unter 1. finden sich die unmittelbaren Arbeitsaufträge für die bevorstehende Gebührenkalku-
lation. Hier setzen notwendige Veränderungen bei Grünabfällen und Sperrmüll sowie Elektro-
schrott im Holsystem dort an, wo bislang gebührenfreie Leistungen erhebliche Kosten verur-
sachen. Diese belasten die Festgebühr jetzt bereits erheblich. Eine zumindest teilweise verur-
sachergerechte Umlage trägt somit wesentlich zu Mehr Gebührengerechtigkeit bei. Dem folgt 
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auch die überproportionale Erhöhung der Leerungsgebühren für Restabfall gegenüber der 
Festgebühr und der Behältergebühr für Bioabfall.

Unter 2. sind die weiteren Empfehlungen/Maßnahmen aus der Konzeption zusammengefasst, 
welche aus organisatorischen oder technischen Gründen nicht zeitnah zu realisieren sind. So 
erscheint beispielsweise der aus wirtschaftlichen Erwägungen vorgeschlagene Austausch der 
60l-Behälter zum gegenwärtigen Zeitpunkt als nicht zielführend, um einen erheblichen Einfluss 
auf die Gebührenentwicklung zu nehmen. Den Bestand schrittweise zu reduzieren und ohne 
einschneidende Maßnahmen langfristig auszuschleichen ist allerdings durchaus sinnvoll. 
Auch die Hinweise zu Veränderungen beim Abfuhrrhythmus einzelner Müllgroßbehälter sind 
rechnerisch richtig. Allerdings sind diese Abfuhrrhythmen das Ergebnis aufgrund gegebener 
örtlicher Bedingungen durch eingeschränkte Platzmöglichkeiten in vorhandenen Einhausun-
gen und bei Beibehaltung des Getrenntsammelangebotes sind Änderungen aktuell nicht um-
setzbar. Erst bei einem möglichen Neubau entsprechender Einrichtungen wie zum Beispiel 
Behältereinhausungen bieten sich derartige Möglichkeiten an. 

Die einzelnen Hinweise und Empfehlungen und der vorgesehene Umgang mit diesen durch 
den Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis sind in der als Anhang beigefügten Tabelle als Teil der 
Begründung übersichtlich dargestellt. 

gez. Petra Enders
Landrätin

Anlagen:
Tabelle zu den Handlungsempfehlungen
Fortschreibung der Konzeption für die künftige Gestaltung der Abfallwirtschaft im Ilm-Kreis,
Teil 3, Stand Januar 2025



C:\Users\SYSTEM~1\AppData\Local\Temp\IQKonv.4751.1\Temp893288.1-8495-1099963375\2883040770135_Tabelle Empfehlungen_Teil 3 040_KOPIE.pdf

Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis Arnstadt, 2025-03-04

Fortschreibung der Konzeption für die künftige Gestaltung der Abfallwirtschaft im Ilm-Kreis, Teil 3;
Handlungsempfehlungen

Pos. Entsorgungsangebot Empfehlung aus dem Konzept Teil 3 Vorgesehene Umsetzung durch AIK
1 Behältersammel- 

systeme für Restabfall
(Konzept Seiten 6-8)

60 l Behälter:
- Austausch aller 60-Liter Behälter gegen größere Behälter, 

Einsparung von ca. 1/3 der Behälterleerungen (ca. 50.000 €); 
Für den Tausch fallen Mehrkosten in Höhe von ca. 325 T€ an 
(Amortisationsdauer = ca. 6-7 Jahre)
oder

- Schrittweise Reduzierung der 60-l-Behälter ab der 
Kalkulationsperiode beginnend 2026 (keine 60-l-Behälter 
mehr anbieten) 

1100 l Behälter in Großwohnanlagen:
- Umstellung auf einen längeren Abfuhrrhythmus, dabei 

Aufstellung weiterer Behälter erforderlich bzw. Tausch in 
größere Behälter (U 2,5 m³), dadurch geringerer 
Leerungsaufwand

- Wenn nicht im Bestand umsetzbar, bei Neubau von 
Einhausungen berücksichtigen

- Alternativ dazu Einführung einer Sondergebühr für Behälter, 
welche im verkürzten Rhythmus gefahren werden 

60 l Behälter:
- Kein kompletter Austausch aller 12.229 

Stück aufgestellten 60-l-Behälter aus 
Kostengründen (ca. 300 Stück 60-l-Behälter 
im Lagerbestand) und unter 
Berücksichtigung der Ein-Personen-
Grundstücke (4.728 Grundstücke)

- Weiterhin würden zusätzliche Kosten für 
den Umtausch der Behälter anfallen

- Umsetzung zunächst nur bei defekten 
Behältern im Zuge der Beratung

- Erneute Prüfung der schrittweisen 
Reduzierung der 60-l-Behälter frühestens 
ab der Kalkulationsperiode 2030 

1100 l Behälter:
- Die individuelle Beurteilung der Situation 

ist bereits erfolgt
- Umstellung auf längeren Abfuhrrhythmus 

bzw. Umstellung auf U 2,5 m³ ist aus 
Platzgründen in den Einhausungen der 
Großwohnanlagen nicht möglich

- Einführung Sondergebühr bei 
Wohnungsgesellschaften ist nicht 
vermittelbar
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Ersatz U 2,5 und 5,0 m³ Behälter (ausschließlich Gewerbe):
- Umtausch der U 2,5 und 5,0 m³ Behälter in 1.100-l-Behälter 

aufgrund von hohem Leerungsaufwand (Spezialfahrzeug mit 
Klappschüttung) der insgesamt 19 Behälter empfohlen

- Berücksichtigung bei Neubau-Einhausungen 
nur langfristig möglich

U 2,5 und 5,0 m³:
- Dienstleistung von U 2,5 und 5, m³ wird 

den Gewerbeeinrichtungen weiterhin 
angeboten, da von dort ausdrücklich 
angefordert (Platzprobleme etc.)

Behältersammel- 
systeme für Bioabfall
(Konzept Seite 9)

- Prüfung der Umstellung von wöchentlicher auf 14-tägige 
Abfuhr der 152 Stück 240-l-Behälter in Großwohnanlagen

- Wenn nicht im Bestand umsetzbar, dann bei Neubau von 
Einhausungen berücksichtigen

- Umstellung auf längeren Abfuhrrhythmus 
ist aus Platzgründen in den Einhausungen 
der Großwohnanlagen nicht möglich

- Berücksichtigung bei Neubau-Einhausungen 
nur langfristig möglich

2 Gestaltung der 
Grünabfallerfassung 
(Sammelplätze und -
zeiten; Schredderplatz 
auf der VD Rehestädt)
(Konzept Seite 19)

- mittel- bis langfristig: 
Ausbau 3 weiterer Wertstoffhöfe im Landkreis empfohlen 
(siehe Konzept Teil 1, 2023), im Gegenzug Aufgabe von 
Sammelstellen zur Erfassung von Baum- und Strauchschnitt,
damit Reduzierung auf insgesamt 5 Annahmestellen

- Kurzfristig: 
Erhaltung der bisherigen Erfassungsstellen,
Einrichtung zusätzlicher Erfassungsstellen wird aus Kapazitäts- 
und Kostengründen nicht empfohlen,
weitere Nutzung des Schredderplatzes auf der VD Rehestädt 

- Zunächst wird die Errichtung von 1 
Wertstoffhof in der Kalkulationsperiode 
2026-2029 geplant, demzufolge kommt 
zunächst nur die kurzfristige Variante in 
Frage

- Die Entscheidung zur Anzahl der 
Grünabfall-Sammelplätze muss sich an den 
vorhandenen Kapazitäten orientieren um 
weitere Fremdkosten zu minimieren

3 Auswirkungen einer 
Gebührenveränderung 
für die Abgabe von 
Grünabfällen
(Konzept Seite 26)

- Einführung einer gebührenpflichtigen Grünabfallkarte
(z. B. personalisiert, 1 Jahr gültig, Anzahl der Anlieferungen 
unbegrenzt, 1-2 m³ pro Anlieferung)

- Vorschlag wird mit Gebührensatzung + 
Gebührenkalkulation ab 2026 dem KT zum 
Beschluss vorgelegt
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4 Gebührensystem und 
Eckpunkte der 
Gebührenkalkulation 
ab 2026
(Konzept Seiten 30, 31)

- Überproportionale Anhebung der Leerungsgebühr Restabfall 
gegenüber der Festgebühr und Behältergebühr Bioabfall

- Keine oder deutlich unterproportionale Anhebung der 
Behältergebühr Bioabfall

- Pauschalgebühr/Jahr für Grünabfall mittels Grünabfallkarte
- Sondergebühr für Transport und/oder Verwertung von 

Sperrmüll im Hol- und Bringsystem
- Kalkulationszeitraum von 4 Jahren wird empfohlen (2026 – 

2029)

- Vorschlag wird mit Gebührensatzung + 
Gebührenkalkulation ab 2026 dem KT zum 
Beschluss vorgelegt
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�)�R�U�W�V�F�K�U�H�L�E�X�Q�J���.�R�Q�]�H�S�W�L�R�Q���$�E�I�D�O�O�Z�L�U�W�V�F�K�D�I�W�����7�H�L�O�����������,�O�P���.�U�H�L�V  �6�H�L�W�H��4���Y�R�Q��31 

�V�F�K�O�•�V�V�H�Q�����K�R�K�H�Q���(�U�O�|�V�H�Q���I�•�U���G�L�H���$�O�W�S�D�S�L�H�U�Y�H�U�P�D�U�N�W�X�Q�J���X�Q�G���G�H�U���1�H�X�Y�H�U�K�D�Q�G�O�X�Q�J���P�L�W��
�G�H�Q���G�X�D�O�H�Q���6�\�V�W�H�P�H�Q���•�E�H�U�� �G�L�H���0�L�W�E�H�Q�X�W�]�X�Q�J�V�H�Q�W�J�H�O�W�H���I�•�U�� �3�3�.�����H�U�K�H�E�O�L�F�K�� �J�H�G�l�P�S�I�W��
�Z�X�U�G�H�� 

�'�D���L�Q���G�H�U���Q�H�X�H�Q���.�D�O�N�X�O�D�W�L�R�Q�V�S�H�U�L�R�G�H���D�E���G�H�P���-�D�K�U�������������N�H�L�Q�H���Q�H�Q�Q�H�Q�V�Z�H�U�W�H���*�H�E�•�K��
�U�H�Q�D�X�V�J�O�H�L�F�K�V�U�•�F�N�V�W�H�O�O�X�Q�J���P�H�K�U���]�X�U���9�H�U�I�•�J�X�Q�J���V�W�H�K�H�Q���Z�L�U�G�����P�D�F�K�W���G�L�H���J�H�Q�D�Q�Q�W�H���.�R�V��
�W�H�Q�H�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J���D�O�O�H�U���9�R�U�D�X�V�V�L�F�K�W���Q�D�F�K���H�L�Q�H���H�U�K�H�E�O�L�F�K�H���$�Q�K�H�E�X�Q�J���G�H�V���*�H�E�•�K�U�H�Q�Q�L�Y�H�D�X�V��
�H�U�I�R�U�G�H�U�O�L�F�K���� 

�,�Q�V�R�I�H�U�Q���E�H�V�W�H�K�W���G�L�H���$�X�I�J�D�E�H�Q�V�W�H�O�O�X�Q�J�� �G�L�H�V�H�U�� �8�Q�W�H�U�V�X�F�K�X�Q�J�� �D�X�F�K�� �G�D�U�L�Q���� �P�|�J�O�L�F�K�H�U��
�Z�H�L�V�H���Q�R�F�K���Y�R�U�K�D�Q�G�H�Q�H���(�L�Q�V�S�D�U�S�R�W�H�Q�W�L�D�O�H���K�H�U�D�X�V�]�X�D�U�E�H�L�W�H�Q���X�Q�G���$�Q�V�l�W�]�H���I�•�U���H�L�Q�H���K�|��
�K�H�U�H���*�H�E�•�K�U�H�Q�J�H�U�H�F�K�W�L�J�N�H�L�W���G�X�U�F�K���Y�H�U�X�U�V�D�F�K�H�U�J�H�U�H�F�K�W�H�U�H���*�H�E�•�K�U�H�Q���D�X�I�]�X�]�H�L�J�H�Q���� 
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2 �%�H�K�l�O�W�H�U�V�D�P�P�H�O�V�\�V�W�H�P�H���I�•�U���5�H�V�W�����X�Q�G���%�L�R�D�E�I�D�O�O�� 

2.1 �5�H�V�W�D�E�I�D�O�O 

a) Ist-Zustand  

�5�H�V�W�D�E�I�D�O�O���Z�L�U�G���L�P���,�O�P���.�U�H�L�V���I�O�l�F�K�H�Q�G�H�F�N�H�Q�G���L�P���+�R�O�V�\�V�W�H�P���•�E�H�U���8�P�O�H�H�U�E�H�K�l�O�W�H�U���X�Q�G��
�$�E�I�D�O�O�V�l�F�N�H�� �I�•�U�� �G�H�Q�� �6�S�L�W�]�H�Q�E�H�G�D�U�I���V�R�Z�L�H���E�H�L���J�H�O�H�J�H�Q�W�O�L�F�K���]�X�V�l�W�]�O�L�F�K�� �D�Q�I�D�O�O�H�Q�G�H�P��
�5�H�V�W�D�E�I�D�O�O���L�Q���J�U�|�‰�H�U�H�Q���0�H�Q�J�H�Q���•�E�H�U���&�R�Q�W�D�L�Q�H�U�����0�X�O�G�H�Q���X�Q�G���3�U�H�V�V�F�R�Q�W�D�L�Q�H�U�����H�U�I�D�V�V�W����
�D�Q�� �G�H�U���N�U�H�L�V�H�L�J�H�Q�H�Q�� �8�P�O�D�G�H�V�W�D�W�L�R�Q���:�R�O�I�V�E�H�U�J���X�P�J�H�V�F�K�O�D�J�H�Q�� �X�Q�G�� �]�X�P���7�U�D�Q�V�S�R�U�W���]�X�U��
�W�K�H�U�P�L�V�F�K�H�Q���%�H�K�D�Q�G�O�X�Q�J���L�Q���G�H�U���7�5�(�$���/�H�X�Q�D���E�H�U�H�L�W�J�H�V�W�H�O�O�W�� 

�,�P���)�R�O�J�H�Q�G�H�Q���L�V�W���G�D�V���0�H�Q�J�H�Q�J�H�U�•�V�W���I�•�U���G�D�V���-�D�K�U���������������,�V�W�����G�D�U�J�H�V�W�H�O�O�W�� 

�8�P�O�H�H�U�E�H�K�l�O�W�H�U���6�l�F�N�H 
Art/Größe Abfuhr-

rhythm.
Behälter-
bestand

mögliche
Leerungen

p.a.

mittlere
Bereitstellung

Leerungen 
p.a.

geleertes 
Behälter-

volumen p.a.

(Säcke, Kleinbehälter)

Abfuhren/a Stck. Stck. Anzahl/a Stck. m³
1 2 3 4 5 6 7

Säcke 40 l 517 21

Säcke 70 l 9.022 632

MGB 60 l 26 12.229 317.954 12,7 155.835 9.350

MGB 80 l 26 4.239 110.214 14,2 60.106 4.808

MGB 120 l 26 11.955 310.830 14,7 175.426 21.051

MGB 240 l 26 6.407 166.582 18,5 118.416 28.420

Zwischensumme
2-Rad-Behälter / Säcke

34.830 905.580 519.322 64.282

MGB 1.100 l 13 12 156 10,8 130 143

MGB 1.100 l 26 630 16.380 24,1 15.177 16.695

MGB 1.100 l 52 524 27.248 45,8 23.978 26.376

MGB 1.100 l 104 176 18.304 91,5 16.108 17.718

MGB 1.100 l 156 28 4.368 137,3 3.844 4.228

Zwischensumme
MGB 1.100 l

1.370 66.456 59.237 65.161

U 2,5 m³ 13 3 39 12,3 37 93

U 5,0 m³ 13 4 52 10,9 44 218

U 5,0 m³ 26 10 260 15,6 156 780

U 5,0 m³ 52 2 104 31,2 62 312

Zwischensumme
U 2,5 - 5 m³

19 455 299 1.403

Insgesamt 36.219 972.491 578.858 130.845

Abfallmenge 17.569t/a
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�&�R�Q�W�D�L�Q�H�U 

Art/Größe Tage der 
Container-
gestellung

Anzahl 
abgefahrene 
Container

geleertes 
Container-

volumen p.a.

Containertage Stck. m³
1 2 3 4

ASC 2 - 7 m³
(auf Anforderung)

730 120 600

Presscontainer (5/10 m³)
(auf Anforderung)

72 50 375

Insgesamt 170 975

Abfallmenge 225 t/a  
 

b) Würdigung des Ist-Zustandes und Beurteilung von Alternativen 

�'�D�V���$�Q�J�H�E�R�W���G�H�V�� �,�O�P���.�U�H�L�V�H�V���K�L�Q�V�L�F�K�W�O�L�F�K���G�H�U���$�U�W�����X�Q�G���*�U�|�‰�H���G�H�U���(�U�I�D�V�V�X�Q�J�V�E�H�K�l�O�W��
�Q�L�V�V�H���X�Q�G���G�H�U�H�Q���/�H�H�U�X�Q�J�V�K�l�X�I�L�J�N�H�L�W���L�V�W�����Y�H�U�J�O�L�F�K�H�Q���P�L�W���D�Q�G�H�U�H�Q���/�D�Q�G�N�U�H�L�V�H�Q���L�Q���7�K�•�U�L�Q��
�J�H�Q�����V�H�K�U���J�U�R�‰�����8���D�����G�D�U�D�X�V���N�|�Q�Q�H�Q���I�R�O�J�H�Q�G�H���2�S�W�L�P�L�H�U�X�Q�J�V�P�|�J�O�L�F�K�N�H�L�W�H�Q�����Z�H�O�F�K�H���G�L�H��
�:�L�U�W�V�F�K�D�I�W�O�L�F�K�N�H�L�W���Y�H�U�E�H�V�V�H�U�Q�����D�E�J�H�O�H�L�W�H�W���Z�H�U�G�H�Q�����=�H�L�W�����X�Q�G���.�R�V�W�H�Q�D�Q�V�l�W�]�H���J�H�P�l�‰���D�N��
�W�X�H�O�O���H�U�V�W�H�O�O�W�H�U���/�6�3���.�D�O�N�X�O�D�W�L�R�Q���I�•�U���G�H�Q���=�H�L�W�U�D�X�P������������������������ 

�x �$�Q�J�H�E�R�W���������O���%�H�K�l�O�W�H�U 

�������O���%�H�K�l�O�W�H�U���K�D�W�W�H�Q���L�P���,�O�P���.�U�H�L�V���Y�R�U���G�H�P���+�L�Q�W�H�U�J�U�X�Q�G���G�H�V���E�L�V���]�X�P������������������������
�J�H�O�W�H�Q�G�H�Q���*�H�E�•�K�U�H�Q�V�\�V�W�H�P�V�����Z�H�O�F�K�H�V���L�P���.�H�U�Q���D�X�I���H�L�Q�H�P���S�D�X�V�F�K�D�O�H�Q���S�H�U�V�R�Q�H�Q��
�E�H�]�R�J�H�Q�H�P�� �9�R�U�K�D�O�W�H�Y�R�O�X�P�H�Q���Y�R�Q���P�L�Q�L�P�D�O�� ������ �/�L�W�H�U�Q�� �S�U�R�� �3�H�U�V�R�Q�� �X�Q�G�� �:�R�F�K�H��
���V�R�P�L�W���������/�L�W�H�U���E�H�L�������3�H�U�V�R�Q�H�Q���X�Q�G���������W�l�J�L�J�H�P���5�H�J�H�O�D�E�I�X�K�U�U�K�\�W�K�P�X�V�����E�H�U�X�K�W����
�L�K�U�H���%�H�U�H�F�K�W�L�J�X�Q�J�� 

�0�L�W�� �8�P�V�W�H�O�O�X�Q�J�� �G�H�V�� �*�H�E�•�K�U�H�Q�V�\�V�W�H�P�V�� �D�X�I���H�L�Q�H�Q���E�H�U�H�L�W�V�W�H�O�O�X�Q�J�V�D�E�K�l�Q�J�L�J�H�Q��
�0�D�‰�V�W�D�E���V�L�Q�G���������O���%�H�K�l�O�W�H�U���X�Q�W�H�U���:�L�U�W�V�F�K�D�I�W�O�L�F�K�N�H�L�W�V�J�H�V�L�F�K�W�V�S�X�Q�N�W�H�Q���M�H�G�R�F�K���H��
�K�H�U�� �N�U�L�W�L�V�F�K�� �]�X�� �E�H�W�U�D�F�K�W�H�Q���� �G�D�� �G�L�H�V�H���L�P�� �9�H�U�J�O�H�L�F�K�� �]�X�� �J�U�|�‰�H�U�H�Q���%�H�K�l�O�W�H�U�Q�� �E�H�L��
�L�G�H�Q�W�L�V�F�K�H�P���$�E�I�D�O�O�D�X�I�N�R�P�P�H�Q�� �K�l�X�I�L�J�H�U�� �E�H�U�H�L�W�J�H�V�W�H�O�O�W�� �Z�H�U�G�H�Q���P�•�V�V�H�Q�����'�L�H�V�H��
�K�l�X�I�L�J�H�U�H���%�H�U�H�L�W�V�W�H�O�O�X�Q�J���I�•�K�U�W���E�H�L���G�H�U���$�E�I�X�K�U���]�X���H�U�K�|�K�W�H�P���$�X�I�Z�D�Q�G���D�X�I�J�U�X�Q�G��
�G�H�U���P�H�K�U���H�U�I�R�U�G�H�U�O�L�F�K�H�Q���$�Q�K�D�O�W�H�����X�Q�G���/�H�H�U�X�Q�J�V�Y�R�U�J�l�Q�J�H�����6�L�H���N�D�Q�Q���X�Q�W�H�U���K�\�J�L��
�H�Q�L�V�F�K�H�Q���*�H�V�L�F�K�W�V�S�X�Q�N�W�H�Q���M�H�G�R�F�K���G�X�U�F�K�D�X�V���V�L�Q�Q�Y�R�O�O���V�H�L�Q�����'�D���G�H�U���,�O�P���.�U�H�L�V���M�H��
�G�R�F�K���I�O�l�F�K�H�Q�G�H�F�N�H�Q�G���H�L�Q�H���J�H�W�U�H�Q�Q�W�H���%�L�R�D�E�I�D�O�O�V�D�P�P�O�X�Q�J���D�Q�E�L�H�W�H�W�����L�V�W���H�L�Q�H���O�l�Q��
�J�H�U�H���9�H�U�Z�H�L�O�G�D�X�H�U���G�H�U�����G�D�Q�Q���Z�H�L�W�J�H�K�H�Q�G���D�Q�R�U�J�D�Q�L�V�F�K�H�Q�����$�E�I�l�O�O�H���L�Q���G�H�Q���5�H�V�W�D�E��
�I�D�O�O�E�H�K�l�O�W�H�U�Q���H�K�H�U���D�O�V���X�Q�N�U�L�W�L�V�F�K���D�Q�]�X�V�H�K�H�Q���� 

�'�D�U�•�E�H�U���K�L�Q�D�X�V���E�L�H�W�H�W���H�L�Q���J�U�|�‰�H�U�H�U���%�H�K�l�O�W�H�U�����������O���������������O�����H�W�Z�D�V���P�H�K�U���)�O�H�[�L�E�L�O�L��
�W�l�W�� �L�Q�� �G�H�U�� �1�X�W�]�X�Q�J���X�Q�G�� �E�H�D�Q�V�S�U�X�F�K�W�� �J�H�J�H�Q�•�E�H�U�������� �O���%�H�K�l�O�W�H�U�Q�� �D�X�F�K�� �Q�X�U�� �H�L�Q�H��
�J�H�U�L�Q�J�I�•�J�L�J���J�U�|�‰�H�U�H���$�X�I�V�W�H�O�O�I�O�l�F�K�H�����F�D���������������P�H�K�U���%�U�H�L�W�H�������7�L�H�I�H������ 

�:�H�J�H�Q���G�H�U���D�X�I�J�H�I�•�K�U�W�H�Q���1�D�F�K�W�H�L�O�H���E�L�H�W�H�Q���D�X�F�K���Q�X�U�������Z�H�L�W�H�U�H���7�K�•�U�L�Q�J�H�U���/�D�Q�G��
�N�U�H�L�V�H�����Z�H�O�F�K�H���•�E�H�U���H�L�Q�H���/�H�H�U�X�Q�J�V�J�H�E�•�K�U���X�Q�G���H�L�Q�H���I�O�l�F�K�H�Q�G�H�F�N�H�Q�G���D�Q�J�H�E�R�W�H�Q�H��
�%�L�R�D�E�I�D�O�O�V�D�P�P�O�X�Q�J���Y�H�U�I�•�J�H�Q�����������O���5�H�V�W�D�E�I�D�O�O�E�H�K�l�O�W�H�U���D�Q�����/�D�Q�G�N�U�H�L�V���1�R�U�G�K�D�X��
�V�H�Q�� �X�Q�G�� �8�Q�V�W�U�X�W���+�D�L�Q�L�F�K�����.�U�H�L�V�������'�D�U�•�E�H�U�� �K�L�Q�D�X�V�� �E�L�H�W�H�W�� �G�H�U�� �/�D�Q�G�N�U�H�L�V�� �*�R�W�K�D��
�H�L�Q�H�Q�� ������ �O���5�H�V�W�D�E�I�D�O�O�E�H�K�l�O�W�H�U�� �D�Q�����,�Q�� �6�D�F�K�V�H�Q�� �E�L�H�W�H�W���J�D�U�� �Q�X�U�� �G�H�U�� �/�D�Q�G�N�U�H�L�V��
�=�Z�L�F�N�D�X���H�L�Q�H�Q���������O���5�H�V�W�D�E�I�D�O�O�E�H�K�l�O�W�H�U���D�Q�� 
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�$�X�I�J�U�X�Q�G���G�H�U���R�E�H�Q���J�H�Q�D�Q�Q�W�H�Q���+�L�V�W�R�U�L�H���L�V�W���G�H�U���$�Q�W�H�L�O���G�H�U���������O���%�H�K�l�O�W�H�U���H�Q�W�V�S�U�H��
�F�K�H�Q�G���K�R�F�K�� 

�8�Q�W�H�U���G�H�U���0�D�‰�J�D�E�H���G�H�U���L�P���%�H�U�H�L�F�K���������O���%�H�K�l�O�W�H�U���D�Q�I�D�O�O�H�Q�G�H�Q���F�D���������������������/�H�H��
�U�X�Q�J�H�Q���S���D�����Z�•�U�G�H���G�D�V���(�L�Q�V�S�D�U�S�R�W�H�Q�]�L�D�O���E�H�L���H�L�Q�H�P���:�H�F�K�V�H�O���G�H�U���%�H�K�l�O�W�H�U�J�U�|�‰�H��
�D�X�I�� ������ �O�� �E�]�Z���� �������� �O���X�Q�G�� �G�H�V���G�D�P�L�W�� �H�L�Q�K�H�U�J�H�K�H�Q�G�H�Q���:�H�J�I�D�O�O�V�� �Y�R�Q�� �F�D������������ �G�H�U��
�/�H�H�U�X�Q�J�H�Q���F�D�����������7�¼���D�����$�Q�Q�D�K�P�H�����:�H�J�I�D�O�O���F�D�����H�L�Q�H�V���'�U�L�W�W�H�O�V���G�H�U���/�H�H�U�X�Q�J�H�Q���E�H�L��
�.�R�V�W�H�Q���S�U�R���/�H�H�U�X�Q�J���Y�R�Q���F�D���������¼�����E�H�W�U�D�J�H�Q�����'�H�U���N�R�P�S�O�H�W�W�H���$�X�V�W�D�X�V�F�K���G�H�U���%�H��
�K�l�O�W�H�U���Z�•�U�G�H���H�L�Q���,�Q�Y�H�V�W�L�W�L�R�Q�V�Y�R�O�X�P�H�Q���Y�R�Q���F�D�������������������%�H�K�l�O�W�H�U���[���������¼���%�H�K�l�O�W�H�U��
� �����������7�¼���D�X�V�P�D�F�K�H�Q�����'�D�U�D�X�V���H�U�J�L�E�W���V�L�F�K���U�H�F�K�Q�H�U�L�V�F�K���H�L�Q�H���$�P�R�U�W�L�V�D�W�L�R�Q�V�G�D�X�H�U��
�Y�R�Q�� �F�D���� �����±�������-�D�K�U�H�Q���� �'�D�E�H�L�� �L�V�W���]�X�V�l�W�]�O�L�F�K���]�X�� �E�H�U�•�F�N�V�L�F�K�W�L�J�H�Q���� �G�D�V�V�� �H�L�Q�� �Q�L�F�K�W��
�X�Q�H�U�K�H�E�O�L�F�K�H�U���$�Q�W�H�L�O���G�H�U���%�H�K�l�O�W�H�U���L�Q���G�L�H�V�H�P���=�H�L�W�U�D�X�P���D�O�W�H�U�V�����Y�H�U�V�F�K�O�L�H�‰�E�H�G�L�Q�J�W��
�V�R�Z�L�H�V�R�� �D�X�V�J�H�W�D�X�V�F�K�W�� �Z�H�U�G�H�Q�� �P�X�V�V���� �Z�D�V�� �G�L�H�� �$�P�R�U�W�L�V�D�W�L�R�Q�V�G�D�X�H�U���Q�R�F�K�P�D�O�V��
�G�H�X�W�O�L�F�K���Y�H�U�N�•�U�]�W�� 

�8�P���G�L�H���Y�R�U�K�D�Q�G�H�Q�H�Q���������O���%�H�K�l�O�W�H�U���Q�R�F�K���Z�H�L�W�H�U���Q�X�W�]�H�Q���]�X���N�|�Q�Q�H�Q�����Z�l�U�H���D�X�F�K��
�G�L�H���9�D�U�L�D�Q�W�H�����]�X�N�•�Q�I�W�L�J�����D�E���G�H�U���Q�l�F�K�V�W�H�Q���.�D�O�N�X�O�D�W�L�R�Q�V�S�H�U�L�R�G�H�����N�H�L�Q�H���Q�H�X�H�Q��������
�O���%�H�K�l�O�W�H�U���P�H�K�U���D�Q�]�X�E�L�H�W�H�Q���X�Q�G���G�H�Q���%�H�V�W�D�Q�G���G�D�P�L�W���V�F�K�U�L�W�W�Z�H�L�V�H���]�X���U�H�G�X�]�L�H�U�H�Q�� 

�x �$�E�I�X�K�U�U�K�\�W�K�P�X�V���������������O���%�H�K�l�O�W�H�U 

�������������O���%�H�K�l�O�W�H�U���L�Q���Y�H�U�G�L�F�K�W�H�W�H�U���:�R�K�Q�E�H�E�D�X�X�Q�J���P�•�V�V�H�Q���D�X�F�K���D�X�I�J�U�X�Q�G���G�H�U���Q�X�U��
�E�H�J�U�H�Q�]�W���Y�H�U�I�•�J�E�D�U�H�Q���)�O�l�F�K�H�Q���K�l�X�I�L�J�H�U���J�H�O�H�H�U�W���Z�H�U�G�H�Q���D�O�V���.�O�H�L�Q�E�H�K�l�O�W�H�U�����'�D�V��
�E�H�W�U�L�I�I�W���L�P���,�O�P���.�U�H�L�V���F�D�������������G�H�V���%�H�V�W�D�Q�G�H�V���D�Q���������������O���%�H�K�l�O�W�H�U�Q���� 

�$�O�O�H�U�G�L�Q�J�V���V�R�O�O�W�H���•�E�H�U�S�U�•�I�W���Z�H�U�G�H�Q�����R�E���G�L�H���6�W�D�Q�G�S�O�l�W�]�H�����Z�H�O�F�K�H�����[���E�]�Z�������[���Z�|��
�F�K�H�Q�W�O�L�F�K���D�Q�J�H�I�D�K�U�H�Q���Z�H�U�G�H�Q�������������E�]�Z�����������%�H�K�l�O�W�H�U�������]�X�P�L�Q�G�H�V�W���W�H�L�O�Z�H�L�V�H���D�X�I��
�H�L�Q�H�Q���O�l�Q�J�H�U�H�Q�� �$�E�I�X�K�U�U�K�\�W�K�P�X�V�� �X�P�J�H�V�W�H�O�O�W�� �Z�H�U�G�H�Q�� �N�|�Q�Q�W�H�Q���� �'�L�H�V�� �H�U�I�R�U�G�H�U�W��
�H�L�Q�H���L�Q�G�L�Y�L�G�X�H�O�O�H���%�H�X�U�W�H�L�O�X�Q�J���G�H�U���6�L�W�X�D�W�L�R�Q�����J�H�P�H�L�Q�V�D�P���P�L�W���G�H�Q���*�U�X�Q�G�V�W�•�F�N�V��
�H�L�J�H�Q�W�•�P�H�U�Q���9�H�U�Z�D�O�W�H�U�Q�����G�D���G�L�H�V�H�U���O�l�Q�J�H�U�H���5�K�\�W�K�P�X�V���W�H�L�O�Z�H�L�V�H���P�L�W���P�H�K�U���*�H��
�V�W�H�O�O�X�Q�J�H�Q���R�G�H�U���J�U�|�‰�H�U�H���%�H�K�l�O�W�H�U�����8�����������P�ñ�������D�O�O�H�U�G�L�Q�J�V���Q�X�U�����Z�H�Q�Q���G�L�H���(�Q�W�V�F�K�H�L��
�G�X�Q�J�����G�L�H�V�H���D�X�F�K���Q�R�F�K���O�l�Q�J�H�U�I�U�L�V�W�L�J���D�Q�]�X�E�L�H�W�H�Q�����J�H�I�D�O�O�H�Q���L�V�W�����V���X�������N�R�P�S�H�Q�V�L�H�U�W��
�Z�H�U�G�H�Q���P�•�V�V�W�H�����Q�L�F�K�W���•�E�H�U�D�O�O���P�|�J�O�L�F�K�������1�D�F�K���$�X�V�N�X�Q�I�W���G�H�V���$�,�.���V�L�Q�G���G�L�H���H�L�Q��
�J�H�K�D�X�V�W�H�Q�� �6�W�H�O�O�S�O�l�W�]�H���L�Q�� �G�H�Q���E�H�V�W�H�K�H�Q�G�H�Q���*�U�R�‰�Z�R�K�Q�D�Q�O�D�J�H�Q�� �•�E�H�U�Z�L�H�J�H�Q�G��
�N�D�X�P���H�U�Z�H�L�W�H�U�E�D�U�����G�D���G�L�H���M�H�Z�H�L�O�V���D�Q�J�U�H�Q�]�H�Q�G�H�Q���)�O�l�F�K�H�Q���E�H�U�H�L�W�V���D�Q�G�H�U�Z�H�L�W�L�J���J�H��
�Q�X�W�]�W�� �Z�H�U�G�H�Q�� ���]���%���� �D�O�V���3�D�U�N�I�O�l�F�K�H�Q�������-�H�G�R�F�K�� �V�R�O�O�W�H�� �E�H�L�� �1�H�X�E�D�X�W�H�Q�� �R�G�H�U�� �G�H�P��
�1�H�X�E�D�X���Y�R�Q���6�W�H�O�O�S�O�l�W�]�H�Q���(�L�Q�K�D�X�V�X�Q�J�H�Q���G�H�U���6�D�F�K�Y�H�U�K�D�O�W���H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G���E�H�U�•�F�N��
�V�L�F�K�W�L�J�W���Z�H�U�G�H�Q���� 

�'�D�V���J�H�V�F�K�l�W�]�W�H���(�L�Q�V�S�D�U�S�R�W�H�Q�]�L�D�O���E�H�W�U�l�J�W�� 

- �E�H�L���8�P�V�W�H�O�O�X�Q�J�� �D�O�O�H�U���6�W�D�Q�G�S�O�l�W�]�H�� �I�•�U�������������� �O���%�H�K�l�O�W�H�U���� �Z�H�O�F�K�H�� �G�H�U�]�H�L�W��
���[���S�U�R���:�R�F�K�H���D�Q�J�H�I�D�K�U�H�Q���Z�H�U�G�H�Q�����D�X�I���Z�|�F�K�H�Q�W�O�L�F�K�H���$�E�I�X�K�U���F�D�������������K���D��
�E�]�Z�����F�D���� ���������7�¼���D���D�E�]�•�J�O�����]�X�V�l�W�]�O�L�F�K�H���%�H�K�l�O�W�H�U�N�R�V�W�H�Q���Y�R�Q���������� �%�H�K���� �[��
�������¼���D��� �������7�¼���D 

- �E�H�L�� �8�P�V�W�H�O�O�X�Q�J�� �D�O�O�H�U�� �6�W�D�Q�G�S�O�l�W�]�H�� �I�•�U�� ������������ �O���%�H�K�l�O�W�H�U���� �Z�H�O�F�K�H�� �G�H�U�]�H�L�W��
���[���S�U�R���:�R�F�K�H���D�Q�J�H�I�D�K�U�H�Q���Z�H�U�G�H�Q�����D�X�I���Z�|�F�K�H�Q�W�O�L�F�K�H���$�E�I�X�K�U���F�D�������������K���D��
�E�]�Z�����F�D�����������7�¼���D���D�E�]�•�J�O�����]�X�V�l�W�]�O�L�F�K�H���%�H�K�l�O�W�H�U�N�R�V�W�H�Q���Y�R�Q���������%�H�K�����[�������[��
�������¼���D��� �������7�¼���D 

�(�L�Q�H�Q���$�Q�U�H�L�]���K�L�Q�D�X�V���N�|�Q�Q�W�H���D�X�F�K���H�L�Q�H���6�R�Q�G�H�U�J�H�E�•�K�U���I�•�U���%�H�K�l�O�W�H�U�����Z�H�O�F�K�H���L�P��
�Y�H�U�N�•�U�]�W�H�Q���5�K�\�W�K�P�X�V���D�Q�J�H�I�D�K�U�H�Q���Z�H�U�G�H�Q���P�•�V�V�H�Q�����O�L�H�I�H�U�Q�����(�L�Q���J�U�X�Q�G�V�l�W�]�O�L�F�K�H�V��
�%�H�L�V�S�L�H�O���G�D�I�•�U���O�L�H�I�H�U�W���G�L�H���/�D�Q�G�H�V�K�D�X�S�W�V�W�D�G�W���'�U�H�V�G�H�Q�����Z�H�O�F�K�H���D�O�O�H�U�G�L�Q�J�V���G�H�Q���$�E��
�I�X�K�U�U�K�\�W�K�P�X�V���L�Q���G�L�H���E�H�K�l�O�W�H�U�E�H�]�R�J�H�Q�H���)�H�V�W�J�H�E�•�K�U���L�Q�W�H�J�U�L�H�U�W���K�D�W�� 



 

�)�R�U�W�V�F�K�U�H�L�E�X�Q�J���.�R�Q�]�H�S�W�L�R�Q���$�E�I�D�O�O�Z�L�U�W�V�F�K�D�I�W�����7�H�L�O�����������,�O�P���.�U�H�L�V  �6�H�L�W�H��8���Y�R�Q��31 

�x �(�U�V�D�W�]���G�H�U���8�����������P�ñ���X�Q�G���8�����������P�ñ���%�H�K�l�O�W�H�U�� 

�'�D���I�•�U���G�L�H���/�H�H�U�X�Q�J���G�H�U���O�H�G�L�J�O�L�F�K���������%�H�K�l�O�W�H�U�����D�X�V�V�F�K�O�L�H�‰�O�L�F�K���D�Q���*�H�Z�H�U�E�H�H�L�Q��
�U�L�F�K�W�X�Q�J�H�Q�����)�D�K�U�]�H�X�J�H�� �P�L�W�� �.�O�D�S�S�D�U�P�V�F�K�•�W�W�X�Q�J�� �E�H�Q�|�W�L�J�W�� �Z�H�U�G�H�Q���� �Z�H�O�F�K�H�� �E�H�L��
�G�H�U���/�H�H�U�X�Q�J���G�H�U���0�*�%���Q�L�F�K�W���H�U�I�R�U�G�H�U�O�L�F�K���V�L�Q�G�����Z�•�U�G�H���G�H�U�H�Q���(�U�V�D�W�]���G�X�U�F�K��������������
�O���%�H�K�l�O�W�H�U���G�L�H�� �)�O�H�[�L�E�L�O�L�W�l�W�� �G�H�V�� �)�D�K�U�]�H�X�J�H�L�Q�V�D�W�]�H�V�� �H�U�K�|�K�H�Q�����'�L�H���$�Q�]�D�K�O�� �G�H�U�� �]�X��
�V�W�H�O�O�H�Q�G�H�Q�� ������������ �O���%�H�K�l�O�W�H�U���N�|�Q�Q�W�H���W�H�L�O�Z�H�L�V�H�� �G�X�U�F�K�� �H�L�Q�H�� �9�H�U�N�•�U�]�X�Q�J�� �G�H�V���$�E��
�I�X�K�U�U�K�\�W�K�P�X�V���H�U�U�H�L�F�K�W���Z�H�U�G�H�Q�����L�P���.�R�Q�W�H�[�W���]�X���R���J�����(�Q�W�V�F�K�H�L�G�X�Q�J������ 

 

2.2 �%�L�R�D�E�I�D�O�O 

a) Ist-Zustand  

�%�L�R�D�E�I�D�O�O���Z�L�U�G���L�P���,�O�P���.�U�H�L�V���I�O�l�F�K�H�Q�G�H�F�N�H�Q�G���L�P���+�R�O�V�\�V�W�H�P���•�E�H�U���8�P�O�H�H�U�E�H�K�l�O�W�H�U���X�Q�G��
�$�E�I�D�O�O�V�l�F�N�H���I�•�U���G�H�Q���6�S�L�W�]�H�Q�E�H�G�D�U�I���H�U�I�D�V�V�W���X�Q�G���D�Q���G�H�U���N�U�H�L�V�H�L�J�H�Q�H�Q���.�R�P�S�R�V�W�L�H�U�D�Q�O�D�J�H��
�/�D�Q�J�H�Z�L�H�V�H�Q���Y�H�U�Z�H�U�W�H�W�����)�•�U���%�L�R�D�E�I�D�O�O���E�H�V�W�H�K�W���H�L�Q���$�Q�V�F�K�O�X�V�V�����X�Q�G���h�E�H�U�O�D�V�V�X�Q�J�V�]�Z�D�Q�J����
�V�R�Z�H�L�W���D�X�I���G�H�Q���]�X�U���S�U�L�Y�D�W�H�Q���/�H�E�H�Q�V�I�•�K�U�X�Q�J���J�H�Q�X�W�]�W�H�Q���*�U�X�Q�G�V�W�•�F�N�H�Q���N�H�L�Q�H���R�U�G�Q�X�Q�J�V��
�J�H�P�l�‰�H���X�Q�G���I�D�F�K�J�H�U�H�F�K�W�H���(�L�J�H�Q�N�R�P�S�R�V�W�L�H�U�X�Q�J���H�U�I�R�O�J�W�� 

�,�P���)�R�O�J�H�Q�G�H�Q���L�V�W���G�D�V���0�H�Q�J�H�Q�J�H�U�•�V�W���G�D�V���-�D�K�U���������������,�V�W�����G�D�U�J�H�V�W�H�O�O�W�� 

�8�P�O�H�H�U�E�H�K�l�O�W�H�U���6�l�F�N�H 
Behälter-

größe
Abfuhr-
rhythm.

Behälter-
bestand

mögliche
Leerungen

p.a.

mittlere
Bereitstellung

Leerungen 
p.a.

geleertes 
Behälter-

volumen p.a.

(Säcke, Kleinbehälter)

Abfuhren/a Stck. Stck. Anzahl/a Stck. m³
1 2 3 4 5 6 7

Säcke 120 l 6.590 791

MGB 60 l 26 14.145 367.770 16,9 239.065 14.344

MGB 80 l 26 1.147 29.822 17,7 20.273 1.622

MGB 120 l 26 2.139 55.614 18,4 39.379 4.725

MGB 120 l 52 40 2.080 50,0 2.000 240

MGB 240 l 26 773 20.098 19,3 14.911 3.579

MGB 240 l 52 112 5.824 50,0 5.600 1.344

Zwischensumme
kleine Behälter

18.356 481.208 327.818 26.645

MGB 660 l 26 24 624 16,2 388 256

Zwischensumme
MGB 660 l

24 624 388 256

Insgesamt 18.380 481.832 328.206 26.901

Abfallmenge 5.442t/a  

b) Würdigung des Ist-Zustandes und Beurteilung von Alternativen 

�,�Q���$�Q�E�H�W�U�D�F�K�W���G�H�V���*�H�E�•�K�U�H�Q�P�D�‰�V�W�D�E�H�V�����E�H�K�l�O�W�H�U�Y�R�O�X�P�H�Q�D�E�K�l�Q�J�L�J�H���-�D�K�U�H�V�J�H�E�•�K�U�����L�V�W��
�G�D�V���$�Q�J�H�E�R�W���G�H�V���,�O�P���.�U�H�L�V�H�V���K�L�Q�V�L�F�K�W�O�L�F�K���G�H�U���*�U�|�‰�H���G�H�U���(�U�I�D�V�V�X�Q�J�V�E�H�K�l�O�W�Q�L�V�V�H���D�Q�J�H��
�P�H�V�V�H�Q�� �X�Q�G�� �S�U�D�N�W�L�N�D�E�H�O�����$�X�F�K�� �G�H�U�� �D�Q�J�H�E�R�W�H�Q�H�� �V�W�D�Q�G�D�U�G�P�l�‰�L�J�H���������W�l�J�O�L�F�K�H��
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�$�E�I�X�K�U�U�K�\�W�K�P�X�V���V�W�H�O�O�W���H�L�Q�H�Q���J�X�W�H�Q���.�R�P�S�U�R�P�L�V�V���]�Z�L�V�F�K�H�Q���K�\�J�L�H�Q�L�V�F�K�H�P�� �(�U�I�R�U�G�H�U�Q�L�V��
�X�Q�G���:�L�U�W�V�F�K�D�I�W�O�L�F�K�N�H�L�W���G�D�U�����%�H�L�G�H�V���H�Q�W�V�S�U�L�F�K�W���G�H�P���Z�H�L�W���Y�H�U�E�U�H�L�W�H�W�H�Q���6�W�D�Q�G�D�U�G�� 

�*�H�U�L�Q�J�I�•�J�L�J�H�V���2�S�W�L�P�L�H�U�X�Q�J�V�S�R�W�H�Q�]�L�D�O���V�W�H�O�O�W���G�H�U���L�P���$�X�V�Q�D�K�P�H�I�D�O�O���U�H�D�O�L�V�L�H�U�W�H���Z�|�F�K�H�Q�W��
�O�L�F�K�H���$�E�I�X�K�U�U�K�\�W�K�P�X�V���G�D�U�����+�L�H�U���V�R�O�O�W�H���L�P���(�L�Q�]�H�O�I�D�O�O���J�H�S�U�•�I�W���Z�H�U�G�H�Q�����R�E���H�L�Q�H���8�P�V�W�H�O��
�O�X�Q�J���D�X�I���H�L�Q�H�Q���������W�l�J�L�J�H�Q���$�E�I�X�K�U�U�K�\�W�K�P�X�V���P�|�J�O�L�F�K���L�V�W�����'�D�V���(�L�Q�V�S�D�U�S�R�W�H�Q�]�L�D�O���Z�•�U�G�H���L�Q��
�G�L�H�V�H�P�� �)�D�O�O�� �F�D�����������K���D�� �E�]�Z���� �F�D�����������7�¼���D�� �D�E�]�•�J�O���� �]�X�V�l�W�]�O�L�F�K�H�� �%�H�K�l�O�W�H�U�N�R�V�W�H�Q�� �Y�R�Q����������
�%�H�K�����[�������¼���D��� �������7�¼���E�H�W�U�D�J�H�Q�� 

�8�Q�W�H�U���9�H�U�Z�H�L�V���D�X�I���G�L�H���$�X�V�I�•�K�U�X�Q�J�H�Q���X�Q�W�H�U�����������E�����V�W�H�K�H�Q���G�L�H���L�P���Z�|�F�K�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q���5�K�\�W�K��
�P�X�V���D�E�J�H�I�D�K�U�H�Q�H�Q�� �%�H�K�l�O�W�H�U���Q�D�F�K���$�X�V�N�X�Q�I�W���G�H�V���$�,�.���H�E�H�Q�I�D�O�O�V���D�Q���H�L�Q�J�H�K�D�X�V�W�H�Q���6�W�H�O�O��
�S�O�l�W�]�H�Q���L�Q���G�H�Q���E�H�V�W�H�K�H�Q�G�H�Q���*�U�R�‰�Z�R�K�Q�D�Q�O�D�J�H�Q�����Z�H�O�F�K�H���•�E�H�U�Z�L�H�J�H�Q�G���N�D�X�P���H�U�Z�H�L�W�H�U�E�D�U��
�V�L�Q�G�����-�H�G�R�F�K�� �V�R�O�O�W�H���E�H�L�� �1�H�X�E�D�X�W�H�Q���R�G�H�U���G�H�P�� �1�H�X�E�D�X�� �Y�R�Q�� �6�W�H�O�O�S�O�l�W�]�H�Q���(�L�Q�K�D�X�V�X�Q�J�H�Q��
�G�H�U���6�D�F�K�Y�H�U�K�D�O�W���H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G���E�H�U�•�F�N�V�L�F�K�W�L�J�W���Z�H�U�G�H�Q���� 
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3 �*�H�V�W�D�O�W�X�Q�J���G�H�U���*�U�•�Q�D�E�I�D�O�O�H�U�I�D�V�V�X�Q�J�����6�D�P�P�H�O�S�O�l�W�]�H���X�Q�G�����]�H�L�W�H�Q�����6�F�K�U�H�G�G�H�U�S�O�D�W�]��
�D�X�I���G�H�U���9�'���5�H�K�H�V�W�l�G�W�� 

3.1 �%�H�V�F�K�U�H�L�E�X�Q�J���G�H�V���Y�R�U�K�D�Q�G�H�Q�H�Q���6�D�P�P�H�O�V�\�V�W�H�P�V���I�•�U���*�U�•�Q�D�E�I�D�O�O 

�$�Q���G�H�U���.�R�P�S�R�V�W�L�H�U�D�Q�O�D�J�H���G�H�V���,�O�P���.�U�H�L�V�H�V�� 

�g�I�I�Q�X�Q�J�V�]�H�L�W�H�Q���� 
�0�R�Q�W�D�J��   �������������8�K�U�������������������8�K�U�����������������8�K�U�������������������8�K�U�����������������8�K�U�
�� 
�'�L�H�Q�V�W�D�J�����'�R�Q�Q�H�U�V�W�D�J �������������8�K�U�������������������8�K�U�������������������8�K�U�
�� 
�)�U�H�L�W�D�J   �������������8�K�U�������������������8�K�U�����������������8�K�U�������������������8�K�U�������������������8�K�U�
�� 
�
�$�S�U�L�O���±���2�N�W�R�E�H�U 
�6�D�P�V�W�D�J��  �������������8�K�U�������������������8�K�U�����Q�X�U���Y�R�Q���$�S�U�L�O�������0�L�W�W�H���1�R�Y�H�P�E�H�U���� 

�V�R�Z�L�H���D�Q���G�H�U���9�H�U�E�D�Q�G�V�G�H�S�R�Q�L�H���5�H�K�H�V�W�l�G�W�� 

�g�I�I�Q�X�Q�J�V�]�H�L�W�H�Q���� 
�0�R�Q�W�D�J�������)�U�H�L�W�D�J ������������ �8�K�U������ ������������ �8�K�U���� ������������ �8�K�U������ ������������ �8�K�U 
�6�D�P�V�W�D�J   �������������8�K�U�������������������8�K�U 

�$�S�U�L�O���E�L�V���2�N�W�R�E�H�U���� �0�R�Q�W�D�J���X�Q�G���'�R�Q�Q�H�U�V�W�D�J �������������8�K�U�������������������8�K�U�� 

�Z�L�U�G���*�U�•�Q�D�E�I�D�O�O���E�L�V�������P�ñ���D�X�V���S�U�L�Y�D�W�H�Q���*�U�X�Q�G�V�W�•�F�N�H�Q���J�H�E�•�K�U�H�Q�I�U�H�L���D�Q�J�H�Q�R�P�P�H�Q�� 

�$�Q���I�R�O�J�H�Q�G�H�Q���6�D�P�P�H�O�V�W�H�O�O�H�Q�����6�W�D�Q�G���)�U�•�K�M�D�K�U���������������L�P���,�O�P���.�U�H�L�V���Z�H�U�G�H�Q���D�Q���&�R�Q�W�D�L��
�Q�H�U�Q���]�X�V�l�W�]�O�L�F�K���M�H���Q�D�F�K���|�U�W�O�L�F�K�H�P���%�H�G�D�U�I���%�D�X�P�����X�Q�G���6�W�U�D�X�F�K�V�F�K�Q�L�W�W���E�L�V�������P�ñ���S�U�R���S�U�L�Y�D�W�H��
�$�Q�O�L�H�I�H�U�X�Q�J���H�E�H�Q�I�D�O�O�V���J�H�E�•�K�U�H�Q�I�U�H�L���D�Q�J�H�Q�R�P�P�H�Q���� 

Sammelplatz Anschrift Annahmezeiten 2023

1 2 3

Riechheim
Am der Alten Waage 
Hauptstraße

Frühjahr: 20.03.-01.04.23  
Herbst: 16.10.-28.10.23  

Mo + Fr 15-18, Mi + Do 10-12 Sa 9-16

Stadtilm
Gewerbegebiet 
Lohmühlenweg 

Frühjahr:  Di 07.03.23 15-18 Sa 11.03.23 9-12
Herbst:  Di 14.11.23 15-18 Sa 18.11.23 9-12 

Frauenwald
Bauhof Frauenwald 
Am Sonnenberg  

Frühjahr: 16.05.-27.05.23   
Mo-Do 6 - 15 Fr 6-12 Sa 9-11

Herbst: - 

Stützerbach
Bauhof Stützerbach, 
Taubachstraße

Frühjahr: 02.05.-13.05.23   
Mo-Fr 8-15 Sa 9-11  

Herbst:  -  

Gräfinau - Angstedt Am Marktplatz 
Frühjahr: 11.04.-22.04.23

Mo-Fr 7-17 Sa 8-15
Herbst: -  

Bücheloh Am Eichberg 
Frühjahr: 11.04.-22.04.23

Mo-Fr 7-17 Sa 8-15
Herbst: -   
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Sammelplatz Anschrift Annahmezeiten 2023

1 2 3

Gehren Alter Bahnhof
ganzjährig nach Bedarf

Fr 15-17 Sa 10-12  

Elgersburg Bahnhofsplatz
Frühjahr: 11.04.-22.04.23
Herbst: 18.09.-30.09.23

Mo-Fr 8-18 Sa 8-16  

Plaue Lagerplatz am Vogelsteich 
Frühjahr: 02.05.-13.05.23
Herbst: 06.11.-18.11.23  

Mo-Fr 8-17 Sa 8-13  

Geraberg
Gewerbepark 14 
-Bauhof- 

Frühjahr: 19.05.-20.05.23  26.05.-27.05.23
Herbst: 03.11.-04.11.23 10.11.-11.11.23

Fr 7-16 Sa 9-12 

Geschwenda
Bauhof Geschwenda 
Clara-Zetkin-Str.

Frühjahr: 19.05.-20.05.23  26.05.-27.05.23
Herbst: 03.11.-04.11.23 10.11.-11.11.23

Fr 11-16 Sa 8-13 

Liebenstein Gosseler Straße
Frühjahr: 06.04.-08.04.23 14.04.-15.04.23
Herbst: 22.09.-23.09.23 29.09.-30.09.23

8-13

Frankenhain 
Max-Meyer-Straße 
(Sportplatz) 

Frühjahr: 28.04.-29.04.23  05.05.-06.05.23
Herbst: 22.09.-23.09.23 29.09.-30.09.23

Fr 12-17 Sa 9-12 

Gossel
Espenfelder Straße 
Nähe Friedhof (ehem. LPG)

Frühjahr: 06.04.-08.04.23 14.04.-15.04.23
Herbst: 22.09.-23.09.23 29.09.-30.09.23

8-17

Gräfenroda
Alte Lache 
(Einfahrt Sportplatz)

Frühjahr: 19.05.-20.05.23  26.05.-27.05.23
Herbst: 03.11.-04.11.23 10.11.-11.11.23

Fr 11-16 Sa 8-13 

Friedersdorf
Am Bürgerhaus/Feuerwehr
Haus Nr. 45

Frühjahr: 26.04.-29.04.23   
Herbst: 11.10.-14.10.23  

Mi+Do 7-18 Fr 7-12 Sa 8-12  

Herschdorf 
Schwarzatalstraße, 
Gewerbegebiet 

Ganzjährig nach Bedarf 

Gillersdorf 
Parkplatz Landweg, 
unterhalb Friedhof

Frühjahr: 19.04.-22.04.23  
Herbst: 04.10.-07.10.23  

Mi+Do 7-18 Fr 7-12 Sa 8-12  

Altenfeld
Parkplatz am Schwimmbad,            
Goldbergstraße

Frühjahr: 26.04. bis 29.04.23  
Herbst: 11.10. bis 14.10.23  

Mi+Do 7-18 Uhr Fr 7-12 Sa 8-12  

Neustadt a. R. Bauhof, Hüttenstraße 48
Frühjahr: 03.-06.05.23   
Herbst: 18.10.-21.10.23   

Mi+Do 7-18 Fr 7-12 Sa 8-12

Wildenspring
Ortseingang, hinter den 
Parkplätzen, 
Buswendeschleife

Frühjahr: 03.-06.05.23   
Herbst: 18.10.-21.10.23   

Mi+Do 7-18 Fr 7-12 Sa 8-12

Großbreitenbach
Gelände Bauhof 
Gewerbegebiet 8

Ganzjährig nach Bedarf
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�'�L�H���N�R�P�P�X�Q�D�O�H�Q���6�D�P�P�H�O�V�W�H�O�O�H�Q���V�L�Q�G���H�L�Q���I�U�H�L�Z�L�O�O�L�J�H�V���$�Q�J�H�E�R�W���G�H�U���M�H�Z�H�L�O�L�J�H�Q���.�R�P�P�X��
�Q�H�Q���X�Q�G���X�Q�W�H�U�O�L�H�J�H�Q���H�L�Q�H�P���V�W�l�Q�G�L�J�H�Q���:�D�Q�G�H�O���� 

�=���%�����K�D�W���V�L�F�K���L�Q���H�L�Q�L�J�H�Q���2�U�W�V�W�H�L�O�H�Q���G�H�U���6�W�D�G�W���,�O�P�H�Q�D�X���V�H�L�W���)�U�•�K�M�D�K�U�������������G�L�H���9�H�U�I�D�K�U�H�Q�V��
�Z�H�L�V�H���J�H�l�Q�G�H�U�W�����Q�D�F�K�G�H�P���G�L�H���%�D�X�P�����X�Q�G���6�W�U�D�X�F�K�V�F�K�Q�L�W�W�H�U�I�D�V�V�X�Q�J���L�P���+�H�U�E�V�W�������������X�����D����
�Z�H�J�H�Q���3�H�U�V�R�Q�D�O�P�D�Q�J�H�O���L�Q���G�H�U���6�W�D�G�W���,�O�P�H�Q�D�X���D�X�V�J�H�V�H�W�]�W���Z�X�U�G�H�����'�H�U���$�,�.���K�D�W���L�P���5�D�K��
�P�H�Q���H�L�Q�H�V���0�R�G�H�O�O�S�U�R�M�H�N�W�H�V���P�L�W���G�H�U���6�W�D�G�W���,�O�P�H�Q�D�X���Y�H�U�H�L�Q�E�D�U�W�����J�H�H�L�J�Q�H�W�H�V���3�H�U�V�R�Q�D�O���I�•�U��
�G�L�H�� �$�X�I�V�L�F�K�W�� �G�H�U�� �$�Q�Q�D�K�P�H�� �Y�R�Q�� �%�D�X�P���� �X�Q�G�� �6�W�U�D�X�F�K�V�F�K�Q�L�W�W���]�X���D�N�T�X�L�U�L�H�U�H�Q��
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���+�R�Q�R�U�D�U�Y�H�U�H�L�Q�E�D�U�X�Q�J�������%�H�L���G�H�U���)�L�Q�G�X�Q�J���G�H�V���3�H�U�V�R�Q�D�O�V���K�D�E�H�Q���G�L�H���2�U�W�V�W�H�L�O�E�•�U�J�H�U�P�H�L�V��
�W�H�U���Z�H�V�H�Q�W�O�L�F�K�H���8�Q�W�H�U�V�W�•�W�]�X�Q�J���J�H�O�H�L�V�W�H�W���� 

�'�L�H���$�Q�Q�D�K�P�H�� �H�U�I�R�O�J�W�� �Z�H�L�W�H�U�K�L�Q���D�Q������ �:�R�F�K�H�Q�� �L�P�� �)�U�•�K�M�D�K�U�� �V�R�Z�L�H���D�Q������ �:�R�F�K�H�Q�� �L�P��
�+�H�U�E�V�W���� �Z�R�E�H�L�� �G�L�H�� �&�R�Q�W�D�L�Q�H�U�� �L�Q�� �G�H�Q�� �L�Q�V�J�H�V�D�P�W�� ���� �2�U�W�V�W�H�L�O�H�Q�� �Z�H�F�K�V�H�O�V�H�L�W�L�J�� �D�Q�� ���� �7�D��
�J�H�Q���:�R�F�K�H���D�X�I�J�H�V�W�H�O�O�W���Z�H�U�G�H�Q�����'�L�H���$�Q�Q�D�K�P�H�]�H�L�W�H�Q���V�L�Q�G���Z�R�F�K�H�Q�W�D�J�V���������������E�L�V��������������
�8�K�U�� �X�Q�G�� �V�D�P�V�W�D�J�V�� ������������ �E�L�V�� ������������ �8�K�U�����6�R�P�L�W���Z�L�U�G�� �H�L�Q�H�� �:�R�F�K�H�Q�V�W�X�Q�G�H�Q�]�D�K�O�� �Y�R�Q��
�����K���:�R�F�K�H���D�Q���H�L�Q�H�P���6�D�P�P�H�O�S�O�D�W�]���D�E�J�H�G�H�F�N�W�� 

�'�H�U���2�U�W�V�W�H�L�O���0�D�Q�H�E�D�F�K���L�V�W���D�X�I���:�X�Q�V�F�K���G�H�V���2�U�W�V�W�H�L�O�E�•�U�J�H�U�P�H�L�V�W�H�U�V���D�O�V���6�D�P�P�H�O�S�O�D�W�]���I�•�U��
�%�D�X�P�����X�Q�G���6�W�U�D�X�F�K�V�F�K�Q�L�W�W���K�L�Q�]�X�J�H�N�R�P�P�H�Q�����'�H�U���6�D�P�P�H�O�S�O�D�W�]���L�Q���%�•�F�K�H�O�R�K���K�L�Q�J�H�J�H�Q��
�L�V�W���Z�H�J�H�Q���G�H�U���1�l�K�H���]�X�U���.�R�P�S�R�V�W�L�H�U�D�Q�O�D�J�H���Z�H�J�J�H�I�D�O�O�H�Q�� 

�'�H�U���D�N�W�X�H�O�O�H���6�W�D�Q�G���G�H�U���$�Q�Q�D�K�P�H�W�D�J�H���V�W�H�O�O�W���V�L�F�K���L�Q���G�H�U���6�W�D�G�W���,�O�P�H�Q�D�X���I�R�O�J�H�Q�G�H�U�P�D�‰�H�Q��
�G�D�U�� 
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3.4 �=�X�V�D�P�P�H�Q�I�D�V�V�H�Q�G�H���.�R�V�W�H�Q�D�E�V�F�K�l�W�]�X�Q�J�H�Q 

�$�X�V���G�H�Q���.�R�V�W�H�Q�D�E�V�F�K�l�W�]�X�Q�J�H�Q���I�•�U���G�L�H���7�U�D�Q�V�S�R�U�W�N�R�V�W�H�Q���]�X���G�H�Q���9�H�U�Z�H�U�W�X�Q�J�V�D�Q�O�D�J�H�Q���J�H��
�P�l�‰���$�Q�O�D�J�H�Q�������Q�������Q���U�H�V�X�O�W�L�H�U�H�Q���I�R�O�J�H�Q�G�H���(�U�J�H�E�Q�L�V�V�H�� 

 
�'�L�H���D�E�V�R�O�X�W�H�Q���7�U�D�Q�V�S�R�U�W�N�R�V�W�H�Q���&�R�Q�W�D�L�Q�H�U�N�R�V�W�H�Q���V�L�Q�G���L�Q���$�O�W�H�U�Q�D�W�L�Y�H�������Y���D�����D�X�I�J�U�X�Q�G��
�G�H�U���J�H�U�L�Q�J�V�W�H�Q���0�H�Q�J�H���D�P���Q�L�H�G�U�L�J�V�W�H�Q���J�H�I�R�O�J�W���Y�R�Q���$�O�W�H�U�Q�D�W�L�Y�H���������%�H�L���G�H�Q���V�S�H�]�L�I�L�V�F�K�H�Q��
�7�U�D�Q�V�S�R�U�W�N�R�V�W�H�Q���&�R�Q�W�D�L�Q�H�U�N�R�V�W�H�Q���Y�H�U�K�l�O�W���H�V���V�L�F�K���G�D�J�H�J�H�Q���X�P�J�H�N�H�K�U�W�� 

�,�Q���$�O�W�H�U�Q�D�W�L�Y�H�������Z�H�U�G�H�Q���H�U�I�D�V�V�W�H���0�H�Q�J�H�Q���D�X�I���G�H�U���'�H�S�R�Q�L�H���5�H�K�H�V�W�l�G�W���G�L�U�H�N�W���Y�R�U���2�U�W���J�J�I����
�J�H�V�F�K�U�H�G�G�H�U�W���X�Q�G���]�X�U���9�H�U�Z�H�U�W�X�Q�J���E�H�U�H�L�W�J�H�V�W�H�O�O�W�����=�X�G�H�P���V�L�Q�N�H�Q���G�L�H���V�S�H�]�L�I�L�V�F�K�H�Q���.�R�V�W�H�Q��
�M�H���W�����G�D���]�X�U���h�E�H�U�J�D�E�H���G�H�U���D�Q���G�H�Q���6�D�P�P�H�O�S�O�l�W�]�H�Q���H�U�I�D�V�V�W�H�Q���0�H�Q�J�H�Q���]�Z�H�L���h�E�H�U�Q�D�K�P�H��
�V�W�H�O�O�H�Q�����/�D�Q�J�H�Z�L�H�V�H�Q���X�Q�G���5�H�K�H�V�W�l�G�W�����V�W�D�W�W���Q�X�U���H�L�Q�H�U�����/�D�Q�J�H�Z�L�H�V�H�Q�����]�X�U���9�H�U�I�•�J�X�Q�J���V�W�H��
�K�H�Q�� 

�,�Q���$�O�W�H�U�Q�D�W�L�Y�H�������Z�L�U�G���G�D�Y�R�Q���D�X�V�J�H�J�D�Q�J�H�Q�����G�D�V�V���H�L�Q���7�H�L�O���G�H�U���E�L�V�K�H�U���D�X�I���6�D�P�P�H�O�S�O�l�W�]�H�Q��
���L�Q�V�E�H�V�R�Q�G�H�U�H���L�Q���G�H�U���1�l�K�H���Y�R�Q���/�D�Q�J�H�Z�L�H�V�H�Q�����H�U�I�D�V�V�W�H�Q���0�H�Q�J�H�Q���D�X�I�J�U�X�Q�G���G�H�U���6�F�K�O�L�H��
�‰�X�Q�J���G�H�U���6�D�P�P�H�O�S�O�l�W�]�H���G�L�U�H�N�W���G�X�U�F�K���G�H�Q���%�•�U�J�H�U���D�Q���G�H�U���.�R�P�S�R�V�W�L�H�U�D�Q�O�D�J�H���/�D�Q�J�H�Z�L�H��
�V�H�Q�� �D�Q�J�H�O�L�H�I�H�U�W�� �Z�H�U�G�H�Q���� �6�W�D�W�W�� �G�H�]�H�Q�W�U�D�O�� �D�X�I�� �]�D�K�O�U�H�L�F�K�H�Q�� �6�D�P�P�H�O�S�O�l�W�]�H�Q�� �Z�H�U�G�H�Q�� �G�L�H��
�0�H�Q�J�H�Q���]�H�Q�W�U�D�O���D�Q���G�U�H�L���Q�H�X�H�Q���:�H�U�W�V�W�R�I�I�K�|�I�H�Q�����6�W�D�G�W�L�O�P�����*�U�l�I�H�Q�U�R�G�D���X�Q�G���*�U�R�‰�E�U�H�L�W�H�Q��
�E�D�F�K���� �D�Q�J�H�Q�R�P�P�H�Q���� �G�D�G�X�U�F�K�� �V�W�H�L�J�H�Q�� �G�L�H�� �P�L�W�W�O�H�U�H�Q���7�U�D�Q�V�S�R�U�W�H�Q�W�I�H�U�Q�X�Q�J�H�Q�� �X�Q�G�� �V�R�P�L�W��
�H�U�K�|�K�H�Q���V�L�F�K���D�X�F�K���G�L�H���V�S�H�]�L�I�L�V�F�K�H�Q���.�R�V�W�H�Q���M�H���W�� 

�%�H�L���0�L�Q�G�H�V�W�|�I�I�Q�X�Q�J�V�]�H�L�W�H�Q���Y�R�Q���F�D�����������������6�W�X�Q�G�H�Q���S�U�R���-�D�K�U�����H�Q�W�V�S�U�L�F�K�W���F�D�����������6�W�X�Q�G�H�Q��
�S�U�R���:�R�F�K�H���D�E�]�J�O���� �)�H�L�H�U�W�D�J�H�����D�Q���G�H�Q���Q�H�X�H�Q���:�H�U�W�V�W�R�I�I�K�|�I�H�Q���6�W�D�G�W�L�O�P���� �*�U�l�I�H�Q�U�R�G�D���X�Q�G��
�*�U�R�‰�E�U�H�L�W�H�Q�E�D�F�K���H�U�K�|�K�H�Q���V�L�F�K���G�L�H���$�Q�O�L�H�I�H�U�X�Q�J�V�P�|�J�O�L�F�K�N�H�L�W�H�Q���I�•�U���G�L�H���%�•�U�J�H�U���X�Q�G���V�R�P�L�W��
�G�H�U���6�H�U�Y�L�F�H�J�U�D�G���V�L�J�Q�L�I�L�N�D�Q�W�����=�X�G�H�P���V�W�H�L�J�W���G�H�U���3�H�U�V�R�Q�D�O�D�X�I�Z�D�Q�G���I�•�U���G�L�H���$�Q�Q�D�K�P�H���Y�R�Q��
�%�D�X�P�����X�Q�G���*�U�•�Q�V�F�K�Q�L�W�W���L�P���9�H�U�J�O�H�L�F�K���]�X���G�H�P���$�X�I�Z�D�Q�G���D�Q���G�H�Q���G�H�]�H�Q�W�U�D�O�H�Q���6�D�P�P�H�O��
�S�O�l�W�]�H�Q�����F�D���� �������������� �¼���D�������$�Q���G�H�Q���Q�H�X�H�Q���:�H�U�W�V�W�R�I�I�K�|�I�H�Q���Z�•�U�G�H�Q���M�H�G�R�F�K���Q�H�E�H�Q���%�D�X�P����
�X�Q�G���*�U�•�Q�V�F�K�Q�L�W�W�����K�R�O�]�L�J�����]�X�G�H�P���Z�H�L�W�H�U�H���$�E�I�D�O�O�I�U�D�N�W�L�R�Q�H�Q���Z�L�H���X���D�����(�O�H�N�W�U�R�����X�Q�G���(�O�H�N�W��
�U�R�Q�L�N�V�F�K�U�R�W�W���D�Q�J�H�Q�R�P�P�H�Q���Z�H�U�G�H�Q�����'�H�U���3�H�U�V�R�Q�D�O�D�X�I�Z�D�Q�G���Y�H�U�W�H�L�O�W���V�L�F�K���V�R�P�L�W���D�X�I���P�H�K��
�U�H�U�H���$�E�I�D�O�O�I�U�D�N�W�L�R�Q�H�Q�����'�X�U�F�K���G�L�H���Q�H�X�H�Q���:�H�U�W�V�W�R�I�I�K�|�I�H���N�D�Q�Q���]�X�G�H�P���Z�L�H���E�H�U�H�L�W�V���L�P���H�U�V�W�H�Q��
�7�H�L�O���G�H�V���$�E�I�D�O�O�Z�L�U�W�V�F�K�D�I�W�V�N�R�Q�]�H�S�W�H�V���D�X�V�J�H�I�•�K�U�W���G�H�U���8�P�I�D�Q�J���X�Q�G���V�R�P�L�W���G�L�H���.�R�V�W�H�Q���I�•�U��
�P�R�E�L�O�H���6�D�P�P�H�O�O�H�L�V�W�X�Q�J�H�Q���I�•�U���E�V�S�Z�����(�O�H�N�W�U�R�����X�Q�G���(�O�H�N�W�U�R�Q�L�N�V�F�K�U�R�W�W���U�H�G�X�]�L�H�U�W���Z�H�U�G�H�Q���� 



 

�)�R�U�W�V�F�K�U�H�L�E�X�Q�J���.�R�Q�]�H�S�W�L�R�Q���$�E�I�D�O�O�Z�L�U�W�V�F�K�D�I�W�����7�H�L�O�����������,�O�P���.�U�H�L�V  �6�H�L�W�H��19���Y�R�Q��31 
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�'�L�H���(�U�U�L�F�K�W�X�Q�J���G�H�U���:�H�U�W�V�W�R�I�I�K�|�I�H���N�D�Q�Q���Q�X�U���P�L�W�W�H�O�����O�D�Q�J�I�U�L�V�W�L�J���H�U�I�R�O�J�H�Q���X�Q�G���Y�R�U�D�X�V�V�L�F�K�W��
�O�L�F�K���D�X�F�K���Q�L�F�K�W���]�H�L�W�J�O�H�L�F�K�� 

�'�L�H���(�L�Q�U�L�F�K�W�X�Q�J���]�X�V�l�W�]�O�L�F�K�H�U���6�D�P�P�H�O�V�W�H�O�O�H�Q���L�Q���H�U�K�H�E�O�L�F�K�H�P���8�P�I�D�Q�J���Z�L�U�G���D�X�V���.�D�S�D�]�L��
�W�l�W�V�����X�Q�G���.�R�V�W�H�Q�J�U�•�Q�G�H�Q���Q�L�F�K�W���H�P�S�I�R�K�O�H�Q�����%�H�U�H�L�W�V���M�H�W�]�W���L�V�W���H�V���N�D�X�P���Q�R�F�K���P�|�J�O�L�F�K���G�L�H��
�(�U�I�D�V�V�X�Q�J�V�P�H�Q�J�H�Q���L�P���,�O�P���.�U�H�L�V���L�Q���G�H�U���H�L�J�H�Q�H�Q���$�Q�O�D�J�H���]�X���Y�H�U�D�U�E�H�L�W�H�Q���� 

�$�Q�G�H�U�H�Q�I�D�O�O�V���Z�l�U�H�� �•�E�H�U�� �G�L�H�� �6�F�K�D�I�I�X�Q�J�� �]�X�V�l�W�]�O�L�F�K�H�U�� �(�Q�W�V�R�U�J�X�Q�J�V�Z�H�J�H�� �X�Q�G���R�G�H�U�� �H�L�Q�H��
�Z�H�L�W�H�U�H���.�D�S�D�]�L�W�l�W�V�H�U�K�|�K�X�Q�J���G�H�U���N�U�H�L�V�H�L�J�H�Q�H�Q���.�R�P�S�R�V�W�L�H�U�D�Q�O�D�J�H���]�X���E�H�I�L�Q�G�H�Q�����%�H�L���O�H�W�]��
�W�H�U�H�P���V�L�Q�G���D�X�I�J�U�X�Q�G���G�H�U���G�D�]�X���Q�R�W�Z�H�Q�G�L�J�H�Q���$�Q�O�D�J�H�Q�H�U�Z�H�L�W�H�U�X�Q�J���H�U�K�H�E�O�L�F�K�H���J�H�E�•�K�U�H�Q��
�Z�L�U�N�V�D�P�H���3�O�D�Q�X�Q�J�V�����X�Q�G���%�D�X�N�R�V�W�H�Q���]�X���H�U�Z�D�U�W�H�Q���� 

�(�V���Z�L�U�G���G�H�V�K�D�O�E���H�P�S�I�R�K�O�H�Q���� �Y�R�U���G�H�U���)�H�V�W�O�H�J�X�Q�J���G�H�U�D�U�W�L�J�H�U���0�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���]�X�Q�l�F�K�V�W���G�L�H��
�$�X�V�Z�L�U�N�X�Q�J���H�L�Q�H�U���Y�H�U�l�Q�G�H�U�W�H�Q���*�H�E�•�K�U�H�Q�H�U�K�H�E�X�Q�J�����(�L�Q�I�•�K�U�X�Q�J���*�U�•�Q�D�E�I�D�O�O�N�D�U�W�H�����V�L�H�K�H��
�=�L�I�I�H�U�������������I�H�V�W�]�X�V�W�H�O�O�H�Q�� 

�'�L�H���1�X�W�]�X�Q�J���G�H�V���6�F�K�U�H�G�G�H�U�����X�Q�G���/�D�J�H�U�S�O�D�W�]�H�V���I�•�U���*�U�•�Q�V�F�K�Q�L�W�W���D�X�I���G�H�U���9�'���5�H�K�H�V�W�l�G�W��
�Z�X�U�G�H���I�•�U���H�L�Q�H���/�D�J�H�U�X�Q�J���Y�R�Q�����������W���X�Q�G���H�L�Q�H���%�H�K�D�Q�G�O�X�Q�J���Y�R�Q���������������W���D���J�H�Q�H�K�P�L�J�W�����=�X�U��
�(�Q�W�O�D�V�W�X�Q�J���G�H�U���.�R�P�S�R�V�W�L�H�U�D�Q�O�D�J�H���/�D�Q�J�H�Z�L�H�V�H�Q���V�R�O�O�W�H���G�L�H���h�E�H�U�Q�D�K�P�H�����J�J�I�����+�l�F�N�V�H�O�Q��
�Y�R�U���2�U�W�������G�H�U���7�U�D�Q�V�S�R�U�W���X�Q�G���G�L�H���9�H�U�Z�H�U�W�X�Q�J���G�H�V���D�X�I���G�H�U���9�'���5�H�K�H�V�W�l�G�W���D�Q�J�H�Q�R�P�P�H�Q�H�Q��
�%�D�X�P�����X�Q�G�� �*�U�•�Q�V�F�K�Q�L�W�W�V�� �D�Q�� �'�U�L�W�W�H�� �P�L�W�W�H�O�V���$�X�V�V�F�K�U�H�L�E�X�Q�J�� �Y�H�U�I�D�K�U�H�Q�V�R�I�I�H�Q�� �X�Q�W�H�U�� �%�H��
�U�•�F�N�V�L�F�K�W�L�J�X�Q�J���I�R�O�J�H�Q�G�H�U���(�F�N�S�X�Q�N�W�H���Y�H�U�J�H�E�H�Q���Z�H�U�G�H�Q���� 

�x Organisation/Vertragsabwicklung 

�=�X�U���(�U�K�|�K�X�Q�J���G�H�V���:�H�W�W�E�H�Z�H�U�E�H�V���V�R�O�O�W�H���G�L�H���0�|�J�O�L�F�K�N�H�L�W���G�H�U���=�H�U�N�O�H�L�Q�H�U�X�Q�J���G�H�U���$�E��
�I�l�O�O�H���9�R�U�R�U�W���R�G�H�U���D�Q���H�L�Q�H�U���9�H�U�Z�H�U�W�X�Q�J�V�D�Q�O�D�J�H���G�H�P���:�H�W�W�E�H�Z�H�U�E�H�U���I�U�H�L�J�H�V�W�H�O�O�W���V�H�L�Q���� 

�x Vertragslaufzeit 

Aufgrund der niedrigen Menge und der systematischen Umstellung der Erfassung 
von Alternative 1 zu Alternative 2 sind kürzere Vertragslaufzeiten von bspw. 2 
Jahren zzgl. Verlängerungen sinnvoll. 

�x Wirtschaftlichkeitsvorbehalt 

Im Hinblick auf ein nicht auszuschließendes Marktversagen sollte die Vergabe 
unter einen Wirtschaftlichkeitsvorbehalt gestellt und eine Eigenleistung durch den 
AIK bzw. Dienstleistungen durch die IUWD somit nicht gänzlich ausgeschlossen 
werden (bspw. Transport zu anderen Verwertungsanlagen wie Langewiesen). 
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4 �$�X�V�Z�L�U�N�X�Q�J�H�Q���H�L�Q�H�U���*�H�E�•�K�U�H�Q�Y�H�U�l�Q�G�H�U�X�Q�J���I�•�U���G�L�H���$�E�J�D�E�H���Y�R�Q���*�U�•�Q�D�E�I�l�O�O�H�Q 

4.1 �%�H�V�F�K�U�H�L�E�X�Q�J���G�H�U���G�H�U�]�H�L�W�L�J�H�Q���*�H�E�•�K�U�H�Q�V�L�W�X�D�W�L�R�Q 

�%�L�R�D�E�I�l�O�O�H���Z�H�U�G�H�Q���I�O�l�F�K�H�Q�G�H�F�N�H�Q�G���•�E�H�U���H�L�Q�H���%�L�R�W�R�Q�Q�H���L�P���,�O�P���.�U�H�L�V���H�U�I�D�V�V�W�����)�•�U���%�L�R��
�D�E�I�D�O�O���E�H�V�W�H�K�W���H�L�Q���$�Q�V�F�K�O�X�V�V�����X�Q�G���h�E�H�U�O�D�V�V�X�Q�J�V�]�Z�D�Q�J�����V�R�Z�H�L�W���D�X�I���G�H�Q���]�X�U���S�U�L�Y�D�W�H�Q���/�H��
�E�H�Q�V�I�•�K�U�X�Q�J���J�H�Q�X�W�]�W�H�Q���*�U�X�Q�G�V�W�•�F�N�H�Q���N�H�L�Q�H���R�U�G�Q�X�Q�J�V�J�H�P�l�‰�H���X�Q�G���I�D�F�K�J�H�U�H�F�K�W�H���(�L�J�H�Q��
�N�R�P�S�R�V�W�L�H�U�X�Q�J���P�|�J�O�L�F�K�� �L�V�W���� �1�H�E�H�Q�� �H�L�Q�H�U�� �)�H�V�W�J�H�E�•�K�U�� �Z�L�U�G�� �H�L�Q�H�� �%�H�K�l�O�W�H�U�J�H�E�•�K�U�� �%�L�R��
�W�R�Q�Q�H���I�•�U���G�L�H���������W�l�J�O�L�F�K�H���$�E�I�X�K�U���G�H�U���%�L�R�W�R�Q�Q�H���H�U�K�R�E�H�Q�� 

�'�L�H���(�L�Q�]�H�O�D�Q�O�L�H�I�H�U�X�Q�J���Y�R�Q���.�O�H�L�Q�P�H�Q�J�H�Q���D�Q���*�U�•�Q�D�E�I�D�O�O���E�L�V�������P�ñ���L�V�W���J�H�E�•�K�U�H�Q�I�U�H�L�����)�•�U��
�.�O�H�L�Q�P�H�Q�J�H�Q���•�E�H�U�������P�ñ���X�Q�G���E�L�V�����������N�J���Z�H�U�G�H�Q���3�D�X�V�F�K�D�O�J�H�E�•�K�U�H�Q���I�•�U���*�U�•�Q�D�E�I�D�O�O���L�����+����
�Y���������������¼�����S�U�R���$�Q�O�L�H�I�H�U�X�Q�J���H�U�K�R�E�H�Q�����*�U�|�‰�H�U�H���0�H�Q�J�H�Q���D�Q���*�U�•�Q�D�E�I�D�O�O���Z�H�U�G�H�Q���I�•�U���������¼���W��
�D�X�I���G�H�U���.�R�P�S�R�V�W�L�H�U�D�Q�O�D�J�H���G�H�V���/�D�Q�G�N�U�H�L�V�H�V���D�Q�J�H�Q�R�P�P�H�Q�����.�O�H�L�Q�P�H�Q�J�H�Q���D�Q���%�D�X�P�����X�Q�G��
�*�U�•�Q�V�F�K�Q�L�W�W�����K�R�O�]�L�J�����Z�H�U�G�H�Q���D�Q���G�H�Q���X�Q�W�H�U���=�L�I�I�H�U�����������J�H�Q�D�Q�Q�W�H�Q���h�E�H�U�Q�D�K�P�H�V�W�H�O�O�H�Q���N�R�V��
�W�H�Q�I�U�H�L���D�Q�J�H�Q�R�P�P�H�Q�� 
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4.2 �9�H�U�J�O�H�L�F�K���G�H�U���0�H�Q�J�H�Q���M�H���(�L�Q�Z�R�K�Q�H�U���L�Q���$�E�K�l�Q�J�L�J�N�H�L�W���G�H�V���*�H�E�•�K�U�H�Q�V�\�V�W�H�P�V���L�P��
�)�U�H�L�V�W�D�D�W���7�K�•�U�L�Q�J�H�Q 

�,�Q���G�H�U���I�R�O�J�H�Q�G�H�Q���h�E�H�U�V�L�F�K�W���X�Q�G���*�U�D�I�L�N���Z�H�U�G�H�Q���G�L�H���G�X�U�F�K�V�F�K�Q�L�W�W�O�L�F�K�H�Q���*�U�•�Q�V�F�K�Q�L�W�W�P�H�Q��
�J�H�Q���M�H���(�L�Q�Z�R�K�Q�H�U���G�H�U���H�L�Q�]�H�O�Q�H�Q���|�U�(���L�Q���5�H�O�D�W�L�R�Q���]�X�U���*�H�E�•�K�U�H�Q�K�|�K�H���E�]�Z�������V�\�V�W�H�P���G�D�U��
�J�H�V�W�H�O�O�W�� 

örE
Einwohner

gesamt

Mengen 
Grünabfall 

pro 
Einwohner

Stand 
31.12.2022

Mittel 
2019 - 2021

Ew. kg/Ew./a
1 2 3 4 5

ZASO (Saale-Orla-Kreis 
+ Saalfeld-Rudolstadt)

180.672 175Bringsystem / keine gesonderte 
Bioabfallerfassung

keine / max. 10 m³ pro HH u. a

Sonneberg 56.922 136Bringsystem / keine gesonderte 
Bioabfallerfassung

keine

Eichsfeld 100.091 135Bringsystem / keine gesonderte 
Bioabfallerfassung

keine

Schmalkalden-Meiningen 123.939 110Bringsystem / keine 
flächendeckende Bioabfallerfassung

keine

Weimarer Land 83.179 104Bringsystem / keine gesonderte 
Bioabfallerfassung

keine

Altenburger Land 88.787 98 Bringsystem keine

Nordhausen 82.444 92 Bringsystem �*�U�•�Q�V�F�K�Q�L�W�W�N�D�U�W�H���������¼���D���L�Q�N�O�����J�U�D�W�L�V��
Kompost (max. 1 Anhänger)

Erfurt 214.969 89 Bringsystem keine

AWV Ostthüringen 
(Gera+Greiz)

190.015 86 Bringsystem Jahrespauschale (Kundenkarte) von 15 
�¼�����N�R�V�W�H�Q�I�U�H�L���L�P���0�l�U�]���X�����1�R�Y�H�P�E�H�U

Ilm-Kreis 106.776 64 Bringsystem bis 1 m³ kostenfrei, darüber bzw. ab 200 
�N�J���������¼���W��
���������O�������%�L�R�D�E�I�D�O�O�V�D�F�N�������������¼Weimar 65.620 55 Bringsystem Annahme an Komp.-anlage kostenfrei, 
Abgabe WSH Gebühr pro Sack

Jena 111.191 54 Bringsystem kostenfrei für Biotonnennutzer

Saale-Holzland-Kreis 83.234 52 Bringsystem �*�U�•�Q�V�F�K�Q�L�W�W�N�D�U�W�H���������¼���D

AZV Wartburgkreis Stadt  
Eisenach

159.539 48 1x p.a. Straßensammlung und 
Bringsystem

�N�R�V�W�H�Q�I�U�H�L���E�L�V���������������D�E�����������������¼���D

Unstrut-Hainich-Kreis 102.256 44 Bringsystem �����¼�����6�D�F�N���������������¼�����������P�ñ

Kyffhäuserkreis 73.690 41 Bringsystem nur über Komp.-anlage�������������¼���W

Sömmerda 69.646 27 Containerstandplatzsammlung, 
Bringsystem MUST

keine für Baum- und Strauchschnitt

Suhl 37.009 23 Bringsystem �����¼���P�ñ

Hildburghausen 61.926 21 Bringsystem �����¼�����P�ñ

Gotha 134.941 21 Bringsystem �������¼���P�ñ

Insgesamt Landkreis 2.126.846 79

Sammelsystem Leistungsgebühr
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�'�L�H�� �D�X�V�� �G�H�U���R���J�����7�D�E�H�O�O�H�� �D�E�J�H�O�H�L�W�H�W�H�� �*�U�D�I�L�N�� �]�H�L�J�W�� �G�H�X�W�O�L�F�K���� �G�D�V�V�� �G�L�H�� �0�H�Q�J�H�� �D�Q�� �*�U�•�Q��
�V�F�K�Q�L�W�W���S�U�R���(�L�Q�Z�R�K�Q�H�U���V�W�D�U�N���Y�R�Q���G�H�P���*�H�E�•�K�U�H�Q�V�\�V�W�H�P���X�Q�G���G�H�U���$�U�W���G�H�U���%�L�R�D�E�I�D�O�O�H�U�I�D�V��
�V�X�Q�J���D�E�K�l�Q�J�L�J���L�V�W�����g�U�(���R�K�Q�H���%�L�R�W�R�Q�Q�H���X�Q�G���H�L�Q�H�U���N�R�P�S�O�H�W�W���N�R�V�W�H�Q�I�U�H�L�H�Q���$�Q�Q�D�K�P�H���Y�R�Q��
�*�U�•�Q�V�F�K�Q�L�W�W�����K�l�X�I�L�J���P�L�W���]�D�K�O�U�H�L�F�K�H�Q���$�Q�Q�D�K�P�H�V�W�H�O�O�H�Q�����Y�H�U�]�H�L�F�K�Q�H�Q���G�L�H���K�|�F�K�V�W�H���0�H�Q�J�H��
�D�Q�� �*�U�•�Q�V�F�K�Q�L�W�W�� ���G�X�U�F�K�V�F�K�Q�L�W�W�O�L�F�K�� �������� �N�J���(�:������ �J�H�I�R�O�J�W�� �Y�R�Q�� �|�U�(�� �P�L�W�� �H�L�Q�H�U�� �I�O�l�F�K�H�Q�G�H��
�F�N�H�Q�G�H�Q�� �%�L�R�W�R�Q�Q�H�� �M�H�G�R�F�K�� �H�E�H�Q�I�D�O�O�V�� �N�R�V�W�H�Q�I�U�H�L�H�U�� �X�Q�E�H�J�U�H�Q�]�W�H�U�� �*�U�•�Q�V�F�K�Q�L�W�W�D�Q�Q�D�K�P�H��
���G�X�U�F�K�V�F�K�Q�L�W�W�O�L�F�K���������N�J���(�:���� 

 

 

�$�E�E���������0�H�Q�J�H�Q���L�Q���$�E�K�l�Q�J�L�J�N�H�L�W���Y�R�P���*�H�E�•�K�U�H�Q�V�\�V�W�H�P 

�,�Q�� �|�U�(�� �P�L�W�� �H�L�Q�H�U�� �3�D�X�V�F�K�D�O�J�H�E�•�K�U�� �S�U�R�� �-�D�K�U�� ���E�V�S�Z���� �*�U�•�Q�V�F�K�Q�L�W�W�N�D�U�W�H���� �V�L�Q�G�� �G�L�H�� �G�X�U�F�K��
�V�F�K�Q�L�W�W�O�L�F�K�H�Q���*�U�•�Q�V�F�K�Q�L�W�W�P�H�Q�J�H�Q�����F�D�����������N�J���(�:�����K�|�K�H�U���D�O�V���E�H�L���G�H�U���(�U�K�H�E�X�Q�J���H�L�Q�H�U���*�H��
�E�•�K�U���D�E���G�H�U���h�E�H�U�V�F�K�U�H�L�W�X�Q�J���H�L�Q�H�U���I�H�V�W�J�H�O�H�J�W�H�Q���0�H�Q�J�H���M�H���$�Q�O�L�H�I�H�U�X�Q�J�����F�D�����������N�J���(�:���� 

�$�P���J�H�U�L�Q�J�V�W�H�Q���V�L�Q�G���G�L�H���0�H�Q�J�H�Q���S�U�R���(�L�Q�Z�R�K�Q�H�U�����L�P���0�L�W�W�H�O���������N�J���(�:�����L�Q���|�U�(���P�L�W���H�L�Q�H�U��
�/�H�L�V�W�X�Q�J�V�J�H�E�•�K�U���I�•�U���*�U�•�Q�V�F�K�Q�L�W�W�� 

�'�H�U���,�O�P���.�U�H�L�V���H�U�K�H�E�W���H�L�Q�H���*�H�E�•�K�U���D�E���G�H�U���h�E�H�U�V�F�K�U�H�L�W�X�Q�J���Y�R�Q�������P�ñ���*�U�•�Q�D�E�I�D�O�O�����N�U�D�X��
�W�L�J���J�U�D�V�L�J�����S�U�R���$�Q�O�L�H�I�H�U�X�Q�J�����,�P���,�O�P���.�U�H�L�V���Z�H�U�G�H�Q���L�P���0�L�W�W�H�O���������N�J���(�:���*�U�•�Q�D�E�I�D�O�O���H�Q�W��
�V�R�U�J�W�� 
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4.3 �0�H�Q�J�H�Q�S�U�R�J�Q�R�V�H�Q���E�H�L���9�H�U�l�Q�G�H�U�X�Q�J�H�Q���L�P���*�H�E�•�K�U�H�Q�V�\�V�W�H�P 

�:�L�H���E�H�U�H�L�W�V���L�Q���=�L�I�I�H�U�����������E�H�V�F�K�U�L�H�E�H�Q�����Z�L�U�G���G�H�U�]�H�L�W���Q�X�U���I�•�U���H�L�Q�H�Q���7�H�L�O���G�H�U���D�Q�J�H�Q�R�P�P�H��
�Q�H�Q�� �*�U�•�Q�D�E�I�D�O�O�P�H�Q�J�H�Q�� �H�L�Q�H�� �*�H�E�•�K�U�� �H�U�K�R�E�H�Q���� �'�L�H�� �I�R�O�J�H�Q�G�H�� �*�U�D�I�L�N�� �Y�H�U�G�H�X�W�O�L�F�K�� �G�L�H��
�0�H�Q�J�H�Q�D�X�I�W�H�L�O�X�Q�J�� 

GA Langewiesen 
(gebührenpflichtig)

29%

GA Langewiesen 
(gebührenfrei)

35%

GA grasig/krautig 
Rehestädt 

(gebührenfrei)
20%

GA holzig Rehestädt 
(gebührenfrei)

6%

GA holzig 
Sammelplätze 
(gebührenfrei)

10%

 

�$�E�E���������$�X�I�W�H�L�O�X�Q�J���*�U�•�Q�D�E�I�D�O�O�P�H�Q�J�H�Q 

�h�E�H�U���/�H�L�V�W�X�Q�J�V�J�H�E�•�K�U�H�Q���Z�H�U�G�H�Q���Z�L�H�G�H�U�X�P���Q�X�U���G�L�H���P�H�Q�J�H�Q�D�E�K�l�Q�J�L�J�H�Q���.�R�V�W�H�Q���X�Q�G���H�L�Q��
�J�H�U�L�Q�J�H�U���$�Q�W�H�L�O���G�H�U���]�H�L�W�U�D�X�P�D�E�K�l�Q�J�L�J�H�Q���.�R�V�W�H�Q���I�•�U���$�Q�Q�D�K�P�H�����7�U�D�Q�V�S�R�U�W���X�Q�G���9�H�U�Z�H�U��
�W�X�Q�J���G�H�U���J�H�E�•�K�U�H�Q�S�I�O�L�F�K�W�L�J�H�Q���0�H�Q�J�H�Q���J�H�G�H�F�N�W�����'�L�H���I�R�O�J�H�Q�G�H���*�U�D�I�L�N���Y�H�U�G�H�X�W�O�L�F�K���G�L�H�V���� 

Kostendeckung über 
Festgebühr

91%

Kostendeckung über 
Leistungsgebühr 

(Annahme Langewiesen)
9%

 
�$�E�E���������9�H�U�W�H�L�O�X�Q�J���*�U�•�Q�D�E�I�D�O�O�N�R�V�W�H�Q 
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�'�L�H���%�H�O�D�V�W�X�Q�J���G�H�U���)�H�V�W�J�H�E�•�K�U���G�X�U�F�K���*�U�•�Q�D�E�I�D�O�O�N�R�V�W�H�Q���E�H�W�U�l�J�W���O�W�����D�N�W�X�H�O�O���J�H�O�W�H�Q�G�H�U���*�H��
�E�•�K�U�H�Q�N�D�O�N�X�O�D�W�L�R�Q�����������7�¼���D���X�Q�G���V�R�P�L�W���F�D���������������¼���(�Z�������Z�D�V���H�L�Q�H�Q���$�Q�W�H�L�O���Y�R�Q���F�D������������
�D�Q���G�L�H�V�H�U���*�H�E�•�K�U���D�X�V�P�D�F�K�W�� 

�'�L�H���I�R�O�J�H�Q�G�H���h�E�H�U�V�L�F�K�W���V�W�H�O�O�W���G�L�H���0�H�Q�J�H�Q�S�U�R�J�Q�R�V�H���I�•�U���G�H�Q���,�O�P���.�U�H�L�V���E�H�L���G�H�Q���H�Q�W�V�S�U�H��
�F�K�H�Q�G�H�Q���9�H�U�l�Q�G�H�U�X�Q�J�H�Q���L�P���*�H�E�•�K�U�H�Q�V�\�V�W�H�P���G�D�U�� 

�x �.�R�V�W�H�Q�G�H�F�N�H�Q�G�H���/�H�L�V�W�X�Q�J�V�J�H�E�•�K�U�����!���������¼���P�ñ�� ���������������N�J���(�Z�����D 
 ���M�H���Q�D�F�K���*�H�E�•�K�U�H�Q�K�|�K�H�� 

�x �1�L�F�K�W���N�R�V�W�H�Q�G�H�F�N�H�Q�G�H���/�H�L�V�W�X�Q�J�V�J�H�E�•�K�U���������¼���P�ñ�� �����������������N�J���(�Z�����D 

�x �1�L�F�K�W���N�R�V�W�H�Q�G�H�F�N�H�Q�G�H���3�D�X�V�F�K�D�O�J�H�E�•�K�U�����������¼���+�D�X�V�K�D�O�W���D�� �����������������N�J���(�Z�����D 

�x �.�H�L�Q�H���V�H�S�D�U�D�W�H���*�H�E�•�K�U�� �������������������N�J���(�Z�����D�� 

�'�D�E�H�L�� �L�V�W�� �G�D�Y�R�Q�� �D�X�V�]�X�J�H�K�H�Q���� �G�D�V�V�� �G�L�H�� �D�Q�J�H�J�H�E�H�Q�H�Q�� �0�H�Q�J�H�Q�� �S�U�R�� �(�L�Q�Z�R�K�Q�H�U�� �E�H�L�� �G�H�U��
�G�H�U�]�H�L�W�L�J�H�Q�� �(�U�I�D�V�V�X�Q�J�V�V�L�W�X�D�W�L�R�Q�� �H�K�H�U���D�Q���G�H�U���8�Q�W�H�U�J�U�H�Q�]�H�� �X�Q�G�� �E�H�L�� �H�L�Q�H�U���9�H�U�E�H�V�V�H�U�X�Q�J��
�G�H�V���6�H�U�Y�L�F�H�J�U�D�G�H�V���D�Q�D�O�R�J���$�O�W�H�U�Q�D�W�L�Y�H�������D�Q���G�H�U���2�E�H�U�J�U�H�Q�]�H���O�L�H�J�H�Q��



 

�)�R�U�W�V�F�K�U�H�L�E�X�Q�J���.�R�Q�]�H�S�W�L�R�Q���$�E�I�D�O�O�Z�L�U�W�V�F�K�D�I�W�����7�H�L�O�������������,�O�P���.�U�H�L�V      ���������������������������� �6�H�L�W�H��25���Y�R�Q��31 

 

 
�.�R�V�W�H�Q�D�Q�V�l�W�]�H�� 

�x �$�Q�Q�D�K�P�H��     �������7�¼���D���I�•�U���G�L�H���6�D�P�P�H�O�S�O�l�W�]�H 

�x �&�R�Q�W�D�L�Q�H�U�J�H�V�W�H�O�O�X�Q�J���X�Q�G���7�U�D�Q�V�S�R�U�W  ���������¼���&�R�Q�W�D�L�Q�H�U�����Q�H�W�W�R�� 

�x �9�H�U�Z�H�U�W�X�Q�J�����/�D�Q�J�H�Z�L�H�V�H�Q�������3�1������������ �������¼���W�����Q�H�W�W�R��



 

�)�R�U�W�V�F�K�U�H�L�E�X�Q�J���.�R�Q�]�H�S�W�L�R�Q���$�E�I�D�O�O�Z�L�U�W�V�F�K�D�I�W�����7�H�L�O�������������,�O�P���.�U�H�L�V  �6�H�L�W�H��26���Y�R�Q��31 

4.4 �+�D�Q�G�O�X�Q�J�V�H�P�S�I�H�K�O�X�Q�J 

�$�X�I�J�U�X�Q�G���Z�H�L�W�H�U���V�W�H�L�J�H�Q�G�H�U���.�R�V�W�H�Q���D�Q���G�H�U���.�R�P�S�R�V�W�D�Q�O�D�J�H���G�H�V���,�O�P���.�U�H�L�V�H�V���L�Q���/�D�Q�J�H��
�Z�L�H�V�H�Q���X�Q�G���Y�R�U�D�X�V�V�L�F�K�W�O�L�F�K�����X���D�����G�D�G�X�U�F�K�����D�Q�V�W�H�L�J�H�Q�G�H�U���*�H�E�•�K�U�H�Q���V�R�O�O�W�H���D�O�V���J�H�E�•�K�U�H�Q��
�V�W�D�E�L�O�L�V�L�H�U�H�Q�G�H�� �0�D�‰�Q�D�K�P�H�� �H�L�Q�H�� �J�H�E�•�K�U�H�Q�S�I�O�L�F�K�W�L�J�H�� �*�U�•�Q�D�E�I�D�O�O�N�D�U�W�H�� ���3�D�X�V�F�K�D�O�J�H�E�•�K�U��
�S�U�R���-�D�K�U�����H�L�Q�J�H�I�•�K�U�W���Z�H�U�G�H�Q�����1�H�E�H�Q���H�L�Q�H�P���.�R�V�W�H�Q�G�H�F�N�X�Q�J�V�E�H�L�W�U�D�J���I�•�U���E�L�V�K�H�U���]�Z�D�U���W�H�L�O��
�Z�H�L�V�H���J�H�E�•�K�U�H�Q�I�U�H�L�H�����D�E�H�U���N�R�V�W�H�Q�E�H�K�D�I�W�H�W�H���/�H�L�V�W�X�Q�J�H�Q���Z�H�U�G�H�Q���G�L�H���*�H�E�•�K�U�H�Q�J�H�U�H�F�K�W�L�J��
�N�H�L�W���Y�H�U�E�H�V�V�H�U�W���X�Q�G���H�V���N�|�Q�Q�H�Q���X�Q�E�H�I�X�J�W�H���1�X�W�]�H�U���J�H�E�•�K�U�H�Q�I�U�H�L�H�U���/�H�L�V�W�X�Q�J�H�Q���I�H�U�Q�J�H�K�D�O��
�W�H�Q���Z�H�U�G�H�Q�� 

�*�U�•�Q�D�E�I�D�O�O�N�D�U�W�H�Q���Z�H�U�G�H�Q���L�Q���X�Q�W�H�U�V�F�K�L�H�G�O�L�F�K�H�Q���$�X�V�I�•�K�U�X�Q�J�H�Q���P�L�W�W�O�H�U�Z�H�L�O�H���L�Q���P�H�K�U�H�U�H�Q��
�*�H�E�L�H�W�V�N�|�U�S�H�U�V�F�K�D�I�W�H�Q���H�U�I�R�O�J�U�H�L�F�K���H�L�Q�J�H�V�H�W�]�W�������%�H�L�V�S�L�H�O�V�Z�H�L�V�H���N�|�Q�Q�W�H�Q���G�L�H�V�H���Y�R�Q���G�H�Q��
�%�•�U�J�H�U�Q���� �Z�H�O�F�K�H�� �L�K�U�H�Q�� �:�R�K�Q�V�L�W�]�� �L�P�� �,�O�P���.�U�H�L�V�� �K�D�E�H�Q���� �E�H�L�P���$�,�.�� �N�l�X�I�O�L�F�K�� �H�U�Z�R�U�E�H�Q��
�Z�H�U�G�H�Q�����6�L�H���Z�H�U�G�H�Q���S�H�U�V�R�Q�D�O�L�V�L�H�U�W���X�Q�G���E�H�U�H�F�K�W�L�J�W���G�H�Q���.�D�U�W�H�Q�L�Q�K�D�E�H�U���V�R�Z�L�H���G�L�H���L�P���J�O�H�L��
�F�K�H�Q���+�D�X�V�K�D�O�W���O�H�E�H�Q�G�H�Q���3�H�U�V�R�Q�H�Q���]�X�U���$�E�J�D�E�H���Y�R�Q���*�U�•�Q�D�E�I�l�O�O�H�Q���D�Q���G�H�U���.�R�P�S�R�V�W�L�H�U�D�Q��
�O�D�J�H�����G�H�P���.�O�H�L�Q�D�Q�Q�D�K�P�H�E�H�U�H�L�F�K���G�H�U���=�5�0���9�H�U�E�D�Q�G�V�G�H�S�R�Q�L�H���5�H�K�H�V�W�l�G�W���V�R�Z�L�H���D�Q���G�H�Q��
�%�D�X�P�����X�Q�G�� �6�W�U�D�X�F�K�V�F�K�Q�L�W�W�D�Q�Q�D�K�P�H�V�W�H�O�O�H�Q�� �H�L�Q�L�J�H�U�� �6�W�l�G�W�H�� �X�Q�G�� �*�H�P�H�L�Q�G�H�Q�� �G�H�V�� �/�D�Q�G��
�N�U�H�L�V�H�V�����'�L�H���.�D�U�W�H���J�L�O�W���D�E���.�D�X�I�G�D�W�X�P���L�P�P�H�U���E�L�V���]�X�P�����������'�H�]�H�P�E�H�U���H�L�Q�H�V���-�D�K�U�H�V���X�Q�G��
�L�V�W���P�L�W���H�L�Q�H�U���S�D�X�V�F�K�D�O�H�Q���-�D�K�U�H�V�J�H�E�•�K�U���E�H�O�H�J�W�������'�L�H���0�H�Q�J�H���S�U�R���$�Q�O�L�H�I�H�U�X�Q�J���P�L�W���*�U�•�Q��
�D�E�I�D�O�O�N�D�U�W�H���N�D�Q�Q�����D�X�I�������������� �P�ñ���S�U�R���$�Q�O�L�H�I�H�U�X�Q�J���E�H�J�U�H�Q�]�W���Z�H�U�G�H�Q�����' �L�H���+�l�X�I�L�J�N�H�L�W���G�H�U��
�$�Q�O�L�H�I�H�U�X�Q�J�H�Q���N�D�Q�Q���U�H�J�O�H�P�H�Q�W�L�H�U�W���Z�H�U�G�H�Q�����Z�D�V���D�O�O�H�U�G�L�Q�J�V���Q�L�F�K�W���]�Z�L�Q�J�H�Q�G���L�V�W���� 

�)�•�U���G�L�H���$�Q�O�L�H�I�H�U�X�Q�J���D�Q���6�D�P�P�H�O�S�O�l�W�]�H�Q���L�Q���G�H�Q���*�H�P�H�L�Q�G�H�Q���L�V�W���G�L�H���*�U�•�Q�D�E�I�D�O�O�N�D�U�W�H���D�E��
�����������]�Z�L�Q�J�H�Q�G�����G�D���K�L�H�U���N�H�L�Q�H���.�D�V�V�H�Q�J�H�V�F�K�l�I�W�H���V�W�D�W�W�I�L�Q�G�H�Q�����$�X�I���G�H�U���.�R�P�S�R�V�W�L�H�U�D�Q�O�D�J�H��
�X�Q�G���G�H�U���9�H�U�E�D�Q�G�V�G�H�S�R�Q�L�H���N�|�Q�Q�H�Q���G�D�Q�Q���D�X�F�K���(�L�Q�]�H�O�D�Q�O�L�H�I�H�U�X�Q�J�H�Q���D�E���G�H�P���H�U�V�W�H�Q���.�X��
�E�L�N�P�H�W�H�U���J�H�E�•�K�U�H�Q�S�I�O�L�F�K�W�L�J�� �D�E�J�H�U�H�F�K�Q�H�W�� �Z�H�U�G�H�Q�����/�W���� �P�R�P�H�Q�W�D�Q�H�U�� �*�H�E�•�K�U�H�Q�N�D�O�N�X�O�D��
�W�L�R�Q���E�H�W�U�l�J�W���G�D�V���*�H�E�•�K�U�H�Q�Q�L�Y�H�D�X���G�D�I�•�U���������¼���W���X�Q�G���N�|�Q�Q�W�H���E�H�L���.�O�H�L�Q�D�Q�O�L�H�I�H�U�X�Q�J�H�Q���X�Q�W�H�U��
���������N�J���D�X�I�������������¼���$�Q�O�L�H�I�H�U�X�Q�J���S�D�X�V�F�K�D�O�L�H�U�W���Z�H�U�G�H�Q�� 

�(�L�Q�]�H�O�K�H�L�W�H�Q���G�D�]�X���P�•�V�V�H�Q���L�Q���I�R�O�J�H�Q�G�H�Q���6�D�W�]�X�Q�J�H�Q���J�H�U�H�J�H�O�W���Z�H�U�G�H�Q�� 

�,�P���5�D�K�P�H�Q���G�H�U���1�H�X�D�X�V�V�F�K�U�H�L�E�X�Q�J���G�H�U���%�H�Z�L�U�W�V�F�K�D�I�W�X�Q�J���G�H�U���N�U�H�L�V�H�L�J�H�Q�H�Q���.�R�P�S�R�V�W�L�H�U��
�D�Q�O�D�J�H���V�R�O�O�W�H���]�X�G�H�P���J�H�S�U�•�I�W���Z�H�U�G�H�Q�����R�E���L�Q���9�H�U�E�L�Q�G�X�Q�J���P�L�W���G�H�P���(�U�Z�H�U�E���G�H�U���*�U�•�Q�D�E��
�I�D�O�O�N�D�U�W�H�� �G�L�H���Y�H�U�J�•�Q�V�W�L�J�W�H���$�E�K�R�O�X�Q�J�����E�H�J�U�H�Q�]�W�H�� �3�U�H�L�V�Q�D�F�K�O�l�V�V�H���� �Y�R�Q�� �� �.�R�P�S�R�V�W�� ���9�R�U��
�]�X�J�V�Z�H�L�V�H���O�R�V�H���0�H�Q�J�H�Q�������Y�H�U�N�Q�•�S�I�W���Z�H�U�G�H�Q���N�D�Q�Q�����6�R�P�L�W���Z�L�U�G���H�L�Q�H���K�|�K�H�U�H���$�N�]�H�S�W�D�Q�]��
�G�X�U�F�K���G�L�H���%�H�Y�|�O�N�H�U�X�Q�J���H�U�Z�D�U�W�H�W���� 
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5 �*�H�E�•�K�U�H�Q�V�\�V�W�H�P���X�Q�G���(�F�N�S�X�Q�N�W�H���G�H�U���*�H�E�•�K�U�H�Q�N�D�O�N�X�O�D�W�L�R�Q���D�E���������� 

5.1 �%�H�V�F�K�U�H�L�E�X�Q�J���G�H�V���G�H�U�]�H�L�W�L�J�H�Q���*�H�E�•�K�U�H�Q�V�\�V�W�H�P�V 

�'�D�V���$�E�I�D�O�O�J�H�E�•�K�U�H�Q�V�\�V�W�H�P���G�H�V�� �,�O�P���.�U�H�L�V�H�V�� �E�H�V�W�H�K�W�� �L�Q�� �V�H�L�Q�H�Q�� �*�U�X�Q�G�]�•�J�H�Q�� �V�H�L�W�� �G�H�P��
�����������������������X�Q�G���K�D�W�� �V�L�F�K�� �Q�X�Q�P�H�K�U�� �H�W�D�E�O�L�H�U�W�����'�D�E�H�L���H�U�I�R�O�J�W�� �G�L�H�� �9�H�U�D�Q�O�D�J�X�Q�J�� �J�U�X�Q�G��
�V�W�•�F�N�V�E�H�]�R�J�H�Q���E�]�Z�����E�H�]�R�J�H�Q���D�X�I���(�L�Q�U�L�F�K�W�X�Q�J�H�Q���D�Q�G�H�U�H�U���+�H�U�N�X�Q�I�W�V�E�H�U�H�L�F�K�H���� 

�(�V���Z�H�L�V�W���L�P���:�H�V�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q���G�L�H���I�R�O�J�H�Q�G�H�Q���.�R�P�S�R�Q�H�Q�W�H�Q���X�Q�G���,�Q�K�D�O�W�H���D�X�I�� 

�x Festgebühr pro Einwohner bzw. Einwohnergleichwert (andere Herkunftsberei-
che) 

- alle (den Restabfall betreffend nur anteilige) zeitraumabhängigen Kos-
ten, sofern diese nicht die Selbstanlieferer und den gebührenrelevanten 
Behälterdienst betreffen (hier Erhebung kostendeckender Leistungsge-
bühren), 

- mengenabhängige Kosten für Leistungen, für die keine separate Ge-
bührenerhebung stattfindet (z.B. Sammlung und Entsorgung von Grün-
abfall, Sperrmüll, Altpapier, Schadstoffen, Elektro-/ Elektronikgeräten, 
Altmöbeln sowie Vorhaltung der Wertstoffhöfe), 

- anteilige mengenabhängige Kosten der Bio- und Grünabfallentsorgung 

- anteilige zentrale Kosten (Verwaltung, Konzeption, Planung, Abrech-
nung, Kontrolle, Gebühreneinzug usw.), 

- anteiliger Ausgleich von Ergebnissen der Vorjahre 

�x Behälterentleerungsgebühr für Restabfall  
- mengenabhängige und anteilige zeitraumabhängige Kosten für Ein-

sammlung, Transport und Behandlung  

�'�D�V�� �J�H�E�•�K�U�H�Q�S�I�O�L�F�K�W�L�J�H�� �0�L�Q�G�H�V�W�Y�R�O�X�P�H�Q�� �E�H�W�U�l�J�W������ �/�L�W�H�U�� �S�U�R�� �(�L�Q�Z�R�K�Q�H�U���(�L�Q��
�Z�R�K�Q�H�U�J�O�H�L�F�K�Z�H�U�W���X�Q�G���:�R�F�K�H 

�x Behältergebühr für Bioabfall 
- Anteilige mengenabhängige Kosten für Einsammlung, Transport und 

Verwertung,  

- Kosten für die Behältergestellung und Behälterdienst 

�'�D�U�•�E�H�U���K�L�Q�D�X�V���Z�H�U�G�H�Q���$�E�I�D�O�O�J�H�E�•�K�U�H�Q���I�•�U���I�R�O�J�H�Q�G�H���/�H�L�V�W�X�Q�J�H�Q���H�U�K�R�E�H�Q�� 

�x Containerentleerungen  

- Kosten für Gestellung und Transport von Absetz- und Presscontainern 

�x Zusatzleistungen der Behälterabfuhr  

- Kosten für den gebührenrelevanten Behälterdienst für Restabfall und 
Bioabfall 

- Kosten für den Vollservice sowie den Transport ab 21 m von Behältern 
für Restabfall, Bioabfall und Altpapier 

�x Entsorgung von Bauabfällen und Reifen mit und ohne Felge aus Selbstan-
lieferung  

- mengenabhängigen Kosten für die Entsorgung 
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�x Entsorgung von Abfällen zur Behandlung aus Selbstanlieferung  

- anteilige zeitraumabhängige Kosten der Umladestation und für die 
Kleinmengenannahme betreffend die Abfälle zur Behandlung 

- mengenabhängige Kosten für die Behandlung der Abfälle 

- anteilige zentrale Kosten (Verwaltung, Konzeption, Planung, Abrech-
nung, Kontrolle, Gebühreneinzug usw.), 

- anteiliger Ausgleich von Ergebnissen der Vorjahre 

�x Entsorgung von Abfällen zur Deponierung aus Selbstanlieferung  

- mengenabhängige Kosten für die Deponierung der Abfälle 

- anteilige zentrale Kosten (Verwaltung, Konzeption, Planung, Abrech-
nung, Kontrolle, Gebühreneinzug usw.) 

- anteiliger Ausgleich von Ergebnissen der Vorjahre 

�x Entsorgung von Abfällen zur Kompostierung aus Selbstanlieferung  

- anteilige zeitraumabhängige Kosten für Kompostierung 

- mengenabhängige Kosten für Kompostierung 
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5.2 �0�H�Q�J�H�Q�J�H�U�•�V�W 

�,�P���)�R�O�J�H�Q�G�H�Q���Z�L�U�G���G�D�V���0�H�Q�J�H�Q�J�H�U�•�V�W���I�•�U���G�D�V���-�D�K�U���������������,�V�W�����L�P���9�H�U�J�O�H�L�F�K���P�L�W���G�H�P��
�G�H�V���)�U�H�L�V�W�D�D�W�H�V���7�K�•�U�L�Q�J�H�Q�����O�W�����D�N�W�X�H�O�O�H�U���$�E�I�D�O�O�E�L�O�D�Q�]�����G�D�U�J�H�V�W�H�O�O�W�� 

Position
Abweichung 
Mengen pro 

Ew./a

Ilm-Kreis
Freistaat 
Thüringen

Ilm-Kreis
Freistaat 
Thüringen

2023 2023 2023 2023 2023

Ist Ist Ist Ist %
1 2 3 4 5 6

Restabfall

Abfallmenge in t, kg (Holsystem Umleerbehälter) 17.569 164,6

Abfallmenge in t, kg (Holsystem Container) 225 2,1

geleertes Behältervolumen (Umleerbehälter) in m³, l 130.845 k. A. 1.226,0 k. A.

Bioabfall

Abfallmenge in t, kg 5.442 81.000 51,0 38,1

geleertes Behältervolumen in m³, l 26.901 k. A. 252,1 k. A.

Grünabfall

Abfallmenge in t, kg 7.228 142.000 67,7 66,9 + 1,3%

Sperrmüll

Abfallmenge in t, kg 3.756 75.000 35,2 35,3 - 0,3%

Altpapier (100%)

Abfallmenge in t, kg 6.214 117.000 58,2 55,1 + 5,7%

E-Schrott

Großgeräte in Stck. 2.354 k.A. 0,02 k.A.

Kleingeräte in m³, l 4.665 k.A. 43,7 k.A.

Schadstoffe

Abfallmenge in t, kg 34 1.300 0,3 0,6 - 47,9%

Bauabfälle

teerhaltige Abfälle -  in t, kg 43 k.A. 0,4 k.A.

Altholz A IV -  in t, kg 65 k.A. 0,6 k.A.
nichtmineral. HBCD-halt. Dämmmat -  in t, kg 3 k.A. 0,03 k.A.
Gesamt Mengen in t, kg 
(ohne E-Schrott u. Bauabfälle)

40.243 712.300 377,1 335,3 + 12,4%

Einwohner (30.06.2023) 106.723 2.124.058

+ 19,6%

+ 33,7%

absolute Mengen p.a. Mengen pro Ew./a 

296.000 139,4

 

�=�X�V�l�W�]�O�L�F�K���]�X�� �G�H�Q�� �Q�D�W�•�U�O�L�F�K�H�Q�� �(�L�Q�Z�R�K�Q�H�U�Q�� �V�L�Q�G�� �Q�R�F�K���*�H�Z�H�U�E�H�E�H�W�U�L�H�E�H�����|�I�I�H�Q�W�O�L�F�K�H��
�(�L�Q�U�L�F�K�W�X�Q�J�H�Q���X�V�Z�����D�X�V���D�Q�G�H�U�H�Q���+�H�U�N�X�Q�I�W�V�E�H�U�H�L�F�K�H�Q���P�L�W���F�D�������������������(�L�Q�Z�R�K�Q�H�U�J�O�H�L�F�K��
�Z�H�U�W�H�Q���D�Q���G�L�H���$�E�I�D�O�O�H�Q�W�V�R�U�J�X�Q�J���D�Q�J�H�V�F�K�O�R�V�V�H�Q�� 

5.3 �:�•�U�G�L�J�X�Q�J���G�H�V���,�V�W���=�X�V�W�D�Q�G�H�V���X�Q�G���%�H�X�U�W�H�L�O�X�Q�J���Y�R�Q���$�O�W�H�U�Q�D�W�L�Y�H�Q 

�*�U�X�Q�G�V�l�W�]�O�L�F�K���L�V�W���G�D�V���*�H�E�•�K�U�H�Q�V�\�V�W�H�P���G�H�V���,�O�P���. �U�H�L�V�H�V���L�P���+�L�Q�E�O�L�F�N���D�X�I�� 

�x �$�E�I�D�O�O�Y�H�U�P�H�L�G�X�Q�J���X�Q�G�����Y�H�U�Z�H�U�W�X�Q�J 

�x �R�U�G�Q�X�Q�J�V�J�H�P�l�‰�H���7�U�H�Q�Q�X�Q�J���X�Q�G���9�H�U�P�H�L�G�X�Q�J���Y�H�U�E�R�W�V�Z�L�G�U�L�J�H�U���$�E�O�D�J�H�U�X�Q�J�H�Q 

�x �:�L�U�W�V�F�K�D�I�W�O�L�F�K�N�H�L�W 

�D�O�V���J�H�H�L�J�Q�H�W���X�Q�G���]�X�N�X�Q�I�W�V�Z�H�L�V�H�Q�G���]�X���E�H�W�U�D�F�K�W�H�Q�� 

�0�|�J�O�L�F�K�N�H�L�W�H�Q���G�H�U���Z�H�L�W�H�U�H�Q���2�S�W�L�P�L�H�U�X�Q�J���V�H�K�H�Q���Z�L�U���L�Q���I�R�O�J�H�Q�G�H�Q���0�D�‰�Q�D�K�P�H�Q�� 

a) Schaffung eines erhöhten Anreizes zur besseren Trennung bzw. zur Reduzie-
rung der Restabfallmengen 

�:�L�H���D�X�V���G�H�P���0�H�Q�J�H�Q�J�H�U�•�V�W���H�U�V�L�F�K�W�O�L�F�K�����O�L�H�J�H�Q���G�L�H���5�H�V�W�D�E�I�D�O�O�P�H�Q�J�H�Q���G�H�U���,�O�P���.�U�H�L�V�H�V��
�P�L�W�����������N�J���(�Z�����D���F�D�������������•�E�H�U���G�H�P���'�X�U�F�K�V�F�K�Q�L�W�W���G�H�V���)�U�H�L�V�W�D�D�W�H�V���7�K�•�U�L�Q�J�H�Q���P�L�W����������
�N�J���(�Z�����D�����'�D�E�H�L���Z�L�U�G���G�L�H�V�H�U���/�D�Q�G�H�V�G�X�U�F�K�V�F�K�Q�L�W�W���X���D�����G�X�U�F�K���|�U�(�����Z�H�O�F�K�H���N�H�L�Q�H���E�H�U�H�L�W��
�V�W�H�O�O�X�Q�J�V�E�H�]�R�J�H�Q�H�Q�� �/�H�H�U�X�Q�J�V�J�H�E�•�K�U�H�Q�� �H�U�K�H�E�H�Q�����/�D�Q�G�N�U�H�L�V�� �:�H�L�P�D�U�H�U�� �/�D�Q�G�� �X�Q�G�� �G�L�H��
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�6�W�l�G�W�H���(�U�I�X�U�W���X�Q�G���:�H�L�P�D�U�����D�Q�J�H�K�R�E�H�Q�����,�P�� �)�U�H�L�V�W�D�D�W���6�D�F�K�V�H�Q�����Z�R�� �D�O�O�H���|�U�(�� �E�H�U�H�L�W�V�W�H�O��
�O�X�Q�J�V�E�H�]�R�J�H�Q�H�Q���/�H�H�U�X�Q�J�V�J�H�E�•�K�U�H�Q���H�U�K�H�E�H�Q�����O�L�H�J�W���G�H�U���'�X�U�F�K�V�F�K�Q�L�W�W���E�H�L�����������N�J���(�Z�����D���� 

�' �H�U���Z�H�V�H�Q�W�O�L�F�K�H���*�U�X�Q�G���I�•�U���G�D�V���Y�H�U�J�O�H�L�F�K�E�D�U���K�R�K�H���5�H�V�W�D�E�I�D�O�O�D�X�I�N�R�P�P�H�Q���L�V�W���G�L�H���7�D�W�V�D��
�F�K�H�����G�D�V�V���G�H�U���,�O�P���.�U�H�L�V���Q�H�E�H�Q���G�H�P���$�:�9���2�V�W�W�K�•�U�L�Q�J�H�Q���G�L�H���J�H�U�L�Q�J�V�W�H�Q���/�H�H�U�X�Q�J�V�J�H�E�•�K��
�U�H�Q���L�P���W�K�•�U�L�Q�J�H�Q�Z�H�L�W�H�Q���9�H�U�J�O�H�L�F�K���D�X�I�Z�H�L�V�W�����$�X�F�K���L�P���P�L�W�W�H�O�G�H�X�W�V�F�K�H�Q���9�H�U�J�O�H�L�F�K���Z�H�L�V�H�Q��
�Q�X�U���Q�R�F�K���G�L�H���E�H�L�G�H�Q���/�D�Q�G�N�U�H�L�V�H���+�D�U�]�� �X�Q�G���%�|�U�G�H���H�W�Z�D�V�� �J�H�U�L�Q�J�H�U�H�� �/�H�H�U�X�Q�J�V�J�H�E�•�K�U�H�Q��
�D�X�I�����'�L�H�� �G�X�U�F�K�V�F�K�Q�L�W�W�O�L�F�K�H�Q�� �/�H�H�U�X�Q�J�V�J�H�E�•�K�U�H�Q�� �O�L�H�J�H�Q�� �L�P�� �P�L�W�W�H�O�G�H�X�W�V�F�K�H�Q�� �9�H�U�J�O�H�L�F�K��
�P�H�K�U���D�O�V�������� ���•�E�H�U���G�H�Q�H�Q���G�H�V���,�O�P���.�U�H�L�V�H�V�����E�H�L���H�L�Q�L�J�H�Q���|�U�(���V�R�J�D�U���F�D���������������G�D�U�•�E�H�U�� 

�'�D���D�X�I���G�H�Q���,�O�P���.�U�H�L�V���L�P���I�R�O�J�H�Q�G�H�Q���*�H�E�•�K�U�H�Q�]�H�L�W�U�D�X�P���D�E�������������H�U�K�H�E�O�L�F�K�H���0�H�K�U�N�R�V�W�H�Q��
�E�H�L���Q�D�K�H�]�X���D�O�O�H�Q���.�D�O�N�X�O�D�W�L�R�Q�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�H�Q�����M�H�G�R�F�K���Y�R�U���D�O�O�H�P���D�X�F�K���E�H�L���G�H�U���5�H�V�W�D�E�I�D�O�O�H�Q�W��
�V�R�U�J�X�Q�J�������G�H�X�W�O�L�F�K�H���3�U�H�L�V�H�U�K�|�K�X�Q�J���L�Q�I�R�O�J�H���G�H�U���1�H�X�D�X�V�V�F�K�U�H�L�E�X�J���G�X�U�F�K���G�H�Q���=�5�0���X�Q�G��
�G�L�H�� �&�2�ð���%�H�O�D�V�W�X�Q�J�����]�X�N�R�P�P�H�Q�� �Z�H�U�G�H�Q���� �H�P�S�I�H�K�O�H�Q�� �Z�L�U���G�H�V�K�D�O�E���� �G�L�H�� �(�Q�W�O�H�H�U�X�Q�J�V�J�H��
�E�•�K�U�H�Q���J�H�J�H�Q�•�E�H�U���G�H�Q���)�H�V�W�J�H�E�•�K�U�H�Q���X�Q�G���G�H�Q���%�H�K�l�O�W�H�U�J�H�E�•�K�U�H�Q���I�•�U���%�L�R�D�E�I�D�O�O���G�H�X�W�O�L�F�K��
�•�E�H�U�S�U�R�S�R�U�W�L�R�Q�D�O���D�Q�]�X�K�H�E�H�Q�� 

�'�D�J�H�J�H�Q���K�D�O�W�H�Q���Z�L�U���G�D�V���J�H�E�•�K�U�H�Q�S�I�O�L�F�K�W�L�J�H���0�L�Q�G�H�V�W�Y�R�O�X�P�H�Q���P�L�W�������/�L�W�H�U���S�U�R���(�L�Q�Z�R�K��
�Q�H�U���(�L�Q�Z�R�K�Q�H�U�J�O�H�L�F�K�Z�H�U�W�� �X�Q�G�� �:�R�F�K�H�� �I�•�U�� �N�H�L�Q�H�� �Z�H�V�H�Q�W�O�L�F�K�H�� �8�U�V�D�F�K�H���� �G�D�� �G�H�U�� �G�X�U�F�K��
�V�F�K�Q�L�W�W�O�L�F�K�H���$�Q�I�D�O�O���E�H�L���•�E�H�U���������/�L�W�H�U���S�U�R���(�L�Q�Z�R�K�Q�H�U���(�L�Q�Z�R�K�Q�H�U�J�O�H�L�F�K�Z�H�U�W���O�L�H�J�W�����(�L�Q�H��
�D�X�F�K���L�P���9�H�U�J�O�H�L�F�K���]�X���D�Q�G�H�U�H�Q���|�U�(���Q�L�F�K�W���D�X�‰�H�U�J�H�Z�|�K�Q�O�L�F�K�H���J�H�U�L�Q�J�I�•�J�L�J�H���5�H�G�X�]�L�H�U�X�Q�J��
�G�H�V���J�H�E�•�K�U�H�Q�S�I�O�L�F�K�W�L�J�H�Q���0�L�Q�G�H�V�W�Y�R�O�X�P�H�Q�V���D�X�I���]���%���������/�L�W�H�U���S�U�R���(�L�Q�Z�R�K�Q�H�U���(�L�Q�Z�R�K�Q�H�U��
�J�O�H�L�F�K�Z�H�U�W���Z�•�U�G�H���M�H�G�R�F�K���G�L�H���(�U�K�|�K�X�Q�J���G�H�U���*�H�E�•�K�U�H�Q�E�H�O�D�V�W�X�Q�J���I�•�U���G�L�H�M�H�Q�L�J�H�Q���1�X�W�]�H�U����
�Z�H�O�F�K�H���G�X�U�F�K�� �L�K�U�� �J�X�W�H�V�� �9�H�U�P�H�L�G�X�Q�J�V�����X�Q�G�� �7�U�H�Q�Q�Y�H�U�K�D�O�W�H�Q�� �E�H�U�H�L�W�V���M�H�W�]�W�� �O�H�G�L�J�O�L�F�K�� �G�D�V��
�0�L�Q�G�H�V�W�Y�R�O�X�P�H�Q���Q�X�W�]�H�Q�����H�W�Z�D�V���G�l�P�S�I�H�Q�� 

b) Schaffung eines erhöhten Anreizes zur Erhöhung der Bioabfallmengen 

�,�P���.�R�Q�W�H�[�W���]�X�U���(�P�S�I�H�K�O�X�Q�J�����G�L�H���5�H�V�W�D�E�I�D�O�O�O�H�H�U�X�Q�J�V�J�H�E�•�K�U�H�Q���•�E�H�U�S�U�R�S�R�U�W�L�R�Q�D�O���D�Q�]�X��
�K�H�E�H�Q�����H�P�S�I�H�K�O�H�Q���Z�L�U�����G�L�H���%�L�R�D�E�I�D�O�O�J�H�E�•�K�U���Q�L�F�K�W���R�G�H�U���G�H�X�W�O�L�F�K���X�Q�W�H�U�S�U�R�S�R�U�W�L�R�Q�D�O���D�Q�]�X��
�K�H�E�H�Q�����'�L�H�V���V�F�K�D�I�I�W���H�L�Q�H�Q���$�Q�U�H�L�]���]�X�U���Y�H�U�P�H�K�U�W�H�Q���1�X�W�]�X�Q�J���G�H�U���%�L�R�W�R�Q�Q�H�� 

�'�L�H���%�L�R�D�E�I�D�O�O�P�H�Q�J�H�Q���G�H�V���,�O�P���.�U�H�L�V�H�V���O�L�H�J�H�Q���]�Z�D�U���P�L�W���������N�J���(�Z�����D���F�D�������������•�E�H�U���G�H�P��
�'�X�U�F�K�V�F�K�Q�L�W�W���G�H�V���)�U�H�L�V�W�D�D�W�H�V���7�K�•�U�L�Q�J�H�Q���P�L�W���������N�J���(�Z�����D�����D�O�O�H�U�G�L�Q�J�V���Z�L�U�G���G�L�H�V�H�U���/�D�Q��
�G�H�V�G�X�U�F�K�V�F�K�Q�L�W�W���X���D�����G�X�U�F�K�������/�D�Q�G�N�U�H�L�V�H�����Z�H�O�F�K�H���W�U�R�W�]���G�H�U���E�H�U�H�L�W�V���V�H�L�W���������-�D�K�U�H�Q���E�H�V�W�H��
�K�H�Q�G�H�Q���J�H�V�H�W�]�O�L�F�K�H�Q���)�R�U�G�H�U�X�Q�J���Q�R�F�K���N�H�L�Q�H���J�H�W�U�H�Q�Q�W�H���%�L�R�D�E�I�D�O�O�V�D�P�P�O�X�Q�J���D�Q�E�L�H�W�H�Q�����Q�H��
�J�D�W�L�Y���E�H�H�L�Q�I�O�X�V�V�W���� 

�(�L�Q�H���9�H�U�l�Q�G�H�U�X�Q�J���G�H�V���J�H�P�l�‰���†���������$�E�V���������G�H�U���$�E�I�D�O�O�Z�L�U�W�V�F�K�D�I�W�V�V�D�W�]�X�Q�J���P�L�Q�G�H�V�W�H�Q�V���Y�R�U��
�]�X�K�D�O�W�H�Q�G�H�Q���%�L�R�D�E�I�D�O�O�Y�R�O�X�P�H�Q�V���Y�R�Q�������/�L�W�H�U���S�U�R���3�H�U�V�R�Q���X�Q�G���:�R�F�K�H���Z�L�U�G���Q�L�F�K�W���H�P�S�I�R�K��
�O�H�Q�����G�D���G�L�H�V���D�X�V���X�Q�V�H�U�H�U���6�L�F�K�W���H�U�V�W���E�H�L���•�E�H�U�������3�H�U�V�R�Q�H�Q���S�U�R���*�U�X�Q�G�V�W�•�F�N�����D�O�V�R���•�E�H�U�Z�L�H��
�J�H�Q�G���L�Q���0�H�K�U�I�D�P�L�O�L�H�Q�K�l�X�V�H�U�Q�����Z�L�U�N�V�D�P���Z�L�U�G���X�Q�G���I�•�U���G�L�H���G�R�U�W���Q�D�K�H�]�X�� �D�X�V�V�F�K�O�L�H�‰�O�L�F�K��
�D�Q�I�D�O�O�H�Q�G�H�Q���6�S�H�L�V�H�D�E�I�l�O�O�H���D�O�V���D�X�V�U�H�L�F�K�H�Q�G���H�U�D�F�K�W�H�W���Z�L�U�G�� 

c) Grünabfallkarte (Pauschalgebühr pro Jahr)  

�8�Q�W�H�U���9�H�U�Z�H�L�V���D�X�I���=�L�I�I�H�U�������Z�L�U�G���I�•�U���H�L�Q�H���Z�H�L�W�H�U�H���(�U�K�|�K�X�Q�J���G�H�U���9�H�U�X�U�V�D�F�K�H�U�J�H�U�H�F�K�W�L�J��
�N�H�L�W���X�Q�G���D�O�V���0�D�‰�Q�D�K�P�H���]�X�U���6�W�D�E�L�O�L�V�L�H�U�X�Q�J���G�H�U���)�H�V�W�J�H�E�•�K�U���G�L�H���(�L�Q�I�•�K�U�X�Q�J���H�L�Q�H�U���J�H�E�•�K��
�U�H�Q�S�I�O�L�F�K�W�L�J�H�Q���*�U�•�Q�D�E�I�D�O�O�N�D�U�W�H���I�•�U���.�O�H�L�Q�D�Q�O�L�H�I�H�U�H�U�����3�D�X�V�F�K�D�O�J�H�E�•�K�U���S�U�R���-�D�K�U�����H�P�S�I�R�K��
�O�H�Q���� 

�'�L�H���*�H�E�•�K�U���V�R�O�O�W�H���L�Q���H�L�Q�H�U���P�R�G�H�U�D�W�H�Q���+�|�K�H�����������±���������¼���.�D�U�W�H�����O�L�H�J�H�Q���X�Q�G���L�P���:�H�V�H�Q�W�O�L��
�F�K�H�Q���G�L�H���Y�D�U�L�D�E�O�H�Q���.�R�V�W�H�Q���G�H�F�N�H�Q�����'�D�P�L�W���Z�L�U�G���G�L�H���)�H�V�W�J�H�E�•�K�U���H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G���H�Q�W�O�D�V�W�H�W����
�R�K�Q�H���H�L�Q���Q�H�Q�Q�H�Q�V�Z�H�U�W�H�V���0�H�Q�J�H�Q�U�L�V�L�N�R���L�Q���.�D�X�I���Q�H�K�P�H�Q���]�X���P�•�V�V�H�Q���� 

  



 

�)�R�U�W�V�F�K�U�H�L�E�X�Q�J���.�R�Q�]�H�S�W�L�R�Q���$�E�I�D�O�O�Z�L�U�W�V�F�K�D�I�W�����7�H�L�O�������������,�O�P���.�U�H�L�V  �6�H�L�W�H��31���Y�R�Q��31 

d) Sperrmüllpauschale 

�'�L�H�� �.�R�V�W�H�Q�� �I�•�U�� �(�L�Q�V�D�P�P�O�X�Q�J�����7�U�D�Q�V�S�R�U�W�� �X�Q�G���9�H�U�Z�H�U�W�X�Q�J���Y�R�Q���6�S�H�U�U�P�•�O�O���Z�H�U�G�H�Q�� �P�R�P�H�Q�W�D�Q��
�D�X�V�V�F�K�O�L�H�‰�O�L�F�K���•�E�H�U���G�L�H���)�H�V�W�J�H�E�•�K�U���J�H�G�H�F�N�W�����'�L�H���%�H�O�D�V�W�X�Q�J���G�H�U���)�H�V�W�J�H�E�•�K�U���E�H�W�U�l�J�W���G�D�G�X�U�F�K���O�W����
�D�N�W�X�H�O�O���J�H�O�W�H�Q�G�H�U���*�H�E�•�K�U�H�Q�N�D�O�N�X�O�D�W�L�R�Q���������������7�¼���D���X�Q�G���V�R�P�L�W���F�D���������������¼���(�Z�������Z�D�V���H�L�Q�H�Q���$�Q�W�H�L�O��
�Y�R�Q���F�D�������������D�Q���G�L�H�V�H�U���*�H�E�•�K�U���D�X�V�P�D�F�K�W�� 

�8�Q�W�H�U���%�H�]�X�J�Q�D�K�P�H���D�X�I���G�H�Q���.�R�Q�]�H�S�W�W�H�L�O���������=�L�I�I�H�U�������������0�l�U�]���������������Z�L�U�G���G�D�K�H�U���G�L�H���(�U��
�K�H�E�X�Q�J���H�L�Q�H�U���6�R�Q�G�H�U�J�H�E�•�K�U���I�•�U���7�U�D�Q�V�S�R�U�W���X�Q�G���R�G�H�U���9�H�U�Z�H�U�W�X�Q�J���Y�R�Q���6�S�H�U�U�P�•�O�O���V�R�Z�R�K�O��
�L�P���+�R�O�����D�O�V���D�X�F�K���L�P���%�U�L�Q�J�V�\�V�W�H�P���H�P�S�I�R�K�O�H�Q�����'�L�H�V�H���*�H�E�•�K�U���G�L�H�Q�W���O�H�W�]�W�H�Q�G�O�L�F�K���]�X�U���(�Q�W��
�O�D�V�W�X�Q�J���G�H�U���)�H�V�W�J�H�E�•�K�U���X�Q�G���(�U�K�|�K�X�Q�J���G�H�U���*�H�E�•�K�U�H�Q�J�H�U�H�F�K�W�L�J�N�H�L�W���� 

�)�•�U���H�L�Q�H���H�L�Q�I�D�F�K�H���S�U�D�N�W�L�V�F�K�H���+�D�Q�G�K�D�E�X�Q�J���N�|�Q�Q�W�H���K�L�H�U���I�•�U���$�E�K�R�O�X�Q�J�H�Q���H�L�Q�H���3�D�X�V�F�K�D��
�O�L�H�U�X�Q�J���D�X�I���G�H�U���*�U�X�Q�G�O�D�J�H���G�H�U���P�R�P�H�Q�W�D�Q�H�Q���'�X�U�F�K�V�F�K�Q�L�W�W�V�P�H�Q�J�H���S�U�R���$�E�U�X�I���Y�R�Q���F�D������������
�N�J���H�U�I�R�O�J�H�Q���� 

�)�•�U���6�H�O�E�V�W�D�Q�O�L�H�I�H�U�X�Q�J�H�Q���E�L�V�� �������� �N�J�� �N�|�Q�Q�W�H�� �H�E�H�Q�I�D�O�O�V�� �H�L�Q�H�� �3�D�X�V�F�K�D�O�L�H�U�X�Q�J�� �D�X�I�� �G�H�U��
�*�U�X�Q�G�O�D�J�H�� �H�L�Q�H�U�� �'�X�U�F�K�V�F�K�Q�L�W�W�V�P�H�Q�J�H�� �S�U�R���$�Q�O�L�H�I�H�U�X�Q�J�� �Y�R�Q�� �F�D�������������N�J�� �H�U�I�R�O�J�H�Q�����)�•�U��
�6�H�O�E�V�W�D�Q�O�L�H�I�H�U�X�Q�J�H�Q���•�E�H�U�����������N�J���V�R�O�O�W�H���G�D�Q�Q���H�L�Q�H���P�D�V�V�H�D�E�K�l�Q�J�L�J�H���*�H�E�•�K�U�H�Q�H�U�K�H�E�X�Q�J��
�H�U�I�R�O�J�H�Q�� 

�'�D�P�L�W���Z�l�U�H���V�R�Z�R�K�O���H�L�Q�H���O�H�L�V�W�X�Q�J�V�J�H�E�•�K�U�H�Q�I�U�H�L�H���$�E�K�R�O�X�Q�J���Y�R�Q���6�S�H�U�U�P�•�O�O���L�P���+�R�O�V�\�V��
�W�H�P���D�O�V�� �D�X�F�K�� �O�H�L�V�W�X�Q�J�V�J�H�E�•�K�U�H�Q�I�U�H�L�H���6�H�O�E�V�W�D�Q�O�L�H�I�H�U�X�Q�J�H�Q�� �]�X�N�•�Q�I�W�L�J�� �Q�L�F�K�W�� �P�H�K�U�� �P�|�J��
�O�L�F�K���� 

�3�U�R�E�O�H�P�D�W�L�V�F�K���L�V�W���G�D�E�H�L���G�H�U���8�P�V�W�D�Q�G�����G�D�V�V���L�Q�]�Z�L�V�F�K�H�Q���D�O�O�H���0�L�H�W�H�U���Y�R�Q���*�U�R�‰�Z�R�K�Q�D�Q��
�O�D�J�H�Q���L�P���,�O�P���.�U�H�L�V���$�Q�W�U�l�J�H���I�•�U���H�L�Q�H���6�S�H�U�U�P�•�O�O�D�E�K�R�O�X�Q�J���V�W�H�O�O�H�Q���G�•�U�I�H�Q�����D�E�H�U���G�L�H�V�H���J�H��
�P�l�‰���G�H�U���P�R�P�H�Q�W�D�Q�H�Q���6�D�W�]�X�Q�J���Q�L�F�K�W���X�Q�P�L�W�W�H�O�E�D�U���Y�H�U�D�Q�O�D�J�W���Z�H�U�G�H�Q���N�|�Q�Q�H�Q�����+�L�H�U���Z�l�U�H��
�H�L�Q�H���6�D�P�P�H�O�Y�H�U�D�Q�O�D�J�X�Q�J���•�E�H�U���G�L�H���:�R�K�Q�X�Q�J�V�J�H�V�H�O�O�V�F�K�D�I�W���R�G�H�U���H�L�Q�H���I�•�U���G�L�H�V�H�Q���)�D�O�O���D�O��
�W�H�U�Q�D�W�L�Y�H���$�X�V�J�H�V�W�D�O�W�X�Q�J�� �G�H�U���6�D�W�]�X�Q�J���P�L�W���'�L�U�H�N�W�Y�H�U�D�Q�O�D�J�X�Q�J���G�H�U���+�D�X�V�K�D�O�W�H���]�X���S�U�•�I�H�Q��
���J�J�I�����D�X�F�K���9�R�U�N�D�V�V�H���R�G�H�U���6�(�3�$���/�D�V�W�V�F�K�U�L�I�W������ 

�'�L�H���*�H�E�•�K�U���V�R�O�O�W�H���L�Q���H�L�Q�H�U���P�R�G�H�U�D�W�H�Q���+�|�K�H�����F�D�����������¼���±���������¼���S�U�R���$�E�U�X�I�����O�L�H�J�H�Q�����(�L�Q�H��
�Q�R�F�K�� �K�|�K�H�U�H���* �H�E�•�K�U���Z�•�U�G�H�� �H�U�I�D�K�U�X�Q�J�V�J�H�P�l�‰���Y�R�Q���G�H�Q�� �1�X�W�]�H�U�Q���Q�L�F�K�W���D�N�]�H�S�W�L�H�U�W�����=�X�U��
�(�U�K�|�K�X�Q�J���G�H�U���$�N�]�H�S�W�D�Q�]���N�|�Q�Q�W�H���G�L�H���%�H�J�U�H�Q�]�X�Q�J���D�X�I�������$�E�K�R�O�X�Q�J�H�Q���S�U�R���-�D�K�U���D�X�I�J�H�K�R��
�E�H�Q���Z�H�U�G�H�Q�� 

5.4 �(�P�S�I�H�K�O�X�Q�J���I�•�U���G�L�H���/�l�Q�J�H���G�H�V���.�D�O�N�X�O�D�W�L�R�Q�V�]�H�L�W�U�D�X�P�V 

�*�H�P�l�‰���7�K�•�U�L�Q�J�H�U���.�R�P�P�X�Q�D�O�D�E�J�D�E�H�Q�J�H�V�H�W�]���E�H�W�U�l�J�W���G�L�H���P�D�[�L�P�D�O�H���/�l�Q�J�H���G�H�V���.�D�O�N�X�O�D��
�W�L�R�Q�V�]�H�L�W�U�D�X�P�V�������-�D�K�U�H�����:�L�U���H�P�S�I�H�K�O�H�Q���G�L�H�V�H���P�D�[�L�P�D�O�H���/�l�Q�J�H���I�•�U���G�H�Q���Q�l�F�K�V�W�H�Q���.�D�O�N�X��
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Einreicher: 
Kreistag des Ilm-Kreises
Fraktion AfD

ÄNDERUNGSANTRAG zur Drucksache-Nr. 125

der 7. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 

Bestätigung der Fortschreibung der Konzeption für die künftige Gestaltung der 
Abfallwirtschaft im Ilm-Kreis, Teil 3          

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

Die konzeptionellen Bestrebungen des AIK zur Einrichtung weiterer eigenständiger Wert-
stoffhöfe in Ortschaften des Ilm-Kreises werden in der gegenwärtigen finanziellen Lage des 
AIK nicht weiterverfolgt. Die Landrätin wird beauftragt, mit den Bürgermeistern relevanter 
Kommunen Alternativen zu finden und/oder die existierenden Wertstoffhöfe, sofern erforder-
lich, zu ertüchtigen oder zu erweitern. Gegebenenfalls ist auch zu prüfen, ob eine Entgegen-
nahme von Wertstoffen in Bauhöfen realistisch organisiert werden kann.

Begründung:

Die gegenwärtige bereits existente finanzielle Belastung des AIK infolge unterschiedlicher 
Gegebenheiten ist erheblich und wird zu einer signifikanten Erhöhung der Abfallgebühren im 
Ilm-Kreis in den Folgejahren führen. Die Einrichtung weiterer Wertstoffhöfe im Kreisgebiet 
bedingt logistische, personelle und lokale Voraussetzungen, die gegenwärtig nicht existent 
sind und demensprechend zunächst unter Tätigung von Investitionen geschaffen werden 
müssen, die letztendlich auf die Müllgebühren umzulegen sind und müllgebührenerhöhend 
wirken würden. Demensprechend sind alternative Lösungen zu finden und umzusetzen.

Ralf Gohritz
Fraktionsvorsitzender



Einreicher: 
Kreistag des Ilm-Kreises
Fraktion DIE LINKE

ÄNDERUNGSANTRAG zur Drucksache-Nr. 125

der 7. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 

Fortschreibung der Konzeption für die künftige Gestaltung der Abfallwirtschaft im Ilm-
Kreis, Teil 3     

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

Anfügung der Nr. 3 bis 6 mit folgendem Wortlaut: 

3.
Die Landrätin wird gebeten, gemeinsam mit dem AIK in Gesprächen mit Großvermietern zu 
prüfen, wie für Mieter finanzielle Anreize zur Müllvermeidung und -trennung geschaffen wer-
den können. 

4.
Die vom Landkreis in den Aufsichtsrat der IUWD und die Landrätin als gesetzlicher Vertreter 
des IUWD-Gesellschafters werden gebeten, zu prüfen, in welchem Umfang und auf welcher 
Rechtsgrundlage die IUWD in den Geschäftsfeldern „Gewerbemüll“ und „Containerdienstleis-
tungen“ verstärkte Aktivitäten umsetzen kann. 

5. 
Die vom Landkreis in den Aufsichtsrat der IUWD und die Landrätin als gesetzlicher Vertreter 
des IUWD-Gesellschafters werden gebeten, zu prüfen, ob und unter welchen Voraussetzun-
gen die IUWD und auch der AIK in Erzeugungsanlagen für regenerative Energie investieren 
können und der dabei erzeugte Strom in kreislichen Einrichtungen als Eigenverbrauch einge-
speist wird. Die Prüfung soll eine Wirtschaftlichkeitsprüfung beinhalten. 

6. 
Die Landrätin und die vom Kreistag entsendeten Verbandsmitglieder ZRM werden gebeten, 
zu prüfen, inwieweit der vertragliche Partner zur thermischen Verwertung der Abfälle aus 
dem Kreis Verrechnungsmodelle zur Reduzierung der CO-2-Umlage entwickeln und zur An-
wendung bringen kann. 

II.
Die Ergebnisse der Prüfungen in I. sind dem Kreistag bis zum 31. Oktober 2025 vorzulegen, 
so dass diese in die Diskussion und Entscheidung zur Gestaltung der Abfallgebühren ab 
1.1.2026 einfließen können. 

Begründung:

Zu I.:
Zu 3.: 
Im IK liegt das Müllaufkommen pro Einwohner 20% über dem Landesdurchschnitt. Eine Ur-
sache ist, dass es bisher für Mieter in Mehrfamilienhäusern keine finanziellen Anreize zur 
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Müllvermeidung und -trennung gibt, da die Abfallgebühren als Bestandteil der Betriebskosten 
nach qm Wohnfläche umgelegt werden. 

Zu 4.: 
Durch verstärkte wirtschaftliche Aktivitäten bei marktfähigen Leistungen kann die IUWD zu-
sätzliche Einnahmen erwirtschaften und durch die Verteilung fixer Kosten auf einen höheren 
Umsatz, die Kostenstruktur optimieren, was sich auch aufwandsmindernd auf die Abfallge-
bühren auswirkt. 

Zu 5.: 
Durch Investitionen in Energieerzeugungsanlagen und dessen Verwendung als Eigenver-
brauch in kreislichen Einrichtungen können der AIK und die IUWD zusätzliche Einnahmen 
erwirtschaften, die sich positiv auf die Kostenstruktur und die Aufwendung der Abfallwirt-
schaft auswirken. 

Zu 6.: 
Die gesetzliche CO-2- Umlage steigt stark und belastet die künftige Abfallgebühr. 
Durch gezielte Investitionen zur Reduzierung des CO 2 Ausstoßes kann die zu zahlende 
Umlage reduziert werden. 
Ob dies beim Vertragspartner des ZRM für die thermische Verwertung der Abfälle aus dem 
IK möglich ist, soll geprüft werden. 

Zu II.: 
Die Prüfungsergebnisse zu I. sollen in die Diskussion und Entscheidung zur Gestaltung der 
Abfallgebühren ab 1.1.2026 einfließen. 
Da der Kreistag über die neuen Abfallgebühren im November 2025 entscheidet, müssen die 
Prüfungsergebnisse bis 31.12.2025 vorliegen. 

Frank Kuschel
Fraktionsvorsitzender



Einreicher: 
Kreistag des Ilm-Kreises
Fraktion Bündnis90/DIE GRÜNEN

8 ÄNDERUNGSANTRÄGE zur Drucksache-Nr. 125

der 7. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 

Fortschreibung der Konzeption für die künftige Gestaltung der Abfallwirtschaft im Ilm-
Kreis�0�0�0�0�0          

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

Die folgenden acht Anträge möge der Kreistag einzeln beschließen

1) dass die gebührenfreie Einzelanlieferung von Grünabfällen weiterhin kostenfrei mög-
lich ist

2) dass die gebührenfreie Abholung von Sperrmüll in den Haushalten weiterhin kosten-
frei angeboten wird

3) dass die Abholung von E-Schrott in den Haushalten weiterhin kostenfrei angeboten 
wird

4) dass die bisher durch das Umweltamt des Ilm Kreises realisierte Beseitigung von wil-
den Müllablagerungen zukünftig durch den AIK erfolgt und in die Gebührenkalkulation 
aufgenommen wird

5) dass ein tragfähiges Konzept vorgestellt und öffentlich kommuniziert wird, wie die seit 
1.1. 2025 gültige EU-Richtlinie zum Recycling von Alt-Textilien im Ilm Kreis zukünftig 
umgesetzt werden soll.

6) dass die Landrätin des Ilm Kreises gebeten wird mit den Nachbarkreisen Gespräche 
aufzunehmen mit dem Ziel, dass die kostenfreie Annahme / Abholung von Grünabfäl-
len, Sperrmüll und E-Schrott überall einheitlich erfolgt. 

7) dass der AIK dem Kreistag jeweils im Zusammenhang mit der Fortschreibung der 
Konzeption der Abfallwirtschaft Informationen vorlegt, wie sich die Müllzusammenset-
zung in der Restmülltonne entwickelt hat und welche Maßnahmen ergriffen wurden, 
um die Fehlwürfe zu reduzieren.

8) dass dem Kreistag ein Konzept vorgelegt wird, wie die Fehlwürfe in den Biotonnen 
(insbesondere Plastik) zukünftig kontrolliert werden sollen und welche Maßnahmen 
zu deren Reduzierung ergriffen werden sollen. 

Begründung:

Zu Antrag 1-3: Mit den vorgeschlagenen Regelungen werden bewährte Prinzipien fortgeführt 
und zusätzliche Bürokratie vermieden. Durch die Einzelgebühren Lenkungswirkungen erzie-
len zu wollen erscheint unrealistisch.  

Zu Antrag 4: Da der Kreistag die notwendige personelle Aufstockung beim Umweltamt nicht 
genehmigt hat, sollte eine andere tragfähige Lösung gefunden werden. Die Aufgaben sollten 
deswegen vom AIK übernommen werden. Beim AIK ist die Kompetenz und die Technik vor-
handen um die Aufgaben zu erledigen. 
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Zu Antrag 5: Die wachsende Textilabfallmenge (u.a. durch Fast Fashion / Kleidungsstücke 
niedriger Qualität) führt dazu, dass das Geschäftsmodell der Kleidersammler nicht mehr 
funktioniert und die vorhanden Abgabesysteme überlastet sind. Das führt teilweise zu chaoti-
schen Zuständen an den Sammelstellen. Um den rechtlichen Rahmen zu erfüllen, muss ein 
tragfähiges Konzept zur Entgegennahme von Altkleidern vorgelegt werden. 

Zu Antrag 6: Das Ziel der Gespräche soll sein, einheitliche Regelungen zu erreichen, um 
„Mülltourismus“ zu vermeiden.

Zu Antrag 7 und 8: Eine zuverlässige Informationsbasis und Steuerungsmaßnahmen (von 
der Information bis hin zu Ordnungsstrafen) sind Voraussetzungen dafür, dass es gelingt 
Müllmengen zu reduzieren und Fehlwürfe zu vermeiden. Nur so kann es gelingen, weitere 
hohe Gebührenanstiege zu vermeiden. Die Vermarktung von Kompost (selbst mit geringen 
Plastikanteilen) ist schwierig. Ziel muss es sein, dass im Bereich des Biomülls keine Fremds-
toffe mehr enthalten sind. 

Prof. Dr. Jens Wolling
Fraktionsvorsitzender



Einreicher: 
Ilm-Kreis
Die Landrätin

Drucksache-Nr. 126    

BESCHLUSSVORLAGE

für die 7. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
Ausschuss für Bau, Wirtschaft und Verkehr 16.06.2025 öffentlich Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Struktur und 
Rechnungsprüfung

24.06.2025 öffentlich Vorberatung

Kreistag 25.06.2025 öffentlich Beschlussfassung
    
    

Verstetigung Regionalmanagement und Information zum gemeinsamen 
Regionalmanagement/Regionalbudget der Region Thüringer Boger der Landkreise 
Gotha und Ilm-Kreis     

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

1. Der Ilm-Kreis setzt seine Zusammenarbeit mit dem Landkreis Gotha im Rahmen des ge-
meinsamen Regionalmanagements und des gemeinsamen Regionalbudgets fort. 

2. Die Landrätin des Ilm-Kreises wird beauftragt, alle erforderlichen Schritte zur nahtlosen 
Fortführung des bis 31.07.2027 geförderten Regionalmanagements im Anschluss an die 
Projektförderung bis zum 31.12.2029 mit dem Ziel einer langfristigen und finanziell tragfä-
higen Verstetigung der Kooperation sowie für die Fortsetzung der Förderung durch das 
Regionalbudget bis 31.12.2028 zu veranlassen.

3. Die Landrätin des Ilm-Kreises wird darüber hinaus beauftragt, die als Anlage beigefügte 
angepasste Zweckvereinbarung mit dem Landkreis Gotha entsprechend zu unterzeichnen.

Begründung:

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Das gemeinsame Regionalmanagement der Landkreise Ilm-Kreis und Gotha ist am 
06.08.2018 gestartet und beschäftigt sich mit Projekten und Aktivitäten zur Förderung und 
Entwicklung der Wirtschaftsregion in den Bereichen Wirtschaftsförderung, Standortent-
wicklung, Fachkräftesicherung, Standort- und Regionalmarketing sowie Vernetzung von 
Wirtschaft und Wissenschaft. Gemäß der Richtlinie des Freistaates Thüringen für die Ge-
währung von Zuwendungen aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der re-
gionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW), Teil II, Pkt. 2.2.2 vom 01.01.2018 ist ein Regional-
management zunächst auf drei Jahre befristet, wobei es zweimal um jeweils drei Jahre 
fortgesetzt werden kann. Aktuell befindet sich das Regionalmanagement in der 3. Förder-
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periode, die bis zum 31.07.2027 bewilligt ist. Die Förderung ist mit der Bedingung ver-
knüpft, das Projekt nach Auslaufen der Förderung für mindestens zwei Jahre eigenverant-
wortlich fortzuführen. Dem Zuwendungsgeber ist die Fortführung des Regionalmanage-
ments bis 30.06.2025 zu belegen.
Parallel stehen Mittel aus dem Regionalbudget für die Umsetzung von Projekten zur Ver-
fügung, dessen fortführende Förderung in einer dritten Förderperiode bis 31.12.2028 be-
findet sich derzeit in der Beantragung. 

Die Fortführung des gemeinsamen Regionalmanagements bis 31.12.2029 dient nicht nur 
der Erfüllung der Förderbedingungen. Sie stellt zudem sicher, dass geplante Projekte zur 
Unterstützung der Wirtschaftsregion auch in der dritten Förderperiode Regionalbudget um-
gesetzt werden können und die erfolgreiche Zusammenarbeit, die einen erkennbaren 
Mehrwert für den Ilm-Kreis generiert hat, fortgesetzt werden kann. 

Die Aufgaben des Regionalmanagements sollen auch zukünftig in der erfolgreichen Netz-
werkarbeit, der Planung und Durchführung von Veranstaltungen und der konkreten Pro-
jektumsetzung liegen. Der Ilm-Kreis wird dem Regionalmanagement Aufgaben aus den 
folgenden Schwerpunkten geschäftsbesorgend in Auftrag geben:

- Gesamtkoordination des Regionalmanagements und dessen Weiterentwicklung
- Koordination und Umsetzung von Maßnahmen, Bündelung von Informationen und 

Vernetzung von Aktivitäten im Bereich der Berufsorientierung und Fachkräfteak-
quise

- Koordination und Umsetzung von Maßnahmen, Bündelung von Informationen und 
Vernetzung von Aktivitäten im Bereich des gemeinsamen Regionalmarketings

- Koordination und Umsetzung von Maßnahmen, Bündelung von Informationen und 
Vernetzung von Aktivitäten im Bereich landkreisübergreifender bzw. gemeinsamer 
Veranstaltungs- und Messetätigkeiten

- Entwicklung und Steuerung einer Fördermittelberatung und eines Fördermittelma-
nagements

Für die Fortsetzung des Regionalmanagements ist die Zweckvereinbarung zwischen dem 
Ilm-Kreis und dem Landkreis Gotha entsprechend zu aktualisieren. 

Das 2024 aktualisierte Regionalwirtschaftliche Entwicklungskonzept dient zunächst weiter-
hin als Grundlage für die Arbeit des Regionalmanagements. Es ist vorgesehen, dass zum 
Ende der dritten Förderperiode des Regionalmanagements (bis 31.07.2027) eine entspre-
chende Projektevaluation erfolgen soll, deren Ergebnisse in Handlungsempfehlungen für 
die Folgejahre münden sollen.

Die Finanzierung des Regionalmanagements nach Auslaufen des maximalen Förderzeit-
raums wird mit Eigenmitteln beider Landkreise als Sockelfinanzierung budgetiert, deren 
Höhe sich an den jetzigen Eigenanteilen orientiert. Der Ilm-Kreis teilt sich diese Sockelfi-
nanzierung hälftig mit dem Landkreis Gotha. 
Zusätzlich werden Drittmittel einzuwerben und Einnahmen zu generieren sein. 
 
Der Landkreis Gotha plant ebenfalls einen entsprechenden Beschluss zur Fortsetzung des 
Regionalmanagements und Regionalbudgets.

B. Lösung

Der Kreistag beschließt die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem Landkreis Gotha 
im Regionalmanagement nebst Beauftragungen der Landrätin, wodurch entsprechenden 
Maßnahmen in Umsetzung gebracht werden können und die Kooperation in die Fortfüh-
rung eintreten kann.

C. Alternativen
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Keine. 

Mit Zuwendungsbescheid vom 22.05.2018 für die erste Förderperiode wurden die beiden 
Landkreise Gotha und Ilm-Kreis verpflichtet, das Regionalmanagement mindestens für die 
Dauer von zwei Jahren über das Ende des Bewilligungszeitraumes fortzuführen. Entspre-
chend der GRW-Richtlinie hat die Förderung des Regionalmanagements die Funktion ei-
ner Anschubfinanzierung. 

D. Kosten

Für die Aktualisierung der Zweckvereinbarung entstehen keine Kosten. 

Für die Projektevaluierung und Fortschreibung der Regionalen Entwicklungsstrategie ist 
die Nutzung der im Regionalbudget verfügbaren Förder- und Eigenmittel der beiden Land-
kreise vorgesehen. Das Regionalbudget wird gemäß des Kreistagsbeschlusses vom 
15.11.2023 mit einem Gesamtvolumen von 1.125.000 EUR beantragt. 

Die Förderung des Regionalmanagements ist in der dritten Förderperiode bis 31.07.2027 
bereits bewilligt und mit einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 45% untersetzt. 
Die zu leistenden Eigenanteile für das geförderte Regionalmanagement und Regional-
budget trägt der Ilm-Kreis hälftig gemeinsam mit dem Landkreis Gotha.

Regionalmanagement 3. Förderperiode: 
Gesamtvolumen: 1.000.000 EUR 
(bereits bewilligt)

ab 01.08. 2024 2025 2026 bis 31.07.2027
Förderung 
(55 %)

76.388 € 183.333 € 183.333 € 106.944 €

Eigenmittel ges.
(45 %)

62.500 € 150.000 € 150.000 € 87.500 €

Eigenmittel 
Je Landkreis

31.250 € 75.000 € 75.000 € 43.750 €

Zur weiteren Gestaltung der gemeinsamen Wirtschaftsregion durch das Regionalmana-
gement soll eine eigene wirtschaftliche Tragfähigkeit unter Beibehaltung der derzeit be-
stehenden Zuschüsse der beiden Landkreise erreicht werden. Dadurch soll das Regional-
management in die Lage versetzt werden, sich zu verstetigen, eigene Einnahmen zu ge-
nerieren und somit die gemeinsame Wirtschaftsregion weiterhin mit zu gestalten.

Regionalmanagement Fortführung ab 01.08.2027 bis 31.12.2029: 
Gesamtvolumen: 725.000 EUR

ab 01.08.2027 2028 bis 31.12.2029
Eigenmittel 
Ilm-Kreis

31.250 € 75.000 € 75.000 €

Eigenmittel 
LK Gotha

31.250 € 75.000 € 75.000 €

Sockel-finan-
zierung

62.500 € 150.000 € 150.000 €

Drittmittel/ Ein-
nahmen

62.500 € 150.000 € 150.000 €

Gesamtvolu-
men

125.000 € 300.000 € 300.000 €
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Regionalbudget:
Gesamtvolumen: 1.125.000 EUR
(bereits von beiden Kreistagen beschlossen)

2026 2027 2028
Förderung 
(60 %)

225.000,00 € 225.000,00 € 225.000,00 €

Eigenmittel ges.
(40 %)

150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 €

Eigenmittel 
Je Landkreis

75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 €

E. Zuständigkeit

Entsprechend § 101 Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung beschließt der Kreistag über die 
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises.

gez. Petra Enders
Landrätin

Anlagen: Zweckvereinbarung Regionalmanagement



Regionalmanagement/Regionalbudget
Landkreis Gotha/Ilm-Kreis
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Zweckvereinbarung 

zwischen 

dem Landkreis Gotha, vertreten durch Herrn Landrat Onno Eckert
18.-März-Straße 50, 99867 Gotha

und

dem Ilm-Kreis, vertreten durch Frau Landrätin Petra Enders
Ritterstraße 14, 99310 Arnstadt

zur Fortführung und Weiterentwicklung des gemeinsamen

Regionalmanagements und Regionalbudgets „Thüringer Bogen“

Der Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrages erfolgt auf der Grundlage des Thüringer Gesetzes über die 

kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG,) Dritter Teil, Zweckvereinbarungen, § 7 ff Beteiligte und Aufga-
ben.

Präambel

Diese neue Zweckvereinbarung zur Fortführung und Weiterentwicklung des gemeinsamen Regionalmanage-
ments und Regionalbudgets „Thüringer Bogen“ wird auf Basis der Zweckvereinbarung vom 17.01.2024 ge-
schlossen, da zum Ende der dritten Förderperiode am 31.07.2027 die Förderung des Regionalmanagements 
auslaufen wird.

§ 1 Gegenstand der Zweckvereinbarung

(1) Der Zweck des Vertrages zwischen den Partnern ist die Fortführung und Weiterentwicklung des Regional-
managements und Regionalbudgets, basierend auf der GRW-Richtlinie Teil II: Förderung von wirtschaftsna-
hen Infrastrukturmaßnahmen und sonstigen Maßnahmen zur Unterstützung der Regionalentwicklung (GRW-
RiLi.) vom 15.07.2022, veröffentlicht im Thüringer Staatsanzeiger Nr. 34/2022 vom 22.08.2022.

(2) Die beiden Landkreise Ilm-Kreis und Gotha führen das gemeinsame Regionalmanagement nach Auslaufen 
des maximalen Förderzeitraums bis 31.12.2029 fort. 

(3) Die Landkreise Ilm-Kreis und Gotha verwenden die Fördermittel aus dem Regionalbudget zur Fortführung 
und Weiterentwicklung von für die Wirtschaftsregion bedeutsamen Schlüsselprojekten. 

(4) Dazu sind auf Grundlage des aktuellen Regionalwirtschaftlichen Konzeptes folgende Aufgaben zu leisten:

a) Beantragung der Fördermittel
b) Bereitstellung der notwendigen Eigenmittel
c) Fortführung und Weiterentwicklung des Regionalmanagements
d) Vorbereitung und Beantragung der Projekte des Regionalbudgets
e) Begleitung und Koordinierung des Regionalmanagements
f) Abrechnung der Leistung und Führung des Verwendungsnachweises
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§ 2 Aufgaben der Beteiligten

(1) Die unter §1 Abs. 4 a) und f) dieser Vereinbarung genannten Aufgaben übernimmt der Ilm-Kreis für 
beide Landkreise gemeinsam. Insofern übertragt der Landkreis Gotha seine Aufgaben auf den Landkreis 
Ilm-Kreis.
Im Übrigen übernehmen die beiden Landkreise die Aufgaben des § 1 Abs. 4 gemeinsam.

(2) Die unter § 1 Abs. 4 Punkt b) genannte Bereitstellung der notwendigen Eigenmittel wird von beiden Land-
kreisen gemeinsam getragen. 

§ 3 Lenkungsgruppe

(1) Im Regionalwirtschaftlichen Entwicklungskonzept ist eine geeignete gemeinsame Arbeits- und Entschei-
dungsstruktur zur Umsetzung der Maßnahmen des Regionalmanagements und des Regionalbudgets aufge-
zeigt.

(2) Zur Steuerung des Regionalmanagements und Regionalbudgets wird eine Lenkungsgruppe unter Leitung 
der beiden Entscheidungsträger, der Landrätin des Ilm-Kreises und dem Landrat des Landkreises Gotha, ge-
bildet. Sie besteht aus:

Landrätin Petra Enders
Landratsamt Ilm-Kreis
Ritterstraße 14, 99310 Arnstadt
Tel. 03628 - 738 101

und bis zu drei weitere von der Landrätin zu bestimmende Vertreter des Landkreises Ilm-Kreis

und 

Landrat Onno Eckert 
Landratsamt Gotha
18.-März-Straße 50, 99867 Gotha
Tel. 03621 - 214 169

und bis zu drei weitere vom Landrat zu bestimmende Vertreter des Landkreises Gotha.

(3) Die Lenkungsgruppe tritt in der Regel alle vier Monate bzw. bei Bedarf, jeweils zwischen den Landkreisen 
wechselnd, zusammen. Den Vorsitz in der Lenkungsgruppe hat der Landrat/die Landrätin inne, in dessen/de-
ren Landkreis die jeweilige Sitzung stattfindet.

(4) Der jeweils Vorsitzende führt die Lenkungsgruppe und bedient sich dabei des Regionalmanagements. Die 
Einladung zu den Sitzungen erfolgt durch den Landrat und die Landrätin. Die Tagesordnung wird im Einver-
nehmen der beiden Landräte festgelegt. Sollten Aufwendungen für die Arbeit der Lenkungsgruppe entste-
hen, tragen die Partner diese Kosten hälftig.

(5) Die Entscheidungen in der Lenkungsgruppe werden mehrheitlich gefasst. Jedes Mitglied erhält eine 
Stimme.

(6) Die Lenkungsgruppe wird von den Landräten der Kreise Gotha und des Ilm-Kreises berufen. Sie setzt sich 
zusammen aus regionalen Vertretern der Wirtschaft, Bildung, Wissenschaft und Politik.

(7) Die Vorsitzenden der Lenkungsgruppe haben die jeweiligen Gremien über alle Angelegenheiten von Be-
deutung zu informieren; bei gemeinsamen Planungen und Vorhaben sind die Gebietskörperschaften mög-
lichst frühzeitig über die Absichten und Vorstellungen der Lenkungsgruppe sowie regelmäßig über den Stand 
der Bearbeitung zu informieren.
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§ 4 Fortführung und Finanzierung des Regionalmanagements

(1) Die Landkreise Gotha und Ilm-Kreis bedienen sich eines Regionalmanagements, das alle administrativen 
Aufgaben sowie die Koordinierungsfunktion wahrnimmt. Zudem dient das Regionalmanagement der Len-
kungsgruppe als Geschäftsstelle.

(2) Das gemeinsame Regionalmanagement wird durch die beiden beteiligten Landkreise Ilm-Kreis und Gotha 
mit Aufgaben der folgenden Schwerpunkte geschäftsbesorgend beauftragt:

a) Gesamtkoordination des Regionalmanagements und dessen Weiterentwicklung
b) Koordination und Umsetzung von Maßnahmen, Bündelung von Informationen und Vernetzung von 

Aktivitäten im Bereich der Berufsorientierung und Fachkräfteakquise
c) Koordination und Umsetzung von Maßnahmen, Bündelung von Informationen und Vernetzung von 

Aktivitäten im Bereich des gemeinsamen Regionalmarketings
d) Koordination und Umsetzung von Maßnahmen, Bündelung von Informationen und Vernetzung von 

Aktivitäten im Bereich landkreisübergreifender bzw. gemeinsamer Veranstaltungs- und Messetätig-
keiten

e) Entwicklung und Steuerung einer Fördermittelberatung und eines Fördermittelmanagements

Als Basis zur Identifizierung der jeweiligen Aufgaben innerhalb der unter § 4 Abs. 2 a) bis e) genannten 
Schwerpunkte dient das aktuellen Regionalwirtschaftlichen Entwicklungskonzept. 

(3) Die beiden Landkreise Ilm-Kreis und Gotha beteiligen sich an der Finanzierung des gemeinsamen Regio-
nalmanagements mit Eigenmitteln hälftig in Höhe einer Sockelfinanzierung. Für das Fortbestehen des Regio-
nalmanagements ist zudem eine ausreichende Drittmittelfinanzierung einzuwerben.

(4) Operativ ist das Regionalmanagement insbesondere zuständig für die Identifizierung von Projekten mit 
regionaler Bedeutung, die Mitwirkung bei der Sicherung der Finanzierung sowie die Begleitung des jeweiligen 
Umsetzungsprozesses von Schlüsselprojekten. Das Regionalmanagement bereitet die Arbeitsgruppensitzun-
gen vor und nimmt an ihnen teil, stimmt in diesen Sitzungen das Vorgehen im Einzelnen ab und berichtet in 
den jeweiligen Arbeitsgruppen über Arbeitsstände und Umsetzungsergebnisse.

(5) Zur Weiterentwicklung des Regionalmanagements auch über den Zeitraum dieser Vereinbarung hinaus sind 
geeignete Ansätze bzgl. dessen inhaltlicher Ausrichtung und möglicher Weiterfinanzierung für das Fortbestehen 
des gemeinsamen Regionalmanagements beider Landkreise Ilm-Kreis und Gotha zu gegebener Zeit zu entwickeln. 

§ 5 Finanzierung des Regionalbudgets

(1) Für die Fortführung eines Regionalbudgets stehen die Fördermittel des Thüringer Ministeriums für Wirt-
schaft, Landwirtschaft und Ländlichen Raum im Rahmen der o. g. Förderrichtlinie bereit. Gemäß o. g. Richtli-
nie können die beiden Landkreise als interkommunale Kooperation im dritten Förderzeitraum (3 Jahre) eine 
Förderung bis zu 60 % der förderfähigen Kosten für die Fortführung eines Regionalbudgets erhalten. 

(2) Die Partnerlandkreise beteiligen sich mit den notwendigen Eigenanteilen entsprechend der Inanspruch-
nahme der Leistung je Kreis am Regionalbudget.

(3) Beide Landkreise sichern die sachgerechte Verwendung der zur Verfügung gestellten Mittel zu. 

(4) Die Verwaltung der Mittel für das Regionalmanagement und Regionalbudget erfolgt durch den Land-
kreis Ilm-Kreis.

(5) Der Ilm-Kreis ist gegenüber dem zuständigen Ministerium über die Mittel nachweispflichtig.
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§ 6 Geltungsdauer

(1) Die Geltungsdauer dieser Zweckvereinbarung schließt sich unmittelbar an die Förderung des gemeinsa-
men Regionalmanagements beider Landkreise Ilm-Kreis und Gotha an und beginnt am 01.08.2027 und endet 
zum 31.12.2029.

(2) Nach diesem Zeitraum können die Vertragspartner zur weiteren Gestaltung einer gemeinsamen Wirt-
schaftsregion die bestehende Zweckvereinbarung fortführen oder andere Formen der erforderlichen wirt-
schaftlichen Zusammenarbeit festlegen und rechtswirksam verankern.

§ 7 Kündigungsrecht und Pflicht zur Vertragsanpassung

(1) Für den Zeitraum dieses Vertrages ist eine ordentliche Kündigung durch eine der zwei Vertragsparteien 
ausgeschlossen. Das Kündigungsrecht aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

(2) Die Vertragspartner verpflichten sich, die Angemessenheit der Regelung dieses Vertrages fortwährend zu 
prüfen und wenn erforderlich zu ergänzen oder den geänderten Verhältnissen anzupassen.

(3) Die Kündigung entbindet nicht von der ordnungsgemäßen finanziellen Abwicklung der Fördermittel und 
der Einhaltung der Nebenbedingungen der Förderbescheide.

§ 8 Auseinandersetzung

(1) Im Falle der Kündigung, Auflösung oder Aufhebung ist die Abwicklung der Zweckvereinbarung durch Ver-
trag zwischen den Vertragspartnern vorzunehmen.

(2) Kommt ein Vertrag innerhalb einer angemessenen Frist nicht zustande, so rufen die Vertragspartner die 
Kommunalaufsichtsbehörde an.

§ 9 Änderungen der Vereinbarung

Alle Änderungen der Zweckvereinbarung bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform und der gegenseitigen 
Unterzeichnung.

§ 10 Salvatorische Klausel

Sollten sich einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise als unwirksam erweisen, so wird 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung soll 
eine andere treten, die wirksam ist und nach Inhalt und Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten 
kommt bzw. dem Vertragsziel entspricht. Sollte eine Einigung nicht zustande kommen, gelten die gesetzli-
chen Regelungen.

Gotha, den …………………… Arnstadt, den         ……………………

…………………… ……………………
Onno Eckert
Landrat 
Landkreis Gotha

Petra Enders
Landrätin
Ilm-Kreis
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Satzung der Musikschule Kreismusikschule Arnstadt-Ilmenau

Der Ilm-Kreis erlässt auf der Grundlage der §§ 98 und 99 Absatz 2 Nr. 1 der Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 20. März 2014 (GVBl. 
S. 82, 83) Gesetz vom 02.07.2024 (GVBl. S. 277, 288)
folgende Neufassung der Satzung der Musikschule Kreismusikschule Arnstadt-Ilmenau: 

§ 1 
Schulträger und Struktur 

1. Der Ilm-Kreis unterhält eine Musikschule mit dem Namen „Musikschule Kreismusikschule 
Arnstadt-Ilmenau“ (im Folgenden als Kreismusikschule oder Musikschule bezeichnet) mit Sitz in 
99310 Arnstadt, Unterm Markt 1. Markt 3.

2. Die Musikschule Kreismusikschule ist eine nachgeordnete Einrichtung des Landkreises. Dazu 
stellt dieser im Rahmen seines Haushaltsplanes die zur Bestreitung der personellen und 
sachlichen Ausgaben notwendigen Mittel sowie die erforderlichen Räumlichkeiten zur Verfügung. 

3. Die Musikschule Kreismusikschule gliedert sich in die beiden gleichwertigen Hauptstellen Arnstadt 
und Ilmenau und unterhält je nach Bedarf in weiteren Orten des Ilm-Kreises Nebenstellen. 

4. Die Verwaltungsaufgaben der Musikschule Kreismusikschule werden für das gesamte 
Einzugsgebiet des Ilm-Kreises selbständig wahrgenommen. Näheres regelt ein 
Geschäftsverteilungsplan.

5. Die jeweiligen Unterrichtsbedingungen regeln die Schulordnungen der beiden Hauptstellen. 

6. Die für die Unterrichtsorganisation und die Erhebung von Entgelten notwendigen persönlichen 
Daten der Schüler unterliegen den Bestimmungen des Datenschutzes lt. DSGVO vom 25. Mai 
2018 und ThürDSG vom 06. Juni 2018, in der jeweils geltenden Fassung. 

§ 2 
Auftrag 

1. Aufgabe der Musikschule Kreismusikschule ist es, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen eine 
musikalische Grundausbildung zu vermitteln, Begabungen zu erkennen und zu fördern und 
berufsvorbereitend zu wirken. 

2. Die Musikschule bereichert über das Unterrichtsangebot hinaus das kulturelle Angebot in der 
Region, wirkt persönlichkeitsbildend und bietet eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Damit befriedigt 
sie in hohem Maße ein öffentliches Bedürfnis. 
Die Kreismusikschule erfüllt mit ihrem Angebot einen öffentlichen Bildungsauftrag, wirkt 
persönlichkeitsstärkend und fördert soziale Kompetenzen. Darüber hinaus bereichert sie das 
kulturelle Leben in der Region. 

3. Als Mitglied des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) orientiert sich die Musikschule 
Kreismusikschule am Strukturplan und den Lehrplänen des VdM sowie den dort verankerten 
Qualitätsgrundsätzen. 

4. Der Besuch der Musikschule Kreismusikschule steht jedermann offen.

§ 3
Gemeinnützigkeit 

Die Musikschule Kreismusikschule ist eine öffentliche, juristisch nicht selbständige Einrichtung des 
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Landkreises Ilm-Kreis, sie verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck der Musikschule 
Kreismusikschule ist es, dem Auftrag nach § 2 dieser Satzung folgend, Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene musisch auszubilden. Der Satzungszweck wird durch die Unterhaltung einer 
Bildungseinrichtung verwirklicht. Die Musikschule Kreismusikschule ist selbstlos tätig, sie verfolgt nicht 
in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel der Musikschule Kreismusikschule dürfen nur für 
satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck 
der Einrichtung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. Bei einer 
Auflösung der Musikschule Kreismusikschule oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke ist das 
Vermögen durch den Landkreis Ilm-Kreis unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu 
verwenden. 

§ 4 
Leitung 

1. Die Musikschule Kreismusikschule wird von einem Leiter, in dessen Abwesenheit von seinem 
Stellvertreter, geleitet. Der Leiter repräsentiert die Musikschule Kreismusikschule als Ganzes. 

2. Dem Leiter obliegen insbesondere: 
- die Erarbeitung von Vorschlägen zu Planstellen und deren Besetzung, 
- die Erarbeitung des Haushaltsplanentwurfs der Musikschule und die Überwachung der 

Haushaltsdurchführung der gesamten Einrichtung, 
- die Verantwortung für Lehrstoffe, -inhalte und –methoden, 
- das Engagieren von Honorarkräften und 
- die Weiterbildung der Lehrkräfte. 

§ 5 
Hauptstellen

1. Hauptstellen sind Funktionseinheiten, an denen haupt- und nebenberufliche Musikschullehrer 
festangestellte Lehrkräfte und, in besonderen Fällen, Honorarlehrkräfte tätig sind. Sie sind (ohne 
starre Grenzziehung) im Wesentlichen für ihre Region zuständig. 

2. Hauptstellen verfügen über eine Geschäftsstelle. Die Hauptstelle in Arnstadt wird vom Leiter der 
Musikschule Kreismusikschule geleitet, die Hauptstelle in Ilmenau von dessen Stellvertreter. 

3. Die Hauptstellenleiter sind in ihren Hauptstellen insbesondere zuständig für: 
- die Führung des Lehrerkollegiums 
- die Einteilung der Lehrkräfte und die Erstellung des Stundenplans 
- die Gewinnung der erforderlichen Honorarkräfte 
- die Überwachung des Unterrichts 
- Werbung und Pflege der Kontakte zu den Schülern und Eltern 
- Durchführung von Veranstaltungen. 

§ 6 
Lehrkräfte

An der Musikschule unterrichten gemäß den Vorgaben des Thüringer Musik- und 
Jugendkunstschulgesetzes (ThürMJKSchulG) haupt- und nebenamtliche pädagogisch qualifizierte 
Lehrkräfte in Festanstellung und, in besonderen Fällen, auf Honorarbasis. Die Vergütung der 
hauptamtlich beschäftigten festangestellten Lehrkräfte richtet sich nach den Festlegungen des TVöD. 

§ 7 
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Teilnahme und Entgelte 

1. Die Belegung von Kursen der Musikschule erfolgt auf der Grundlage eines Vertrages, dessen 
Bedingungen in der Entgeltordnung der Musikschule Arnstadt-Ilmenau, die Bestandteil des 
Vertrages wird, geregelt werden. Der Vertrag wird vom Leiter der Musikschule mit dem Schüler 
bzw. den Erziehungsberechtigten auf der Grundlage des Aufnahmeantrags geschlossen. 

2. Die Musikschule erhebt für ihre Leistungen Entgelte. Diese werden in der Entgeltordnung 
geregelt. Durch die Gewährung entsprechender Ermäßigungen ist der Besuch der Musikschule 
allen sozialen Schichten zugänglich zu machen. 

3. Die Überprüfung der Entgelte erfolgt im Abstand von 2 Schuljahren. Die Bestätigung von 
Entgeltänderungen erfolgt durch den Kreistag des Ilm-Kreises. 

4. Die Musikschule vermietet im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten Instrumente an Schüler. 
In begründeten Fällen können an Personen, die nicht Schüler der Musikschule sind, 
Instrumente vermietet werden. Die Höhe der Nutzungsentgelte ist in der Entgeltordnung 
geregelt.

Die Benutzung und Entgelte der Kreismusikschule Arnstadt-Ilmenau richten sich nach der Benutzungs- 
und Entgeltordnung der Kreismusikschule Arnstadt-Ilmenau. Die Ausgestaltung erfolgt durch 
privatrechtlichen Vertrag.

§ 8 
Schlußbestimmungen

Gleichstellungsbestimmung

1. Im Text 
In der Satzung verwendete Bezeichnungen gelten in gleicher Weise sowohl für die männliche 
als auch die weibliche weibliche, männliche und diverse Form.

§9
Inkrafttreten

2. Die Satzung der Musikschule Arnstadt-Ilmenau tritt am 1. August 2015 in Kraft. 

3. Damit tritt die Satzung der Musikschule Arnstadt-Ilmenau vom 11. Dezember 2003, veröffentlicht 
im Amtsblatt des Ilm-Kreises Nr. 14/03 vom 16. Dezember 2003, zuletzt geändert durch die 1. 
Änderungssatzung zur Satzung der Musikschule Arnstadt-Ilmenau vom 27. Mai 2009, 
veröffentlicht im Amtsblatt des Ilm-Kreises Nr. 10/09 vom 7. Juli 2009, außer Kraft.

1. Die Satzung der Kreismusikschule Arnstadt-Ilmenau tritt am 1. August 2026 in Kraft.

2. Damit tritt die Satzung der Musikschule Arnstadt-Ilmenau vom 11. Dezember 2003, veröffentlicht 
im Amtsblatt des Ilm-Kreises Nr. 14/03 vom 16. Dezember 2003, zuletzt geändert durch die 2. 
Änderungssatzung zur Satzung der Musikschule Arnstadt-Ilmenau vom 30. April 2015, 
veröffentlicht im Amtsblatt des Ilm-Kreises Nr. 5/2015 vom 12. Mai 2015, außer Kraft. 

Arnstadt, den 30. April 2015 
Arnstadt, den … . … 2025

Petra Enders 
Landrätin des Ilm-Kreises   (Siegel) 
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Satzung der Kreismusikschule Arnstadt-Ilmenau 

Der Ilm-Kreis erlässt auf der Grundlage der §§ 98 und 99 Absatz 2 Nr. 1 der Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.07.2024 (GVBl. S. 277, 288)
folgende Neufassung der Satzung der Kreismusikschule Arnstadt-Ilmenau: 

§ 1 
Schulträger und Struktur 

1. Der Ilm-Kreis unterhält eine Musikschule mit dem Namen „Kreismusikschule Arnstadt-Ilmenau“ 
(im Folgenden als Kreismusikschule oder Musikschule bezeichnet) mit Sitz in 99310 Arnstadt, 
Markt 3.

2. Die Kreismusikschule ist eine nachgeordnete Einrichtung des Landkreises. Dazu stellt dieser im 
Rahmen seines Haushaltsplanes die zur Bestreitung der personellen und sachlichen Ausgaben 
notwendigen Mittel sowie die erforderlichen Räumlichkeiten zur Verfügung. 

3. Die Kreismusikschule gliedert sich in die beiden gleichwertigen Hauptstellen Arnstadt und Ilmenau 
und unterhält je nach Bedarf in weiteren Orten des Ilm-Kreises Nebenstellen. 

4. Die Verwaltungsaufgaben der Kreismusikschule werden für das gesamte Einzugsgebiet des Ilm-
Kreises selbständig wahrgenommen. Näheres regelt ein Geschäftsverteilungsplan.

5. Die jeweiligen Unterrichtsbedingungen regeln die Schulordnungen der beiden Hauptstellen. 

6. Die für die Unterrichtsorganisation und die Erhebung von Entgelten notwendigen persönlichen 
Daten der Schüler unterliegen den Bestimmungen des Datenschutzes lt. DSGVO vom 25. Mai 
2018 und ThürDSG vom 06. Juni 2018, in der jeweils geltenden Fassung. 

§ 2 
Auftrag 

1. Aufgabe der Kreismusikschule ist es, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen eine musikalische 
Grundausbildung zu vermitteln, Begabungen zu erkennen und zu fördern und berufsvorbereitend 
zu wirken. 

2. Die Kreismusikschule erfüllt mit ihrem Angebot einen öffentlichen Bildungsauftrag, wirkt 
persönlichkeitsstärkend und fördert soziale Kompetenzen. Darüber hinaus bereichert sie das 
kulturelle Leben in der Region. 

3. Als Mitglied des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) orientiert sich die Kreismusikschule 
am Strukturplan und den Lehrplänen des VdM sowie den dort verankerten Qualitätsgrundsätzen. 

4. Der Besuch der Kreismusikschule steht jedermann offen.

§ 3
Gemeinnützigkeit 

Die Kreismusikschule ist eine öffentliche, juristisch nicht selbständige Einrichtung des Landkreises Ilm-
Kreis, sie verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck der Kreismusikschule ist es, dem Auftrag 
nach § 2 dieser Satzung folgend, Kinder, Jugendliche und Erwachsene musisch auszubilden. Der 
Satzungszweck wird durch die Unterhaltung einer Bildungseinrichtung verwirklicht. Die 
Kreismusikschule ist selbstlos tätig, sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel 
der Kreismusikschule dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Es darf keine Person 



2
durch Ausgaben, die dem Zweck der Einrichtung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütung begünstigt werden. Bei einer Auflösung der Kreismusikschule oder bei Wegfall der 
steuerbegünstigten Zwecke ist das Vermögen durch den Landkreis Ilm-Kreis unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden. 

§ 4 
Leitung 

Die Kreismusikschule wird von einem Leiter, in dessen Abwesenheit von seinem Stellvertreter, geleitet. 
Der Leiter repräsentiert die Kreismusikschule als Ganzes. 

§ 5 
Hauptstellen

1. Hauptstellen sind Funktionseinheiten, an denen festangestellte Lehrkräfte und, in besonderen 
Fällen, Honorarlehrkräfte tätig sind. Sie sind (ohne starre Grenzziehung) im Wesentlichen für ihre 
Region zuständig. 

2. Hauptstellen verfügen über eine Geschäftsstelle. Die Hauptstelle in Arnstadt wird vom Leiter der 
Kreismusikschule geleitet, die Hauptstelle in Ilmenau von dessen Stellvertreter. 

§ 6 
Lehrkräfte

An der Musikschule unterrichten gemäß den Vorgaben des Thüringer Musik- und 
Jugendkunstschulgesetzes (ThürMJKSchulG)  pädagogisch qualifizierte Lehrkräfte in Festanstellung 
und, in besonderen Fällen, auf Honorarbasis. Die Vergütung der festangestellten Lehrkräfte richtet sich 
nach den Festlegungen des TVöD. 

§ 7 
Teilnahme und Entgelte 

Die Benutzung und Entgelte der Kreismusikschule Arnstadt-Ilmenau richten sich nach der Benutzungs- 
und Entgeltordnung der Kreismusikschule Arnstadt-Ilmenau. Die Ausgestaltung erfolgt durch 
privatrechtlichen Vertrag.

§ 8 
Gleichstellungsbestimmung

In der Satzung verwendete Bezeichnungen gelten in gleicher Weise sowohl für die weibliche, 
männliche und diverse Form.

§9
Inkrafttreten

1. Die Satzung der Kreismusikschule Arnstadt-Ilmenau tritt am 1. August 2026 in Kraft.

2. Damit tritt die Satzung der Musikschule Arnstadt-Ilmenau vom 11. Dezember 2003, veröffentlicht 
im Amtsblatt des Ilm-Kreises Nr. 14/03 vom 16. Dezember 2003, zuletzt geändert durch die 2. 
Änderungssatzung zur Satzung der Musikschule Arnstadt-Ilmenau vom 30. April 2015, 
veröffentlicht im Amtsblatt des Ilm-Kreises Nr. 5/2015 vom 12. Mai 2015, außer Kraft. 
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Arnstadt, den … . … 2025

Petra Enders 
Landrätin des Ilm-Kreises   (Siegel) 
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Entgeltordnung der Musikschule Arnstadt-Ilmenau

Benutzungs- und Entgeltordnung der Kreismusikschule Arnstadt-Ilmenau 

Auf Grund des § 96 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Januar 2003, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
20. März 2014 (GVBl. S. 82, 83), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.07.2024 (GVBl. S.277, 
288), erlässt der Landkreis Ilm-Kreis folgende Nutzungs-  Benutzungs- und Entgeltordnung: 

§ 1 
Zustandekommen des Unterrichtsvertrages 

Der Unterrichtsvertrag kommt nach Anmeldung (in den Geschäftsstellen oder Online) und 
beiderseitiger Unterzeichnung zustande. Aus dem Vertrag gehen die Höhe und Fälligkeit der 
Entgelte hervor. 

Die Kreismusikschule Arnstadt-Ilmenau erhebt für die Inanspruchnahme ihrer Leistungen 
Entgelte. Grundlage für die Entgelterhebung ist ein Unterrichtsvertrag. Der Unterrichtsvertrag 
kommt nach Anmeldung (in den Geschäftsstellen oder Online) und beidseitiger 
Unterzeichnung zustande. In dem Vertrag werden die Rechte und Pflichten der 
Vertragspartner sowie die Höhe und die Fälligkeit der Entgelte geregelt. Im Übrigen gelten die 
Regelungen dieser Benutzungs- und Entgeltordnung als Bestandteil des Vertrages.

§ 2 Entgeltpflicht 

(1) Für den Unterricht an der Musikschule Kreismusikschule Arnstadt-Ilmenau sowie für die 
Überlassung von Musikinstrumenten ist ein Entgelt zu entrichten.

(2) Die Höhe der Entgelte für die Leistungen der Musikschule Kreismusikschule Arnstadt-
Ilmenau sind dem den §§ 5, 6 und 7 dieser Entgeltordnung zu entnehmen. 

( 3 )
(2) Zur Entgeltzahlung ist verpflichtet, wer Leistungen der Musikschule Kreismusikschule 

Arnstadt-Ilmenau in Anspruch nimmt. 
( 4 )
(3) Bei minderjährigen Musikschülern sind die gesetzlichen Vertreter Entgeltschuldner, 

mehrere Zahlungspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
( 5 )
(4) Bei der Berechnung der Entgelte wird zwischen Kindern/Jugendlichen und Erwachsenen 

unterschieden. Als Erwachsene gelten Personen, die zum Schuljahresbeginn das 
18. Lebensjahr vollendet haben. Für Schüler und Auszubildende über 18 Jahre gelten 
die Entgelte für Kinder bzw. Jugendliche. 

( 6 ) Das Schuljahresentgelt ist in 2 Raten - jeweils zum 1. November und zum 2. Mai – fällig. 
Familien, deren Entgelt mehr als 1.000,00 € im Schuljahr beträgt, können auf Antrag die 
Entgelte in 4 Raten - jeweils zum 1. November, 15. Januar, 2. Mai und 15. Juni – 
entrichten. Für Unterrichtsangebote von kürzerer Laufzeit (Kurse, Schnupperunterricht) 
können abweichende Fälligkeitstermine vom Leiter der Musikschule festgelegt werden. 

( 7 )
(5) Die Entrichtung der Entgelte erfolgt per Lastschriftverfahren. Die Ermächtigung ist bei 

Vertragsabschluss nach § 1 dieser Nutzungs- Benutzungs- und Entgeltordnung zu 
erteilen. 

( 8 ) Ausnahmen zu den Abs. 6 und 7 regelt im Einzelfall der Leiter der Musikschule.

§ 3 
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Unterrichtsbeginn und –ende 

Entstehung der Entgeltpflicht 

(1) Das Unterrichtsentgelt wird als Schuljahresentgelt entrichtet. 

(2) Entsprechend der Definition des Thüringer Schulgesetzes beginnt das Schuljahr am 
01.08. und endet am 31.07. des darauffolgenden Jahres. In den Ferien und an allen 
anderen schulfreien Tagen wird kein Unterricht erteilt. 

(3) Die Entgeltpflicht entsteht mit Beginn des Schuljahres. Bei Aufnahme eines Schülers 
während des laufenden Schuljahres wird das Jahresentgelt anteilig erhoben. 

(4) Die Entgeltschuld entsteht ab dem 1. des Monats in dem der Schüler den Unterricht 
aufnimmt und beträgt für jeden Monat ein Zwölftel des Schuljahresentgeltes. 

(5) Bei Ablauf zeitlich befristeter Ausbildung (Kurse, Schnupperunterricht Probeuntericht) 
bzw. mit Wirksamwerden einer Kündigung endet grundsätzlich die Entgeltpflicht. 

§ 4 
Kündigung und Austritt aus der Musikschule Kreismusikschule

(1) Eine Kündigung ist für beide Seiten mit einer Kündigungsfrist von 4 Wochen zum 
31. Januar und zum 31. Juli möglich. Die Kündigung muss fristgerecht und in schriftlicher 
Form erfolgen. 

(2) Bei Eintritt außergewöhnlicher Gründe ist eine außerordentliche Kündigung – zum 
jeweiligen Monatsende - möglich. Beendet ein Schüler vor Ablauf des Schuljahres den 
Unterricht, so wird bis zum Austritt für jeden Monat des laufenden Schuljahres ein 
Zehntel des Schuljahresentgeltes erhoben.  Als außergewöhnliche Gründe gelten z. B.: 

a) schwere Erkrankung, die die Fortführung des Unterrichts unmöglich machen,
b) unvorhergesehener Ortswechsel. 

Der Eintritt eines außergewöhnlichen Grundes ist glaubhaft zu belegen. Die 
Entscheidung über die Glaubhaftmachung obliegt der Leitung der Musikschule  
Kreismusikschule.

(3) Ist ein außergewöhnlicher Grund i.S.d. Abs. 2 nicht glaubhaft gemacht worden, wird das 
anfallende Entgelt für die bis zum nächsten regulären Kündigungstermin nach Abs. 1 
verbleibenden Monate erhoben.

( 3 )
(4) Die Musikschule ist zur außerordentlichen Kündigung insbesondere berechtigt, wenn: 

a) durch das Verhalten des Schülers eine Fortführung des Unterrichts nicht mehr 
    möglich ist,
b) der Entgeltschuldner trotz Zahlungserinnerung mit der Entgeltzahlung länger als 4 
    Wochen im Rückstand ist. 

(5) Bei einer Kündigung nach diesem Absatz wird das Entgelt bis zum Wirksamwerden der 
Kündigung berechnet. gemäß §4 Abs. 4 besteht die Entgeltpflicht in Ausnahme zu § 3 
Abs. 5 der Benutzungs- und Entgeltordnung für den jeweils begonnenen Monat fort.

§ 5
Höhe der Entgelte 

Unterrichtsangebote und Entgelte 
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Die Entgelte werden gemäß § 4 Nr. 22 Buchstabe a UStG umsatzsteuerfrei erhoben. Für den 
Fall, dass die Leistungen der Umsatzsteuer unterliegen sollten (z.B. gesetzliche Änderungen 
oder Feststellungen der Finanzverwaltung), erhöht sich das Entgelt um die Umsatzsteuer in 
der jeweils gesetzlichen Höhe.

(1) Grundstufe/ Musikalische Frühausbildung Elementare Musikpraxis/ 
Klassenmusizieren/ Rhythmik und Bewegung für Kinder/ Babykurse

Unterrichtsfächer                                       Schuljahresentgelt in Euro pro Person

1. Elementare Musikpraxis 204,00 228,00 € 
a) Elementare Musikpraxis für Kinder 
  (1 Stunde zu 45 Minuten pro Woche) 

b) Musikalische Grundausbildung für Kinder
  (1 Stunde zu 45 Minuten pro Woche) 

2. Instrumentenkarussell 
a) (1 Stunde zu 45 Minuten pro Woche, inklusive 
     Instrumentenmiete für ein Schuljahr) 264,00 300,00 € 
b) (1 Stunde zu 45 Minuten pro Woche, inklusive 
    Instrumentenmiete für ein halbes Schuljahr) 150,00 € 

3. Klassenmusizieren 
(Kooperationsprojekte zwischen Musikschule
 und allg.-bild. Schule inklusive 
Instrumentenmiete für ein Schuljahr) 240,00 300,00 €

4. Rhythmik und Bewegung für Kinder (Tanz)

a) 1 Stunde zu 60 Minuten pro Woche                                240,00 €

b) 1 Stunde zu 90 Minuten pro Woche                                300,00 €

Babykurse haben eine Kursdauer von 11 Wochen, wobei eine Unterrichtsstunde 45 
Minuten beträgt. Es werden für die gesamte Kursdauer 60,00 € als Entgelt erhoben.

(2) Instrumental- und Vokalausbildung:  

Unterrichtsfächer                                            Schuljahresentgelt in Euro pro Person
                                                                    Kinder/Jugendliche              Erwachsene

1. Einzelunterricht 
(1 Stunde zu 30 Minuten pro Woche,) 480,00 540,00 € 636,00  708,00 € 

2. Einzelunterricht 
(1 Stunde zu 45 Minuten pro Woche) 588,00 660,00 € 768,00  852,00 € 

3. Einzelunterricht
(1 Stunde zu 60 Minuten pro Woche, 780,00 €  1.008,00 € 
auch als 2x30 Minuten aufzuteilen)

4. Partnerunterricht für 2 Schüler 
(1 Stunde zu 45 Minuten pro Woche) 432,00 480,00 € 576,00  648,00 € 

5. Gruppenunterricht für 3 oder mehr Schüler 
(1 Stunde zu 45 Minuten pro Woche) 360,00 408,00 € 480,00  540,00 € 

6. Gruppenunterricht für 3 oder mehr Schüler 468,00 €  600,00 €
(1 Stunde zu 60 Minuten pro Woche)

(3) Tanz 
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1. Tanz 
(1 Stunde zu 60 Minuten pro Woche)  192,00 €     

2. Tanz 
(1 Stunde zu 90 Minuten pro Woche)  258,00 €     

 

(3) Unterricht in Ergänzungsfächern:             Kinder/Jugendliche          Erwachsene 

1. Ergänzungsfächer für Teilnehmer 
ohne Hauptfachunterricht, wie z.B. Ensemblemusizieren, 
Chor, Orchester, Kammermusikgruppen 
(1 Stunde zu 45 Minuten pro Woche) 84,00 96,00 € 120,00 144,00 € 
(Für Ensemblemusizieren, z. B. Chor, 
 Orchester, Kammermusikgruppen etc 
 wird kein Entgelt erhoben, 
wenn der Teilnehmer Unterricht in einem 
Hauptfach an der Musikschule erhält.)

2. Musiklehre 
(1 Stunde zu 45 Minuten pro Woche) 60,00 € 84,00 €

Für Unterricht in Ergänzungsfächern und Musiklehre nach Abs. 3 wird kein Entgelt 
erhoben, wenn der Teilnehmer instrumentalen oder vokalen Unterricht nach 
§ 5 Abs. 2 an der Kreismusikschule erhält. 

(4) Musiktherapie wird als Einzel-, Partner-, bzw. Gruppenstunde gemäß § 5 Abs. 2 
         berechnet. 

(5) Schnupperunterricht Probeunterricht

Wenn organisatorisch möglich, kann so genannter Schnupperunterricht gegeben 
werden. Dieser ist auf die Dauer von vier Unterrichtseinheiten begrenzt. Das Entgelt 
beträgt 1/10 des jeweiligen Jahresentgeltes. Mündet der Unterricht in einen regulären 
Vertrag, wird das gezahlte Entgelt auf das Jahresentgelt angerechnet.  

Die Musikschule kann nach ihrem Ermessen Probeunterricht anbieten. Dieser kann als 
Probestunde oder Probemonat gegeben werden.
1. Der Probemonat umfasst vier Unterrichtseinheiten zu 45 Minuten und kann in 

Absprache mit der Verwaltung auf mehrere Instrumente verteilt werden. Das Entgelt 
des Probemonats beträgt 1/10 des jeweiligen Jahresentgeltes. Mündet der Unterricht 
des Probemonats in einen regulären Vertrag, wird das gezahlte Entgelt auf das 
Jahresentgelt angerechnet.

2. Eine Probestunde wird zu 1/4 eines Probemonats abgerechnet. Eine Anrechnung auf 
einen regulären Vertrag erfolgt nicht. 

(6) Kurse und Projekte 

1.  Für Kurse und Projekte außerhalb des regulären Lehrangebotes der 
Kreismusikschule (z. B. berufsbegleitende Lehrgänge, sonstige Ergänzungs-
angebote) wird von den Teilnehmern zu Beginn des Kurses / Projektes bzw. 
Schuljahres ein kostendeckendes Entgelt erhoben. 

2.  Für zeitlich begrenzte Projekte der Kreismusikschule, die sich aus dem 
Unterrichtsprozess ergeben oder/und zu öffentlichen Aufführungen führen, kann 
unentgeltlich Zusatzunterricht bis zu 45 Minuten pro Woche erteilt werden. Die 
Entscheidung über diesen projektgebundenen Zusatzunterricht obliegt der Leitung 
der Kreismusikschule. 
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§ 6 
Überlassen von Instrumenten der Kreismusikschule und Entgelte

Das Entgelt für die Nutzung von Leihinstrumenten außer Haus wird nach deren 
Anschaffungswert gestaffelt und beträgt:

(1) Instrumente werden grundsätzlich nur Schülern der Kreismusikschule Arnstadt-Ilmenau 
überlassen.

(2) Die Instrumente werden grundsätzlich nur für die Dauer von einem Schuljahr überlassen. 
Über Verlängerungen entscheidet die Leitung der Kreismusikschule. 

(3) Für überlassene Instrumente außer Haus wird ein Entgelt berechnet. Die Höhe des 
Entgelts für die Benutzung von überlassenen Instrumenten außer Haus wird nach deren 
Anschaffungswert gestaffelt und beträgt: 

Anschaffungswert Nutzungsentgelt/Jahr Anschaffungswert Nutzungsentgelt/Jahr
Anschaffungswert Benutzungsentgelt/Jahr Anschaffungswert Benutzungsentgelt/Jahr 
 
         (€)                        (€)

      bis 200         24,00 € >    900 – 1.000 120,00 €
 > 200 - 300    36,00 € > 1.000 – 1.100 132,00 €
 > 300 - 400    48,00 € > 1.100 – 1.200 144,00 €
 > 400 - 500    60,00 € > 1.200 – 1.300 156,00 €
 > 500 - 600    72,00 € > 1.300 – 1.400 168,00 €
 > 600 - 700    84,00 € > 1.400 – 1.500 180,00 €
 > 700 - 800    96,00 € > 1.500 – 1.600 192,00 €
 > 800 - 900  108,00 € > 1.600 – 1.700 204,00 €

Das Benutzungsentgelt für die Anschaffungswerte über 1.700,00 € hinaus, staffeln sich 
entsprechend folgender Formel: 

(Anschaffungswert/10) + (AW/2*2,15%) = (auf)gerundet auf durch 12 teilbaren Wert 

(4) Benutzungsentgelte für die Überlassung von Cembali:
Für die Benutzung der Cembali wird ein Benutzungsentgelt von jeweils 150 € pro 
Tag erhoben.

(5) Die Entgelte gegenüber Schülern der Kreismusikschule Arnstadt-Ilmenau werden 
gemäß § 4 Nr. 22 Buchstabe a UStG als Hilfsgeschäft umsatzsteuerfrei erhoben.  Die 
Überlassung der Instrumente an Dritte ist umsatzsteuerpflichtig, daher erhöhen sich die 
vorgenannten Entgelte um die jeweils gültige Umsatzsteuer, derzeit 19%. Für den Fall, 
dass die umsatzsteuerfreien Leistungen der Umsatzsteuer unterliegen sollten (z. B. 
gesetzliche Änderungen oder Feststellungen der Finanzverwaltung), erhöht sich das 
Entgelt um die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe. 

(6) Mit Übergabe des Musikinstruments und seines Zubehörs erfolgt der 
Gefahrenübergang, sodass für Verlust oder Beschädigung der Benutzungsberechtigte 
einzustehen hat.

(7) Das überlassene Instrument und dessen Zubehör sind mit Gefahrenübergang auf 
Kosten des Benutzers instand zu halten und ggf. instand zu setzen, wenn Mängel 
während der Überlassungszeit auftreten und diese vom Benutzer vorsätzlich oder 
fahrlässig zu verantworten sind. Mit Instandsetzungsarbeiten dürfen vom Benutzer nur 
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die von der Musikschule benannte Firmen beauftragt werden. Die Wartung der 
Instrumente und dessen Zubehör ist Aufgabe der Musikschule.

(8) Instrumente oder Zubehör dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden 

(9) Mit Beendigung des Unterrichtsverhältnisses sind die Instrumente entsprechend des 
Zustandes zum Zeitpunkt der Übergabe zurückzugeben. Verschleißteile, wie Saiten, 
Blätter u.ä. müssen bei Rückgabe durch den Benutzungsberechtigten ersetzt werden.

(10) Den Benutzern der Instrumente wird der Abschluß einer Instrumentenversicherung 
empfohlen.

(8) Tonstudio, Cembalo, Raumnutzung 

Nutzungsgegenstand Nutzungsentgelt (€) 
 pro Tag pro 2 Stunden 
Cembali   
Cembalo Arnstadt 150,00  
Cembalo Ilmenau 200,00  

Tonstudio nur Technik   
Mikrofon incl. Kabel und Ständer  20,00  
Kopfhörer  5,00  
Monitorbox  15,00  

Nutzung   
Saal und Garderobe in Ilmenau oder  90,00 45,00 
Arnstadt 
Tonstudio in Ilmenau  70,00 35,00 
Saal, Garderobe und Tonstudio in Ilmenau 160,00 80,00 
Räume (50-55 qm)  40,00 20,00 

§ 7 
Entgelte für Raumbenutzung und Tonstudio

Benutzung Benutzungsentgelt 
 pro Tag pro 2 Stunden 

  
Saal und Garderobe in Ilmenau oder 100,00 € 50,00 €
Arnstadt 
Tonstudio in Ilmenau ohne Technik   80,00 € 45,00 €
Tonstudio in Ilmenau mit Technik 100,00 € 50,00 €
Räume (50-55 qm)   50,00 € 25,00 €

Die Entgelte für die Überlassung von Räumlichkeiten werden gemäß § 4 Nr. 12 Buchstabe a 
UStG umsatzsteuerfrei erhoben. Dies gilt auch bei der Überlassung von Räumlichkeiten mit 
Inventar. Für den Fall, dass die umsatzsteuerfreien Leistungen der Umsatzsteuer unterliegen 
sollten (z. B. gesetzliche Änderungen oder Feststellungen der Finanzverwaltung), erhöht sich 
das Entgelt um die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe.

§ 8
Fälligkeit

(1) Das Schuljahresentgelt nach § 5 Abs. 1 bis 4 dieser Benutzungs- und Entgeltordnung ist 
in 2 Raten jeweils zum 01. November und zum 02. Mai fällig. Das Entgelt für den 
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Babykurs nach § 5 Abs. 1 dieser Benutzungs- und Entgeltordnung ist einmalig je nach 
Kursbeginn nach Satz 1 fällig.

(2) Die Entgelte für das Überlassen von Instrumenten nach § 6 dieser Benutzungs- und 
Entgeltordnung werden mit dem Schuljahresentgelt nach Abs. 1 Satz 1 fällig.

(3) Familien, deren Entgeltverpflichtung mehr als 1.000,00 € im Schuljahr beträgt, können 
auf Antrag die Entgelte in 4 Raten jeweils zum 01. November, 15. Januar, 2. Mai und 15. 
Juni entrichten. 

(4) Erfolgt der Unterricht im laufenden Schuljahr und für Unterrichtsangebote von kürzerer 
Laufzeit (Kurse, Probeunterricht) können abweichende Fälligkeitstermine vom Leiter der 
Musikschule festgelegt werden.

(5) Die Fälligkeit für Entgelte nach § 5 Abs. 6 und § 7 dieser Benutzungs- und 
Entgeltordnung ergeben sich aus dem Vertrag.

§ 5 9
Aufwandsentschädigung für Veranstaltungen

Für die Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, wie zum Beispiel musikalische Umrahmungen, 
wird eine Aufwandsentschädigung geltend gemacht kann eine Aufwandsentschädigung 
geltend gemacht werden. Die Höhe liegt im Ermessen des Leiters der Musikschule.

§ 6 10
Ermäßigung von Entgelten 

(1) Auf schriftlichen Antrag, dem entsprechende Nachweise beizufügen sind, werden 
folgende Ermäßigungen gewährt: des Benutzers können die folgenden Ermäßigungen 
gewährt werden:

1. Familienermäßigung  

a) für das 2. in der Kreismusikschule angemeldete Familienmitglied  15 % 
b) für das 3. in der Kreismusikschule angemeldete Familienmitglied  30 % 
c) für das 4. in der Kreismusikschule angemeldete Familienmitglied  50 % 
d) für das 5. in der Kreismusikschule angemeldete und 

jedes weitere Familienmitglied 70 % 

Als Familienmitglieder gelten alle in einem Haushalt lebenden Personen.

Unabhängig vom Anmeldedatum wird der Teilnehmer mit dem geringeren 
Gesamtentgelt ermäßigt. Die Ermäßigung betrifft das Gesamtentgelt des 
Familienmitglieds. 

2. Mehrfächerermäßigung 
Erhalten Teilnehmer Unterricht in mehreren entgeltpflichtigen Fächern, wird das 
Teilnehmerentgelt ab dem zweiten Fach um jeweils 15 % ermäßigt. Die Ermäßigung 
entfällt auf das Fach mit dem geringeren Entgelt.

3. Sozialermäßigung 

a) Das zu entrichtende Entgelt wird bei nachfolgenden Personen um 50 % 
ermäßigt: 

aa) Studenten und Auszubildende ohne auf Dauer ausgerichtete 
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Erwerbstätigkeit,

bb) Personen, die den freiwilligen Wehrdienst oder den Freiwilligendienst 
leisten,

cc) Teilnehmer des „Thüringen Jahres“, gemäß der vom Freistaat Thüringen 
(Ministerium für Bildung, Jugend und Sport) vorgegebenen Kriterien

dd) Bezieher von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. 

b) Das zu entrichtende Entgelt wird bei nachfolgenden Personen um 75 % ermäßigt:
Bezieher von Leistungen der Arbeitsagentur oder des Jobcenters Ilm-Kreis 
und Bezieher von Leistungen nach SGB XII bei Vorlage der entsprechenden 
Bescheinigung. 

Die Ermäßigung nach Abs. 1 Nr. 1 und 2 bezieht den in Nr. 3 
angesprochenen Personenkreis sowie deren Kinder ein. 

(2) Die Ermäßigungstatbestände sind durch den Benutzer vorab entsprechend 
nachzuweisen.

(3) Bei Vorliegen mehrerer Gründe für die Ermäßigungen wird nur eine Form der 
Ermäßigung für einen Teilnehmer gewährt. Die Auswahl liegt beim Teilnehmer. 

(4) Begabtenförderung in Form von wöchentlich bis zu 45 Minuten pro Woche entgeltfreier 
zusätzlicher Unterrichtszeit kann nach Einschätzung der Fachlehrer und des Leiters der 
jeweiligen Hauptstelle gewährt werden. Bedingung hierfür ist, dass der Schüler im Fach 
Musiklehre angemeldet ist oder den Kurs (2 Jahre) erfolgreich beendet hat. Dieser 
Förderunterricht kann nur in Zusammenhang mit 45 Minuten Einzelunterricht im 
betreffenden Fach und der Teilnahme am bzw. der Anmeldung zum Musiklehreunterricht 
gewährt werden. Gleiches gilt im Fall einer studienvorbereitenden Ausbildung.

(5) Voraussetzung für die Gewährung von Ermäßigungen ist, dass der Musikschüler seinen 
Hauptwohnsitz im Ilm-Kreis hat. 

(6) Von der Ermäßigung ausgenommen sind Ergänzungsfächer (Ensemblemusizieren ohne 
Hauptfach und Musiklehre) und Kurse von zeitlich begrenzter Dauer (z. B. Babykurs, 
Probeunterricht) sowie die Überlassung von Instrumenten. 

§ 7 11
Unterrichtsausfall 

(1) Fällt der Unterricht aus Gründen aus, die der Schüler zu vertreten hat, besteht kein 
Anspruch auf Nachholunterricht oder auf Erstattung des anteiligen Entgeltes. Auf 
schriftlichen Antrag wird bei attestierter Krankheit ab der 5. Krankheitswoche in Folge 
das anteilige Jahresentgelt für versäumte Unterrichtsstunden nach Beendigung des 
Schuljahres erstattet.

(2) Fällt der Unterricht aus Gründen aus, die die Musikschule zu vertreten hat, wird ab der 
5. Woche bei mehr als 5 Wochen Unterrichtsaufall im gesamten Schuljahr das anteilige 
Jahresentgelt auf schriftlichen Antrag nach Beendigung des Schuljahres erstattet. 

(3) In beiden Fällen errechnet sich der zu erstattende Anteil aus dem Jahresentgelt, geteilt 
durch die Jahresunterrichtswochen, multipliziert mit der Anzahl der ausgefallenen 
Stunden. Anträge sind bis zum 31. Juli  8 Wochen vor den jeweiligen Sommerferien des 
entsprechenden Schuljahres zu stellen. Dazu sind ggf. die nötigen ärztlichen Atteste 
vorzulegen. 
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( 4 ) Der Unterricht an der Musikschule fällt in den Fällen von höherer Gewalt aus. Eine 

Entgelterstattung wird dafür nicht gewährt. Eine Ausnahme hierzu bilden die aufgrund 
einer Pandemie/Epidemie tatsächlich ausgefallenen Stunden. Eine tatsächlich 
ausgefallene Stunde liegt nicht vor, sofern der Präsenzunterricht durch eine alternative 
Unterrichtsform erfolgen kann. Hierfür ist vorab die Einverständniserklärung des 
Musikschülers bzw. dessen gesetzlichen Vertreters einzuholen.

(4) Ist die Durchführung von Präsenzunterricht seitens der Musikschule aufgrund höherer 
Gewalt/Ereignissen/Entscheidungen unmöglich geworden, tritt an dessen Stelle Online-
Unterricht. Der Online-Unterricht basiert auf freiwilliger Teilnahme durch den Schüler. 
Der Online-Unterricht erfolgt als Distanzunterricht mit Hilfe des Einsatzes 
internetbasierter digitaler Medien. Er gilt als ein gleichwertiger Ersatz für Unterricht in 
Präsenzform.

§ 8 Überlassen von Instrumenten der Musikschule
§ 12 

Lehrmittel 
Lernmittel

a) In der Regel sollte jeder Teilnehmer zu Beginn des Unterrichts ein eigenes 
Instrument besitzen. Im Rahmen der bestände der Musikschule Arnstadt-Ilmenau 
können Instrumente ausgeliehen werden.

Lernmittel (Noten, Zubehör etc.) müssen vom Schüler finanziert werden.
Die Lehrkräfte der Musikschule Kreismusikschule Arnstadt-Ilmenau sind zur 
Einhaltung der Urheberrechte verpflichtet. Daher werden keinen Vervielfältigungen 
von urheberrechtlich geschützten Noten angefertigt.

§ 9 13
Hausordnung 

Die Musikschule Arnstadt-Ilmenau verfügt über eigene und angemietete Räume und genießt 
in mehreren Schulen und weiteren Gebäuden Gastrecht. Es
Für die Kreismusikschule Arnstadt-Ilmenau gilt die Hausordnung des Landratsamtes Ilm-Kreis. 
Sie ist in den Geschäftsstellen der Musikschule Kreismusikschule einzusehen und im Internet 
auf den Seiten der Kreismusikschule Arnstadt-Ilmenau veröffentlicht. 

§ 10 14
Haftung 

Die Haftung der Kreismusikschule beschränkt sich auf grob fahrlässiges und vorsätzliches 
Handeln ihrer Mitarbeiter. 

§ 11 15 
Meldepflicht 

Die Entgeltschuldner sind verpflichtet, alle Veränderungen der Verhältnisse, die für die 
Entgeltberechnung von Bedeutung sein können, der Schulleitung unverzüglich zu melden und 
auf Verlangen darüber nähere Auskünfte zu geben. 

§ 12 16 
Sonstige Regelungen 
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Im Text verwendet Bezeichnungen gelten in gleicher Weise sowohl für die männliche als 
auch die weibliche Form.

Die in der Benutzungs- und Entgeltordnung verwendeten Bezeichnungen gelten in gleicher 
Weise sowohl für die männliche, die weibliche als auch die diverse Form. 

§ 13 17
Gültigkeit und Inkrafttreten 

(1) Diese Benutzungs- und Entgeltordnung tritt am 1. August 2026 in Kraft. Sollte eine 
Bestimmung dieser Entgeltordnung unwirksam sein, so bleibt die Rechtswirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. 

(2) Damit tritt die Entgeltordnung vom 17. März 2020, veröffentlicht im Amtsblatt des 
Ilm-Kreises Nr. 8/2020 vom 18. August 2020 außer Kraft. 

Arnstadt, den … . ... 2025 

P. Enders 
Landrätin des Ilm-Kreises 
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Benutzungs- und Entgeltordnung der Kreismusikschule Arnstadt-Ilmenau 

Auf Grund des § 96 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Januar 2003, zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.07.2024 
(GVBl. S. 277, 288), erlässt der Landkreis Ilm-Kreis folgende Benutzungs- und 
Entgeltordnung: 

§ 1 
Zustandekommen des Unterrichtsvertrages 

Die Kreismusikschule Arnstadt-Ilmenau erhebt für die Inanspruchnahme ihrer Leistungen 
Entgelte. Grundlage für die Entgelterhebung ist ein Unterrichtsvertrag. Der Unterrichtsvertrag 
kommt nach Anmeldung (in den Geschäftsstellen oder Online) und beidseitiger 
Unterzeichnung zustande. In dem Vertrag werden die Rechte und Pflichten der 
Vertragspartner sowie die Höhe und die Fälligkeit der Entgelte geregelt. Im Übrigen gelten die 
Regelungen dieser Benutzungs- und Entgeltordnung als Bestandteil des Vertrages.

§ 2 Entgeltpflicht 

(1) Für den Unterricht an der Kreismusikschule Arnstadt-Ilmenau sowie für die Überlassung 
von Musikinstrumenten ist ein Entgelt zu entrichten.

Die Höhe der Entgelte für die Leistungen der Kreismusikschule Arnstadt-Ilmenau sind 
den §§ 5, 6 und 7 dieser Entgeltordnung zu entnehmen. 

(2) Zur Entgeltzahlung ist verpflichtet, wer Leistungen der Kreismusikschule Arnstadt-
Ilmenau in Anspruch nimmt. 

(3) Bei minderjährigen Musikschülern sind die gesetzlichen Vertreter Entgeltschuldner, 
mehrere Zahlungspflichtige haften als Gesamtschuldner. 

(4) Bei der Berechnung der Entgelte wird zwischen Kindern/Jugendlichen und Erwachsenen 
unterschieden. Als Erwachsene gelten Personen, die zum Schuljahresbeginn das 
18. Lebensjahr vollendet haben. Für Schüler über 18 Jahre gelten die Entgelte für Kinder 
bzw. Jugendliche. 

(5) Die Entrichtung der Entgelte erfolgt per Lastschriftverfahren. Die Ermächtigung ist bei 
Vertragsabschluss nach § 1 dieser Benutzungs- und Entgeltordnung zu erteilen. 

§ 3 
Entstehung der Entgeltpflicht 

(1) Das Unterrichtsentgelt wird als Schuljahresentgelt entrichtet. 

(2) Entsprechend der Definition des Thüringer Schulgesetzes beginnt das Schuljahr am 
01.08. und endet am 31.07. des darauffolgenden Jahres. In den Ferien und an allen 
anderen schulfreien Tagen wird kein Unterricht erteilt. 

(3) Die Entgeltpflicht entsteht mit Beginn des Schuljahres. Bei Aufnahme eines Schülers 
während des laufenden Schuljahres wird das Jahresentgelt anteilig erhoben. 
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(4) Die Entgeltschuld entsteht ab dem 1. des Monats in dem der Schüler den Unterricht 

aufnimmt und beträgt für jeden Monat ein Zwölftel des Schuljahresentgeltes. 

(5) Bei Ablauf zeitlich befristeter Ausbildung (Kurse, Probeuntericht) bzw. mit 
Wirksamwerden einer Kündigung endet grundsätzlich die Entgeltpflicht. 

§ 4 
Kündigung und Austritt aus der Kreismusikschule 

(1) Eine Kündigung ist für beide Seiten mit einer Kündigungsfrist von 4 Wochen zum 
31. Januar und zum 31. Juli möglich. Die Kündigung muss fristgerecht und in schriftlicher 
Form erfolgen. 

(2) Bei Eintritt außergewöhnlicher Gründe ist eine außerordentliche Kündigung – zum 
jeweiligen Monatsende - möglich. Als außergewöhnliche Gründe gelten z. B.: 

a) schwere Erkrankung, die die Fortführung des Unterrichts unmöglich machen,
b) unvorhergesehener Ortswechsel. 

Der Eintritt eines außergewöhnlichen Grundes ist glaubhaft zu belegen. Die 
Entscheidung über die Glaubhaftmachung obliegt der Leitung der Kreismusikschule.

(3) Ist ein außergewöhnlicher Grund i.S.d. Abs. 2 nicht glaubhaft gemacht worden, wird das 
anfallende Entgelt für die bis zum nächsten regulären Kündigungstermin nach Abs. 1 
verbleibenden Monate erhoben.

(4) Die Musikschule ist zur außerordentlichen Kündigung insbesondere berechtigt, wenn: 

a) durch das Verhalten des Schülers eine Fortführung des Unterrichts nicht mehr 
    möglich ist,
b) der Entgeltschuldner trotz Zahlungserinnerung mit der Entgeltzahlung länger als 4 
    Wochen im Rückstand ist. 

(5) Bei einer Kündigung gemäß §4 Abs. 4 besteht die Entgeltpflicht in Ausnahme zu § 3 
Abs. 5 der Benutzungs- und Entgeltordnung für den jeweils begonnenen Monat fort.

§ 5
Unterrichtsangebote und Entgelte 

Die Entgelte werden gemäß § 4 Nr. 22 Buchstabe a UStG umsatzsteuerfrei erhoben. Für den 
Fall, dass die Leistungen der Umsatzsteuer unterliegen sollten (z.B. gesetzliche Änderungen 
oder Feststellungen der Finanzverwaltung), erhöht sich das Entgelt um die Umsatzsteuer in 
der jeweils gesetzlichen Höhe.

(1) Grundstufe/ Elementare Musikpraxis/ Klassenmusizieren/ Rhythmik und 
Bewegung für Kinder/ Babykurse

Unterrichtsfächer                                       Schuljahresentgelt in Euro pro Person

1. Elementare Musikpraxis 228,00 € 
a) Elementare Musikpraxis für Kinder 
  (1 Stunde zu 45 Minuten pro Woche) 

b) Musikalische Grundausbildung für Kinder
  (1 Stunde zu 45 Minuten pro Woche) 

2. Instrumentenkarussell 
a) (1 Stunde zu 45 Minuten pro Woche, inklusive 
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     Instrumentenmiete für ein Schuljahr) 300,00 € 
b) (1 Stunde zu 45 Minuten pro Woche, inklusive 
    Instrumentenmiete für ein halbes Schuljahr) 150,00 € 

3. Klassenmusizieren 
(Kooperationsprojekte zwischen Musikschule
 und allg.-bild. Schule inklusive 
Instrumentenmiete für ein Schuljahr) 300,00 €

4. Rhythmik und Bewegung für Kinder (Tanz)

a) 1 Stunde zu 60 Minuten pro Woche                                240,00 €

b) 1 Stunde zu 90 Minuten pro Woche                                300,00 €

Babykurse haben eine Kursdauer von 11 Wochen, wobei eine Unterrichtsstunde 45 
Minuten beträgt. Es werden für die gesamte Kursdauer 60,00 € als Entgelt erhoben.

(2) Instrumental- und Vokalausbildung:  

Unterrichtsfächer                                            Schuljahresentgelt in Euro pro Person
                                                                    Kinder/Jugendliche              Erwachsene

1. Einzelunterricht 
(1 Stunde zu 30 Minuten pro Woche,) 540,00 €    708,00 € 

2. Einzelunterricht 
(1 Stunde zu 45 Minuten pro Woche) 660,00 €    852,00 € 

3. Einzelunterricht
(1 Stunde zu 60 Minuten pro Woche, 780,00 € 1.008,00 € 
auch als 2x30 Minuten aufzuteilen)

4. Partnerunterricht für 2 Schüler
(1 Stunde zu 45 Minuten pro Woche) 480,00 €    648,00 € 

5. Gruppenunterricht für 3 oder mehr Schüler 
(1 Stunde zu 45 Minuten pro Woche) 408,00 €    540,00 € 

6. Gruppenunterricht für 3 oder mehr Schüler 468,00 €    600,00 €
(1 Stunde zu 60 Minuten pro Woche)

    --- 

(3) Unterricht in Ergänzungsfächern:             Kinder/Jugendliche          Erwachsene 

1. Ergänzungsfächer, wie z.B. Ensemblemusizieren, 
Chor, Orchester, Kammermusikgruppen 
(1 Stunde zu 45 Minuten pro Woche) 96,00 € 144,00 € 

2. Musiklehre 
(1 Stunde zu 45 Minuten pro Woche) 60,00 € 84,00 €

Für Unterricht in Ergänzungsfächern und Musiklehre nach Abs. 3 wird kein Entgelt 
erhoben, wenn der Teilnehmer instrumentalen oder vokalen Unterricht nach 
§ 5 Abs. 2 an der Kreismusikschule erhält. 

(4) Musiktherapie wird als Einzel-, Partner-, bzw. Gruppenstunde gemäß § 5 Abs. 2 
         berechnet. 
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(6) Probeunterricht

Die Musikschule kann nach ihrem Ermessen Probeunterricht anbieten. Dieser kann als 
Probestunde oder Probemonat gegeben werden.
1. Der Probemonat umfasst vier Unterrichtseinheiten zu 45 Minuten und kann in 

Absprache mit der Verwaltung auf mehrere Instrumente verteilt werden. Das Entgelt 
des Probemonats beträgt 1/10 des jeweiligen Jahresentgeltes. Mündet der Unterricht 
des Probemonats in einen regulären Vertrag, wird das gezahlte Entgelt auf das 
Jahresentgelt angerechnet.

2. Eine Probestunde wird zu 1/4 eines Probemonats abgerechnet. Eine Anrechnung auf 
einen regulären Vertrag erfolgt nicht. 

(7) Kurse und Projekte 

1.  Für Kurse und Projekte außerhalb des regulären Lehrangebotes der 
Kreismusikschule (z. B. berufsbegleitende Lehrgänge, sonstige Ergänzungs-
angebote) wird von den Teilnehmern zu Beginn des Kurses / Projektes bzw. 
Schuljahres ein kostendeckendes Entgelt erhoben. 

2.  Für zeitlich begrenzte Projekte der Kreismusikschule, die sich aus dem 
Unterrichtsprozess ergeben oder/und zu öffentlichen Aufführungen führen, kann 
unentgeltlich Zusatzunterricht bis zu 45 Minuten pro Woche erteilt werden. Die 
Entscheidung über diesen projektgebundenen Zusatzunterricht obliegt der Leitung 
der Kreismusikschule. 

§ 6 
Überlassen von Instrumenten der Kreismusikschule und Entgelte

(1) Instrumente werden grundsätzlich nur Schülern der Kreismusikschule Arnstadt-Ilmenau 
überlassen.

(2) Die Instrumente werden grundsätzlich nur für die Dauer von einem Schuljahr überlassen. 
Über Verlängerungen entscheidet die Leitung der Kreismusikschule. 

(3) Für überlassene Instrumente außer Haus wird ein Entgelt berechnet. Die Höhe des 
Entgelts für die Benutzung von überlassenen Instrumenten außer Haus wird nach deren 
Anschaffungswert gestaffelt und beträgt: 

Anschaffungswert Benutzungsentgelt/Jahr Anschaffungswert Benutzungsentgelt/Jahr 
         (€)                        (€)

      bis 200         24,00 € >    900 – 1.000 120,00 €
 > 200 - 300    36,00 € > 1.000 – 1.100 132,00 €
 > 300 - 400    48,00 € > 1.100 – 1.200 144,00 €
 > 400 - 500    60,00 € > 1.200 – 1.300 156,00 €
 > 500 - 600    72,00 € > 1.300 – 1.400 168,00 €
 > 600 - 700    84,00 € > 1.400 – 1.500 180,00 €
 > 700 - 800    96,00 € > 1.500 – 1.600 192,00 €
 > 800 - 900  108,00 € > 1.600 – 1.700 204,00 €

Das Benutzungsentgelt für die Anschaffungswerte über 1.700,00 € hinaus, staffeln sich 
entsprechend folgender Formel: 

(Anschaffungswert/10) + (AW/2*2,15%) = (auf)gerundet auf durch 12 teilbaren Wert 
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(4) Benutzungsentgelte für die Überlassung von Cembali:
Für die Benutzung der Cembali wird ein Benutzungsentgelt von jeweils 150 € pro Tag 
erhoben.

(5) Die Entgelte gegenüber Schülern der Kreismusikschule Arnstadt-Ilmenau werden 
gemäß § 4 Nr. 22 Buchstabe a UStG als Hilfsgeschäft umsatzsteuerfrei erhoben.  Die 
Überlassung der Instrumente an Dritte ist umsatzsteuerpflichtig, daher erhöhen sich die 
vorgenannten Entgelte um die jeweils gültige Umsatzsteuer, derzeit 19%. Für den Fall, 
dass die umsatzsteuerfreien Leistungen der Umsatzsteuer unterliegen sollten (z. B. 
gesetzliche Änderungen oder Feststellungen der Finanzverwaltung), erhöht sich das 
Entgelt um die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe. 

(6) Mit Übergabe des Musikinstruments und seines Zubehörs erfolgt der 
Gefahrenübergang, sodass für Verlust oder Beschädigung der Benutzungsberechtigte 
einzustehen hat.

(7) Das überlassene Instrument und dessen Zubehör sind mit Gefahrenübergang auf 
Kosten des Benutzers instand zu halten und ggf. instand zu setzen, wenn Mängel 
während der Überlassungszeit auftreten und diese vom Benutzer vorsätzlich oder 
fahrlässig zu verantworten sind. Mit Instandsetzungsarbeiten dürfen vom Benutzer nur 
die von der Musikschule benannte Firmen beauftragt werden. Die Wartung der 
Instrumente und dessen Zubehör ist Aufgabe der Musikschule.

(8) Instrumente oder Zubehör dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden 

(9) Mit Beendigung des Unterrichtsverhältnisses sind die Instrumente entsprechend des 
Zustandes zum Zeitpunkt der Übergabe zurückzugeben. Verschleißteile, wie Saiten, 
Blätter u.ä. müssen bei Rückgabe durch den Benutzungsberechtigten ersetzt werden.

(10) Den Benutzern der Instrumente wird der Abschluß einer Instrumentenversicherung 
empfohlen.

§ 7 
Entgelte für Raumbenutzung und Tonstudio

Benutzung Benutzungsentgelt 
 pro Tag pro 2 Stunden 

  
Saal und Garderobe in Ilmenau oder 100,00 € 50,00 €
Arnstadt 
Tonstudio in Ilmenau ohne Technik   80,00 € 45,00 €
Tonstudio in Ilmenau mit Technik 100,00 € 50,00 €
Räume (50-55 qm)   50,00 € 25,00 €

Die Entgelte für die Überlassung von Räumlichkeiten werden gemäß § 4 Nr. 12 Buchstabe a 
UStG umsatzsteuerfrei erhoben. Dies gilt auch bei der Überlassung von Räumlichkeiten mit 
Inventar. Für den Fall, dass die umsatzsteuerfreien Leistungen der Umsatzsteuer unterliegen 
sollten (z. B. gesetzliche Änderungen oder Feststellungen der Finanzverwaltung), erhöht sich 
das Entgelt um die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe.

§ 8
Fälligkeit

(1) Das Schuljahresentgelt nach § 5 Abs. 1 bis 4 dieser Benutzungs- und Entgeltordnung ist 
in 2 Raten jeweils zum 01. November und zum 02. Mai fällig. Das Entgelt für den 
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Babykurs nach § 5 Abs. 1 dieser Benutzungs- und Entgeltordnung ist einmalig je nach 
Kursbeginn nach Satz 1 fällig.

(2) Die Entgelte für das Überlassen von Instrumenten nach § 6 dieser Benutzungs- und 
Entgeltordnung werden mit dem Schuljahresentgelt nach Abs. 1 Satz 1 fällig.

(3) Familien, deren Entgeltverpflichtung mehr als 1.000,00 € im Schuljahr beträgt, können 
auf Antrag die Entgelte in 4 Raten jeweils zum 01. November, 15. Januar, 2. Mai und 15. 
Juni entrichten. 

(4) Erfolgt der Unterricht im laufenden Schuljahr und für Unterrichtsangebote von kürzerer 
Laufzeit (Kurse, Probeunterricht) können abweichende Fälligkeitstermine vom Leiter der 
Musikschule festgelegt werden.

(5) Die Fälligkeit für Entgelte nach § 5 Abs. 6 und § 7 dieser Benutzungs- und 
Entgeltordnung ergeben sich aus dem Vertrag.

§ 9
Aufwandsentschädigung für Veranstaltungen

Für die Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, wie zum Beispiel musikalische Umrahmungen, 
kann eine Aufwandsentschädigung geltend gemacht werden.

§ 10
Ermäßigung von Entgelten 

(1) Auf schriftlichen Antrag des Benutzers können die folgenden Ermäßigungen gewährt 
werden:

1. Familienermäßigung  

a) für das 2. in der Kreismusikschule angemeldete Familienmitglied  15 % 
b) für das 3. in der Kreismusikschule angemeldete Familienmitglied  30 % 
c) für das 4. in der Kreismusikschule angemeldete Familienmitglied  50 % 
d) für das 5. in der Kreismusikschule angemeldete und 

jedes weitere Familienmitglied 70 % 

Als Familienmitglieder gelten alle in einem Haushalt lebenden Personen.

Unabhängig vom Anmeldedatum wird der Teilnehmer mit dem geringeren 
Gesamtentgelt ermäßigt. Die Ermäßigung betrifft das Gesamtentgelt des 
Familienmitglieds. 

2. Mehrfächerermäßigung 
Erhalten Teilnehmer Unterricht in mehreren entgeltpflichtigen Fächern, wird das 
Teilnehmerentgelt ab dem zweiten Fach um jeweils 15 % ermäßigt. Die Ermäßigung 
entfällt auf das Fach mit dem geringeren Entgelt.

3. Sozialermäßigung 

a) Das zu entrichtende Entgelt wird bei nachfolgenden Personen um 50 % ermäßigt: 
aa) Studenten und Auszubildende ohne auf Dauer ausgerichtete 

Erwerbstätigkeit,
bb) Personen, die den freiwilligen Wehrdienst oder den Freiwilligendienst 

leisten,
cc) Teilnehmer des „Thüringen Jahres“, gemäß der vom Freistaat Thüringen 
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(Ministerium für Bildung, Jugend und Sport) vorgegebenen Kriterien

dd) Bezieher von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. 

b) Das zu entrichtende Entgelt wird bei nachfolgenden Personen um 75 % ermäßigt:
Bezieher von Leistungen der Arbeitsagentur oder des Jobcenters Ilm-Kreis und 
Bezieher von Leistungen nach SGB XII bei Vorlage der entsprechenden 
Bescheinigung. 

Die Ermäßigung nach Abs. 1 Nr. 1 und 2 bezieht den in Nr. 3 angesprochenen 
Personenkreis sowie deren Kinder ein. 

(2) Die Ermäßigungstatbestände sind durch den Benutzer vorab entsprechend 
nachzuweisen.

(3) Bei Vorliegen mehrerer Gründe für die Ermäßigungen wird nur eine Form der 
Ermäßigung für einen Teilnehmer gewährt. Die Auswahl liegt beim Teilnehmer. 

(4) Begabtenförderung in Form von wöchentlich bis zu 45 Minuten pro Woche entgeltfreier 
zusätzlicher Unterrichtszeit kann nach Einschätzung der Fachlehrer und des Leiters der 
jeweiligen Hauptstelle gewährt werden. Dieser Förderunterricht kann nur in 
Zusammenhang mit 45 Minuten Einzelunterricht im betreffenden Fach und der 
Teilnahme am bzw. der Anmeldung zum Musiklehreunterricht gewährt werden. Gleiches 
gilt im Fall einer studienvorbereitenden Ausbildung.

(5) Voraussetzung für die Gewährung von Ermäßigungen ist, dass der Musikschüler seinen 
Hauptwohnsitz im Ilm-Kreis hat. 

(6) Von der Ermäßigung ausgenommen sind Ergänzungsfächer (Ensemblemusizieren ohne 
Hauptfach und Musiklehre) und Kurse von zeitlich begrenzter Dauer (z. B. Babykurs, 
Probeunterricht) sowie die Überlassung von Instrumenten. 

§ 11
Unterrichtsausfall 

(1) Fällt der Unterricht aus Gründen aus, die der Schüler zu vertreten hat, besteht kein 
Anspruch auf Nachholunterricht oder auf Erstattung des anteiligen Entgeltes. Auf 
schriftlichen Antrag wird bei attestierter Krankheit ab der 5. Krankheitswoche in Folge 
das anteilige Jahresentgelt für versäumte Unterrichtsstunden nach Beendigung des 
Schuljahres erstattet.

(2) Fällt der Unterricht aus Gründen aus, die die Musikschule zu vertreten hat, wird bei mehr 
als 5 Wochen Unterrichtsaufall im gesamten Schuljahr das anteilige Jahresentgelt auf 
schriftlichen Antrag nach Beendigung des Schuljahres erstattet. 

(3) In beiden Fällen errechnet sich der zu erstattende Anteil aus dem Jahresentgelt, geteilt 
durch die Jahresunterrichtswochen, multipliziert mit der Anzahl der ausgefallenen 
Stunden. Anträge sind 8 Wochen vor den jeweiligen Sommerferien des entsprechenden 
Schuljahres zu stellen. Dazu sind ggf. die nötigen ärztlichen Atteste vorzulegen. 

(4) Ist die Durchführung von Präsenzunterricht seitens der Musikschule aufgrund höherer 
Gewalt/Ereignissen/Entscheidungen unmöglich geworden, tritt an dessen Stelle Online-
Unterricht. Der Online-Unterricht basiert auf freiwilliger Teilnahme durch den Schüler. 
Der Online-Unterricht erfolgt als Distanzunterricht mit Hilfe des Einsatzes 
internetbasierter digitaler Medien. Er gilt als ein gleichwertiger Ersatz für Unterricht in 
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Präsenzform.

§ 12 
Lernmittel

Lernmittel (Noten, Zubehör etc.) müssen vom Schüler finanziert werden.
Die Lehrkräfte der Kreismusikschule Arnstadt-Ilmenau sind zur Einhaltung der Urheberrechte 
verpflichtet. Daher werden keinen Vervielfältigungen von urheberrechtlich geschützten Noten 
angefertigt.

§ 13
Hausordnung 

Für die Kreismusikschule Arnstadt-Ilmenau gilt die Hausordnung des Landratsamtes Ilm-Kreis. 
Sie ist in den Geschäftsstellen der Kreismusikschule einzusehen und im Internet auf den 
Seiten der Kreismusikschule Arnstadt-Ilmenau veröffentlicht. 

§ 14
Haftung 

Die Haftung der Kreismusikschule beschränkt sich auf grob fahrlässiges und vorsätzliches 
Handeln ihrer Mitarbeiter. 

§ 15 
Meldepflicht 

Die Entgeltschuldner sind verpflichtet, alle Veränderungen der Verhältnisse, die für die 
Entgeltberechnung von Bedeutung sein können, der Schulleitung unverzüglich zu melden und 
auf Verlangen darüber nähere Auskünfte zu geben. 

§ 16 
Sonstige Regelungen 

Die in der Benutzungs- und Entgeltordnung verwendeten Bezeichnungen gelten in gleicher 
Weise sowohl für die männliche, die weibliche als auch die diverse Form. 

§ 17
Gültigkeit und Inkrafttreten 

(1) Diese Benutzungs- und Entgeltordnung tritt am 1. August 2026 in Kraft. Sollte eine 
Bestimmung dieser Entgeltordnung unwirksam sein, so bleibt die Rechtswirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. 

(2) Damit tritt die Entgeltordnung vom 17. März 2020, veröffentlicht im Amtsblatt des 
Ilm-Kreises Nr. 8/2020 vom 18. August 2020 außer Kraft. 

Arnstadt, den … . ... 2025 

P. Enders 
Landrätin des Ilm-Kreises 
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Einreicher: 
Kreistag des Ilm-Kreises
Fraktion AfD

ÄNDERUNGSANTRAG zur Drucksache-Nr. 111

der 7. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 

Änderungsantrag der Fraktion AfD zur DS-Nr. 111 - Neufassung der Benutzungs- und 
Entgeltordnung der Kreismusikschule Arnstadt-Ilmenau     

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

Der Tagesordnungspunkt 12.12. Neufassung der Benutzungs- und Entgeltordnung der 
Kreismusikschule Arnstadt-Ilmenau, Drucksache 111 wird im Paragraph 17 um einen Punkt 
erweitert. 

3. Eine Evaluierung findet turnusmäßig alle 2 Jahre statt. Das Ergebnis ist dem Kreistag zur 
Beschlussfassung vorzulegen.

Begründung:

folgt mündlich

Ralf Gohritz
Fraktionsvorsitzender
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Kreistag des Ilm-Kreises
Beschluss-Nr.: 325/01
(Drucksache-Nr.: 300)

der 19. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises vom 28. November 2001 der Wahlperiode 
1999 bis 2004 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der Kreistag des Ilm-Kreises beschließt: 
Die Benutzerordnung über die Überlassung und Benutzung von Schulanlagen, die in 
Trägerschaft des Ilm-Kreises sind (Schulanlagenbenutzerordnung – SchABO -) wird 
in der in der Anlage vorliegenden Form bestätigt.

Benutzerordnung
über die Überlassung und Benutzung von Schulanlagen, die in Trägerschaft 

des Ilm-Kreises sind 
(Schulanlagenbenutzerordnung - SchABO -)

Benutzungsordnung für die Schulanlagen in Trägerschaft des Ilm-Kreises (SchulBO)

Der Ilm-Kreis erlässt für die Überlassung und Benutzung von Schulanlagen, die in Trägerschaft 
des Ilm-Kreises sind, folgende Benutzerordnung:
Auf Grundlage des § 96 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) vom 28. Januar 2003, zuletzt 
geändert durch Art. 33 des Gesetzes vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 277, 288), erlässt der Landkreis 
Ilm-Kreis folgende Benutzungsordnung für die Schulanlagen in Trägerschaft des Ilm-Kreises 
(SchulBO):

§ 1 Allgemeines

(1) Schulanlagen im Sinne dieser Benutzerordnung sind alle Gebäude, ausgenommen 
Sportanlagen, die von einer Staatlichen Schule genutzt werden.
(2) Schulanlagen sind den Schulen in Trägerschaft des Ilm-Kreises zugeordnet und dienen 
vorrangig der Absicherung des Schulunterrichtes. 
(3) Die in kreislicher Schulträgerschaft befindlichen Schulanlagen können stundenweise 
abgegeben werden, wenn dadurch die Interessen der Schule oder andere öffentliche Belange 
nicht beeinträchtigt werden. Ein Anspruch auf Überlassung von Schulanlagen besteht nicht. 
(4) Für rein gesellige Veranstaltungen und für Veranstaltungen von Parteien stehen die 
Schulanlagen nicht zur Verfügung. 
(5) Anträge auf Benutzung sind bis spätestens drei Wochen vor dem Nutzungstermin im 
Schulverwaltungsamt des Ilm-Kreises (im weiteren SVA genannt), Ritterstraße 14, 99310 Arnstadt, 
einzureichen. Später eingehende Anträge können keine Berücksichtigung mehr finden. Mit dem 
Antrag ist die Art und der Zweck der beabsichtigten Benutzung anzugeben. Werden besondere 
Einrichtungs- bzw. Ausrüstungsgegenstände, z. B. Musikinstrumente, elektrische Anschlüsse oder 
dergleichen benötigt, ist dies vom Antragsteller besonders zu erläutern. Das Nutzungsverhältnis 
kommt mit der Unterzeichnung eines Nutzungsvertrages zustande.
Schulanlagen im Sinne dieser Ordnung sind alle Gebäude, die von einer staatlichen Schule 
genutzt werden, einschließlich des sie umgebenden Schulgeländes, die im Eigentum des 
Landkreises stehen. Ausgenommen sind Sportanlagen.

§ 2 Benutzungszweck

(1) Schulanlagen sind den Schulen in Trägerschaft des Landkreises zugeordnet und dienen 
vorrangig der Absicherung des Schulunterrichtes.
(2) Darüber hinaus ist eine Benutzung der Schulanlagen insbesondere möglich für
a) Veranstaltungen, die im Zusammenhang mit dem Bildungsauftrag der Schulen stehen
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b) den Kursbetrieb nachgeordneter Einrichtungen des Landkreises
c) eigene Veranstaltungen des Landkreises
d) kulturelle, Info- und Bildungsveranstaltungen kreisangehöriger Vereine
e) kulturelle, Info- und Bildungsveranstaltungen der vom Landkreis im Rahmen des Kinder- und 

Jugendförderplanes geförderten Jugendhilfe
f) Übungs- und Trainingszwecke der im Landkreis ansässigen Freiwilligen Feuerwehren, 

Feuerwehrvereinen, Berg- und Wasserwachten und dem Sanitäts- und Betreuungszug sowie 
für Veranstaltungen, die dem Zweck dieser Ordnung entsprechen

g) die Durchführung der Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen
h) Blutspendedienste.
(3) Schulanlagen stehen für private Feiern, politische Veranstaltungen, Veranstaltungen 
kommerzieller Anbieter, Tierschauen und Übernachtungen Schulfremder bzw. Dritter nicht zur 
Verfügung.
(4) Ausgeschlossen ist:
a) die Benutzung von Verwaltungsräume sowie von Fachkabinetten der Schulen, für bspw. 

Naturwissenschaften, Werken, Hauswirtschaft oder Informatik
b) die Benutzung von den Anbietern der Mittagsversorgung an den Schulen überlassenen 

Räumlichkeiten, insbesondere deren jeweilige Küche
c) die ausschließliche Benutzung bestimmter peripherer Räumlichkeiten (z. B. Toiletten, 

Sanitärräume) sowie der einzelne Bezug von Energieträgern (z.B. Strom, Wasser)
d) die Benutzung der technischen Ausstattung der Schulen, wie bspw. ActivePanels, PCs, 

Laptops, Beamer, etc. 
e) die Benutzung von Schuleinrichtung wie auch Technik außerhalb der Schulanlage.
(5) Ein Rechtsanspruch auf Benutzung besteht nicht.

§ 3 Überlassung

(1) Anträge auf Benutzung sind bis spätestens drei Wochen vor dem Benutzungstermin beim 
Landkreis entsprechend des auf der Internetseite des Landkreises eingestellten Antragsformulars 
in Textform einzureichen.
(2) Die Übertragung der Benutzungsberechtigung erfolgt durch Benutzungsvertrag.
(3) Die in kreislicher Schulträgerschaft befindlichen Schulanlagen können stundenweise 
überlassen werden, wenn dadurch die Interessen der Schule oder andere öffentliche Belange nicht 
beeinträchtigt werden. Für die Benutzungszeitenvergabe gelten folgende Prioritäten:
1. Unterricht und schulische Veranstaltungen der staatlichen Schulen
2. eigene Veranstaltungen des Landkreises
3. Blutspendedienste
4. kulturelle, Info- und Bildungsveranstaltungen der vom Landkreis im Rahmen des Kinder- und 

Jugendförderplanes geförderten Jugendhilfe
5. Kurse der nachgeordneten Einrichtungen des Landkreises
6. Übungs- und Trainingszwecke der im Landkreis ansässigen Freiwilligen Feuerwehren, 

Feuerwehrvereinen, Berg- und Wasserwachten und dem Sanitäts- und Betreuungszug sowie 
für Veranstaltungen, die dem Zweck dieser Ordnung entsprechen

7. kulturelle, Info- und Bildungsveranstaltungen kreisangehöriger Vereine
8. Durchführung der Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen
9. sonstige Nutzungen.
(4) Die Überlassung der Schulanlage(n) des Landkreises erfolgt ausschließlich im Einvernehmen 
mit der jeweils zuständigen Schulleitung.
(5) Die Überlassung von Benutzungszeiten vom Benutzer an Dritte ist untersagt.

§ 2 4 Benutzungsentgelt

Für die Benutzung von Schulanlagen werden Entgelte nach der Entgeltordnung über die 
Benutzung von Schulanlagen (außer Sportanlagen) des Ilm-Kreises erhoben.
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Für die Benutzung der Schulanlagen nach § 1 dieser Benutzungsordnung wird entsprechend der 
Entgeltordnung zur Benutzungsordnung für Schulanlagen in Trägerschaft des Ilm-Kreises 
(EOSchulBO) ein Entgelt erhoben.

§ 3 5 Benutzungszeiten

(1) Schulanlagen werden nach Bedarf bis 22:00 Uhr montags bis freitags nach Beendigung des 
Unterrichts in der Regel bis 20:00 Uhr zur Verfügung gestellt. Die Nutzer müssen Alle Benutzer 
haben die Schulanlage bis spätestens 15 Minuten Veranstaltungsschluss das Objekt verlassen 
haben nach Benutzungsende zu verlassen.
(2) Die Benutzungszeiten werden vom SVA im Einzelnen mit den Nutzern und im Benehmen mit 
der Schulleitung festgelegt. Die jeweils beantragten Benutzungszeiten werden vom Landkreis im 
Einzelnen mit den antragstellenden Benutzern und im Einvernehmen mit der Schulleitung 
vertraglich festgelegt.
(3) 3 Wochen in den Sommerferien und während der Weihnachtsferien bleiben die Schulanlagen 
für diese Nutzung grundsätzlich geschlossen. Eine Benutzung von Schulanlagen an Samstagen, 
Sonntagen und in den übrigen Ferien ist möglich, soweit die betrieblichen und personellen 
Verhältnisse es zulassen. Diese Nutzung ist mit dem SVA gesondert zu vereinbaren. 
(4) An Feiertagen gemäß Feiertagsgesetz stehen die Schulanlagen in der Regel zur Nutzung nicht 
zur Verfügung. 
(3) Eine Benutzung der Schulanlagen an Samstagen, Sonntagen und in den Ferien unter 
Beachtung von § 6 dieser Ordnung ist im Einzelfall möglich, soweit die betrieblichen und 
personellen Verhältnisse es zulassen.
(4) Ergeben sich bei der Benutzung der Schulanlagen Änderungen, sind diese dem Landkreis 
unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Dies gilt insbesondere, wenn eine dauerhafte Benutzung nicht 
mehr begehrt wird, damit die Benutzungszeit anderweitig vergeben werden kann.
(5) Ist eine Schließung der Schulanlage(n) aus wichtigem Grund notwendig, benachrichtigt der 
Landkreis alle Benutzer unverzüglich. Ein wichtiger Grund kann insbesondere bei Vorliegen des 
Katastrophenfalls, Epidemien und Pandemien sowie Havarien, einschließlich geplanter 
Baumaßnahmen, gegeben sein.

§ 6 Schließzeiten

(1) Drei Wochen in den Sommerferien und während der Weihnachtsferien bleiben die 
Schulanlagen für eine Benutzung nach dieser Ordnung geschlossen.
(2) An Feiertagen gemäß Feiertagsgesetz stehen die Schulanlagen zur Benutzung nicht zur 
Verfügung.

§ 7 Pflichten der Benutzer

(1) Diese Benutzungsordnung sowie die Hausordnungen der Schulen sind einzuhalten.
(2) Alle weitergehenden Pflichten der Benutzer werden im Benutzungsvertrag geregelt.
(3) Der Benutzer ist zudem für die Einholung aller behördlichen Genehmigungen, die für den 
Benutzungszweck erforderlich sind, selbst verantwortlich. Die hierfür anfallenden Kosten trägt er 
selbst.

§ 4 Aufsicht 8 Aufsichtspflicht

(1) Die Benutzung der Schulanlagen ist nur dann gestattet, wenn der Nutzer eine fachkundige 
Aufsicht gewährleistet. Diese trägt für die ordnungsgemäße Durchführung der Veranstaltung in der 
Schulanlage die Verantwortung. Der Ilm-Kreis stellt seine Bediensteten zur Aufsicht nicht zur 
Verfügung. 
(2) Bei der Anmeldung von Veranstaltungen ist durch den Nutzer dem SVA schriftlich die 
Aufsichtsperson mitzuteilen. Diese Person muss mindestens 18 Jahre alt und geschäftsfähig sein. 
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(3) Der Aufsicht obliegt die Einhaltung der Hausordnung durch die Nutzer, die Überprüfung der 
Sicherheit aller verwendeten Geräte, Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände und deren 
ordnungsgemäße Benutzung. 
(1) Die Benutzung der Schulanlagen ist nur dann gestattet, wenn der Benutzer bei der Anmeldung 
von Veranstaltungen dem Landkreis eine fachkundige, volljährige und geschäftsfähige 
Aufsichtsperson benennt. Der Benutzer trägt für die ordnungsgemäße Durchführung der 
Benutzung in der Schulanlage die Verantwortung. Der Landkreis stellt keine Aufsicht zur 
Verfügung.
(2) Der Benutzer hat sicherzustellen, dass die Aufsichtsperson als erste die Schulanlage betritt, 
sich vom ordnungsgemäßen Zustand der Anlage überzeugt und während der gesamten 
Benutzungszeit anwesend ist. Dem Benutzer obliegt die Einhaltung der Hausordnung – 
insbesondere durch die weiteren Benutzer, die Überprüfung der Sicherheit aller verwendeten 
Geräte, Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände und deren ordnungsgemäße Benutzung. Bei 
festgestellten Mängeln vor oder nach der Benutzung sind diese unverzüglich per E-Mail an die im 
Benutzungsvertrag hinterlegte Mail-Adresse der Schule zu melden und bei Bedarf bereits vor Ort 
geeignete Sicherheitsmaßnahmen zu treffen.
(43) Die Aufsicht Der Benutzer ist verpflichtet, auf die pflegliche Behandlung aller Räume und 
Einrichtungsgegenstände zu achten, die Veranstaltungen Benutzung pünktlich zu beenden, 
danach alle Lichter zu löschen, die Fenster und die benutzten Räumlichkeiten zu verschließen. 
Nach Beendigung der Veranstaltung Benutzung sind die Räume im ordnungsgemäßen Zustand zu 
hinterlassen.

§ 9 Benutzungsbetrieb und Werbung

(1) Bei einer Benutzung dürfen grundsätzlich nur die Schulanlage bzw. die im Benutzungsvertrag 
näher benannten Räumlichkeiten benutzt werden.
(2) Den Anweisungen der Schulleitung, des Schulhausmeisters sowie der Bediensteten des 
Landkreises sind in jedem Falle unverzüglich Folge zu leisten.
(3) Das Rauchen sowie der Umgang mit offenem Feuer sind in bzw. auf der Schulanlage, also 
sowohl in den Schulgebäuden als auch auf dem jeweiligen Schulgelände, untersagt. Das 
Mitbringen von Tieren ist nicht gestattet.
(4) Jede Dekoration von Räumen bedarf des vorherigen Einvernehmens der Schulleitung. Die 
Dekoration ist unverzüglich nach Beendigung der Benutzung wieder zu entfernen. Die jeweiligen 
Modalitäten sind direkt vor Ort durch Benutzer und Schulleitung abzustimmen.
(5) Bekanntmachungen und Veranstaltungshinweise der Benutzer dürfen nur mit vorherigem 
Einvernehmen der Schulleitung an den dafür vorgesehenen Stellen angebracht werden. Die 
jeweiligen Modalitäten sind direkt vor Ort durch Benutzer und Schulleitung abzustimmen.
(6) Werbung jeglicher Art auf dem Schulgelände sowie in, an oder auf den Schulanlagen ist 
untersagt.

§ 5 10 Haftung

(1) Der Leiter der jeweiligen Veranstaltung ist verpflichtet, sich vor Beginn der Veranstaltung über 
die Beschaffenheit der zur Benutzung überlassenen Räume und Gegenstände einschließlich der 
Zugangswege und der Notausgänge zu unterrichten. Nach Beendigung der Veranstaltung sind die 
Räume in ordnungsgemäßem Zustand zu übergeben. Der Landkreis überlässt dem Benutzer die 
Schulanlage in ordnungsgemäßem Zustand. Der Benutzer ist verpflichtet, sich vor 
Benutzungsbeginn über die Beschaffenheit der zur Benutzung überlassenen Räume und 
Gegenstände einschließlich der Zugangswege sowie der Notausgänge zu informieren. Nach 
Beendigung der Benutzung sind die Räume in ordnungsgemäßem Zustand zurückzugeben.
(2) Der Nutzer haftet für alle Schäden, die dem Ilm-Kreis an den überlassenen Einrichtungs- und 
Ausrüstungsgegenständen, Geräten und Zugangswegen durch die Nutzung entstehen, nach 
Verursacherprinzip. Sie melden die entstandenen Schäden sofort schriftlich dem SVA oder dem 
Hausmeister, damit dieser für die Schadensbeseitigung Sorge tragen kann. Die anfallenden 
Kosten werden dem Nutzer in Rechnung gestellt. Schäden, die auf normalem Verschleiß beruhen, 
fallen nicht unter diese Regelung. Der Benutzer haftet für alle schuldhaft verursachten Schäden, 
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die dem Landkreis durch ihn oder seine Mitglieder, Bediensteten oder Beauftragten, der Besucher 
seiner Benutzung und sonstiger Dritter an den überlassenen Einrichtungs- und 
Ausrüstungsgegenständen, Geräten und Zugangswegen durch die Benutzung entstehen. 
Entstandene Schäden sind unverzüglich per E-Mail an die im Benutzungsvertrag hinterlegte Mail-
Adresse der Schule zu melden. Die anfallenden Kosten für die Schadensbeseitigung werden dem 
Benutzer in Rechnung gestellt. Unberührt bleibt auch die Haftung des Landkreises als 
Grundstückseigentümer für den sicheren Bauzustand von Gebäuden gemäß § 836 BGB. 
(3) Schäden, die auf normalem Verschleiß beruhen, fallen nicht unter diese Regelung.
(34) Der Nutzer stellt den Ilm-Kreis von etwaigen Haftungsansprüchen seiner Mitglieder, 
Bediensteten oder Beauftragten, der Besucher seiner Veranstaltungen und sonstiger Dritter für 
Schäden frei, die im Zusammenhang mit der Benutzung der überlassenen Schulanlage, der 
Räume und Geräte, Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Zugänge zu den Räumen 
und Anlagen stehen. Das gilt nicht, wenn der Schaden vom Ilm-Kreis, seinen Bediensteten oder 
Beauftragten vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden ist. Der Benutzer stellt den 
Landkreis von etwaigen Haftungsansprüchen seiner Mitglieder, Bediensteten oder Beauftragten, 
der Besucher seiner Benutzung und sonstiger Dritter für Schäden frei, die im Zusammenhang mit 
der Benutzung der überlassenen Schulanlage, der Räume und Geräte, Einrichtungs- und 
Ausrüstungsgegenstände sowie Zugänge zu den Räumen und Anlagen stehen. Dies schließt die 
Beschädigung und den Verlust von Gegenständen, Kleidung, Geld- und Wertsachen der Benutzer 
ein. Das gilt nicht, wenn der Schaden vom Landkreis, seinen Bediensteten oder Beauftragten 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden ist.
(4) Der Nutzer verzichtet auf eigene Haftpflichtansprüche gegen den Ilm-Kreis und für den Fall der 
eigenen Inanspruchnahme auf die Geltendmachung von Rückgriffsansprüchen gegen den Ilm-
Kreis und dessen Bedienstete und Beauftragte. Das gilt nicht, wenn der Schaden vom Ilm-Kreis, 
seinen Bediensteten oder Beauftragten vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden ist. 
(5) Für Personen- und Sachschäden irgendwelcher Art, die bei der Nutzung von Schulanlagen und 
auf dem Objektgelände entstehen, hierzu zählen auch Wegeunfälle, übernimmt der Ilm-Kreis 
gegenüber den Nutzern und Besuchern keinerlei Haftung. Der Landkreis überträgt dem Benutzer 
die zur Absicherung seiner Veranstaltung(en) Benutzungszeit erforderliche Reinigung der zum 
Objekt führenden Wege einschließlich der Räum- und Streupflicht. Die Aufsicht Der Benutzer sorgt 
für die Einhaltung dieser Pflichten. 

§ 6 11 Versicherung

(1) Der Nutzer hat bei Nutzungsbeginn eine ausreichende Haftpflichtversicherung abzuschließen. 
Der Benutzer verpflichtet sich, bei Benutzungsbeginn eine dem Umfang der Veranstaltung bzw. in 
Höhe der Deckungssumme ausreichende Haftpflichtversicherung abzuschließen, durch welche 
auch die Freistellungsansprüche gedeckt werden. 
(2) Dem Nutzer können je nach Einzelfall die Schlüssel für die Schulanlage gegen Unterschrift 
durch das SVA ausgehändigt werden. Dem Benutzer werden vom Schulhausmeister gegen 
Unterschrift im sogenannten Schlüsselbuch oder mit Übergabeprotokoll eine notwendige Anzahl 
von Schlüsseln und/oder Transpondern für die Benutzung der Schulanlage(n) zur Verfügung 
gestellt. Bei einem über die Grundausstattung hinausgehenden Bedarf des Benutzers können 
weitere Schlüssel bzw. Transponder auf Mietbasis überlassen werden. Alle Schlüssel bzw. 
Transponder sind von den Berechtigten nach Ablauf der Benutzung unverzüglich und 
unaufgefordert zurückzugeben. Der Benutzer ist verpflichtet, im Falle eines Schlüsselverlustes die 
Kosten für den Tausch des Schlosses bzw. der Schließanlage sowie für die Ersatzbeschaffung des 
Schlüssels und/oder des Transponders zu tragen. Der Benutzer schließt darüber hinaus eine 
Schlüsselversicherung ab, die im Falle eines Schlüsselverlustes die sich daraus ergebenden 
Kosten für den Tausch des Schlosses bzw. der Schließanlage abdecken. 
(3) Auf Verlangen des Landkreises hat der Benutzer die Versicherungspolicen vorzulegen und die 
Prämienzahlung nachzuweisen.

§ 7 Veranstaltungsbetrieb

(1) Bei einer Veranstaltung dürfen grundsätzlich nur die Schulanlage bzw. die im Nutzungsvertrag 
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näher benannten Räumlichkeiten benutzt werden. 
(2) Das Rauchen ist in den Schulgebäuden untersagt. 
(3) Jede Ausschmückung von Räumen bedarf der Zustimmung der Schulleitung. Der Schmuck ist 
unverzüglich nach Beendigung der Veranstaltung wieder zu entfernen. 
(4) Werbung jeglicher Art auf dem Schulgelände sowie in, an oder auf den Schulanlagen ist 
grundsätzlich unzulässig. Bekanntmachungen der Benutzer dürfen nur mit Genehmigung der 
Schulleitung an den dafür vorgesehenen Stellen angebracht werden. 

§ 8 Entzug der Nutzungserlaubnis 12 Kündigung, Benutzungsuntersagung, Ausschluss der 
Benutzung

(1) Bei Verstoß gegen die Hausordnungen der Schulanlagen, gegen die vereinbarten 
Nutzungszeiten oder die nicht fristgemäße Entrichtung der Nutzungsentgelte wird durch das SVA 
eine befristete Nutzungsuntersagung, im Wiederholungsfall auch die fristlose Kündigung des 
Nutzungsvertrages durchgesetzt. Der Hausmeister ist angewiesen, Verstöße und 
Zuwiderhandlungen gegen die Hausordnung dem SVA sofort schriftlich zur Kenntnis zu geben. 
(21) Der Benutzungsvertrag kann dem Nutzer vom SVA von beiden Vertragsparteien unter einer 
Frist von 4 Wochen zum 1. des Folgemonats gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der 
Schriftform und ist in geeigneter Weise zuzustellen.
(2) Bei Verstoß gegen die Hausordnungen der Schulanlagen, gegen die vereinbarten 
Benutzungszeiten oder die nicht fristgemäße Entrichtung der Benutzungsentgelte kann durch den 
Landkreis eine befristete Benutzungsuntersagung verfügt werden.
(3) Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann der Nutzungsvertrag fristlos durch das SVA 
gekündigt werden. jede Vertragspartei den Benutzungsvertrag außerordentlich schriftlich kündigen. 
Für den Landkreis liegt ein wichtiger Grund insbesondere
a) bei einer Zuwiderhandlung gegen § 9 (2) dieser Ordnung, 
b) im Wiederholungsfalle des § 12 (2) dieser Ordnung oder
c) bei Änderung der SchulBO
vor. In den Fällen a) und b) kann der Benutzer von der Benutzung der Schulanlagen dauerhaft 
ausgeschlossen werden.

§ 9 Rechtsverbindlichkeit

Den Anweisungen des Schulleiters bzw. Hausmeisters und der Mitarbeiter des SVA ist in jedem 
Falle unverzüglich Folge zu leisten. Zuwiderhandlungen ziehen die fristlose Kündigung des 
Nutzungsvertrages nach sich. 

§ 13 Gleichstellungsbestimmungen

Status- und Funktionsbezeichnungen dieser Ordnung gelten jeweils für alle Geschlechter.

§ 10 14 Inkrafttreten

Die Benutzerordnung tritt am 01. Januar 2002 in Kraft. Die Benutzungsordnung für Schulanlagen 
in Trägerschaft des Ilm-Kreises tritt am 1. August 2025 in Kraft.

Arnstadt, den 28. November 2001 ??. Juni 2025

Dr. Senglaub Petra Enders - Siegel -
Landrat Landrätin
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Benutzungsordnung für die Schulanlagen in Trägerschaft des Ilm-Kreises 
(SchulBO)

Auf Grundlage des § 96 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) vom 28. Januar 2003, zuletzt 
geändert durch Art. 33 des Gesetzes vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 277, 288), erlässt der Landkreis 
Ilm-Kreis folgende Benutzungsordnung für die Schulanlagen in Trägerschaft des Ilm-Kreises 
(SchulBO):

§ 1 Allgemeines

Schulanlagen im Sinne dieser Ordnung sind alle Gebäude, die von einer staatlichen Schule 
genutzt werden, einschließlich des sie umgebenden Schulgeländes, die im Eigentum des 
Landkreises stehen. Ausgenommen sind Sportanlagen.

§ 2 Benutzungszweck

(1) Schulanlagen sind den Schulen in Trägerschaft des Landkreises zugeordnet und dienen 
vorrangig der Absicherung des Schulunterrichtes.
(2) Darüber hinaus ist eine Benutzung der Schulanlagen insbesondere möglich für
a) Veranstaltungen, die im Zusammenhang mit dem Bildungsauftrag der Schulen stehen
b) den Kursbetrieb nachgeordneter Einrichtungen des Landkreises
c) eigene Veranstaltungen des Landkreises
d) kulturelle, Info- und Bildungsveranstaltungen kreisangehöriger Vereine
e) kulturelle, Info- und Bildungsveranstaltungen der vom Landkreis im Rahmen des Kinder- und 

Jugendförderplanes geförderten Jugendhilfe
f) Übungs- und Trainingszwecke der im Landkreis ansässigen Freiwilligen Feuerwehren, 

Feuerwehrvereinen, Berg- und Wasserwachten und dem Sanitäts- und Betreuungszug sowie 
für Veranstaltungen, die dem Zweck dieser Ordnung entsprechen

g) die Durchführung der Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen
h) Blutspendedienste.
(3) Schulanlagen stehen für private Feiern, politische Veranstaltungen, Veranstaltungen 
kommerzieller Anbieter, Tierschauen und Übernachtungen Schulfremder bzw. Dritter nicht zur 
Verfügung.
(4) Ausgeschlossen ist:
a) die Benutzung von Verwaltungsräume sowie von Fachkabinetten der Schulen, für bspw. 

Naturwissenschaften, Werken, Hauswirtschaft oder Informatik
b) die Benutzung von den Anbietern der Mittagsversorgung an den Schulen überlassenen 

Räumlichkeiten, insbesondere deren jeweilige Küche
c) die ausschließliche Benutzung bestimmter peripherer Räumlichkeiten (z. B. Toiletten, 

Sanitärräume) sowie der einzelne Bezug von Energieträgern (z.B. Strom, Wasser)
d) die Benutzung der technischen Ausstattung der Schulen, wie bspw. ActivePanels, PCs, 

Laptops, Beamer, etc. 
e) die Benutzung von Schuleinrichtung wie auch Technik außerhalb der Schulanlage.
(5) Ein Rechtsanspruch auf Benutzung besteht nicht.

§ 3 Überlassung

(1) Anträge auf Benutzung sind bis spätestens drei Wochen vor dem Benutzungstermin beim 
Landkreis entsprechend des auf der Internetseite des Landkreises eingestellten Antragsformulars 
in Textform einzureichen.
(2) Die Übertragung der Benutzungsberechtigung erfolgt durch Benutzungsvertrag.



Seite 2 von 5

(3) Die in kreislicher Schulträgerschaft befindlichen Schulanlagen können stundenweise 
überlassen werden, wenn dadurch die Interessen der Schule oder andere öffentliche Belange nicht 
beeinträchtigt werden. Für die Benutzungszeitenvergabe gelten folgende Prioritäten:
1. Unterricht und schulische Veranstaltungen der staatlichen Schulen
2. eigene Veranstaltungen des Landkreises
3. Blutspendedienste
4. kulturelle, Info- und Bildungsveranstaltungen der vom Landkreis im Rahmen des Kinder- und 

Jugendförderplanes geförderten Jugendhilfe
5. Kurse der nachgeordneten Einrichtungen des Landkreises
6. Übungs- und Trainingszwecke der im Landkreis ansässigen Freiwilligen Feuerwehren, 

Feuerwehrvereinen, Berg- und Wasserwachten und dem Sanitäts- und Betreuungszug sowie 
für Veranstaltungen, die dem Zweck dieser Ordnung entsprechen

7. kulturelle, Info- und Bildungsveranstaltungen kreisangehöriger Vereine
8. Durchführung der Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen
9. sonstige Nutzungen.
(4) Die Überlassung der Schulanlage(n) des Landkreises erfolgt ausschließlich im Einvernehmen 
mit der jeweils zuständigen Schulleitung.
(5) Die Überlassung von Benutzungszeiten vom Benutzer an Dritte ist untersagt.

§ 4 Benutzungsentgelt

Für die Benutzung der Schulanlagen nach § 1 dieser Benutzungsordnung wird entsprechend der 
Entgeltordnung zur Benutzungsordnung für Schulanlagen in Trägerschaft des Ilm-Kreises 
(EOSchulBO) ein Entgelt erhoben.

§ 5 Benutzungszeiten

(1) Schulanlagen werden nach Bedarf montags bis freitags nach Beendigung des Unterrichts in 
der Regel bis 20:00 Uhr zur Verfügung gestellt. Alle Benutzer haben die Schulanlage bis 
spätestens 15 Minuten nach Benutzungsende zu verlassen.
(2) Die jeweils beantragten Benutzungszeiten werden vom Landkreis im Einzelnen mit den 
antragstellenden Benutzern und im Einvernehmen mit der Schulleitung vertraglich festgelegt.
(3) Eine Benutzung der Schulanlagen an Samstagen, Sonntagen und in den Ferien unter 
Beachtung von § 6 dieser Ordnung ist im Einzelfall möglich, soweit die betrieblichen und 
personellen Verhältnisse es zulassen.
(4) Ergeben sich bei der Benutzung der Schulanlagen Änderungen, sind diese dem Landkreis 
unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Dies gilt insbesondere, wenn eine dauerhafte Benutzung nicht 
mehr begehrt wird, damit die Benutzungszeit anderweitig vergeben werden kann.
(5) Ist eine Schließung der Schulanlage(n) aus wichtigem Grund notwendig, benachrichtigt der 
Landkreis alle Benutzer unverzüglich. Ein wichtiger Grund kann insbesondere bei Vorliegen des 
Katastrophenfalls, Epidemien und Pandemien sowie Havarien, einschließlich geplanter 
Baumaßnahmen, gegeben sein.

§ 6 Schließzeiten

(1) Drei Wochen in den Sommerferien und während der Weihnachtsferien bleiben die 
Schulanlagen für eine Benutzung nach dieser Ordnung geschlossen.
(2) An Feiertagen gemäß Feiertagsgesetz stehen die Schulanlagen zur Benutzung nicht zur 
Verfügung.

§ 7 Pflichten der Benutzer

(1) Diese Benutzungsordnung sowie die Hausordnungen der Schulen sind einzuhalten.
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(2) Alle weitergehenden Pflichten der Benutzer werden im Benutzungsvertrag geregelt.
(3) Der Benutzer ist zudem für die Einholung aller behördlichen Genehmigungen, die für den 
Benutzungszweck erforderlich sind, selbst verantwortlich. Die hierfür anfallenden Kosten trägt er 
selbst.

§ 8 Aufsichtspflicht

(1) Die Benutzung der Schulanlagen ist nur dann gestattet, wenn der Benutzer bei der Anmeldung 
von Veranstaltungen dem Landkreis eine fachkundige, volljährige und geschäftsfähige 
Aufsichtsperson benennt. Der Benutzer trägt für die ordnungsgemäße Durchführung der 
Benutzung in der Schulanlage die Verantwortung. Der Landkreis stellt keine Aufsicht zur 
Verfügung.
(2) Der Benutzer hat sicherzustellen, dass die Aufsichtsperson als erste die Schulanlage betritt, 
sich vom ordnungsgemäßen Zustand der Anlage überzeugt und während der gesamten 
Benutzungszeit anwesend ist. Dem Benutzer obliegt die Einhaltung der Hausordnung – 
insbesondere durch die weiteren Benutzer, die Überprüfung der Sicherheit aller verwendeten 
Geräte, Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände und deren ordnungsgemäße Benutzung. Bei 
festgestellten Mängeln vor oder nach der Benutzung sind diese unverzüglich per E-Mail an die im 
Benutzungsvertrag hinterlegte Mail-Adresse der Schule zu melden und bei Bedarf bereits vor Ort 
geeignete Sicherheitsmaßnahmen zu treffen.
(3) Der Benutzer ist verpflichtet, auf die pflegliche Behandlung aller Räume und 
Einrichtungsgegenstände zu achten, die Benutzung pünktlich zu beenden, danach alle Lichter zu 
löschen, die Fenster und die benutzten Räumlichkeiten zu verschließen. Nach Beendigung der 
Benutzung sind die Räume im ordnungsgemäßen Zustand zu hinterlassen.

§ 9 Benutzungsbetrieb und Werbung

(1) Bei einer Benutzung dürfen grundsätzlich nur die Schulanlage bzw. die im Benutzungsvertrag 
näher benannten Räumlichkeiten benutzt werden.
(2) Den Anweisungen der Schulleitung, des Schulhausmeisters sowie der Bediensteten des 
Landkreises sind in jedem Falle unverzüglich Folge zu leisten.
(3) Das Rauchen sowie der Umgang mit offenem Feuer sind in bzw. auf der Schulanlage, also 
sowohl in den Schulgebäuden als auch auf dem jeweiligen Schulgelände, untersagt. Das 
Mitbringen von Tieren ist nicht gestattet.
(4) Jede Dekoration von Räumen bedarf des vorherigen Einvernehmens der Schulleitung. Die 
Dekoration ist unverzüglich nach Beendigung der Benutzung wieder zu entfernen. Die jeweiligen 
Modalitäten sind direkt vor Ort durch Benutzer und Schulleitung abzustimmen.
(5) Bekanntmachungen und Veranstaltungshinweise der Benutzer dürfen nur mit vorherigem 
Einvernehmen der Schulleitung an den dafür vorgesehenen Stellen angebracht werden. Die 
jeweiligen Modalitäten sind direkt vor Ort durch Benutzer und Schulleitung abzustimmen.
(6) Werbung jeglicher Art auf dem Schulgelände sowie in, an oder auf den Schulanlagen ist 
untersagt.

§ 10 Haftung

(1) Der Landkreis überlässt dem Benutzer die Schulanlage in ordnungsgemäßem Zustand. Der 
Benutzer ist verpflichtet, sich vor Benutzungsbeginn über die Beschaffenheit der zur Benutzung 
überlassenen Räume und Gegenstände einschließlich der Zugangswege sowie der Notausgänge 
zu informieren. Nach Beendigung der Benutzung sind die Räume in ordnungsgemäßem Zustand 
zurückzugeben.
(2) Der Benutzer haftet für alle schuldhaft verursachten Schäden, die dem Landkreis durch ihn 
oder seine Mitglieder, Bediensteten oder Beauftragten, der Besucher seiner Benutzung und 
sonstiger Dritter an den überlassenen Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen, Geräten und 
Zugangswegen durch die Benutzung entstehen. Entstandene Schäden sind unverzüglich per E-
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Mail an die im Benutzungsvertrag hinterlegte Mail-Adresse der Schule zu melden. Die anfallenden 
Kosten für die Schadensbeseitigung werden dem Benutzer in Rechnung gestellt. Unberührt bleibt 
auch die Haftung des Landkreises als Grundstückseigentümer für den sicheren Bauzustand von 
Gebäuden gemäß § 836 BGB. 
(3) Schäden, die auf normalem Verschleiß beruhen, fallen nicht unter diese Regelung.
(4) Der Benutzer stellt den Landkreis von etwaigen Haftungsansprüchen seiner Mitglieder, 
Bediensteten oder Beauftragten, der Besucher seiner Benutzung und sonstiger Dritter für Schäden 
frei, die im Zusammenhang mit der Benutzung der überlassenen Schulanlage, der Räume und 
Geräte, Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Zugänge zu den Räumen und Anlagen 
stehen. Dies schließt die Beschädigung und den Verlust von Gegenständen, Kleidung, Geld- und 
Wertsachen der Benutzer ein. Das gilt nicht, wenn der Schaden vom Landkreis, seinen 
Bediensteten oder Beauftragten vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden ist.
(5) Der Landkreis überträgt dem Benutzer die zur Absicherung seiner Benutzungszeit erforderliche 
Reinigung der zum Objekt führenden Wege einschließlich der Räum- und Streupflicht. Der 
Benutzer sorgt für die Einhaltung dieser Pflichten. 

§ 11 Versicherung

(1) Der Benutzer verpflichtet sich, bei Benutzungsbeginn eine dem Umfang der Veranstaltung bzw. 
in Höhe der Deckungssumme ausreichende Haftpflichtversicherung abzuschließen, durch welche 
auch die Freistellungsansprüche gedeckt werden. 
(2) Dem Benutzer werden vom Schulhausmeister gegen Unterschrift im sogenannten 
Schlüsselbuch oder mit Übergabeprotokoll eine notwendige Anzahl von Schlüsseln und/oder 
Transpondern für die Benutzung der Schulanlage(n) zur Verfügung gestellt. Alle Schlüssel bzw. 
Transponder sind von den Berechtigten nach Ablauf der Benutzung unverzüglich und 
unaufgefordert zurückzugeben. Der Benutzer ist verpflichtet, im Falle eines Schlüsselverlustes die 
Kosten für den Tausch des Schlosses bzw. der Schließanlage sowie für die Ersatzbeschaffung des 
Schlüssels und/oder des Transponders zu tragen. Der Benutzer schließt darüber hinaus eine 
Schlüsselversicherung ab, die im Falle eines Schlüsselverlustes die sich daraus ergebenden 
Kosten für den Tausch des Schlosses bzw. der Schließanlage abdecken. 
(3) Auf Verlangen des Landkreises hat der Benutzer die Versicherungspolicen vorzulegen und die 
Prämienzahlung nachzuweisen.

§ 12 Kündigung, Benutzungsuntersagung, Ausschluss der Benutzung

(1) Der Benutzungsvertrag kann von beiden Vertragsparteien unter einer Frist von 4 Wochen zum 
1. des Folgemonats gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Schriftform.
(2) Bei Verstoß gegen die Hausordnungen der Schulanlagen, gegen die vereinbarten 
Benutzungszeiten oder die nicht fristgemäße Entrichtung der Benutzungsentgelte kann durch den 
Landkreis eine befristete Benutzungsuntersagung verfügt werden.
(3) Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann jede Vertragspartei den Benutzungsvertrag 
außerordentlich schriftlich kündigen. Für den Landkreis liegt ein wichtiger Grund insbesondere
a) bei einer Zuwiderhandlung gegen § 9 (2) dieser Ordnung, 
b) im Wiederholungsfalle des § 12 (2) dieser Ordnung oder
c) bei Änderung der SchulBO
vor. In den Fällen a) und b) kann der Benutzer von der Benutzung der Schulanlagen dauerhaft 
ausgeschlossen werden.

§ 13 Gleichstellungsbestimmungen

Status- und Funktionsbezeichnungen dieser Ordnung gelten jeweils für alle Geschlechter.
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§ 14 Inkrafttreten

Die Benutzungsordnung für Schulanlagen in Trägerschaft des Ilm-Kreises tritt am 1. August 2025 
in Kraft.

Arnstadt, den ??. Juni 2025

Petra Enders - Siegel -
Landrätin
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Kreistag des Ilm-Kreises
Beschluss-Nr.: 326/01
(Drucksache-Nr.: 289)

der 19. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises vom 28. November 2001 der Wahlperiode 
1999 bis 2004

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der Kreistag des Ilm-Kreises beschließt: 
Die Entgeltordnung zur Benutzerordnung über die Überlassung und Benutzung von 
Schulanlagen, die in Trägerschaft des Ilm-Kreises sind (Schulanlagenentgeltordnung 
– SchAEO ) wird in der in der Anlage vorliegenden Form bestätigt.

Entgeltordnung

zur Benutzerordnung über die Überlassung und Benutzung von Schulanlagen
(außer Sportanlagen), die in Trägerschaft des Ilm-Kreises sind

(Schulanlagenentgeltordnung - SchAEO -)
zur Benutzungsordnung für die Schulanlagen in Trägerschaft des Ilm-Kreises (EOSchulBO)

Der Ilm-Kreis erlässt zur Benutzerordnung über die Überlassung und Benutzung von Schulanlagen 
(außer Sportanlagen), die in Trägerschaft des Ilm-Kreises sind, folgende 
Schulanlagenentgeltordnung:
Auf Grundlage des § 4 der Benutzungsordnung für Schulanlagen in Trägerschaft des Ilm-Kreises 
(SchulBO) erlässt der Landkreis Ilm-Kreis folgende Entgeltordnung:

§ 1 Entgeltpflicht

(1) Für die außerschulische Nutzung von Schulanlagen werden Benutzungsentgelte nach dieser 
Entgeltordnung erhoben. 
(2) Die Entgelte dienen zum teilweisen Ausgleich anfallender Bewirtschaftungskosten, in erster 
Linie Kosten der Heizung, Beleuchtung, Reinigung, des Wasserverbrauchs und für 
Hausmeisterdienste. 
Der Landkreis erhebt für die außerschulische Benutzung von kreiseigenen Schulanlagen 
Benutzungsentgelt nach dieser Ordnung.

§ 2 Entgeltschuldner

(1) Entgeltschuldner ist derjenige, der die Benutzung ausübt oder ausüben lässt, wer mit dem 
Landkreis die Benutzung von Schulanlagen mit privatrechtlichem Benutzungsvertrag vereinbart. 
(2) Mehrere Entgeltschuldner haften als gemeinsame Benutzer sind Gesamtschuldner.

§ 3 Entstehen und Fälligkeit der Entgeltschuld und ihre Fälligkeit

(1) Das Entgelt ist zum Zeitpunkt des im Benutzungsvertrag geregelten Zeitpunktes zu zahlen. 
(2) Die Entgelte für Dauernutzer werden jeweils schulvierteljährlich im Voraus fällig. Die 
Zahlungstermine sind im Benutzungsvertrag zu regeln. 
Die Entgeltschuld entsteht mit Beginn des im Benutzungsvertrag bestimmten 
Benutzungszeitraumes. Unerheblich ist dabei die konkrete Wahrnehmung der vereinbarten 
Benutzungszeiten. Die Fälligkeit wird im Benutzungsvertrag bestimmt.
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§ 4 Entgelthöhe

(1) Die Höhe der Entgelte bemisst sich wie folgt: Für die Benutzung der kreiseigenen Schulanlagen 
werden folgende Entgelte erhoben:

Betrag pro angefan-
gene 60 min

Höchstbetrag pro Tag 
(8:00 bis 22:00 20:00 
Uhr) 

a) allg. Klassenraum mit Bestuhlung und allg. 
Räume bis 80m² 7,50 Euro 10,00 Euro 75 Euro 100,00 Euro
b) Aula mit Bestuhlung (ab 80m²)
Klassenraum mit Bestuhlung und allg. 
Räume über 80m², Speiseräume, 
Multifunktionsräume sowie Aula mit 
Bestuhlung

15,00 Euro 18,00 Euro 150 Euro 180,00 Euro

c) Speiseraum mit Bestuhlung 15,00 Euro 150 Euro
d) c) Schulhöfe 5,00 Euro 7,50 Euro 50 Euro 75,00 Euro
zusätzlich wird erhoben für die Benutzung pro Veranstaltung und Stunde in der Schulanlage
d) Flügel/Klavier 7,50 Euro 75 Euro
c) elektroakustische Anlage 25,00 Euro 250 Euro

(2) Fachkabinette (Informatik, Che, Bio, Phy) der Schulen können nicht zur Nutzung überlassen 
werden, ebenso Nutzung bzw. die Ausleihe weiterer technischer Ausstattungen der Schulen (PCs, 
Beamer, Stühle etc.) außerhalb der Schulanlage. Die Schulanlagen stehen für Übernachtungen 
schulfremder Nutzer nicht zur Verfügung. 
(32) Nach mehrtägigen und Wochenendveranstaltungen wird eine zusätzliche 
Reinigungspauschale in folgender Höhe erhoben: 

allg. Klassenraum 15,00 Euro
Aula, Speiseraum 25,00 Euro

in folgender Höhe erhoben:
a) Klassenraum mit Bestuhlung und allg. Räume bis 80m² mit 50,00 Euro
b) Klassenraum mit Bestuhlung und allg. Räume über 80m², Speiseräume, Multifunktionsräume 
sowie Aula jeweils mit Bestuhlung mit 85,00 Euro
c) WC-Anlage mit 70,00 Euro
d) Flure mit 80,00 Euro sowie
e) An- und Abfahrtskosten mit 25,00 Euro pro Einsatz.
Für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit fallen zusätzlich folgende tarifliche Zuschläge an:
- Nachtarbeit (20:00 Uhr - 6:00 Uhr): 25 %
- Sonntagsarbeit (0:00 Uhr - 24:00 Uhr): 50 %
- Arbeit an gesetzlichen Feiertagen: 125 %.
(3) Für Einzelveranstaltungen, die auf Grund ihrer Art oder Dauer eine in den vorgenannten 
Absätzen nicht geregelte Benutzung darstellen, setzt der Landkreis ein Benutzungsentgelt in 
Anlehnung an die bestehenden Raumkategorien und deren bestehende Entgeltsätze fest.
(4) Die entgeltrelevante Benutzungsdauer berechnet sich nach dem offiziellen Beginn und Ende 
der jeweiligen Veranstaltung der vereinbarten Benutzungszeit der jeweiligen Benutzung. Bei 
Veranstaltungen, die eine Vorbereitungszeit der Schulanlage für die Veranstaltung erfordern, so 
dass die Schulanlage nicht anderweitig genutzt werden kann, gilt die Dauer der Vorbereitungszeit - 
ausgenommen die Zeiten zwischen 22:00 Uhr und 8:00 Uhr - zur Hälfte als Nutzungszeit. 
(5) Für Einzelveranstaltungen, die auf Grund ihrer Art, Dauer oder Teilnehmerzahl eine in 
vorgenannten Absätzen nicht geregelte Nutzung beantragen, setzt das SVA ein Benutzungsentgelt 
in Anlehnung an die vorstehenden Entgeltsätze fest.
(5) Für den in § 11 Abs. 2 S. 2 der SchulBO über die Grundausstattung hinausgehenden Bedarf an 
Schlüsseln bzw. Transpondern ist eine Mietpauschale in Höhe von 10,00 Euro je Schlüssel bzw. 
Transponder zu entrichten.
(5) Die in § 4 dieser Entgeltordnung bestimmten Entgelte beinhalten keine gesetzliche 
Umsatzsteuer. Für den Fall, dass die Leistungen des Landkreises der Umsatzsteuer unterliegen 
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sollten, erhöht sich das zu entrichtende Entgelt um die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen 
Höhe.

§ 5 Entgeltfreiheit

(1) Entgeltfrei ist die Überlassung nach § 5 Abs. 1 dieser Entgeltordnung bei der Benutzung für 
bzw. von: 
 - Blutspendedienste 
 - Schülerarbeitsgemeinschaften 
 - Eltern- und Lehrerberatungen 
 - nachgeordnete Einrichtungen des Ilm-Kreises 
 - Durchführung der Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und EU-Wahlen 
 - Veranstaltungen der vom Ilm-Kreis geförderten Jugendhilfe im Rahmen des 
 Jugendförderplanes 
(1) Die entgeltfreie Benutzung der kreiseigenen Schulanlagen wird gewährt für:
a) die staatlichen Schulen im Landkreis zu Unterrichtszwecken und schulischen Veranstaltungen
b) nach dem Thüringer Schulgesetz zur Mitwirkung an der Gestaltung des Schulwesens 

bestimmte Institutionen, soweit sie Aufgaben im Rahmen ihrer gesetzlich geregelten 
Zuständigkeit wahrnehmen

c) nachgeordnete Einrichtungen des Landkreises
d) gemeinnützige Vereine
e) Schulfördervereine
f) Blutspendedienste
g) Durchführung der Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen 
h) kulturelle, Info- und Bildungsveranstaltungen der vom Landkreis geförderten Jugendhilfe im 

Rahmen des Jugendförderplanes
i) für Übungs- und Trainingszwecke der im Landkreis ansässigen Freiwilligen Feuerwehren, 

Feuerwehrvereinen, Berg- und Wasserwachten und dem Sanitäts- und Betreuungszug sowie 
für Veranstaltungen, die dem Zweck der SchulBO entsprechen.

Den Nachweis der Entgeltfreiheit auf Grund vorstehender Aufzählungen hat der jeweilige 
Anmelder auf Verlangen Benutzer bei Antragstellung zu erbringen. 
(2) Entgeltermäßigung für die Benutzung der Schulanlagen ist auf Antrag zu gewähren, soweit die 
Nutzung nachweislich, ausschließlich und unmittelbar sozialen oder karitativen Zwecken dient. 
Eine Entgeltermäßigung für die Benutzung der Schulanlagen kann auf Antrag gewährt werden, 
soweit es sich um einen ausgewiesen gemeinnützigen Verein handelt. Die Ermäßigung beträgt in 
diesen Fällen 50%. 
(2) Die Reinigungspauschale nach § 4 Absatz 2 ist von der Entgeltfreiheit ausgeschlossen.
(3) Die Benutzung der Parkplätze an den Schulanlagen ist, im Rahmen der vertraglich 
vereinbarten Nutzung in den Schulanlagen, kostenfrei.

§ 6 Ausfallentschädigung

(1) Wenn 5 Arbeitstage vor der vertraglich vereinbarten Nutzung eine schriftliche Abmeldung beim 
Schulverwaltungsamt des Ilm-Kreises nicht vorliegt, wird eine Ausfallentschädigung in Höhe von 
50 % der in Folge einer Nutzung entstandenen Entgelte erhoben. Die Nichtdurchführung einer 
vertraglich vereinbarten Benutzung ist spätestens 5 Arbeitstage vor dem Termin beim Landkreis 
anzuzeigen. Bei Nichteinhaltung dieser Frist wird eine Ausfallentschädigung in Höhe von 50 % des 
vereinbarten Benutzungsentgelts erhoben. Bereits gezahlte Entgelte werden auf Antrag in Höhe 
von 50 % erstattet.
(2) Ist eine Schließung der Schulanlage notwendig, werden bereits gezahlte Entgelte in diesem 
Falle zurückerstattet. Darüber hinausgehende Ansprüche gegen den Ilm-Kreis sind 
ausgeschlossen. Ist eine Schließung der Schulanlage ohne Verschulden des Benutzers 
notwendig, werden bereits gezahlte Entgelte für den Zeitraum, an dem die tatsächliche Benutzung 
nicht möglich war, erstattet. Dies gilt nicht, wenn für die Schließung Umstände höherer Gewalt 
maßgeblich waren.
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§ 7 Gleichstellungsbestimmungen

Status- und Funktionsbezeichnungen dieser Ordnung gelten jeweils für alle Geschlechter.

§ 7 8 Inkrafttreten

Die Entgeltordnung tritt am 01. Januar 2002 in Kraft. Die Entgeltordnung zur Benutzungsordnung 
für Schulanlagen in Trägerschaft des Ilm-Kreises tritt am 1. August 2025 in Kraft.

Arnstadt, den 28. November 2001 ??. Juni 2025

Dr. Senglaub Petra Enders - Siegel - 
Landrat Landrätin
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Entgeltordnung
zur Benutzungsordnung für die Schulanlagen in Trägerschaft des Ilm-Kreises 

(EOSchulBO)

Auf Grundlage des § 4 der Benutzungsordnung für Schulanlagen in Trägerschaft des Ilm-Kreises 
(SchulBO) erlässt der Landkreis Ilm-Kreis folgende Entgeltordnung:

§ 1 Entgeltpflicht

Der Landkreis erhebt für die außerschulische Benutzung von kreiseigenen Schulanlagen 
Benutzungsentgelt nach dieser Ordnung.

§ 2 Entgeltschuldner

(1) Entgeltschuldner ist, wer mit dem Landkreis die Benutzung von Schulanlagen mit 
privatrechtlichem Benutzungsvertrag vereinbart. 
(2) Mehrere gemeinsame Benutzer sind Gesamtschuldner.

§ 3 Entstehen und Fälligkeit der Entgeltschuld 

Die Entgeltschuld entsteht mit Beginn des im Benutzungsvertrag bestimmten 
Benutzungszeitraumes. Unerheblich ist dabei die konkrete Wahrnehmung der vereinbarten 
Benutzungszeiten. Die Fälligkeit wird im Benutzungsvertrag bestimmt.

§ 4 Entgelthöhe

(1) Für die Benutzung der kreiseigenen Schulanlagen werden folgende Entgelte erhoben:

Betrag pro angefan-
gene 60 min

Höchstbetrag pro Tag 
(8:00 bis 20:00 Uhr) 

a) Klassenraum mit Bestuhlung und allg. Räume 
bis 80m²

10,00 Euro 100,00 Euro

b) Klassenraum mit Bestuhlung und allg. Räume 
über 80m², Speiseräume, Multifunktionsräume 
sowie Aula mit Bestuhlung

18,00 Euro 180,00 Euro

c) Schulhöfe 7,50 Euro 75,00 Euro

(2) Nach mehrtägigen und Wochenendveranstaltungen wird eine zusätzliche Reinigungspauschale 
in folgender Höhe erhoben:
a) Klassenraum mit Bestuhlung und allg. Räume bis 80m² mit 50,00 Euro
b) Klassenraum mit Bestuhlung und allg. Räume über 80m², Speiseräume, Multifunktionsräume 

sowie Aula jeweils mit Bestuhlung mit 85,00 Euro
c) WC-Anlage mit 70,00 Euro
d) Flure mit 80,00 Euro sowie
e) An- und Abfahrtskosten mit 25,00 Euro pro Einsatz.
Für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit fallen zusätzlich folgende tarifliche Zuschläge an:
- Nachtarbeit (20:00 Uhr - 6:00 Uhr): 25 %
- Sonntagsarbeit (0:00 Uhr - 24:00 Uhr): 50 %
- Arbeit an gesetzlichen Feiertagen: 125 %.
(3) Für Einzelveranstaltungen, die auf Grund ihrer Art oder Dauer eine in den vorgenannten 
Absätzen nicht geregelte Benutzung darstellen, setzt der Landkreis ein Benutzungsentgelt in 
Anlehnung an die bestehenden Raumkategorien und deren bestehende Entgeltsätze fest.



Seite 2 von 2

(4) Die entgeltrelevante Benutzungsdauer berechnet sich nach der vereinbarten Benutzungszeit 
der jeweiligen Benutzung.
(5) Die in § 4 dieser Entgeltordnung bestimmten Entgelte beinhalten keine gesetzliche 
Umsatzsteuer. Für den Fall, dass die Leistungen des Landkreises der Umsatzsteuer unterliegen 
sollten, erhöht sich das zu entrichtende Entgelt um die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen 
Höhe.

§ 5 Entgeltfreiheit

(1) Die entgeltfreie Benutzung der kreiseigenen Schulanlagen wird gewährt für:
a) die staatlichen Schulen im Landkreis zu Unterrichtszwecken und schulischen Veranstaltungen
b) nach dem Thüringer Schulgesetz zur Mitwirkung an der Gestaltung des Schulwesens 

bestimmte Institutionen, soweit sie Aufgaben im Rahmen ihrer gesetzlich geregelten 
Zuständigkeit wahrnehmen

c) nachgeordnete Einrichtungen des Landkreises
d) gemeinnützige Vereine
e) Schulfördervereine
f) Blutspendedienste
g) Durchführung der Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen 
h) kulturelle, Info- und Bildungsveranstaltungen der vom Landkreis geförderten Jugendhilfe im 

Rahmen des Jugendförderplanes
i) für Übungs- und Trainingszwecke der im Landkreis ansässigen Freiwilligen Feuerwehren, 

Feuerwehrvereinen, Berg- und Wasserwachten und dem Sanitäts- und Betreuungszug sowie 
für Veranstaltungen, die dem Zweck der SchulBO entsprechen.

Den Nachweis der Entgeltfreiheit auf Grund vorstehender Aufzählungen hat der jeweilige Benutzer 
bei Antragstellung zu erbringen. 
(2) Die Reinigungspauschale nach § 4 Absatz 2 ist von der Entgeltfreiheit ausgeschlossen.

§ 6 Ausfallentschädigung

(1) Die Nichtdurchführung einer vertraglich vereinbarten Benutzung ist spätestens 5 Arbeitstage 
vor dem Termin beim Landkreis anzuzeigen. Bei Nichteinhaltung dieser Frist wird eine 
Ausfallentschädigung in Höhe von 50 % des vereinbarten Benutzungsentgelts erhoben. Bereits 
gezahlte Entgelte werden auf Antrag in Höhe von 50 % erstattet.
(2) Ist eine Schließung der Schulanlage ohne Verschulden des Benutzers notwendig, werden 
bereits gezahlte Entgelte für den Zeitraum, an dem die tatsächliche Benutzung nicht möglich war, 
erstattet. Dies gilt nicht, wenn für die Schließung Umstände höherer Gewalt maßgeblich waren.

§ 7 Gleichstellungsbestimmungen

Status- und Funktionsbezeichnungen dieser Ordnung gelten jeweils für alle Geschlechter.

§ 8 Inkrafttreten

Die Entgeltordnung zur Benutzungsordnung für Schulanlagen in Trägerschaft des Ilm-Kreises tritt 
am 1. August 2025 in Kraft.

Arnstadt, den 26. Juni 2025

Petra Enders - Siegel - 
Landrätin
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Einreicher: 
Ilm-Kreis
Die Landrätin

Drucksache-Nr. 105      

2. Entwurf

BESCHLUSSVORLAGE

für die 6. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
Kreistag 02.04.2025 öffentlich Einbringung
Ausschuss für Bau, Wirtschaft und Verkehr 16.06.2025 öffentlich Vorberatung
Ausschuss für Schule, Kultur und Sport 17.06.2025 öffentlich Vorberatung
Ausschuss für Gleichstellung, Soziales und Ge-
sundheit 

18.06.2025 öffentlich Vorberatung 

Ausschuss für Gleichstellung, Soziales und 
Gesundheit

18.06.2025 öffentlich Vorberatung

Ausschuss für Finanzen, Struktur und 
Rechnungsprüfung

24.06.2025 öffentlich Vorberatung

4. Fortschreibung des Sportstätten-Rahmenleitplanes (zukünftig 
Sportstättenentwicklungsplan) des Ilm-Kreises          

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

Die 4. Fortschreibung des Sportstätten-Rahmenleitplanes (jetzt Sportstättenentwicklungsplan) 
des Ilm-Kreises für den Zeitraum 2025 bis 2034 wird in der in der Anlage vorliegenden Form 
bestätigt.

Begründung:

Der Gesetzgeber verpflichtet im Thüringer Sportfördergesetz (§§ 8 und 10) die Landkreise und 
Kommunen zur Erarbeitung von Sportstättenentwicklungsplanungen.

Ziele der Planung sind insbesondere die

- Aktualisierung des Bestands aller im Ilm-Kreis öffentlich zugänglichen Sportanlagen,
- Bedarfsanalyse unter Berücksichtigung der Entwicklung der Schülerzahlen, der Sportver-

eine und des Sportverhaltens der Bevölkerung,
- Sicherung einer bedarfsgerechten Sportstättenversorgung unter Beachtung der Wirt-

schaftlichkeit und einer effizienten Nutzung vorhandener Sportstätten und Bewegungs-
räume,

- ggf. Sicherung der für die Errichtung der Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen benötigten 
Grundstücksflächen und Einordnung der als Bedarf festgestellten Anlagen in die Flächen-
nutzungs- und Bebauungspläne der Kommunen,

- Festlegung differenzierter Arbeitslisten zur Umsetzung des Entwicklungsplanes für Sport-
anlagen in Trägerschaft des Ilm-Kreises, der Kommunen, von kreisangehörigen Sportver-
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einen und des Universitätssportzentrums Ilmenau entsprechend der jeweiligen Haushalts-
hoheit.

Die zeitliche Lücke zwischen der 3. und 4. Fortschreibung resultiert u. a. aus einer vom Land 
Thüringen in Aussicht gestellten Änderung der Thüringer Sportstättenplanungsverordnung 
(ThürSportPlVO) in der Fassung vom 27. August 1997, die jedoch mit Schreiben des damali-
gen Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport vom 13. Oktober 2021 wieder ver-
worfen wurde.

Zum Ablauf: Am 16. Mai 2024 wurden die kommunalen Gebietskörperschaften, der Kreissport-
bund Ilm-Kreis e.V., das Universitätssportzentrum der Technischen Universität Ilmenau, der 
Referent für Schulsport am Staatlichen Schulamt Westthüringen, der zuständige Fachberater 
Sport für schulsportliche Wettbewerbe sowie das Schulverwaltungsamt und das Amt für Ge-
bäude- und Liegenschaftsmanagement des Ilm-Kreises über die Fortschreibung und den vor-
gesehenen zeitlichen Ablauf informiert.

Im Zeitraum von Juni bis November 2024 erfolgte in Abstimmung mit den jeweiligen Beteiligten 
die Bestandsaufnahme der Sportstätten vor Ort und Absprachen zu den in den nächsten 10 
Jahren geplanten Bau- und Sanierungsvorhaben.

Parallel dazu und weiterführend bis Februar 2025 wurden die kreiseigenen Sportstätten durch 
die beteiligten Ämter des Landratsamtes bewertet sowie notwendige Bau- und Sanierungsvor-
haben eingeordnet. Innerhalb dieser Abstimmungen wurden alle staatlichen Schulen im Zeit-
raum vom 27.08. bis 13.09.2024 zur Beurteilung der Sportfreianlagen, die aktuell für den 
Schulsport genutzt werden, aufgefordert. Im Zeitraum vom 27.08. bis 30.09.2024 hatten alle 
im Kreissportbund Ilm-Kreis e.V. organisierten Sportvereine, die Eigentümer oder Erb-
baupächter von Sportanlagen sind, Gelegenheit, ihre ggf. geplanten Bau- und Sanierungsvor-
haben mitzuteilen.

Stellungnahmen zum Entwurf des vorliegenden Sportstättenentwicklungsplanes waren im 
Zeitraum vom 26.02. bis 21.03.2025 möglich. Diese wurden alle in den vorliegenden Plan ein-
gearbeitet.

Am 27. Mai 2025 wurden von der VG Geratal/Plaue, resultierend aus dem Beschluss des Ge-
meinderates Martinroda zur Rückgabe von Bundesfördermitteln in Höhe von 2 Mio. EUR für 
die Sanierung und Umgestaltung des Sportparks Martinroda, Änderungen zum Kunstrasen-
platz und des Funktionsgebäudes nachgereicht. Dies führte zu Änderungen bzw. Ergänzun-
gen auf den Seiten 71, 73, 74, 76 und 86. 

gez. Petra Enders
Landrätin

Anlagen: Sportstättenentwicklungsplan Ilm-Kreis 2025-2034 
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1. Allgemeines  

1.1. Vorbemerkungen  

Mit Verabschiedung des Thüringer Sportfördergesetzes im Dezember 2018 (§§ 8 und 10) verpflichtet 
der Gesetzgeber u. a. die Kommunen und Landkreise, mindestens aller zehn Jahre 
Sportstättenentwicklungsplanungen neu zu erstellen oder fortzuschreiben. Begründet ist dies u. a. 
durch die besondere Entwicklungsdynamik in der Gesellschaft (u. a. Alterung der Bevölkerung), sich 
verändernde Planungsvoraussetzungen, Rahmenbedingungen (z. B. Veränderungen im Schulnetz), 
Prioritäten oder Ausstattungsmerkmale. 

Die letzte vollständige Datenerhebung erfolgte im Jahr 2015. 

Die Sportstättenentwicklungsplanung der Landkreise, kreisfreien Städte und Kommunen ist nicht nur 
Planungsgrundlage, sondern u. a. ab 2026 Voraussetzung für die Inanspruchnahme von 
Sportstättenbauförderungen seitens des Landes bzw. des Landessportbundes Thüringen e. V. 

Die 4. Fortschreibung erfasst den Sportstättenbestand und -bedarf unter Berücksichtigung u. a. des 
Schulnetzplanes, der Sportvereinsstruktur und mit Einschränkungen des Sportverhaltens der 
Bevölkerung für den Ilm-Kreis im Zeitraum 2025 bis 2034. 

Der Plan beinhaltet darüber hinaus Arbeitslisten für Bau- und Sanierungsvorhaben des Landkreises, 
der kreisansässigen Kommunen und Sportvereinen. Der Kreistag entscheidet über die geplanten 
Vorhaben des Ilm-Kreises und nimmt die Maßnahmenkatalog(e) der Kommunen sowie die Vorhaben 
der Sportvereine zur Kenntnis. 

1.2. Rechtliche Grundlagen der Sportstättenentwicklungsplanung  

Bei der Sportstättenentwicklungsplanung wurden berücksichtigt: 

- Thüringer Sportfördergesetz (ThürSportFG) vom 5. Dezember 2018; zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 30. Juni 2020 (GVBl. S. 346), 

- Schulnetzplan des Ilm-Kreises ab dem Schuljahr 2021/22. 

1.3. Umfang und Ziele der Planung  

Die Planung umfasst: 

- Kernsportanlagen (Sporthallen, Groß- und Kleinspielfelder, Tennisplätze, Hallen- und 
Freibäder) und 

- Sondersportanlagen (z. B. Kegelbahnen, Reit-, Schießsport- und Wintersportanlagen). 

Mit der Sportstättenentwicklungsplanung erfolgt die 

- Aktualisierung des Bestands aller im Ilm-Kreis öffentlich zugänglichen Sportanlagen, 
- Bedarfsanalyse unter Berücksichtigung der Entwicklung der Schülerzahlen, der Sportvereine und 

des Sportverhaltens der Bevölkerung, 
- Sicherung einer bedarfsgerechten Sportstättenversorgung unter Beachtung der 

Wirtschaftlichkeit und einer effizienten Nutzung vorhandener Sportstätten und Bewegungsräume, 
- ggf. Sicherung der für die Errichtung der Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen benötigten Grund-

stücksflächen und Einordnung der als Bedarf festgestellten Anlagen in die Flächennutzungs- und 
Bebauungspläne der Kommunen, 

- Festlegung differenzierter Arbeitslisten zur Umsetzung des Entwicklungsplanes für Sportanlagen 
in Trägerschaft des Ilm-Kreises, der Kommunen, von kreisangehörigen Sportvereinen und des 
Universitätssportzentrums Ilmenau entsprechend der jeweiligen Haushaltshoheit. 
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Die vorwiegend touristisch geprägte Infrastruktur wie Wander-, Rad- und Reitwege sowie Loipen, 
Rodel- und Abfahrtshänge wurden nicht betrachtet. Auch Sport- und Freizeitanlagen mit 
beschränktem Zugang (z. B. in Hotels und Schullandheimen) blieben unberücksichtigt. 

1.4. Planungsprozess mit Bestandsermittlung und Bedarfsbewertung 

Der Planungsprozess wurde in verschiedene Teilschritte untergliedert. Um die Sportstättensituation 
im Landkreis möglichst detailliert zu erfassen, wurde 

1. eine umfassende Bestandsaufnahme aller Sportstätten vorgenommen, 
2. eine Bedarfserfassung für die Sportstättenentwicklung in den kreisangehörigen Städten und 

Gemeinden, im Universitätssportzentrum der TU Ilmenau, in Sportvereinen sowie eine 
Bedarfsanalyse durch den Ilm-Kreis als Schulträger durchgeführt sowie 

3. Handlungserfordernisse für den Neubau und die Sanierung von Sportstätten der 
kreisangehörigen Städte und Gemeinden, des Universitätssportzentrums der TU Ilmenau, der 
Sportvereine sowie des Ilm-Kreises definiert. 

Die Bestandsdaten der Sportstätten sowie die Angebote und Bedarfe der Sportvereine im Abgleich 
mit der Schulsportstättensituation bilden die Grundlage für die Bestands-Bedarfs-Bilanzierung, die 
Aussagen zu infrastrukturellen Über- und Unterausstattungen ermöglichen. Im Ergebnis liegt ein 
Sportstättenentwicklungsplan vor, der eine zukunftsfähige Sportentwicklung definiert. 

An der Erarbeitung des Sportstättenentwicklungsplanes waren beteiligt: 

seitens der Kreisverwaltung 

- das Büro der Landrätin, SB Sport und Ehrenamt, 
- das Schulverwaltungsamt, 
- das Amt für Gebäude- und Liegenschaftsmanagement 
- der Ausschuss für Schule, Kultur und Sport und ggf. weitere Kreistagsausschüsse 

sowie 

- die kreisangehörigen Städte und Gemeinden, 
- der Kreissportbund Ilm-Kreis e.V. mit seinen Mitgliedsvereinen, 
- das Universitätssportzentrum der TU Ilmenau und 
- der Referent für Schulsport am Staatlichen Schulamt Westthüringen und der Fachberater Sport 

(schulsportliche Wettbewerbe). 

Stellungnahmen zum Entwurf des Sportstättenentwicklungsplanes wurden von den Städten Arnstadt 
und Ilmenau, der LG Stadt Großbreitenbach sowie dem Schulamt Westthüringen eingereicht. 
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1.4.1. Planungsbereiche 

Der Bestand und Bedarf an Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen wurde in Anlehnung an die aktuelle 
Verwaltungsstruktur in Planungsbereichen ermittelt. Von einst 14 Planungsbereichen im vorherigen 
Sportstätten-Rahmenleitplan sind jetzt 8 Planungsbereiche berücksichtigt, die sich im Zuge von 
Gebietsreformen gebildet haben. Zudem sind Schmiedefeld und Gehlberg jetzt Ortsteile der Stadt 
Suhl und nicht mehr zum Ilm-Kreis gehörig. 

Planungsbereich 1  Stadt Ilmenau 

Planungsbereich 2  Stadt Arnstadt 

Planungsbereich 3  Amt Wachsenburg 

Planungsbereich 4  VG Riechheimer Berg 

Planungsbereich 5  Stadt Stadtilm 

Planungsbereich 6  Landgemeinde Stadt Großbreitenbach 

Planungsbereich 7  Gemeinde Geratal 

Planungsbereich 8  VG Geratal/Plaue 
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Abbildung 1: Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften im Ilm-Kreis 
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1.4.2. Bedarfsrichtwerte für Sportstätten  

Die Sportstättenentwicklungsplanung soll belastbare Aussagen über den gegenwärtigen und 
zukünftigen Sportstättenbedarf ermöglichen. Grundlage ist allerdings nicht mehr die 
richtwertorientiere Soll-Ist-Bilanz des Goldenen Planes Ost, die bei allen vorherigen Sportstätten-
Rahmenleitplanungen Anwendung fand. 

Der verhaltensorientierte Ansatz basiert auf dem im „Leitfaden für die Sportstätten-
entwicklungsplanung“ des Bundesinstitutes für Sportwissenschaft (BISp) beschriebenen Berech-
nungsverfahren, das einen Abgleich des vorhandenen Sportstättenbestandes mit dem rechnerischen 
Bedarf ermöglicht (Bestands-Bedarf-Bilanzierung). Die Berechnung sollte nach folgenden Schritten 
erfolgen: 

1. Schritt:   Berechnung der Sportler 
   (Sportler = Einwohner x Aktivenquote x Präferenzrate) 

2. Schritt:   Berechnung des Sportbedarfs 
   (Sportbedarf = Sportler x Häufigkeit x Dauer) 

3. Schritt:   Berechnung des Sportstättenbedarfs 
 

Sportstättenbedarf =   Sportbedarf x Zuordnungsquote 

   
Belegungsdichte x Nutzungsdauer x Auslastungsquote 

Die für diese Berechnung notwendigen Planungsparameter wie  

�x Aktivenquote, 
�x Präferenzrate (Anteil der sport- und bewegungsaktiven Einwohner bezogen auf die Gesamtheit 

eine bestimmte Sportform),  
�x die Dauer (durchschnittlicher zeitlicher Umfang einer Sportaktivität in einer bestimmten Sportart),  
�x die Häufigkeit (durchschnittliche Anzahl der Übungseinheiten pro Woche, die von einem Sportler 

in seiner Sportform durchgeführt werden, 
�x der Zuordnungsfaktor (Anteile von Sportformen auf den verschiedenen Sportanlagen), 
�x die Belegungsdichte (Anzahl der Sportlerinnen und Sportler pro Sportform, die eine Sportstätte 

gleichzeitig nutzen), 
�x die Nutzungsdauer (Zeitumfang, den eine Sportanlage pro Woche für sportliche Zwecke genutzt 

werden kann) und 
�x Auslastungsquote (definiert die vom Nutzungsverhalten der Sportler abhängige Auslastung der 

Sportanlagen) 

sind über Bevölkerungsbefragung, aufwändigen Statistiken oder ggf. Referenz- bzw. 
Benchmarkwerte aus einschlägigen Publikationen zu ermitteln. 

Entsprechend § 8 Thüringer Sportfördergesetz erstellen die Landkreise im Zusammenwirken mit den 
kreisangehörigen Städten und Gemeinden Sportstättenentwicklungsplanungen, die als Grundlage für 
die Sportstättenentwicklungsplanungen der Kommunen dienen.  

Die Aufgabe des Landkreises ist es, neben der Betrachtung der eigenen, prioritär für den Schulsport 
vorgehaltenen Sportanlagen die über den Bedarf der einzelnen Gemeinden hinausgehende Planung 
zu koordinieren. Die Sportstättenentwicklungsplanung unter Einbeziehung der spezifischen Bedarfe 
von Sportvereinen oder Bevölkerungsgruppen liegt daher in Verantwortung der Kommunen. 
Allerdings fließen in den vorliegenden Plan aktuelle Erfahrungswerte aus den kommunalen 
Gebietskörperschaften mit ein. 
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1.5. Bedeutung des Sports aus Sicht der Landesentwi cklung  

Als Mittelzentren kommen Arnstadt und Ilmenau gehobene Funktionen im Rahmen ihrer 
Daseinsvorsorge und überregionalen Verantwortung zu. Beide Städte halten z. B. mit ihren Bädern 
sowie der Eishalle und der Rennrodelbahn in Ilmenau attraktive Sportstätten für die Bevölkerung des 
Ilm-Kreises und darüber hinaus vor. 

Das Amt Wachsenburg, die Gemeinde Geratal, die Landgemeinde Stadt Großbreitenbach sowie die 
Stadt Stadtilm nehmen als Grundzentren überörtliche Funktionen wahr und sollten u.a. über eine 
entsprechende Sportstätteninfrastruktur verfügen. 

1.6. Bestandsermittlung und Bestandsbewertung 

Der Sportanlagenbestand wurde im 2. Halbjahr 2024 mit Größe, Nutzungs- und Bauzustand erfasst 
und in folgende Qualitätsstufen eingeordnet: 

Stufe 1 
Anlage im gebrauchsfähigen Zustand  

Die Anlage hat keine oder nur unbedeutende Mängel, die im Rahmen der Instand-
haltung beseitigt werden können. 

Stufe 2  

Anlage mit deutlichen Mängeln  

Die Grundkonstruktion ist im Wesentlichen brauchbar, jedoch sind umfangreiche 
Renovierungsarbeiten (z. B. Sportböden, Gebäude, Technik, Ausstattung der 
Nebenräume) erforderlich. Die Sanierungskosten betragen 40 % der Neubaukosten. 

Stufe 3  

Anlage mit schwerwiegenden Mängeln  

Der Bestand oder die weitere Nutzung sind gefährdet. Die Grundkonstruktion ist in 
wesentlichen Teilen nicht mehr brauchbar. Es fehlen notwendige Einrichtungen wie 
Umkleide- und Sanitärräume, Heizungsanlage, Wasseraufbereitung. Eine umfassende 
Sanierung für den Bestand ist unerlässlich. Die Sanierungskosten betragen 70 % der 
Neubaukosten. 

Stufe 4  

Anlage unbrauchbar  

d. h. eine Nutzung der Anlage ist wegen schwerster Mängel schon aus 
Sicherheitsgründen nicht mehr möglich. Die Anlage oder Anlagenteile sind 
baupolizeilich gesperrt oder zu sperren. Die Sanierung der Anlage ist im Aufwand 
einem Neubau gleichzusetzen (100 % Neubaukosten). 
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2. Statistische Daten  

2.1. Bevölkerungsentwicklung im Ilm -Kreis  

Der demografische Wandel schlägt sich in der Bevölkerungsentwicklung des Landkreises sichtbar 
nieder.  

 31.12.2015 31.12.2020 31.12.2023 Prognose  
2030 

Prognose  
2035 

Prognose  
2040 

Einwohner  
gesamt  109.620 105.606 106.775 99.770 96.540 93.670 

Tabelle 1: Einwohnerzahlen und prognostische Bevölkerungsentwicklung im Ilm-Kreis von 2015 bis 2040 

 

 

Abbildung 2: Bevölkerungsentwicklung Ilm-Kreis von 2015 bis 2040 

 

Während im Ilm-Kreis mit Stand 31.12.2023 eine Wohnbevölkerung von 106.775 Einwohnern1 
statistisch nachgewiesen wurde, geht die 1. Gemeindebevölkerungsvorausberechnung (1. GemBv) 
des Thüringer Landesamtes für Statistik bis zum Jahr 2040 von einem Rückgang auf 93.670 
Einwohner (-12,27 %) aus. 
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Bevölkerungsentwicklung nach Planungsbereichen  

PLB Name PLB  Stand 
31.12.2020 

Stand 
31.12.2023 

Prognose  
2030 

Prognose  
2035 

Prognose  
2040 

Entwicklung  
(in %)  

1 Stadt Ilmenau  38.637 39.147 36.590 35.510 34.580 -11,67 

2 Stadt Arnstadt 27.072 28.264 26.330 25.790 25.310 -10,45 

3 Amt Wachsenburg  8.007 7.967 7.770 7.540 7.340 -7,87 

4 VG Riechheimer 
Berg  4.079 4.098 3.790 3.620 3.460 -15,57 

5 Stadt Stadtilm  8.428 8.408 7.980 7.720 7.450 -11,39 

6 LG Stadt 
Großbreitenbach  6.104 5.882 5.350 5.000 4.710 -19,25 

7 Gemeinde Geratal  8.859 8.664 7.870 7.420 7.050 -18,63 

8 VG Geratal/Plaue  4.420 4.345 4.090 3.940 3.770 -13,23 

Tabelle 2: Einwohnerzahlen und Bevölkerungsprognose in den 8 Planungsbereichen von 2020 bis 2040 

 

 
Abbildung 3: Einwohnerzahlen und Bevölkerungsprognose in den 8 Planungsbereichen von 2020 bis 2040 
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Die größten Bevölkerungsverluste werden für die PLB Landgemeinde Stadt Großbreitenbach, die 
Gemeinde Geratal sowie die VG Riechheimer Berg prognostiziert, der geringste Rückgang im Amt 
Wachsenburg. 

2.1.1. Bevölkerungsent wicklung und Veränderungen im Sportverhalten 

Die gesamtgesellschaftliche Entwicklung verändert auch die Sportlandschaft. Neben dem Trend zum 
lebenslangen Sporttreiben sind auch die Sportbedürfnisse deutlich ausdifferenzierter als noch vor 
einigen Jahren. 

Während sich Kinder und Jugendliche eher in Sportvereinen zu Hause fühlen, setzen Jugendliche 
und Erwachsene zunehmend auf ungebundenes Sporttreiben, das zeitlich flexibel und unabhängig 
von Vereinsmitgliedschaften, Nutzungszeiten von Sportanlagen oder besonderen Sportgeräten 
möglich ist. Auch Gesundheitsvorsorge und Prävention rücken bei Erwachsenen zunehmend in den 
Mittelpunkt, so dass Gesundheitsangebote verstärkt nachgefragt werden. 

Teils drastische Einschnitte gibt es nicht erst seit Corona im organisierten Punkt- und Wettspielbetrieb 
(z. B. Bildung von Spielgemeinschaften). Auch der Ausbau der Ganztagesbetreuung in den Schulen, 
konkurrierende Freizeitangebote, ein bewegungsarmer Alltag oder der steigende Zeit-, 
Weiterbildungs- und Kostenaufwand von Übungsleiterinnen und Übungsleiterm erschweren die 
Gewinnung von Kindern und Jugendlichen sowie von Ehrenamtlichen für den organisierten Sport. 
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2.2. Übersi cht Schulstandorte, S chülerzahlen , Prognose und Kapazitäten 

Zur Prognose: Es wurden keine grundsätzlichen Abgänge an die Schulen in freier Trägerschaft sowie 
später an Schulen außerhalb des Ilm-Kreises in der Prognose untersetzt. Auch sind Wechsel vom 
„Gemeinsamen Unterricht“ in die staatlichen Förderzentren nicht prognostizierbar. Die zu 
erwartenden Schülerzahlen an den Schulen in freier Trägerschaft sowie am Staatlichen 
Berufsschulzentrum und beiden Förderzentren wurden anhand von Erfahrungswerten und möglichen 
Aufnahmekapazitäten nur fortgeschrieben. Ebenso wurden in den Regel- und Gemeinschaftsschulen 
alle Schülerinnen und Schüler von Klasse 9 in Klasse 10 übernommen. Damit wird zugleich 
unterstellt, dass keine Schülerschaft mit dem Hauptschulabschluss in Klasse 9 die Schule verlässt. 
 

Schulstandort  

Schuljahr  
2020/2021 

Schuljahr  
2024/2025 

Prognose  
Schuljahr  
2029/2030 

Max. 
Kapazität  

Klassen  Schüler  Klassen  Schüler  Klassen  Schüler  Klassen  Schüler  

PLB 1: Stadt Ilmenau          

Staatl. GS „Am Stollen"  
Bergrat-Voigt-Str. 51 
Ilmenau 

12 257 14 312 10 246 18 480 

Staatl. GS "Ziolkowski" 
Ziolkowskistr. 14 
Ilmenau 

11 239 12 272 8 199 16 430 

Staatl. GS "Karl Zink" 
Karl-Zink-Str. 18 
Ilmenau 

8 189 9 213 12 297 14 390 

Staatl. GS "Thomas Müntzer"  
Zum Haideteich 3 
Ilmenau OT Gehren 

8 166 8 174 8 144 10 260 

Staatl. GS "Johann Jacob Wilhelm 
Heinse"  
Hofgraben 6 
Ilmenau OT Langewiesen 

8 188 9 191 8 167 9 240 

Staatl. GS „Grundschule am Rennsteig“ 
Gläsertalstr. 13 
Ilmenau OT Stützerbach 

6 56 6 110 4 62 8 180 

Staatl. RS "Heinrich Hertz" 
Ziolkowskistr. 27 
Ilmenau 

12 246 12 285 13 306 18 430 

Staatl. RS "Geschwister Scholl" 
Bergrat-Mahr-Str. 1 
Ilmenau 

12 263 16 400 13 309 18 430 

Staatl. RS Gräfinau-Angstedt 
Hinter den Gärten 40 
Ilmenau OT Gräfinau-Angstedt 

13 268 11 237 11 268 15 360 

Staatl. GYM "Am Lindenberg" 
Gerhart-Hauptmann-Str. 5 
Ilmenau 

26 589 31 693 34 748 36 900 

Staatl. GYM „Goetheschule Ilmenau“ 
Herderstr. 44 (Kl. 9 - 12) 
Karl-Liebknecht-Str. 6 (Kl. 5 - 8) 
Ilmenau 

31 728 33 702 32 707 34 850 

SBSZ Arnstadt-Ilmenau,  
Standort Ilmenau 
Am Ehrenberg 1 
Ilmenau 
* Prognose entspr. Durchschnittswert der 
vorangegangenen 7 Schuljahre von 2018/19 
bis 2024/25 

48 851 48 885 49* 862* 65 1.250 
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Schulstandort  

Schuljahr  
2020/2021 

Schuljahr  
2024/2025 

Prognose  
Schuljahr  
2029/2030 

Max. 
Kapazität  

Klassen  Schüler  Klassen  Schüler  Klassen  Schüler  Klassen  Schüler  

Staatl. FÖZ „Pestalozzischule“ 
Karl-Zink-Str. 33 
Ilmenau 
* aktuell maximal mögliche 
Aufnahmekapazität 

5 41 10 82   10* 90* 

Staatl. FÖZ "Dr. Hans Vogel" 
Neuhäuser Weg 9 
Ilmenau 
* aktuell maximal mögliche 
Aufnahmekapazität 

9 58 8 72   8* 70* 

Freie Schule "Franz von Assisi" 
Humboldtstr. 2 
Ilmenau 

21 392 21 388     

Summe  230 4.531 248 5.016     

   

PLB 2: Stadt Arnstadt         

Staatl. GS „Geschwister-Scholl-Schule“  
Richard-Wagner-Str. 6 
Arnstadt 

12 262 12 270 13 301 12 320 

Staatl. GS "Johann Sebastian Bach"  
Am Plan 1 
Arnstadt 

8 170 8 157 8 174 12 300 

Staatl. GS "Ludwig Bechstein"  
Prof.-Frosch-Str. 26 
Arnstadt 

8 163 9 202 8 184 20 500 

Staatl. GS "Dr. Harald Bielfeld"  
Goethestr. 32 
Arnstadt 

6 99 7 126 6 112 8 180 

Staatl. GS Marlishausen 
Schulstr. 1 
Arnstadt OT Marlishausen 

7 143 8 153 6 113 8 200 

Staatl. RS „Am Schloss Neideck“ 
Schloßplatz 2 
Arnstadt 

14 282 15 340 17 349 18 420 

Staatl. RS "Robert Bosch"  
Goethestr. 32 
Arnstadt 
* Erhöhung Kapazität nach Umsetzung 
Anbau Schulgebäude 

16 373 16 377 21 444 18 
20* 

440 
490* 

Staatl. GYM "MELISSANTES" 
Käfernburger Str. 2 
Arnstadt 

28 658 36 759 39 868 45 1.125 

Staatl. FÖZ "Pestalozzischule" 
Standort Arnstadt 
Plauesche Str. 4 
Arnstadt 
* aktuell maximal mögliche 
Aufnahmekapazität 

4 29 4 34   4* 36* 

Emil-Petri-Schule 
Rudolstädter Str. 30 
sowie Rosenstr. 45 
Arnstadt 

42 635 42 677     
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Schulstandort  

Schuljahr  
2020/2021 

Schuljahr  
2024/2025 

Prognose  
Schuljahr  
2029/2030 

Max. 
Kapazität  

Klassen  Schüler  Klassen  Schüler  Klassen  Schüler  Klassen  Schüler  

SBSZ Arnstadt-Ilmenau, 
Standort Arnstadt 
Karl-Liebknecht-Str. 27 
Arnstadt 
* Prognose entspr. Durchschnittswert der 
vorangegangenen 7 Schuljahre von 2018/19 
bis 2024/25 

39 362 41 418 39* 375* 35 670 

Summe  184 3.176 198 3.513     

   

PLB 3: Amt Wachsenburg          

Staatl. GS "An der Wachsenburg" 
Am Lämmerberg 31 
Amt Wachsenburg, OT Holzhausen 

5 103 6 113 4 90 6 160 

Staatl. GS "Wilhelm-Hey-Grundschule"  
Schulstr. 22 
Amt Wachsenburg, OT Ichtershausen 

8 151 8 160 6 117 8 220 

Staatl. GS Kirchheim 
Kirchheimer Hauptstr. 3 
Amt Wachsenburg, OT Kirchheim 

7 134 6 122 6 105 8 220 

Staatl. RS "Wilhelm Hey" 
Schulstr. 22 
Amt Wachsenburg, OT Ichtershausen 

12 246 12 260 12 279 12 
  15* 

280 
 350* 

* Erhöhung Kapazität nach Umsetzung Anbau bzw. Umzug Grundschule in eigenes Schulgebäude 

Summe  32 634 32 655 28 591 34 
  37* 

880 
 950* 

 
      

PLB 4: VG Riechheimer Berg          

Staatl. GS "Astrid Lindgren" 
Schulstr. 99a 
Osthausen-Wülfershausen  
OT Osthausen 

4 75 5 104 4 64 6 160 

Summe  4 75 5 104 4 64 6 160 

  
 

PLB 5: Stadt Stadtilm          

Staatl. GS Stadtilm 
Schulstr. 4a 
Stadtilm 

10 235 12 257 8 178 16 440 

Staatl. GS "Karl-Friedrich-Wilhelm 
Wander" 
An der Linde 18 
Stadtilm OT Dörnfeld 

5 105 5 99 4 65 7 180 

TGS Stadtilm 
Schulstr. 4 
Stadtilm 
* Erhöhung Kapazität nach Umsetzung Bau 
Multifunktionsgebäude 

25 569 28 663 28 641 24 
 30* 

600 
 750* 

Summe  40 909 45 1.019 40 884 47 
 53* 

1.220 
  1.370* 

         



 

Sportstättenentwicklungsplan Ilm-Kreis, 4. Fortschreibung (2025-2034)  

17 

Schulstandort  

Schuljahr  
2020/2021 

Schuljahr  
2024/2025 

Prognose  
Schuljahr  
2029/2030 

Max. 
Kapazität  

Klassen  Schüler  Klassen  Schüler  Klassen  Schüler  Klassen  Schüler  

PLB 6: Landgemeinde Stadt Großbreitenbach  

Staatl. GS Großbreitenbach 
Schulstr. 6 
Großbreitenbach 

8 183 8 171 6 124 8 190 

TGS Großbreitenbach 
Schulstr. 6 
Großbreitenbach 

12 222 12 238 12 238 15 400 

Summe  20 405 20 409 18 362 23 590 

         

PLB 7: Gemeinde Geratal          

Staatl. GS Geschwenda 
Gutshof 19a 
Gemeinde Geratal OT Geschwenda 

7 128 7 121 5 87 8 210 

Staatl. GS "An der Burglehne" 
Zum Wolfstal 48 
Gemeinde Geratal OT Gräfenroda 

8 151 8 164 6 113 12 320 

Staatl. RS "Geratal"  
Ohrdrufer Str. 27a 
Gemeinde Geratal OT Geraberg 

7 153 7 155 11 187 12 240 

TGS Gräfenroda 
Zum Wolfstal 43 
Gemeinde Geratal OT Gräfenroda 

13 279 13 297 13 252 15 320 

Summe  35 711 35 737 35 639 47 1.090 

         

PLB 8: VG Geratal/Plaue          

Staatl. GS Martinroda 
Schulstr. 2 
Martinroda 

4 75 7 125 4 75 8 190 

Staatl. GS Plaue 
Str. des Friedens 4 
Plaue 

4 82 4 81 4 65 10 270 

Summe  8 157 11 206 8 140 18 460 

Tabelle 3: Entwicklung der Schülerzahlen vom Schuljahr 2020/2021 bis 2029/2030 sowie maximale Aufnahmekapazitäten 
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2.2.1. Schülerzahlprognosen  ab dem Schuljahr 2025 /2026 

Die folgenden Abbildungen verdeutlichen auf Grundlage der Geburtenzahlen des Thüringer 
Landesamtes für Statistik die Entwicklung der Schülerzahlen bis zum Schuljahr 2030/2031 sowohl in 
Thüringen und dem Ilm-Kreis als auch in den einzelnen Planungsbereichen. 

Im Landkreis sinken die Schülerzahlen vom Einschulungsjahr 2025/2026 von 905 bis 2030/2031 auf 
584 Schülerinnen und Schüler, dies ist ein Rückgang von über 35 %. 
 

 
Abbildung 4: Entwicklung der Schülerzahlen in Thüringen und dem Ilm-Kreis vom Schuljahr 2025/2026 bis 2030/2031 

In der folgenden Abbildung wurden die Schülerzahlen für das Schuljahr 2025/2026 aus den 
Geburtenzahlen 2018 vom Thüringer Landesamt für Statistik hochgerechnet. Da zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht alle der jetzigen PLB gebildet waren, wurden die Zahlen unabhängig von der 
Gebietsstruktur 2018 bereits an die hier verwendeten PLB angepasst. 

 
Abbildung 5: Entwicklung der Geburten im Ilm-Kreis und Schülerzahlprognose vom Schuljahr 2025/2026 bis 2030/2031 in 
den Planungsbereichen 
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Neben den Schulen nimmt die Technische Universität mit ihren Studierenden und der Belegschaft 
eine zentrale Rolle in Ilmenau ein. Insbesondere der Bedarf der derzeit im Wintersemester 
eingeschriebenen 2024/2025 4.134 Studierenden (Quelle: Fakten und Zahlen | Technische 
Universität Ilmenau (tu-ilmenau.de) spiegelt sich in der Sportstätteninfrastruktur rund um den Campus 
und im Stadtgebiet wider. Das vielfältige Sportkursangebot des Universitätssportzentrums (USZ) 
umfasst das Sporttreiben in traditionellen und Trendsportarten, Lehrgänge, spezifische 
Sportprogramme und Mannschaftstraining sowie Fortbildungen, Exkursionen, Freizeiten und 
(internationale) Wettkämpfe im studentischen Bereich. Neben kontinuierlichen Sportangeboten 
organisiert das USZ thematische Sportfeste, Turniere (z. B. Campus-Liga) und Thüringer Hochschul-
Meisterschaften. 

2.2.2. Bedarfe und Anforderungen an Sportstätten durch die Schulsport -Lehrpläne  

Die Absicherung des Schulsports gehört für den Landkreis als Schulträger der staatlichen Schulen 
zu den Pflichtaufgaben. Grundlage für die Bedarfsermittlung bilden die Vorgaben der Lehrpläne für 
den Schulsport sowie die Thüringer Schulordnung für die Grundschule, die Regelschule, die 
Gemeinschaftsschule, das Gymnasium, die Gesamtschule und die Förderschule mit Gültigkeit ab 1. 
August 2024, die die Rahmenstundenpläne beinhaltet. Orientierung bieten zudem die 
"Schulbauempfehlungen für den Freistaat Thüringen" (1997), die einen lehrplangerechten 
Sportunterricht absichern sollen. 

Im Landkreis werden Schulsportanlagen entweder durch den Schulträger selbst oder durch die 
kreisangehörigen Kommunen sowie das Universitätssportzentrum der TU Ilmenau vorgehalten. 

2.2.2.1. Grundschulen  

Im Sportunterricht der Grundschulen ist die sportliche Grundbildung  der Schüler mit dem Ausbau 
von Bewegungs- und Körpererfahrungen, konditionelle, koordinative, senso- und psychomotorische 
Fähigkeiten, Beweglichkeit, Grundformen der Bewegung in mehreren Lernbereichen sowie der 
Erwerb und Nachweis der Schwimmfähigkeit von zentraler Bedeutung. Die sportliche 
Handlungsfähigkeit wird durch Bewegungsangebote in Pausen, Arbeitsgemeinschaften, Sportfeste, 
Sportabzeichen- und Schulsportwettbewerbe sowie durch Kooperationen mit Sportvereinen 
unterstützt. 

In der Stundentafel sind verbindlich 

�x Laufen-Springen-Werfen (Sprint bis 50m, Weit- bzw. Hochsprung, zielgenauer Weitwurf), 
�x Tanzen und Gymnastik, 
�x Spiele, 
�x Turnen und  
�x Schwimmen  

Diese Lernbereiche werden entsprechend der örtlichen Voraussetzungen und des Schulprofils durch 
alternativ-verbindliche Sportarten wie Ski- und Eislaufen, Inline Skating und Federball, aber auch 
Street- und Tschoukball, Streetsoccer, Frisbee, Klettern, Wandern, Rad-, Skateboard-, Rollschuh-, 
Schlitten- und Skifahren sowie kleine Spiele im Wasser und Bewegungskünste ergänzt. 

Entsprechend der Rahmenstundentafel für die Grundschule sowie für den Bildungsgang der 
Grundschule an Förderschulen sind zu unterrichten: 
�x je 2 Stunden in den Klassen 1 und 2 (Schuleingangsphase) und  
�x je 3 Stunden in den Klassen 3 und 4. 
In der 3. Klasse wird i. d. R. die dritte Sportstunde für das Schulschwimmen genutzt. 

2.2.2.2. Regelschulen, Thüringer Gemeinschaftsschulen und Gymnasien  

Im Regelschulbereich sind entsprechend der Klassenstufen folgende Lernbereiche zu vermitteln: 
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Lernbereich  Klassenstufen 5/6  Klassenstufen 7/8  Klassenstufen 9/10  

Gesundheit und Fitness   verbindlich 

Sportspiele 
1 verbindlich verbindlich verbindlich 

2  verbindlich alternativ-verbindlich 

Geräteturnen verbindlich verbindlich verbindlich 

Leichtathletik verbindlich verbindlich verbindlich 

Schwimmen * alternativ-verbindlich alternativ-verbindlich alternativ-verbindlich 

Rhythmik und Tanz alternativ-verbindlich alternativ-verbindlich alternativ-verbindlich 

Zweikampfsportarten alternativ-verbindlich alternativ-verbindlich alternativ-verbindlich 

Wintersport alternativ-verbindlich alternativ-verbindlich alternativ-verbindlich 

Weitere Bewegung- und 
Sportformen * 

schulintern ergänzend - 
verbindlich 

schulintern ergänzend - 
verbindlich 

schulintern ergänzend - 
verbindlich 

Tabelle 4: Lehrplan Sport für den Erwerb des Haupt- und Realschulabschlusses Sport (Thüringer Lehrplan 2017) 

 

Lernbereich  Klassenstufen  
5/6 

Klassenstufen  
7/8 

Klassenstufen  
9/10 

Klassenstufen 
11/12 bzw. 13 

Gesundheit und Fitness   verbindlich verbindlich 

Sportspiele 

1 verbindlich verbindlich verbindlich alternativ-
verbindlich 

2  verbindlich 
alternativ-
verbindlich 

alternativ-
verbindlich 

Gerätturnen verbindlich verbindlich verbindlich alternativ-
verbindlich 

Leichtathletik verbindlich verbindlich verbindlich alternativ-
verbindlich 

Schwimmen * 
alternativ-
verbindlich 

alternativ-
verbindlich 

alternativ-
verbindlich 

alternativ-
verbindlich 

Rhythmik und Tanz alternativ-
verbindlich 

alternativ-
verbindlich 

alternativ-
verbindlich 

alternativ-
verbindlich 

Zweikampfsportarten alternativ-
verbindlich 

alternativ-
verbindlich 

alternativ-
verbindlich 

alternativ-
verbindlich 

Wintersport alternativ-
verbindlich 

alternativ-
verbindlich 

alternativ-
verbindlich 

alternativ-
verbindlich 

Weitere Bewegung- und 
Sportformen * 

schulintern 
ergänzend - 
verbindlich 

schulintern 
ergänzend - 
verbindlich 

schulintern 
ergänzend - 
verbindlich 

 

Tabelle 5: Lehrplan Sport für den Erwerb der allgemeinen Hochschulreife (Thüringer Lehrplan 2016) 
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In der Leichtathletik sind verbindlich: 

�x Klassenstufen 5/6:  50 m Sprint, Weit- und Hochsprung, Werfen mit Schlag- und 
 Indiacaball, Medizinballstoß, Dreikampf 

�x Klassenstufen 7/8:  75 m Sprint, Weit- und Hochsprung, Werfen mit Schlagball und 
 Schleuderball sowie anderen Geräten, Kugelstoß, Mehrkampf 

�x Klassenstufen 9/10:  100 m Sprint, Weit- und Hochsprung, Werfen mit Schleuderball und 
 anderen Geräten, Kugelstoß, Mehrkampf 

Für Schülerinnen und Schüler der Thüringer Gemeinschaftsschulen gelten die Sport-Lehrpläne für 
Regelschulen und Gymnasien in Anlehnung an die jeweils betreffende Klassenstufe. 

Entsprechend der Rahmenstundentafeln für die Thüringer Regelschulen, Gemeinschaftsschulen und 
Gymnasien sind zu unterrichten: 

�x je 3 Wochenstunden in den Klassen 5 bis 10 (Ausnahme: Klasse 10 je 2 Wochenstunden plus 
eine Stunde Seminarfach) und  

�x je 2 Wochenstunden in den Klassen 11 und 12 (Klasse 12 Kursbetrieb). 

2.2.2.3. Berufsschulen  

Der Lehrplan für Berufsschulen ist in zwei Lernfelder gegliedert: 

�x Bewegungen und Körperhaltungen im Berufsalltag 
�x Schul- und Freizeitsportarten. 

„Bewegungen und Körperhaltungen im Berufsalltag“ fokussiert auf konkrete Tätigkeiten und 
Arbeitsbedingungen des auszubildenden Berufsfeldes (z. B. Tragen und Heben von Lasten, 
Tätigkeiten im Sitzen, Stehen und Gehen sowie mit besonderen koordinativen Anforderungen). 
Zudem werden die Berufsschülerinnen und -schüler dazu befähigt, körperlichen Belastungen und 
gesundheitlichen Gefährdungen aus dem Berufsfeld mit einer bewegungsorientierten und 
gesundheitsfördernden Lebensweise im Alltag und Beruf zu begegnen. 

Im Bereich der Schul- und Freizeitsportarten stehen vielfältige Übungsangebote mit 
unterschiedlichem Geräteeinsatz und Anspruch, die Weiterentwicklung motorischer Fähigkeiten, das 
Erfahren von Leistungsgrenzen sowie die Vertiefung von Sport- und Spielregeln im Mittelpunkt. Dazu 
gehören die Lernfelder Spielen, Laufen – Springen – Werfen, Turnen, Tanzen und Gestalten, 
Schwimmen und Retten, Kämpfen und sich verteidigen, Ski- und Eislaufen, Klettern, Rad- und 
Wasserwandern sowie die Ausübung von Trendsportarten. 

2.2.2.4. Bestand und Bedarfe von Sporthallen für den Schulsport  

Zur Absicherung des Schulsports laut Rahmenstundenplan (siehe 2.2.2.1 bis 2.2.2.3) sind 
Sporthallen von zentraler Bedeutung. Dabei ist zu berücksichtigen, dass u. a. der Sportunterricht in 
begrenzten Zeitfenstern abzusichern ist: 

�x in den Grundschulen von der 1. bis zur 6. Stunde, 
�x in den weiterführenden Schulen von der 1. bis zur 8. Stunde und 
�x in den Gymnasien bis zur 10. Stunde. 

Nachfolgend werden die aktuellen und prognostischen Sporthallenbedarfe unabhängig von der 
Trägerschaft an den Standorten staatlicher Schulen ermittelt, sollte der noch geltende Schulnetzplan 
beibehalten werden. Bei den Gymnasien wurden alle Klassen mit 3 Sportstunden berechnet. 

Aufgrund der verschiedenen Schulformen und Berufsfelder wurde das SBSZ Arnstadt-Ilmenau nicht 
dargestellt, verfügt aber an beiden Standorten mit der Sporthalle des SBSZ Arnstadt und der 
Campushalle Ilmenau über ausreichende Möglichkeiten für den Schulsport. Aufgrund des 
Förderschwerpunktes geistige Entwicklung des FÖZ „Dr. Hans Vogel“ Ilmenau erfolgt der 
Sportunterricht individuell und wird ebenfalls in der Tabelle nicht dargestellt. 
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Bemerkungen  

1 Stadt Ilmenau  

  GS „Am Stollen“ 
RS „Scholl“ 

14 
16 

35 
48 Dreifeld 10 

13 
25 
39 Zweifeld 

gemeinsamer 
Schulstandort, 
Nutzung Sporthalle 
„Am Stollen“ 
120 ÜE mgl., 
Bedarf gedeckt 

  GS "Ziolkowski" 12 30 Einfeld 8 20 Einfeld 30 ÜE mgl., 
Bedarf gedeckt 

  GS „Karl Zink“ 9 22,5 Einfeld 12 30 Einfeld 30 ÜE mgl., 
Bedarf gedeckt 

  RS "Heinrich 
Hertz" 12 36 Einfeld 13 39 Einfeld 40 ÜE mgl., 

Bedarf gedeckt 

  GYM "Am 
Lindenberg" 

31 93 Zweifeld 34 102 Dreifeld 

Nutzung Ilm-Sport-
halle (150 ÜE mgl.) 
und Sporthalle „Am 
Stollen“  

  GYM 
„Goetheschule“ 33 99 Zweifeld 32 96 Dreifeld 

Nutzung Ilm-Sport-
halle (150 ÜE mgl.) 
und Sporthalle GYM 
„Goetheschule“ 

  FÖZ „Pestalozzi-
schule“ 10 28 Einfeld    

Nutzung kreislicher u. 
kommunaler 
Sporthallen 

 OT Gehren GS "Thomas 
Müntzer" 8 20 Einfeld 8 20 Einfeld 

„Schobsehalle“ 
(Zweifeld) 
60 ÜE mgl.,  
Bedarf gedeckt 

 OT 
Langewiesen 

GS "J. J. W. 
Heinse" 9 22,5 Einfeld 8 20 Einfeld 30 ÜE mgl., 

Bedarf gedeckt 

 OT Gräfinau-
Angstedt 

RS Gräfinau-
Angstedt 11 33 Einfeld 11 33 Einfeld 

Nutzung kommunale 
Sporthalle, 
40 ÜE mgl.,  
Bedarf gedeckt 

 OT 
Stützerbach 

GS „Am 
Rennsteig“ 6 15 Einfeld 4 10 Einfeld 30 ÜE mgl., 

Bedarf gedeckt 

2 Stadt Arnstadt  

  GS „Geschwister-
Scholl-Schule“ 12 30 Einfeld 13 33 Einfeld 

30 ÜE mgl.,  
zusätzl. Nutzung 
Sporthalle SBSZ mgl. 

  GS "J. S. Bach" 8 20 Einfeld 8 20 Einfeld 30 ÜE mgl.,  
Bedarf gedeckt 

  GS "Ludwig 
Bechstein"  9 22,5 Einfeld 8 20 Einfeld 30 ÜE mgl.,  

Bedarf gedeckt 

  
GS "Dr. Harald 
Bielfeld" 
RS "R. Bosch"  

7 
16 

17,5 
48 

Zweifeld 6 
21 

15 
63 

Zweifeld 

gemeinsamer 
Schulstandort 
80 ÜE mgl.,  
Bedarf gedeckt 
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Bemerkungen  

  RS „Am Schloss 
Neideck“ 15 45 Zweifeld 17 51 Zweifeld 

keine Sporthalle am 
Standort,  
Nutzung Sporthalle 
„Hubertus Triebel“ 

  GYM 
"MELISSANTES" 36 108 Dreifeld 39 117 Dreifeld 

Nutzung Sporthalle 
„Hubertus Triebel“, 
150 ÜE mgl. 

  
Außenstelle FÖZ  
"Pestalozzi-
schule" 

4 10 Einfeld 4 10 Einfeld Sporthalle Lindenallee 

 OT 
Marlishausen GS  8 20 Einfeld 6 15 Einfeld 30 ÜE mgl.,  

Bedarf gedeckt 

3 Amt Wachsenburg  

 OT 
Holzhausen 

GS "An der 
Wachsenburg" 6 15 Einfeld 4 10 Einfeld 30 ÜE mgl.,  

Bedarf gedeckt 

 OT 
Ichtershausen 

GS "Wilhelm-Hey-
Schule"  
RS "W. Hey" 

8 
12 

20 
36 Zweifeld 6 

12 
15 
36 Zweifeld 

gemeinsamer Schul-
standort mit 2 Sport-
hallen 
70 ÜE mgl., 
Bedarf gedeckt 

 OT Kirchheim GS Kirchheim 6 15 Einfeld 6 15 Einfeld 30 ÜE mgl., Bedarf 
gedeckt 

4 VG Riechheimer Berg  

 Osthausen GS "Astrid 
Lindgren" 5 12,5 Einfeld 4 10 Einfeld 30 ÜE mgl.,  

Bedarf gedeckt 

5 Stadt Stadtilm  

  GS Stadtilm 12 30 Einfeld 8 20 Einfeld 30 ÜE mgl.,  
Bedarf gedeckt 

  TGS Stadtilm 28 84 Zweifeld 28 84 Zweifeld 80 ÜE mgl.,  
Bedarf gedeckt 

 OT Dörnfeld GS „K.F.W. 
Wander“  

5 12,5 Einfeld 4 10 Einfeld 30 ÜE mgl., 
Bedarf gedeckt 

6 LG Stadt Großbreitenbach  

  

GS Großbreiten-
bach 
TGS Großbrei-
tenbach 

8 
12 

20 
36 Zweifeld 6 

12 
15 
36 Zweifeld 

gemeinsamer 
Schulstandort; 
80 ÜE mgl., 
Bedarf gedeckt 

7 Gemeinde Geratal  

 OT 
Geschwenda GS Geschwenda 7 17,5 Einfeld 5 12,5 Einfeld 

Nutzung kommunale 
Sporthalle; 
30 ÜE mgl.,  
Bedarf gedeckt 
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Bemerkungen  

 OT Gräfenroda 
GS „An der 
Burglehne“  
TGS Gräfenroda 

8 
13 

20 
39 Zweifeld 6 

13 
15 
39 Zweifeld 

gemeinsamer Schul-
standort; 
80 ÜE mgl., 
Bedarf gedeckt 

 OT Geraberg RS „Geratal“ 7 21 Einfeld 11 33 Einfeld 

Nutzung kommunale 
Sporthalle, 
120 ÜE mgl., 
Bedarf gedeckt 

8 VG Geratal/Plaue  

 Martinroda GS Martinroda 7 21 Einfeld 4 10 Einfeld 30 ÜE mgl.,  
Bedarf gedeckt 

8 Plaue GS Plaue 4 10 Einfeld 4 10 Einfeld 60 ÜE mgl.,  
Bedarf gedeckt 

 

An einigen Schulstandorten bestehen erhebliche Differenzen zwischen Bestand und Bedarf. Bei 
Beibehaltung des derzeit geltenden Schulnetzplanes sind die kreislichen Sporthallen an 
Schulstandorten, bei denen die Klassenzahlen perspektivisch unter 7 sinken, mit nur wenigen 
Nutzungsstunden für den Schulsport belegt. 

Die Notwendigkeit des Neubaus der Dreifelderhalle in Arnstadt aus Sicht des Schulsports ist 
hinreichend begründet.  

Technische Universität  Ilmenau  

Das Sportangebot des Universitätssportzentrums ist für Studierende fakultativ. Nichtsdestotrotz trägt 
das Programm verschiedensten Interessen, Voraussetzungen und Erwartungen der Teilnehmenden 
Rechnung und gleicht die psychischen Belastungen im Studien- und Berufsalltag aus, fördert die 
Entwicklung der körperlichen Fitness, Leistungsfähigkeit und sorgt für Freude und Entspannung. 
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2.3. Mitglieder strukturen in den Sportvereinen  

2.3.1. Mitgliederentwicklung  

Laut Bestandserhebung des Kreissportbundes Ilm-Kreis e. V. sind 185 Sportvereine mit 18.997 
Mitgliedern im Landessportbund Thüringen e. V. organisiert. Dies entspricht 17,79 % der 
Bevölkerung.  

Jahr  2004 2014 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Mitglieder  
gesamt  19.605 19.231 18.385 18.545 18.238 17.900 18.074 18.997 

Bevölkerungs - 
anteil (in %)  16,6 17,7 17,3 17,6 17,3 16,7 16,9 n.n. 

Tabelle 6: Mitgliederentwicklung der Sportvereine im Kreissportbund Ilm-Kreis e.V. in den letzten 20 Jahren (absolute 
Zahlen) 

 

Im Zeitraum 2004 bis 2024 ist auf den ersten Blick keine Steigerung der Mitgliederzahlen festzustellen 
(vgl. Tabelle 6). Begründet ist dies u.a. durch die Gebietsreform ab 01.01.2019 – Schmiedefeld und 
Gehlberg wurden der Stadt Suhl zugeordnet – und die Auswirkungen der Coronakrise, die auch bei 
den Sportvereinen deutliche Spuren hinterließ. Mit Beginn 2024 stiegen die Mitgliederzahlen, 
insbesondere der Anteil der Kinder und Jugendlichen, wieder deutlich an. 

 

 
Abbildung 6: Mitgliederentwicklung in den Sportvereinen des Ilm-Kreises im Zeitraum von 2004 bis 2024 einschließlich der 
Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre 

 

2.3.2. Organisationsgrad, Vereinsgrößen  und Angebotsstrukturen  

Die Größe der kreisansässigen Sportvereine differiert erheblich. Kleinen Vereinen mit nur einer 
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Vereinsgröße  Anzahl der Vereine  

Vereine bis 30 Mitglieder 42 

Vereine 31 bis 100 Mitglieder 77 

Vereine 101 bis 300 Mitglieder 55 

Vereine 301 bis 500 Mitglieder 9 

Vereine über 500 Mitglieder  2 

Summe  185 

Tabelle 7: Zuordnung der aktuellen Mitgliederstärke der Sportvereine im Ilm-Kreis in Kategorien ((Stand 01.01.2024) 

Die 5 mitgliederstärksten Vereine im Ilm-Kreis sind 

Verein  Mitgliederzahl  

Thür. Gesundheitssportverein e.V. 566 

SV TU Ilmenau e. V. 538 

SV 09 Arnstadt e. V. 428 

SABacademy Ilm-Kreis e.V. 419 

SG Motor Arnstadt e.V. 394 

Tabelle 8: Mitgliederstärkste Sportvereine im Ilm-Kreis (Stand 01.01.2024) 

In den 185 Sportvereinen werden gegenwärtig 79 Sportarten betrieben. Das Spektrum reicht vom 
Fußball mit insgesamt 4.395 Mitgliedern bis hin zum Mountainbike mit nur einem Mitglied. 

Sportart  Mitglieder  Prozentualer Anteil  

Fußball 4.395 23,30 

Turnen/Gymnastik 1.339 7,00 

Leichtathletik 972 5,08 

Behindertensport 933 4,88 

Volleyball 865 4,52 

Skisport 697 3,65 

Kegeln 643 3,36 

Fitness 590 3,09 

Reitsport 588 3,08 

Schießsport 587 3,07 

Tabelle 9: Anteil der 10 mitgliederstärksten Sportarten im Ilm-Kreis (Stand 01.01.2024) 
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Neben den im Landessportbund Thüringen e. V. organisierten Sportvereinen sind eine Reihe weiterer 
Vereine und privater Anbieter auf dem Sportsektor aktiv. Zudem verstärkt sich der Trend weg vom 
organisierten hin zum individuellen Sporttreiben. 

2.3.3. Entwicklung des G eschlechterverhältnis ses in den Sportvereinen 

Auch der Sport ist aus der Geschichte heraus noch heute durch das traditionelle Rollenbild geprägt. 
Aus Abbildung 5 wird deutlich, dass sich in den Sportvereinen deutlich mehr männliche (61,45 %) als 
weibliche Mitglieder (38,55 %) engagieren, was sich insbesondere in den ländlich geprägten 
Planungsbereichen widerspiegelt. 

 
Abbildung 7: Geschlechterverhältnis von Sportvereinsmitgliedern im Zeitraum von 2004 bis 2024 (Stand 01.01.2024) 

 

2.3.4. Inklusion von Menschen mit Behinderungen 

Für Menschen mit Behinderung(en) sind sowohl beim Schulsport, dem Trainings- und 
Wettkampfbetrieb der Sportvereine als auch beim individuellen Sporttreiben an Sport- und 
Nebenanlagen geeignete Voraussetzungen zu schaffen, um ihnen die Teilhabe an Sport- und 
Bewegungsangeboten bestenfalls ohne Einschränkungen zu ermöglichen. 

Im Landkreis halten nicht nur Sportvereine wie die SG Einheit Arnstadt e.V., der Kraftsport- und 
Fitnessverein Ichtershausen e.V., der 1. Herz- und Rehabilitationssportverein Arnstadt e.V., der 
Ringkampf- und Sportverein Ilmenau e.V. sowie der SV TU Ilmenau e.V. entsprechende Angebote 
vor, sondern auch die Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau und verschiedene Selbsthilfegruppen. 

2.3.5. Sport und Bewegung in Kindertagesstätten und Schulen  

Bewegungserfahrungen sind gerade in der frühkindlichen Entwicklung unerlässlich, um die 
Wahrnehmung sowie die kognitive, emotionale und soziale Entwicklung zu fördern. Das Kinder immer 
häufiger körperliche Auffälligkeiten bzw. Defizite in der Haltung, Wahrnehmungsfähigkeit, 
Koordination und Beweglichkeit aufweisen, ist ebenso sichtbar wie Übergewicht und körperliche 
Trägheit. Daher muss Bewegung ein selbstverständlicher Bestandteil kindlichen Alltags sein, wozu 
insbesondere Kindertageseinrichtungen und Grundschulen einen wesentlichen Beitrag leisten 
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können. Geeignete Raumkonzepte sind dabei ebenso notwendig wie Bewegungs- und 
Spielmöglichkeiten im Freien sowie die Nutzung von Sportstätten. 

Kindertageseinrichtungen, Grund-, Regel- und Gemeinschaftsschulen sowie Gymnasien haben die 
Möglichkeit, durch über den Landessportbund Thüringen e.V. geförderte Kooperationen mit 
Sportvereinen ihre Sport- und Bewegungsangebote innerhalb des Schulalltags zu erweitern. Im 
Umkehrschluss profitieren die Sportvereine von den Kooperationen durch gemeinsame 
Sportstättennutzung, die breite Bekanntmachung der jeweiligen Vereinsangebote in den 
Einrichtungen und bei den Eltern sowie einen Zuwachs an Mitgliedern. 

Jahr  
Anzahl  

Kooperationen  
insgesamt  

davon mit 
Kindertages -

stätten  

davon 
mit GS  

davon 
mit RS  

davon 
mit TGS  

davon 
mit GYM  

2014 78 28 38 3 4 5 

2015 64 26 33 0 2 3 

2016 61 23 31 1 2 4 

2017 55 21 27 2 0 5 

2018 53 21 28 0 0 4 

2019 38 18 14 0 2 4 

2020 49 18 25 0 2 4 

2021 33 13 16 0 2 2 

2022 45 19 19 0 3 4 

2023 48 22 19 0 3 4 

2024 67 21 26 1 2 17 

Tabelle 10: Kooperationen von Sportvereinen mit Kindertagesstätten und Schulen von 2014 bis 2024 
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3. Sportstättenb estand  und -bedarf in 8 Planungsbereichen  

Alle nutzbaren Sportflächen wurden durch Vorortbegehung einer quantitativen und qualitativen 
Analyse unterzogen, so dass auf dieser Grundlage eine Bilanzierung vorgenommen wurde, die die 
infrastrukturellen Bedarfe des Schul- und Vereinssports weitestgehend widerspiegeln. 

Sportanlagen in Trägerschaft des Landkreises wurden in den Bestandstabellen hellblau hinterlegt. 

3.1. Planungsbereich 1: Stadt Ilmenau  

1. Bestand  
Sportplätze/ Kleinspielfelder/Bolzplätze  

Anlage  Länge  Breite  m2 
BZS 

T
rä

ge
r 

Bauj.  Erläuterung  
1 2 3 4 

Stadion Hammergrund, 
Schleusinger Allee         K  Generalsanierung 2014/15 

GSF Rasen 105 68 7.140 X    K   
400 m-Rundbahn Typ C 
(4 Rundbahnen und 6 x 100m; 
Kunststoff) 

    0 X    K  
2 x Kugelstoßen 
2 Weitsprunganlagen (6 Bretter) 

GSF (Kunstrasen) 96 58 5.568 X    K 2002/ 
2003 

Sanierung 2014/15 
Flutlicht 

KSF (Kunstrasen) 55 30 1.650 X    K   

KSF (Kunstrasen) 25 12 300 X    K   

KSF (Bitumen) 26 17 442 X    K  Basketball 

KSF (Bitumen) 21 11 231 X    K  Basket-, Fuß- und Handball 

KSF (Bitumen) 21 11 231 X    K  Basket-, Fuß- und Handball 

KSF (Zement) 40 20 800 X    K  Rollhockey 

Funktionsgebäude        X  K  Sanierung Fassade 2004 
Duschen 2005/2006 

Beach-Volleyballplatz (Freibad) 16 8 128  x   K   

   16.490        

Sportplatz des Friedens,  
Unterpörlitzer Straße            

GSF (Tenne) 97 60 5.820    X K   
337 m Rundbahn 
(3 Bahnen, Tenne)         X K  LA-Anlagen: 2 x Weit 

KSF (Rasen) 40 30 1.200    X K   

Funktionsgebäude       X   K   
   7.020        

Stadion TU Ilmenau, Ehrenberg            

GSF (Rasen) 105 68 7.208  X   TU   
400 m Rundbahn Typ C 
(4 Bahnen) Kunststoff       X   TU 2000 Sanierung 2011 

LA-Anlagen     X   TU  6 x 100 m, 2 x Weit, 1 x Kugel, 
Hoch 

3 Tennisplätze (Kunstrasen)     2.004  X   TU   

Beach-Volleyballplatz 16 8 128 X    TU 2006 TT 

KSF (Tenne) 50 25 1.250  X   TU 2006  

   10.590        

KSA Am Stollen  
Langewiesener Str.         1993  

KSF (Kunststoff) 40 20 800 X    K  Basketball, Fußball 
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Anlage  Länge  Breite  m2 
BZS 

T
rä

ge
r 

Bauj.  Erläuterung  
1 2 3 4 

2 Tennisplätze (Kunststoff)     1.276 X    K  Belagsreparatur 2009 

KSF (Rasen) 18 9 162  x   K  Umwandlung in ein Beach-
Volleyballfeld voraussichtl. 2026 

KSF (Rasen) 37 15 555  X   K  Fußball 

LA-Anlagen     X   K  4 x 60 m, 2 x Weit, 1 x Kugel 

Funktionsgebäude       X   K   

   2.793        

KSA Ziolkowskistr .           

KSF (Kunststoff) 45 34 1.530  X   K  Hand- u. Basketball, Tennis 

KSA Eichicht  
KSF (Tenne) 40 26 1.040 X    K 1999 Fußball, Basketball 

Sanierung Tenne/Zaun 2013 
Freie Schule „F. v. Assisi“ 
Ilmenau            

KSF (Tenne) 17 10 170   X  V   

KSF (Tenne) 20 7 140   X  V   

Volleyballfeld 18 9 162   X  V   

   472        

Tennisplätze „ Am Ritzebühl “            

5 Tennisplätze (Tenne)     3.340 X    K   

Funktionsgebäude       X    K   
GYM „Goetheschule“  
Haus I  
Herderstr. 44, Ilmenau 

       Lk   

KSF (Kunststoff) 47 22 1.034   X    Volley, Basket-, Hand- und Fußball, 
Sanierung erforderlich 

LA-Anlagen        X    
2 x 50 m, 3 x Weit 
Sanierung erforderlich 

GYM „Goetheschule“   
Haus II  
Karl-Liebknecht-Str., Ilmenau 
KSF (Bitumen) 

    X   LK  2 Basketball (Pflaster) 

GS „K. Zink“  
Karl-Zink-Str., Ilmenau 
KSF (Kunststoff) 

25 11 275 X    LK 2010 Basketball (mobil), Volleyball 

RS „H. Hertz“  
Ziolkowskistr. 27, Ilmenau 
KSF (Kunstrasen) 

24 11 264 X    LK 2007 Fußball 

GS „Ziolkowski“  
Ziolkowskistr. 14, Ilmenau 
KSF (Kunststoffpflaster) 
LA-Anlagen (Kunststoff) 

15 10 150 X    LK 2020 
Fußball 
2 x 50 m; 2 x Weit 
TT 

OT BÜCHELOH             

KSF (Bolzplatz Rasen) 48 30 1.440 X    K   

OT FRAUENWALD             

GSF (Rasen) 100 60 6.000  X   K   

GSF (Rasen) 94 60 5.640  X   K   

2 Tennisplätze (Kunstsandrasen)     1.276 X     1993  

   12.916        

OT GEHREN               

GSF (Rasen) 
Töpfergasse 25 100 68 6.800 X    K 1999/ 

2000  
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Anlage  Länge  Breite  m2 
BZS 

T
rä

ge
r 

Bauj.  Erläuterung  
1 2 3 4 

GSF (Rasen) 105 73 7.665 X    K   

KSF (Volleyballplatz) 18 9 162 X    K  Erweiterung um Basketball 
voraussichtl. 2025/2026 

Funktionsgebäude     X   K   

KSF (Kunststoff) 
Zwetschgenallee 25 13 325 X    K 2008 Aktivspielplatz 

   14.952         

GS „T. Müntzer“  
Ilmenau OT Gehren 
LA-Anlagen (Kunststoff) 

    X   LK  2 x 50 m, Weit 

OT GRÄFINAU-ANGSTEDT               

GSF (Rasen) 
Wiesengrund 103 59 6.077  X   K    

KSF (Tenne) 61 40 2.440   X  K 1998 Umbau in KSF 2025 

Funktionsgebäude        K   

KSA Hinter den Gärten            

KSF (Kunststoff) 42 26 1.092 X    K  Fuß-, Hand- u. Basketball, Tennis, 
LA 

LA-Anlagen (Kunststoff)      X    K  3 x 75 m, 3 x Weit; 2 x Kugel 

2 Tennisplätze (Tenne)     1.276 X    K 2004 Sanierung Belag 2023 

   10.885        

OT HEYDA           

GSF (Rasen) 
Am Sportplatz 86 54 4.644  X   K  Sanierung 1997 

Funktionsgebäude       X    K   

OT JESUBORN           

KSF (Bolzplatz Rasen) 40 32 1.280  X   K  Basketballkorb, TT 

Volleyballplatz (Rasen) 18 9 162  X   K   

   1.442        

OT LANGEWIESEN           

GSF Rittersbach  
(Bolzplatz Rasen) 
Friedrich-Eck-Str.  

102 65 6.630  X   K  Sport- und Freizeitfläche 

Sportzentrum "In den Folgen"              

GSF (Kunstrasen) 100 63 6.300 X    K 2017 2024 Umrüstung auf LED 

KSF (Kunststoff) 40 20 800 X    K 1995/ 
1996 Sanierung 2021 

Funktionsgebäude 
(Anbau Sporthalle)    X    K 2019/ 

2020  

LA-Anlagen (Kunststoff)       X   K  6 x 110 m; 3 x Weit; 2 x Kugel 

2 Tennisplätze 
(Kunstsandrasen)     1.276  X   K 1995/ 

1996 Sanierung 2025 geplant 

     15.006         

OT MANEBACH                

GSF (Rasen) 
Kammerberg 103 62 6.386  X   K  Flutlicht 

KSF (Kunststoff) 40 20 800 X    K 1994  

Beach-Volleyballplatz 16 8 128 X    K 2018  
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Anlage  Länge  Breite  m2 
BZS 

T
rä

ge
r 

Bauj.  Erläuterung  
1 2 3 4 

Funktionsgebäude     X   K    

   7.314        

OT MÖHRENBACH               

KSF (Rasen) 87 56 4.872  X   K   
Funktionsgebäude       X K   
OT OBERPÖRLITZ               

Bolzplatz (Rasen) 26 28 728  X   K   

OT OEHRENSTOCK              

GSF (Rasen) 98 62 6.076  X   K   

Funktionsgebäude      X    K 1995  

KSF (Tenne) 30 20 600  X   K  Volley-, Basketball 

   6.676        

OT PENNEWITZ               

GSF (Rasen) 90 56 5.040  X   K   

Funktionsgebäude    X    K   

OT RODA              

KSF (Kunstrasen) 
Am Kupferberg 

32 16 512  X   K  Reparatur 2004 

OT STÜTZERBACH             

GSF (Rasen) 
Lauersberg 91 59 5.369  X      

Funktionsgebäude   0  X      

KSF (DFB-Bolzplatz)  
Schule 20 13 260 X     2008/ 

2009  

LA-Anlagen 
Schule       X    

Weitsprung, 2 x 50 m 
Neuanlage im Rahmen des 
Ersatzneubaus Schulsporthalle 

Beach-Volleyballfeld 
Naturbad 16 8 128 X       

   5.757        

OT UNTERPÖRLITZ              

GSF (Rasen) 96 56 5.376  X   K   

KSF (Rasen) 50 33 1.650  X   K   

Funktionsgebäude    X      Neubau 2024 

   7.026        

OT WÜMBACH              

KSF (Rasen) + Bogensportplatz 
Brenner 

81 60 4.860  X   K  
Umbau in Bolzplatz, Bogen- 
Schießanlage und Anlage 
Fitnessgeräte voraussichtl. 2025 

gesamt    149.068        
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Sporthallen  

Anlage  Länge  Breite  m2 ÜE 
BZS 

T
rä

ge
r 

Bauj . Erläuterung  
1 2 3 4 

„Ilm -Sporth alle“  
Richard-Bock-Str. 10 
Ilmenau 45 27 1.215 3,0  X   LK 1996 

Erneuerung Sportboden 
2023; Sanierung Dach 
(Lichtkuppel 2025) und 
Sanitär erforderlich 

Gymnastikraum 12 12 144 0,4  X      

Judoraum     100 0,2  X      

Campus -Sporthalle  
Ehrenbergstr. 51 
Ilmenau 

45 27 1.215 3,0 X    LK 2004/ 
2005  

Kraftraum     82 0,2 X       

Ilmotion-Fitnessraum     72 0,2 X       

Gymnastikraum     160 0,4 X       

Sporthalle „Am Stollen“  
Am Stollen 3 
Ilmenau 

42 24 1.008 2,5 X    LK 1972 Generalsanierung 2013/2014 

Sporthalle GS „Karl Zink“  
Karl-Zink-Str. 14 
Ilmenau 

19 11 209 0,5   X  LK 1900 
letzte Sanierung 1996, 
Generalsanierung 
erforderlich 

Sporthalle G YM 
„Goetheschule“ Haus II  
Karl-Liebknecht-Str. 6 
Ilmenau 

17,5 10 175 0,4 X    LK 1897 Sanierung Sanitär 2004 

Sporthalle GS „Ziolkowski“  
Ziolkowskistr. 14 
Ilmenau 

29,5 15 443 1,1   X  LK 1980 
Teilsanierung 1996/1997; 
Generalsanierung 
erforderlich 

Sporthalle  RS „Heinrich Hertz“  
Ziolkowskistr. 27 
Ilmenau 

29,5 15 443 1,1 X    LK 1980 Generalsanierung 2006/2007 

"Schobse -Sporthalle"  
GS „T. Müntzer“ 
Michael-Bach-Str. 6 
Ilmenau OT Gehren 

44 22 968 2,5  X X  LK 1996 Dachsanierung erforderlich, 
Sportboden, Heizung, Sanitär 

Gymnastikraum     50 0,1  X      

Sportha lle GS „J.J.W. Heinse“  
In den Folgen 35 
Ilmenau OT Langewiesen 

30 15 450 1,1 X    LK 1988 Generalsanierung 2010/2011 

Sporthalle GS „Am Rennsteig“  
Oberstr. 2a 
Ilmenau OT Stützerbach 

27 15 405 1,0 X    LK  Ersatzneubau 1-Feld-Halle 
bis Anfang 2026 

Sporthalle Freie Schule „F.v. 
Assisi“  
Humboldtstr. 2 
Ilmenau 

20 15 300 0,7 X    V 2017 keine öffentliche Nutzung 

Sporthalle „Am Lindenberg“  
Prof.-Deubel-Str.  
Ilmenau 

24 11,6 278 0,7 X    K  Umrüstung LED und Heizung 
erfolgt 

Sportsaal  Frauenwald  
Zum Riesenhaupt 13 
Ilmenau OT Frauenwald 

16,5 7,5 124 0,3  X   K 1972 barrierefreier Zugang und 
Trockenlegung Keller geplant 

Mehrzweckhalle „Georg 
Juchheim“  
Hinter den Gärten 42 
Ilmenau OT Gräfinau-Angstedt 

30 13 390 1 X X   K 1983 Modernisierung Sanitär und 
Heizung geplant 

Sporthalle  Heyda  
Angergasse 8 
Ilmenau OT Heyda 

18 11 198 0,5 X    K 1981  
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Anlage  Länge  Breite  m2 ÜE 
BZS 

T
rä

ge
r 

Bauj . Erläuterung  
1 2 3 4 

Sporthalle  Manebach  
Kammerberg 36 
Ilmenau OT Manebach 

28 20 560 1,4 X    K 2000/ 
2001 

Sanierung Oberlichter 
(Dachanbau) und Fassade 
geplant 

Boxhalle  Manebach  
Goethestr. 40a 
Ilmenau OT Manebach 

15 8 120 0,3 X    K 1959  

Sporthalle  Unterpörlitz  
Martinrodaer Weg 3 
Ilmenau OT Unterpörlitz 

21 15 315 0,8 X    K 1997 
Dachsanierung und Mach-
barkeitsstudie für eine bau-
liche Erweiterung geplant 

Gesamt      9.424 23,4         

Bäder  

Anlage  Länge  Breite  m² 
BZS 

T
rä

ge
r 

Bauj.  Erläuterung  
1 2 3 4 

Schwimmhalle  
Karl-Liebknecht-Str. 34 
Ilmenau 

       K 
2018  
bis 

2020 
 

Schwimmerbecken 25,0 16,5 412,5 X      6 Bahnen 
Tiefe 1,36 bis 1,80m 

Lehrschwimmbecken 16,6 8 132,80 X      
2 Wasserspeier,  
3 Massagedüsen 
Tiefe bis 1,35m (Hubboden) 

Kleinkinderbecken   40,15 X      
mit Rutsche, Wasserkanone 
und Wasserschleier 
Tiefe 0 bis 0,25m 

Sprungbecken 
Verbindung zum Sportbecken 

10,75 
 
 

7,3 
 
 

78,48 
20 X      Sprungbretter 1m, 3m 

Tiefe 2,0 bis 3,96 m 

gesamt (gerundet)    684        

Sport - und Freizeitbad 
Hammergrund  
Schleusinger Allee 

       K  Umbau zum Sport- u. 
Freizeitbad 1996/97 

Schwimmerbecken 
Nichtschwimmerbecken 
Sprungbereich (konisch) 
Mutter-Kind-Bereich 

  715 
875 
284 

40 
 

    K  

Edelstahlbecken, beheizt 
5 x 25 m Bahnen, 3 x 50 m 
Bahnen 
Sprungtürme 1, 3 und 5m 
Wasserrutsche 73m, 3 Röh-
renrutschen, Neptunrutsche 

Funktionsgebäude     X X  K  Dach- und energetische 
Sanierung geplant 

gesamt      1.914        

Badegewässer  
OT Stützerbach  
Taubachstr. 

85 75 6.375 X    K  
Sanierung 2022/2023 
Umkleiden 
Kinderspielplatz 

Funktionsgebäude      X  K  Sanierung geplant 

gesamt      8.973          
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Sondersportanlagen  

Anlage  Länge  Breite  m² 
BZS 

T
rä

ge
r 

Bauj.  Bemerkungen  
1 2 3 4 

Städtische Kegelbahn 
Hammergrund 
Schleusinger Allee 13a 

   X    K  
4-Bahnenanlage Automatik 
Sanierung 1997 
Sanierung Anläufe 2014 

Schießsportanlage 
Bücheloher Str.     X   K  

6 x 25 m Pistole 
15 x 50 m Kleinkaliber 
8 x 10 m Luftdruck 
Sanierung Pistolenstand/ 
Kugelfang 2014 

Rennschlittenbahn  
„Wolfram Fiedler“ 
Steinstr. 61 

    X   K 1989 

460 m Länge, 12 % Gefälle 
Oberflächenversiegl. 1994 
Teilsanierung 2003 
Umbau Kurve 7 2005 
Rodelaufzug 2006 
Lärmemission laufend 

Eishalle 
Karl-Liebknecht-Str. 34 60 30 1.800 X    K 2006/ 

2007 1.500 Zuschauerplätze 

Eisstockplatz 
Waldstr. 40 15 600 X    K 1959 4 Wettkampfbahnen 

Skilift/Abfahrtshang 
Waldstr.     X   K  2 Schlepplifte (50 m/350 m 

Vereinsschlepplift 900 m 
Skateranlage 
Sportplatz Unterpörlitzer Str.     X   K 1999  

Skateranlage 
Stadion Hammergrund    X    K   

Mountainbike-Trailpark 
Lindenberg 2,9 km   X    K 2024 

Playline; Bau weiterer 3 
Strecken (Flowtrail, Single-
Trail und Bergaufstrecke) in 
Jahresabschnitten 

Billardzentrum 
Weimarer Str. 74    X    K 2019/ 

2020  

Hundesportplatz 
Oehrenstöcker Landstr. 

          

Bouleplatz 
Wetzlarer Platz    X    K 2018  

Bowlingcenter (IBC)  
Ziolkowskistr. 16    X    P 1998 8 Bahnen 

4 Squash-Courts 
Fitnessclub „Sunshine“ 
Bahnhofstr. 21        P   

Fitnesscenter Fit for 24 
Erfurter Str. 38        P  Eröffnung 2009 

Sport- und Leistungszentrum 
Thüringen (SLZ) 
Am Vogelherd 10 

       P   

Tanzzentrum In Takt 
Karl-Liebknecht-Str. 34        P  Mietvertrag Eishalle 

OT FRAUENWALD            

Kegelbahn 
Hotel „Rennsteighütte“ 
Nordstr. 121 

       P  2-Bahnenanlage 

OT GEHREN           
Kegelbahn 
Großbreitenbacher Str. 18 

       P  2 Bahnen 

Inlinerbahn 
Zwetschgenallee 

  
  X   K  Aktivspielplatz 

OT GRÄFINAU-ANGSTEDT           
Kegel bahn  
Marktplatz 9a    X     1955 2-Bahnenanlage mit 

Kegelheim 
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Anlage  Länge  Breite  m² 
BZS 

T
rä

ge
r 

Bauj.  Bemerkungen  
1 2 3 4 

Umbau 1973-1975 zur 4-
Bahnenanlage mit Automatik 
1991/1992 Erneuerung 
Kegelbahntechnik 
1996/1997Erneuerung 
Heizung und Wasser 
2017 Umbau zur Segment-
bahn und Erneuerung 
Technik 

OT LANGEWIESEN           

Kegelbahn 
Friedrich-Eck-Str. 14A    X    K  4-Bahnenanlage Automatik  

Sportzentrum "In den Folgen"         K 1995/ 
1996  

Skateranlage    X    K   

Bogenplatz 75 20 1.500  X   K   

Hundesportplatz   2.400 X    K   

Bouleplatz 
Felsenkellerpark   300  X  K K 2010  

Sport- und Freizeitclub MYGYM 
Obere Hauptstr. 28        P  Squash, Fitness, Sauna, 

Solarium 
OT MANEBACH            
Kegelbahn 
Goethestr. 40    X    K  2–Bahnenanlage Automatik 

Pumptrack    X    K 2022  
Endlaich-Sportpark (Fitnesspark) 
Schmücker Str. 

   X    K 2021  

Anschubstrecke Rennrodeln    X    K   

Chalistenics-Anlage    X     2024  

Yoga-Plattform    X     2024  

OT OBERPÖRLITZ           
Reithalle 
Unterpörlitzer Landstr. 54 40 20 800 X    P  Reiterhof 

Reithalle 40 20 800 X    P  Reiterhof 

Reitplatz 85 40 3.400 X    P  Reiterhof 

OT PENNEWITZ           
Flugplatz 
Buchenberg 1        V/

P   

OT STÜTZERBACH           

Nostalgie -Kegelbahn  
Papiermühlenstr. 1        K  1-Bahnenanlage 

OT UNTERPÖRLITZ           

Fitnesscenter "Top in Form" 
Hohe Str. 2e 

       P  

Eröffnung 1997 in der 
Ziolkowskistr. 
Umzug 2023 nach Ilmenau 
OT Unterpörlitz 
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2. Bestand Kernsportstätten  

a) Sportplätze, Kleinspielfelder und Bolzplätze (ungedeckte Sportanlagen) 

Anlage  Anzahl  
davon in 

Trägerschaft des 
Landkreises  

davon in 
Trägerschaft der 
Kommunen oder 
sonstiger Träger  

Summe nutzbare  
Sportfläche 

(netto) 

Flächen aller Großspielfelder ab 
4.050 m² Nettospielfläche bzw. 45 x 
90 m Spielfeldgröße 

19 0 19 113.471 

Fläche aller Kleinspielfelder ab 800 
m² Nettospielfläche bzw. 968 m² 
Bruttospielfläche 

15 1 14 18.806 

Fläche aller Kleinspielfelder unter 
800 m² Nettospielfläche 39 3 36 16.791 

Summe aller nutzbaren 
ungedeckten Sportflächen  73 4 69 149.068 

Bewertung Sportplätze, Kleinspielfelder und Bolzplätze ( ungedeckte Sportanlagen ) 

Anlage  
Bauzustandsstufe  

1 
Anteil  
in % 2 

Anteil  
in % 3 

Anteil  
in % 4 

Anteil  
in % 

Flächen aller Großspielfelder ab 
4.050 m² Nettospielfläche bzw. 45 x 
90 m Spielfeldgröße 

5 - 13 - 0 - 1 - 

Fläche aller Kleinspielfelder ab 800 
m² Nettospielfläche bzw. 968 m² 
Bruttospielfläche 

8 - 4 - 2 - 1 - 

Fläche aller Kleinspielfelder unter 
800 m² Nettospielfläche 24 - 12 - 3 - 0 - 

BZS aller nutzbaren ungedeckten 
Sportflächen inkl. prozentualer 
Verteilung  

37 50,68 29 39,73 5 6,85 2 2,74 

b) Sporthallen ( gedeckte Sportanlagen) 

Anlage  Anzahl  
davon in 

Trägerschaft des 
Landkreises  

davon in 
Trägerschaft der 
Kommunen oder 
sonstiger Träger  

Summe nutzbare  
Sportfläche 

(netto) 

Sporthallen ab 800 m² 4 4 0 4.406 

Sporthallenfläche 405 bis 799 m² 5 4 1 2.301 

Sporthallenfläche unter 405 m² 15 8 7 2.717 

Summe aller nutzbaren 
ungedeckten Sportflächen  24 16 8 9.424 

Die 24 gedeckten Kernsportanlagen im PLB 1 beinhalten insgesamt 5 Sportnebenräume in der 
Campus- und der Ilm-Sporthalle. 
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Bewertung  Sporthallen (gedeckte Sportanlagen) 

Anlage  

Bauzustandsstufe  

1 
Anteil  
in % 2 

Anteil  
in % 3 

Anteil  
in % 4 

Anteil  
in % 

Sporthallen ab 800 m² 2 - 2 - 0 - 0 - 

Sporthallenfläche 405 bis 799 m² 4 - 0 - 1 - 0 - 

Sondersporträume unter 405 m² 10 - 4 - 1 - 0 - 

BZS aller nutzbaren gedeckten 
Sportflächen inkl. prozentualer 
Verteilung  

16 66,67 6 25,0 2 8,33 0 0,0 

Sportfreianlagen  

Auf dem Gelände des Sportplatzes Hammergrund sollen durch Erarbeitung einer 
Nutzungskonzeption für das Funktionsgebäude die Nutzungsmöglichkeiten optimiert sowie das 
Gebäude umgestaltet und saniert werden. Für eine mögliche Wiederinbetriebnahme des 
Sprecherturms durch statische Probleme wird nach einer umsetzbaren Lösung gesucht. 

Die Stadt Ilmenau plant, den Sportplatz des Friedens inklusive aller Nebenanlagen umzugestalten 
und damit eine multifunktionale und altersunabhängige Nutzung insbesondere für den Roll- und 
Radsport zu erreichen. 

Die Außen-Sportanlagen der Technischen Universität (Sportplatz, Tennisplätze und Rundlaufbahn) 
sind durch den hohen Auslastungsgrad so beansprucht, dass Sanierungsmaßnahmen für den 
Weiterbetrieb notwendig sind. 

Der Tennisverein 1920 Ilmenau e.V. plant den Bau eines Brunnens zur Senkung der Wasserkosten 
sowie Sanierungsmaßnahmen am Vereinsheim 

Am Sportplatz im Ortsteil Gehren sind die Neuanlage von Basketballkörben sowie die grundhafte 
Instandsetzung des Sportplatzgebäudes vorgesehen. 

Im Ortsteil Gräfinau-Angstedt wird im Zeitraum 2024/2025 der Trainingsplatz auf Wettkampfgröße 
erweitert, um einen möglichst ganzjährigen Trainings- und Spielbetrieb zu gewährleisten und die 
Verletzungsgefahr zu minimieren. Eine Förderzusage des Landes Thüringen liegt bereits vor. 

Das bisherige Großspielfeld in der Friedrich-Eck-Str. im OT Langewiesen wird nach dem Neubau des 
Kunstrasenplatzes neben der Sporthalle jetzt als Sport- und Freizeitfläche genutzt. 

Der Landkreis baut am Schulstandort im OT Stützerbach im Zuge des Ersatzneubaus der 
Schulsporthalle die bisherigen Leichtathletikanlagen neu. 

Der SV 08 Oehrenstock e.V. plant im OT Oehrenstock die Neuanlage eines Fitnessparcours und 
einer Volleyballanlage sowie Sanierungsmaßnahmen am Vereinsheim. 

Sporthallen  

Bei Betrachtung der ganzjährigen Sporthallennutzung durch staatliche Schulen, Vereine, 
Volkshochschule und weitere Interessenten ist die Sporthallenfläche in Ilmenau bedarfsgerecht und 
in diesem Umfang zu erhalten. 

Mit dem Ersatzneubau der Schulsporthalle im OT Stützerbach werden durch den Landkreis optimale 
Bedingungen für den Schul- und Vereinssport geschaffen. 
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Die Schobse-Sporthalle im Ortsteil Gehren hat sich zum sportlichen Zentrum für den SV Gehren 1911 
e. V., Sportvereine aus dem Umland, die Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau und dem ortsansässigen 
Träger der Jugendpflege entwickelt. 

Für die Sporthalle im OT Manebach ist die Sanierung des Dachanbaus notwendig. 

Der Sportraum Frauenwald wird schrittweise inkl. eines barrierefreien Zugangs saniert. 

Durch eine Machbarkeitsstudie soll geklärt werden, ob für die Sporthalle Unterpörlitz eine bauliche 
Erweiterung möglich ist.  

Mit dem geplanten Neubau der Sporthalle im Ortsteil Langewiesen – 4. BA Kultur- und Sportzentrum 
Langewiesen - durch die Stadt Ilmenau sollen sich die Bedingungen insbesondere für die 
Bogensportler und Fußballer des TSV 1865 Langewiesen e.V., den Tennisclub Langewiesen e.V. 
sowie den Dartverein wesentlich verbessern. 

Für den Sportraum der Freien Schule „Franz von Assisi“ ist keine öffentliche Nutzung vorgesehen, so 
dass die Fläche lediglich im Bestand und für den Schulbedarf berücksichtigt wurde. 

Bäder  

Mit dem Ersatzneubau der Schwimmhalle in zentraler Lage entstand eine moderne Sport- und 
Freizeitstätte, die von der Landesenergieagentur des Freistaats Thüringen den 1. Platz beim 
Thüringer Energieeffizienzpreis 2020 sowie 2020/2021 im Rahmen des Thüringer Staatspreises für 
Baukultur mit dem Sonderpreis Holzbau ausgezeichnet wurde. Aktuell werden für die großen 
Glasflächen Vogelschutzmaßnahmen geplant. 

Im Freibad sind Umbauten am Eingangsbereich sowie die Sanierung des Funktionsgebäudes, der 
Außenduschen und des Vorwärmbeckens geplant 

Sondersportstätten  

Für die sportliche Betätigung der Mountainbiker sowie die zukünftige Organisation und Ausrichtung 
weiterer hochkarätiger Downhill-Events ist der weitere Ausbau des Mountainbike-Trailparks am 
Lindenberg geplant. Nach Fertigstellung der ersten Strecke 2024 soll der Park in den kommenden 
Jahren um drei weitere Strecken – die letzte davon als Bergaufpassage - erweitert werden. 

Der ganzjährige Betrieb der Rennschlittenbahn „Wolfram Fiedler“ setzt die Schaffung von Zufahrten 
voraus, um die eigentliche Sanierung der Rodelbahn zu ermöglichen. Die Funktionsgebäude sollen 
für die zukünftige Nutzung so zugeschnitten werden, dass u. a. Zeitnahme, Funktionsräume und 
Lagermöglichkeiten effizient vereint werden können. Darüber hinaus ist eine Umgestaltung des 
Umfeldes angedacht. 

Die Eishalle soll auf LED-Beleuchtung umgestellt sowie die Installation einer PV-Anlage geprüft 
werden. Zudem ist geplant, die vorhandene Bande für den Parasport umzurüsten. 

Der Fliegerklub Ilmenau e.V. beabsichtigt, die Flugplatz-Landebahn im Ortsteil Pennewitz mit 
Kunststoffrasterplatten zu befestigen und damit einen weitgehend witterungsunabhängigen 
Flugbetrieb zu ermöglichen. 

  



 

Sportstättenentwicklungsplan Ilm-Kreis, 4. Fortschreibung (2025-2034)  

40 

3.2. Planungsbereich 2: Stadt Arnstadt  

1. Bestand  
Sportplätze/Kleinspielfelder/Bolzplätze  

Anlage  Länge  Breite  m² 
BZS 

T
rä

ge
r 

Bauj.  Bemerkungen  
1 2 3 4 

Friedrich -Ludwig -Jahn -Stadion         K 1950 Sanierung 1997/1998 

GSF (Rasen, Hauptplatz) 105 68 7.140 X       

400 m Rundbahn Typ B 
(Kunststoff, (6 Bahnen) 
 

     X    

8 Sprintbahnen 
4 x Weit- u. 2 x Dreisprung 
und Segmente (Speer, 3 x 
Stabhoch) 

     X     2 x Kugelstoßen (Tenne) 
2 x Hammerwurf/Diskus 

GSF (Rasen) 95 57 5.415 X      Nebenplatz saniert 

Funktionsgebäude           

   12.555        

Tennisanlage  
Rudolstädter Str. 47           

4 Tennisplätze (2x Tenne, 2x 
Hybrid) 
1 Tennisplatz (Kunststoff) 

  
2.672 

 
668 

X    K  
4 Plätze saniert 
Erbbaurechtsvertrag 
Tennisverein 09 Arnstadt 

Funktionsgebäude   0      2004  

   3.340        

Sportplatz Obertunk          1954  

GSF (Kunstrasen) 95 68 6.460   X  K 2009/ 
2010  

GSF (Rasen) 105 68 7.140 X    K 2009/ 
2010  

3 x 100 m-Bahn (Kunststoff)    X    K 2009/ 
2010  

GSF (Kunstrasen) 90 64 5.760 X    K 2021  

Funktionsgebäude    X    K 2021 
bis 2023 Ersatzneubau 

Funktionsgebäude       X K 1953 Pacht Verein 

   19.360        

Sport - und Freizeitanlage Setze          1992  

KSF (Kunststoff) 44 22 968  X   K  2 x Basketball, 
3 x Volleyball 

LA-Anlage (Kunststoff)   0  X   K  

6 x 100 m, 
4 x Weit, 
Rundbahn 1 x 250 m 
2 x Kugel (Tenne) 

KSF (Bitumen) 18 12,5 225  X   K  Basketballplatz / 2x TT 

   1.193        

KSF Prof. -Frosch -Str.  
KSF (Bolzplatz Tenne) 40 30 1.200    X K 1976 Fußball 

Kleinsportanlage Karl -
Liebknecht -Str.  
KSF (Bolzplatz Tenne) 

40 20 800   X  K 1997 Fußball 

Streetballplatz (Bitumen) 20 10 200  X   K   

   1.000        
Hammerecke  
KSF (Bolzplatz Rasen) 46 26 1.196   X  K   
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Anlage  Länge  Breite  m² 
BZS 

T
rä

ge
r 

Bauj.  Bemerkungen  
1 2 3 4 

2 Beach-Volleyballplätze 36 16 576 X    V 2018  

   1.772        

Heinrich -Heine-Str.  
KSF (Bolzplatz Rasen) 41 23 943  X   K   

Schillerstr.  
KSF (Bolzplatz) 35 20 700 X    K 2024 TT, Hand-, Fuß- und 

Basketball 
Rudolstädter Str.  
KSF (Bolzplatz Rasen) 25 12 300   X  K   

Beach-Volleyballplatz 
Sport- und Freizeitbad 18 9 162  X   K   

GS „Geschwister -Scholl -
Schule“  Arnstadt  
KSF (Kunststoff) 

24 15 360 X    LK  1 x Weit 

RS „Am Schloss Neideck“ 
Arnstadt         LK  

Basketballkorb 
Fitnessgerät 
2 x TT 

Staatl. Gymnasium 
„Melissantes“  
KSF (Bitumen) 

45 27 1.215  X   LK  Basket- und Volleyball 

Berufsschulzentrum            

KSF (Volleyball, Tenne) 18 9 162  X   LK   

KSF (Streetball Bitumen) 9 9 81  X   LK   

LA-Anlagen (Tenne)       X LK  
3 x Kugel, Weit, 100 m – 
Anlage gesperrt, 
Ersatzneubau erforderlich 

OT ANGELHAUSEN/  
OBERNDORF           

KSF (Bolzplatz Tenne) 
Hainfeld 40 20 800 X    K 2000 

Fußball 
Generalsanierung 2025 

KSF (Tenne) 20 10 200 X    K 2000 Volley- u. Basketball; TT 
Generalsanierung 2025 

   1.000        

OT BRANCHEWINDA            

KSF (Bolzplatz Rasen) 40 20 800   X  K  Fuß- und Volleyball/TT 

OT DANNHEIM           

KSF (Rasen) 65 30 1.950  X   K  TT 

2 Volleyballfelder (Rasen) 40 20 800  X   K   

Streetballplatz (Pflaster) 5 5 25  X   K   

   2.775        

OT DOSDORF           

KSF (Rasen) 37 25 925  X   K 2002 Fußball, TT 

Streetballplatz (Rasen) 19 11 209   X  K 2002  

   1.134        

OT MARLISHAUSEN            

GSF (Rasen) 
Am Sportplatz 25 98 68 6.664  X   K   

Funktionsgebäude    X    K  Generalsanierung 
2018 bis 2021 

OT NEURODA           

KSF (Bolzplatz Rasen) 
Ilmenauer Str. 28 15 420  X   K  TT-Platte 
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Anlage  Länge  Breite  m² 
BZS 

T
rä

ge
r 

Bauj.  Bemerkungen  
1 2 3 4 

Volleyballplatz (Rasen) 18 9 162  X   K   

   582        

OT REINSFELD           

KSF (Bolzplatz Rasen) 25 15 375  X   K  TT-Platte 

OT RUDISLEBEN           

KSF (Bolzplatz Rasen) 
Ichtershäuser Weg 

50 30 1.500  X   K 2002 TT 

OT SIEGELBACH            

KSF (Bolzplatz Rasen) 40 20 800  X   K 2002  

OT WIPFRA           

GSF (Rasen) 
Emil-Völker-Str. 30 96 65 6.240   X  K   

KSF (Rasen) 40 20 800   X  K   

Funktionsgebäude      X  K   

   7.040        

gesamt    67.013        

Sporthallen  

Anlage  Länge  Breite  m2 ÜE 
BZS 

T
rä

ge
r 

Bauj.  Erläuterung  
1 2 3 4 

Sporthalle RS „Am Schloss“  
Schlossplatz 2 
Arnstadt 

19 10 190 0,5   X X LK  

Grundhafte Sanierung 
notwendig 
Träger: Landkreis; 
Sportarten eingeschränkt 

Sporthalle Gymnasium  
„Melissantes“  
Käfernburgerstr. 2 
Arnstadt 

35 17 595 1,5    X LK 1973 Gesperrt; Ersatzneubau 
einer 3-Feld-Halle geplant 

Sporthalle GS  „L. Bechstein“  
Prof.-Frosch-Str. 26 
Arnstadt 

35 17 595 1,5 X    LK 1987 Generalsanierung 2021 

Sporthalle GS „J. S. Bach“  
Am Plan 1 
Arnstadt 

20 10 200 0,5 X    LK 1903 
Teilsanierung 2001; 
Sanierung erforderlich: 
Sportboden, Heizung 

Sporthalle  
Lindenallee 10 
Arnstadt 

15 10 150 0,4 X    LK 1906 
Sanierung 1997; 
Erneuerung Umkleide/ 
Sanitär erforderlich 

Sporthalle GS „Geschwister 
Scholl“  
R.-Wagner-Str. 6 
Arnstadt 

20 10 200 0,5 X    LK 1911 Generalsanierung 2010 

Sporthalle Berufsschul - 
zentrum  
K.-Liebknecht-Str. 27 
Arnstadt 

35 17 595 1,5 X    LK 1977 
Generalsanierung 2002; 
Sanierung erforderlich: 
Sportboden 

Sporthalle RS „R. Bosch /  
GS „Dr. H. Bielfeld “ 
Goethestr. 32 
Arnstadt 

35 17 595 1,5 X X   LK 1976 

Sanierung 1996; 
Sanierung erforderlich: 
Sanitär/Umkleiden, 
Sportboden 
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Anlage  Länge  Breite  m2 ÜE 
BZS 

T
rä

ge
r 

Bauj.  Erläuterung  
1 2 3 4 

Sporthalle „Hubertus Triebel“  
Käfernburger Str. 2 
Arnstadt 

45 27 1.215 3,0  X   LK 1996 
Sanierung erforderlich: 
Dach, Lichtkuppel, 
Umkleiden, Sportboden 

Judoraum   66 0,2  X      

Kraftraum   36 0,1  X      

Sporthalle GS Europaschule  
Schulstr. 1 
Arnstadt OT Marlishausen 

20 11 220 0,5 X    LK  Generalsanierung 2020 

Sporthalle Hammerecke  19 14 266 0,7 X    K 1897 Generalsanierung 
2017/2018 

Kraftraum 8 4 32 0,1 X    K   

Sporthalle  
Rosenstraße 45 

21 12 252 0,6  X   S 1892  

gesamt    5.207 13,1        

Bäder  

Anlage  Länge  Breite  m2 
BZS 

T
rä

ge
r 

Bauj.  Bemerkungen  
1 2 3 4 

Arnstadt,  
Sport - und Freizeitbad         P 1895 

Baujahr 1895 
1997 bis 1999 Umbau und 
Attraktivierung  

Sportbecken 25 15 375 X      6 x 25 m-Bahnen 

Lehrschwimmbecken 12,5 8 100 X      Tiefe 0,60 bis 1,30 m 

Spaßbecken   200 X        

2 Kinderbecken   38 X        

gesamt      714         

Sondersportanlagen  

Anlage  Länge  Breite  m² 
BZS 

T
rä

ge
r 

Bauj.  Erläuterung  
1 2 3 4 

Rollsportanlage (Bitumen) 
Setze 

250 4 - 6    X X K 1992   

Kickboxhalle 
Ichtershäuser Str. 72     X   P  Mietvertrag Kick-Box-

Team/Firma Hoffmüller 
Schießsportanlage  
„Am Finkenberg“    X    V 1995 

1996 
25 m/50 m/100 m-Bahn 

Funktionsgebäude        V 2000  
Skateranlage (Bitumen) 
Wollmarkt 

  975   X  K 2005  

Mountainbikeanlage Jonastal  
Verkehrserziehungsgarten 600  5.954 X    K 1995  

Fitnessparcour 
Gerapromenade 

   X    K 2019 
ff.  

Trimm-Dich-Pfad 
Alteburg 

   X    K 1993 10 Stationen, 2 km Länge 

Laufstrecken    X    K  3, 5 und 10 km 
ASW-Club  
Quenselstr. 14 

       P 1996  

Fitnessstudio „Dayfit“         P   
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Anlage  Länge  Breite  m² 
BZS 

T
rä

ge
r 

Bauj.  Erläuterung  
1 2 3 4 

Mühlweg 

Positiv Fitness Arnstadt Gmb H 
A.-Paul-Weber-Straße 3 

       P   

Donie’s Personal Studio  
Sondershäuser Str. 2 

       P  in Betrieb seit 2015 

P2 Sport- und Freizeitpark 
Arnstadt 
Parkweg 2a 

  

     P  

Eröffnung 2021 
4 Bowling-Bahnen 
Boulderhalle 
Kinderland 

STRAIGT Performance 
Brauhausstr. 1-3 

       P  Eröffnung 2024 
24h-Fitnesscenter 

Bowlingbahn   
Brauhausstr. 1-3 

   X    P 1997 4 Bahnen 

Reitsportanlage          1965  

Turnierplatz 80 77 6.160  X      

Dressurplatz (Sand) 64 33 2.112   X     

Reithalle  
Dornheimer Weg 60 20 1.200 X     1996/ 

1997 

Tribüne ca. 800 
Zuschauer 
1998 privater Betreiber 

Dressur - und Reitplatz 
Dornheimer Weg 65 90 5.850 X     2002 Vereinsanlage 

OT NEURODA           

Kegelanlage 
Ilmenauer Str. 18 

  
 

  
 X   K  

Umbau 1994/95 
2-Bahnenanlage 
(Automatik)  

OT RUDISLEBEN           

Hundesportplatz           

OT SIEGELBACH            

Mountainbikeanlage 450  3.500  X   K 1997  

 

2. Bestand Kernsportstätten  

a) Sportplätze, Kleinspielfelder und Bolzplätze ( ungedeckte Sportanlagen) 

Anlage  Anzahl  
davon in 

Trägerschaft des 
Landkreises  

davon in 
Trägerschaft der 
Kommunen oder 
sonstiger Träger  

Summe nutzbare  
Sportfläche 

(netto) 

Flächen aller Großspielfelder ab 
4.050 m² Nettospielfläche bzw. 45 x 
90 m Spielfeldgröße 

7 0 7 44.819 

Fläche aller Kleinspielfelder ab 800 
m² Nettospielfläche bzw. 968 m² 
Bruttospielfläche 

13 1 12 13.897 

Fläche aller Kleinspielfelder unter 
800 m² Nettospielfläche 

23 4 19 7.497 

Summe aller nutzbaren 
ungedeckten Sportflächen  43 5 38 66.213 
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Bewertung  Sportplätze, Kleinspielfelder und Bolzplätze (ungedeckte Sportanlagen)  

Anlage  
Bauzustandsstufe  

1 Anteil  
in % 2 Anteil  

in % 3 Anteil  
in % 4 Anteil  

in % 

Flächen aller Großspielfelder ab 
4.050 m² Nettospielfläche bzw. 45 x 
90 m Spielfeldgröße 

4 - 1 - 2 - 0 - 

Fläche aller Kleinspielfelder ab 800 
m² Nettospielfläche bzw. 968 m² 
Bruttospielfläche 

1 - 7 - 4 - 1 - 

Fläche aller Kleinspielfelder unter 
800 m² Nettospielfläche 10 - 12 - 1 - 0 - 

BZS aller nutzbaren ungedeckten 
Sportflächen inkl. prozentualer 
Verteilung  

15 34,88 20 46,51 7 16,28 1 2,33 

b) Sporthallen (gedeckte Sportanlagen)  

Anlage  Anzahl  
davon in 

Trägerschaft des 
Landkreises  

davon in 
Trägerschaft der 
Kommunen oder 
sonstiger Träger  

Summe nutzbare  
Sportfläche 

(netto) 

Sporthallen ab 800 m² 1 1 0 1.215 

Sporthallenfläche 405 bis 799 m² 4 4 0 2.380 

Sondersporträume unter 405 m² 10 7 3 1.612 

Summe aller nutzbaren 
ungedeckten Sportflächen  15 12 3 5.207 

Die insgesamt 15 gedeckten Kernsportanlagen im PLB beinhalten 3 Sportnebenräume in den 
Sporthallen „Hubertus Triebel“ und Hammerecke. 

Bewertung  Sporthallen ( gedeckte Sportanlagen) 

Anlage  

Bauzustandsstufe  

1 Anteil  
in % 2 Anteil  

in % 3 Anteil  
in % 4 Anteil  

in % 

Sporthallen ab 800 m² 0 - 1 - 0 - 0 - 

Sporthallenfläche 405 bis 799 m² 3 - 0 - 0 - 1 - 

Sondersporträume unter 405 m² 6 - 3 - 1 - 0 - 

BZS aller nutzbaren gedeckten 
Sportflächen inkl. prozentualer 
Verteilung  

9 60,0 4 26,67 1 6,665 1 6,665 
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Sportfreianlagen  

Nach dem Neubau des zweiten Kunstrasenplatzes Am Obertunk und des Funktionsgebäudes ist die 
Sanierung des 2009/2010 gebauten Kunstrasenplatzes notwendig. 

Im Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion ist die Sanierung der Kunststofflaufbahn erforderlich, um auch 
zukünftig überregionale Leichtathletik-Veranstaltungen durchführen zu können und das 
Verletzungsrisiko zu minimieren. 

2 der 5 Tennisplätze des Tennissportvereins 09 Arnstadt e.V. wurden 2024 als ganzjährig nutzbar 
umgestaltet, so dass sich damit die Nutzungsmöglichkeiten wesentlich verbessern. 

Die Sportanlage auf dem Rabenhold befindet sich in einem desolaten Zustand und steht daher für 
die Nutzung insbesondere durch den Schulsport nicht zur Verfügung. Obwohl die Stadt langfristig 
eine Generalsanierung der Anlage geplant hat, ist zu prüfen, wie der Lehrplan Leichtathletik 
umgesetzt werden kann. 

Die Leichtathletik-Anlagen des Berufsschulzentrums am Standort Arnstadt sind stark 
sanierungsbedürftig und lassen derzeit keine Nutzung zu. 

Die Schüler der GS „J. S. Bach“, der RS „R. Bosch“ sowie der GS „Dr. H. Bielfeld“ Arnstadt nutzen 
die städtische Sportanlage auf der Setze. Der Europaschule Marlishausen stehen aus Platzgründen 
keine Sportfreianlagen für Leichtathletik oder Sportspiele zur Verfügung. Nutzbar ist lediglich der 
fußläufig erreichbare Sportplatz.  

Sporthallen  

Die Sporthallensituation in Arnstadt ist unbefriedigend. Vier kreiseigene Sporthallen (GS „J. S. Bach“, 
GS „Geschwister-Scholl-Schule“, RS „Am Schloss Neideck“ und Lindenallee) haben aufgrund 
historischer Gegebenheiten keine DIN-Größe, so dass der Schul- und Vereinssport teils nur mit 
erheblichen Einschränkungen durchführbar ist. Die Sporthalle RS „Am Schloss Neideck“ ist zudem 
wegen des fehlenden Prallschutzes für alle Ballsportarten gesperrt.  

Verschärfend kommt hinzu, dass die Sporthalle Käfernburger Str. seit 2021 wegen Baumängeln 
gesperrt ist. Für den geplanten Neubau einer Dreifelderhalle am Standort Gymnasium 
MELISSANTES wurden seitens des Landes bisher keine Fördermittel bewilligt. 

Die Sporthalle Rosenstr. wurde mit Wirkung 1.1.2014 per Erbbaurecht vom Landkreis an das 
Marienstift Arnstadt übertragen und ist neben dem Schulsport der Emil-Petri-Schule nur von einem 
festgelegten (eingeschränkten) Nutzerkreis nutzbar. Eine öffentliche Nutzung ist auch zukünftig durch 
den Träger nicht vorgesehen. 

Die Sporthalle der Europaschule Marlishausen wurde im Zeitraum 2018 bis 2020 generalsaniert, 
bietet allerdings mit 220 m2 nutzbarer Sporthallenfläche für die Grundschule und Vereine nur 
eingeschränkte Möglichkeiten zur Ausübung verschiedenster Sportarten. 

Bäder  

Mit dem Arnstädter Sport- und Freizeitbad in Trägerschaft der Bäder- und Beteiligungsverwaltung 
Arnstadt GmbH verfügt die Stadt Arnstadt, aber auch die Umlandgemeinden sowie Schulen und 
Vereine über eine moderne Anlage für Sport, Freizeit und Wellness. Die räumliche Nähe zu 
Ichtershausen und Plaue ermöglicht in den Sommermonaten Freibadbesuche. 

Durch ein zukunftsfähiges Nutzungskonzept soll das Sport- und Freizeitbad in den nächsten Jahren 
weiter modernisiert werden. 
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3.3. Planungsbereich 3:  Amt Wachsenburg  

1. Bestand  
Sportplätze/Kleinspielfelder/Bolzplätze  

Anlage  Länge  Breite  m² 
BZS 

T
rä

ge
r 

Bauj.  Erläuterung  
1 2 3 4 

OT BITTSTÄDT              

KSF (Bolzplatz Rasen) 35 18 630  X   K  Fuß- und Basketball 

OT EISCHLEBEN           

GSF (Rasen) 100 60 6.000  X   K   

Funktionsgebäude    X    K 2013 Dach Photovoltaik 

OT HAARHAUSEN              

„Agroland -Sportpark“         K   

GSF (Rasen) 98 51 4.998 X    K 2007  

GSF (Kunstrasen) 95 65 6.175 X    K 2018  

Funktionsgebäude        K 2007  

   11.173        

OT HOLZHAUSEN             

KSF (Bolzplatz Rasen)  75 30 2.250  X   K  TT 

KSF (Bitumen) 24 14 336 X    K   

Schulsportanlage  
GS „Am Lämmerberg“         LK   

KSF (Rasen) 40 20 800   X  LK  Sanierung erforderlich 

KSF (Bitumen) 17 9 153   X  LK  Basketball 
2 x TT 

LA-Anlage (Tenne)      X  LK  2 x 100 m, 1 x Weit 
Neubau erforderlich 

   3.539        

OT ICHTERSHAUSEN           

Gemeindesportzentrum  
„Marcel Kittel“          2010  

GSF (Rasen) 105 68 7.140 X    K   

400 m-Rundbahn Typ C 
(Kunststoff)    X    K  4 x 400 m; 6 x 100 m 

2 x Weit, 3 x Kugel 

KSF (Kunststoff) 45  27 1.215 X    K  Basket-, Volley- und Fußball 
(Flutlicht) 

Funktionsgebäude    X    K   

Beach-Volleyballplatz 
Freibad 18 9 162 X    K 2010  

   8.517        

OT KIRCHHEIM               

GSF (Rasen) 94 60 5.640 X    K  Sanierung 2015 

LA-Anlagen      X    K 2015 3 x 100 m (Kunststoff) 
1 x Weit, 1 x Kugel 

Beach-Volleyballplatz 16 8 128 X    K   

   5.768        

OT REHESTÄDT             

KSF (Bolzplatz Rasen)  35 30 1.050   X  K 2023  

Volleyballplatz 18 9 162   X  K   

   1.212        
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Anlage  Länge  Breite  m² 
BZS 

T
rä

ge
r 

Bauj.  Erläuterung  
1 2 3 4 

OT ROCKHAUSEN              

KSF (Bolzplatz Rasen) 44 28 1.232   X  X   

OT SÜLZENBRÜCKEN       
 

       

KSF (Bolzplatz Rasen)  45 20 900  X   K  Fußball 

Beach-Volleyballplatz 18 9 162 X    K   

   1.062        

OT WERNINGSLEBEN               

KSF (Bolzplatz Rasen) 47 20 940   X  K 1995  

gesamt      40.073          

Sporthallen  

Anlage  Länge  Breite  m² ÜE 
BZS 

T
rä

ge
r 

Bauj.  Erläuterung  
1 2 3 4 

Sporthalle GS “An der 
Wachsenburg”  
Am Lämmerberg 31 
Amt Wachsenburg  
OT Holzhausen 

20 11,5 230 0,6 X    LK  Generalsanierung 2010 

Sporthalle GS „ Wilhelm -Hey-
Grundschule “ 
Schulstr. 22 
Amt Wachsenburg 
OT Ichtershausen 

20 10 200 0,5  X   LK  
Sanierung erforderlich: 
Dach, Sportboden, 
Sanitär/Umkleide 

Sporthalle RS „W. Hey“  
Schulstr. 22 
Amt Wachsenburg 
OT Ichtershausen 

27 15 405 1  X   LK 1997 
Sanierung erforderlich: 
Dach, Sportboden, 
Sanitär/Umkleide 

Kraftsportraum     100 0,25  X      

Sporthalle GS  
Vor dem Hirtentore 
Amt Wachsenburg 
OT Kirchheim 

27 15 405 1 X    LK 2003 
Erneuerung Sportboden, 
Sanitär 2024; Erneuerung 
Lichtkuppel erforderlich 

gesamt    1.340 3,35        

Bäder  

Anlage  Länge  Breite  m² 
BZS 

T
rä

ge
r 

Bauj.  Erläuterung  
1 2 3 4 

OT ICHTERSHAUSEN 
Am Schwimmbad 10         2008/ 

2009  

Hauptbecken 
(Schwimmer) 25 13 325 X      5 Startblöcke 

1,35 m bis 1,80 m Tiefe 

Nichtschwimmer 25 13 325 X      Rutsche (15 x 3 m) 
0,80 m bis 1,20 m Tiefe 

Sprungbecken 10 11 110 X      1 m-/3 m-Turm 
3,40 m Tiefe 

Planschbecken   74 1       

gesamt      834        
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Sondersportanlagen  

Anlage  Länge  Breite  m² 
BZS 

T
rä

ge
r 

Bauj.  
Erläuterung  

1 2 3 4  

OT BECHSTEDT-WAGD 
Kegelbahn  
Egstedter Str. 7 

       K  2-Bahnenanlage Automatik 

OT BITTSTÄDT 
Kegelbahn  
Julius-Lencer-Straße 133 

   X    K  2-Bahnenanlage Automatik, Sanierung 1997 

OT HAARHAUSEN            

Kegelbahn  
Am Rückberg 4     X   K  2-Bahnenanlage; 1996 Automatik; 2001 

neuer Belag 
Fitnessparcour  
Am Rückberg           

OT HOLZHAUSEN           

Fitness -Parcour  
Kärnerstr.    X    V 2023 10 Stationen 

Reitplatz  
Hofstätte 2 40 20 800     P   

Reithalle  
Hofstätte 2 

40 20 800     P   

OT ICHTERSHAUSEN           

Kegelbahn  
Mühlweg 4    X    K  2-Bahnenanlage Automatik 

Hundesportplatz  
Thöreyer Landstr. 

          

1862 Fitness Lounge  
Erfurter Str. 41        P 2021  

2. Bestand Kernsportstätten  

a) Sportplätze, Kleinspielfelder und Bolzplätze (ungedeckte Sportanlagen) 

Anlage  Anzahl  
davon in 

Trägerschaft des 
Landkreises  

davon in 
Trägerschaft der 
Kommunen oder 
sonstiger Träger  

Summe nutzbare  
Sportfläche 

(netto) 

Flächen aller Großspielfelder ab 
4.050 m² Nettospielfläche bzw. 45 x 
90 m Spielfeldgröße 

5 0 5 29.953 

Fläche aller Kleinspielfelder ab 800 
m² Nettospielfläche bzw. 968 m² 
Bruttospielfläche 

7 1 6 8.387 

Fläche aller Kleinspielfelder unter 
800 m² Nettospielfläche 7 1 6 1.733 

Summe aller nutzbaren 
ungedeckten Sportflächen  19 2 17 40.073 
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Bewertung  Sportplätze, Kleinspielfelder und Bolzplätze (ungedeckte Sportanlagen)  

Anlage  
Bauzustandsstufe  

1 Anteil  
in % 2 Anteil  

in % 3 Anteil  
in % 4 Anteil  

in % 

Flächen aller Großspielfelder ab 
4.050 m² Nettospielfläche bzw. 45 x 
90 m Spielfeldgröße 

4 - 1 - 0 - 0 - 

Fläche aller Kleinspielfelder ab 800 
m² Nettospielfläche bzw. 968 m² 
Bruttospielfläche 

1 - 2 - 4 - 0 - 

Fläche aller Kleinspielfelder unter 
800 m² Nettospielfläche 4 - 1 - 2 - 0 - 

BZS aller nutzbaren ungedeckten 
Sportflächen inkl. prozentualer 
Verteilung  

9 47,37 4 21,05 6 31,58 0 0,0 

b) Sporthallen (gedeckte Sportanlagen)  

Anlage  Anzahl  
davon in 

Trägerschaft des 
Landkreises  

davon in 
Trägerschaft der 
Kommunen oder 
sonstiger Träger  

Summe nutzbare  
Sportfläche 

(netto) 

Sporthallen ab 800 m² 0 0 0 0 

Sporthallenfläche 405 bis 799 m² 2 2 0 810 

Sondersporträume unter 405 m² 3 3 0 530 

Summe aller nutzbaren 
ungedeckten Sportflächen  5 5 0 1.340 

Die insgesamt 5 gedeckten Kernsportanlagen im PLB beinhalten einen Nebenraum in den 
Sporthallen GS "Wilhelm-Hey-Grundschule"/RS „W. Hey“ Ichtershausen. 

Bewertung  Sporthallen (gedeckte Sportanlagen) 

Anlage  

Bauzustandsstufe  

1 Anteil  
in % 2 Anteil  

in % 3 Anteil  
in % 4 Anteil  

in % 

Sporthallen ab 800 m² 0 - 0 - 0 - 0 - 

Sporthallenfläche 405 bis 799 m² 1 - 1 - 0 - 0 - 

Sondersporträume unter 405 m² 1 - 2 - 0 - 0 - 

BZS aller nutzbaren gedeckten 
Sportflächen inkl. prozentualer 
Verteilung  

2 40,0 3 60,0 0 0,0 0 0,0 
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Sport freianlagen  

Mit dem im Jahr 2010 fertig gestellten Gemeindesportzentrum „Marcel Kittel“ im Ortsteil 
Ichtershausen entstand neben den leichtathletischen Anlagen und einem Allwetter-Kunststoffplatz ein 
Großspielfeld. Das Training der Fußball-Mannschaften und der Woodpeckers e.V. findet zudem in 
Eischleben statt, wo mit dem Neubau des Sozialtraktes optimale Bedingungen geschaffen wurden. 

Der Agroland-Sportpark in Haarhausen mit einem Rasen-Großspielfeld und Funktionsgebäude wurde 
2018 um einen Kunstrasenplatz erweitert, um dem hohen Bedarf der SG Wachsenburg e.V. gerecht 
zu werden. Das bisherige Funktionsgebäude soll teilweise als Lager und Schiedsrichterräume 
umgenutzt werden und ein größeres Funktionsgebäude errichtet werden. 

Mit dem Ersatzneubau des soziokulturellen Mehrzweckgebäudes, der Tribüne sowie der 
Umfeldgestaltung 2016 verbesserten sich die sportlichen und sanitären Bedingungen für die Nutzer 
des Sportzentrums Kirchheim wesentlich. Die Gemeinde Kirchheim hat mit der Neuanlage einer 100 
m-Tartanlaufbahn (3 Bahnen) sowie der Sanierung der Weitsprung- und Kugelstoßanlage im Jahr 
2015 die Bedingungen für den Schulsport der GS Kirchheim wesentlich verbessert. 

In Rockhausen soll das bisherige Rasen-Kleinspielfeld 2025 in einen Sport- und Spielplatz umgebaut 
(KSF 40 x 20m Kunststoff) werden. 

In Holzhausen ist geplant, auf dem Gelände des vorhandenen Basketballplatzes eine Beach-
Volleyballfeld anzulegen. 

Sporthallen  

Die beiden Ichtershäuser Sporthallen befinden sich in einem guten Zustand. Die Sporthalle in 
Holzhausen wurde im Rahmen des Konjunkturpaketes im Jahr 2010 generalsaniert. Eine 
Vergrößerung auf das normierte Maß für Einfeldhallen war zu diesem Zeitpunkt aus finanziellen 
Gründen nicht möglich war. 

Bäder  

Mit dem Ersatzneubau des Freibades im OT Ichtershausen verfügt die Gemeinde über eine moderne 
Sport- und Freizeitstätte, die auch für die angrenzenden Kommunen, insbesondere für Arnstadt, eine 
wesentliche Bereicherung darstellt. 

Sondersportstätten  

Die Kegelbahn Haarhausen wurde in den letzten Jahren schrittweise instandgesetzt. Die Sanierung 
bzw. Neuanschaffung der Automatik ist kurz- bis mittelfristig auf allen Kegelbahnen der Gemeinde 
erforderlich. 

Die Neuanlage eines Skateparks mit Pumptrack und weiteren Bewegungsangeboten ist in 
Ichtershausen geplant. 
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3.4. Planungsbereich 4: VG Riechheimer Berg  

1. Bestand  
Sportplätze/Kleinspielfelder/Bolzplätze  

Anlage  Länge  Breite  m² 
BZS 

T
rä

ge
r 

Bauj.  Erläuterung  
1 2 3 4 

BÖSLEBEN -WÜLLERSLEBEN                

KSF (Bolzplatz Rasen) 
Bösleben 34 29 968   X  K  Handball, Fußball 

Volleyballplatz (Tenne) 18 9 162   X  K   

GSF (Rasen) 
Wüllersleben 104 60 6.240   X  K  derzeit durch den Hunde- 

Sportverein genutzt 

KSF (Rasen) 50 30 1.500   X  K   

Funktionsgebäude        K 1997  

   8.870        

DORNHEIM           

KSF (Tenne) 
Am Angertor 40 30 1.200   X    Basketballkorb, TT, Fitness- 

parcour 

ELLEBEN                

OT ELLEBEN            

GSF (Rasen) 
An der Hauptstraße 90 60 5.400   X   2001  

Volleyballplatz (Tenne) 18 9 162 X       

OT GÜGLEBEN           

KSF (Bolzplatz Rasen) 50 30 1.500   X     

OT RIECHHEIM              

KSF (Bolzplatz Rasen) 30 30 900   X   2004  

Basketballplatz (Pflaster) 11 9 99  X       

Volleyballfeld (Rasen) 18 9 162   X     

   8.223        

ELXLEBEN                

GSF (Rasen) 
Ellebener Str. 100 56 5.600  X    2004/ 

2005  

KSF (Kunststoff) 
Mehrzweckplatz 40 25 1.000 X     2005/ 

2006 
Fuß-, Hand- u. Basketball, 
Tennis 

Funktionsgebäude    X      Neubau 

   6.600        

OSTHAUSEN               

GSF (Rasen) 
„Reinhard-Hoffmann-Sportstätte“ 103 67 6.901  X   K  Hauptplatz 

KSF (Rasen) 52 40 2.080  X   K  Nebenplatz (Flutlicht) 

Volleyballplatz (Tenne) 18 9 162   X  K 2010  

Bogensportplatz    X    K  5 Bahnen 

LA-Anlage (Tenne)        X  K  1 x Weit 

GS „A. Lindgren“ Osthausen  
KSF (Bitumen) 24 18 432 X    LK  Basket- und Fußball 

   9.575        

WITZLEBEN              

GSF (Rasen) 100 59 5.900  X     private Fläche 

KSF (Bolzplatz Rasen) 50 15 750   X     
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Anlage  Länge  Breite  m² 
BZS 

T
rä

ge
r 

Bauj.  Erläuterung  
1 2 3 4 

Am Sportplatz 

Beach-Volleyballplatz 16 8 128    X    

   6.778        

gesamt    41.246        

Sporthallen  

Anlage  Länge  Breite  m² ÜE 
BZS 

T
rä

ge
r 

Bauj.  Erläuterung  
1 2 3 4 

Sporthalle GS „A. Lindgren“ 
Osthausen  
Schulstr. 99b 

21 11,5 241,5 0,6 X    LK  Generalsanierung 2010 

Sporthalle Witzleben  
Am Sportplatz 1 27 15 405 1 X    K 1995 2024 Umstellung auf LED- 

Beleuchtung 

gesamt    646,5 1,6        

Sondersportanlagen  

Anlage  Länge  Breite  m² 

BZS 

T
rä

ge
r 

Bauj.  Erläuterung  

1 2 3 4 

BÖSLEBEN -WÜLLERSLEBEN            

Kegel- und Bowlingbahn 
Bösleben, Possingweg    X     2024 2 Bahnen (Automatik) 

1 Bowlingbahn 

Reitplatz 100 50 5.000  X     
Vereinseigentum 
Reitverein „Zum 
Lindenhof“ Bösleben 

Reitplatz mit Führanlage 62 32 1.984  X     Privateigentum 

Reithalle 40 20 800 X    P 1991  

WITZLEBEN           

Kegelbahn 
Am Sportplatz 1       X    K 1996 2-Bahnenanlage Automatik 

WÜLFERSHAUSEN           

Flugplatz Arnstadt-Alkersleben        X   P   

Funktionsgebäude      X     

Schießstand       X     Neubau 

Funktionsgebäude           
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2. Bestand Kernsportstätten  

a) Sportplätze, Kleinspielfelder und Bolzplätze (ungedeckte Sportanlagen) 

Anlage  Anzahl  
davon in 

Trägerschaft des 
Landkreises  

davon in 
Trägerschaft der 
Kommunen oder 
sonstiger Träger  

Summe nutzbare  
Sportfläche 

(netto) 

Flächen aller Großspielfelder ab 
4.050 m² Nettospielfläche bzw. 45 x 
90 m Spielfeldgröße 

5 0 5 30.041 

Fläche aller Kleinspielfelder ab 800 
m² Nettospielfläche bzw. 968 m² 
Bruttospielfläche 

7 0 7 9.148 

Fläche aller Kleinspielfelder unter 
800 m² Nettospielfläche 8 1 7 2.057 

Summe aller nutzbaren 
ungedeckten Sportflächen  20 1 19 41.246 

Bewertung  Sportplätze, Kleinspielfelder und Bolzplätze (ungedeckte Sportanlagen)  

Anlage  
Bauzustandsstufe  

1 
Anteil  
in % 2 

Anteil  
in % 3 

Anteil  
in % 4 

Anteil  
in % 

Flächen aller Großspielfelder ab 
4.050 m² Nettospielfläche bzw. 45 x 
90 m Spielfeldgröße 

0 - 3 - 2 - 0 - 

Fläche aller Kleinspielfelder ab 800 
m² Nettospielfläche bzw. 968 m² 
Bruttospielfläche 

1 - 1 - 5 - 0 - 

Fläche aller Kleinspielfelder unter 
800 m² Nettospielfläche 2 - 1 - 4 - 1 - 

BZS aller nutzbaren ungedeckten 
Sportflächen inkl. prozentualer 
Verteilung  

3 15,0 5 25,0 11 55,0 1 5,0 

b) Sporthallen (gedeckte Sportanlagen)  

Anlage  Anzahl  
davon in 

Trägerschaft des 
Landkreises  

davon in 
Trägerschaft der 
Kommunen oder 
sonstiger Träger  

Summe nutzbare  
Sportfläche 

(netto) 

Sporthallen ab 800 m² 0 0 0 0 

Sporthallenfläche 405 bis 799 m² 1 0 1 405 

Sondersporträume unter 405 m² 1 1 0 241,5 

Summe aller nutzbaren 
ungedeckten Sportflächen  2 1 1 646,5 
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Bewertung  Sporthallen (gedeckte Sportanlagen) 

Anlage  

Bauzustandsstufe  

1 
Anteil  
in % 2 

Anteil  
in % 3 

Anteil  
in % 4 

Anteil  
in % 

Sporthallen ab 800 m² 0 - 0 - 0 - 0 - 

Sporthallenfläche 405 bis 799 m² 1 - 0 - 0 - 0 - 

Sondersporträume unter 405 m² 1 - 0 - 0 - 0 - 

BZS aller nutzbaren gedeckten 
Sportflächen inkl. prozentualer 
Verteilung  

2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 

Sportfreianlagen  

Auf dem Sportplatzgelände Osthausen befindet sich neben einer sanierungsbedürftigen 
Weitsprunggrube für die Schulsportnutzung ein Bogensportplatz sowie ein Tenne-Volleyballplatz. 

In Witzleben ist langfristig die Umverlegung des Sportplatzes (derzeit auf Privatgrund) neben die 
Sporthalle geplant. Damit würde mit Sporthalle, Kegelbahn, Beach-Volleyballplatz und Sportplatz ein 
attraktiver Sportkomplex entstehen. 

Sporthallen  

In der Sporthalle Witzleben wurde 2024 die Beleuchtung auf LED umgestellt. 

Sondersportstätten  

Die Kegelbahn im OT Bösleben wurde 2024 durch den Neubau einer Kegel- und Bowlingbahn ersetzt. 
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3.5. Planungsbereich 5: Stadt Stadtilm  

1. Bestand  
Sportplätze/Kleinspielfelder/Bolzplätze  

Anlage  Länge  Breite  m² 
BZS 

T
rä

ge
r 

Bauj.  Erläuterung  
1 2 3 4 

Sportplatz „Hinterm Schloss“          1992  

GSF (Rasen) 106 70 7.420  X   K  Flutlicht ab 2008 
Sanierung 2024 

400 m Rundbahn Typ C 
(4 Bahnen; Kunststoff)       X   K  

6 x 100 m, 3 x Weitsprung, 
2 x Kugel;  
Sanierung Belag und 
Nebenanlagen 2012 und 
2023 

Beach–Volleyballplatz 16 8 128 X    K   

Sanitärgebäude 
Funktionsgebäude       X   K 1996 fortlaufende Sanierung 

3 Tennisplätze (Tenne) 50 37 1.850 X    V 2012  

Funktionsgebäude    X    V 2012 Basketballkorb 

Sportplatz am Viadukt            

GSF (Rasen) 90 60 5.400  X   K  Flutlicht 2015 

KSF/Bolzplatz (Kunststoff) 18 11 198  X   K  Fuß-, Volley- u. Basketball 

Funktionsgebäude      X    V  Sanierung 2015 

Freibad            

Beach-Volleyballanlage 24 14 336 X    K   

TGS Stadtilm           3x TT 

KSF (Rasen) 26 22 572   X  LK   

KSF (Bitumen) 15 9 135   X  LK  Streetball 

   16.039        

OT BEHRINGEN           

Bolzplatz (Rasen) 22 10 220  X   K  TT, 2 Basketballkörbe 

OT DÖRNFELD           

GS „K.F.W. Wander“ Dörnfeld            

KSF (Tenne) 38 22 836   X  LK  Fußball/Basketball 

LA-Anlagen        X  LK  
1 x Weit 
Neubau LA-Anlage 
erforderlich 

OT EHRENSTEIN              

Bolzplatz (Rasen) 40 20 800   X  K  Basketballkorb 

OT GÖSSELBORN              

KSF (Rasen) 80 50 4.000   X  V   

Funktionsgebäude        V   

OT GRIESHEIM           

GSF (Rasen) 101 62 6.262  X   V  Sanierung 2024 

Funktionsgebäude        V  Sanierung 2022 

OT GROSSHETTSTEDT              

GSF (Rasen) 103 62 6.386  X   V  Sanierung Rasen und 
Barriere 2013 

Funktionsgebäude        V   
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Anlage  Länge  Breite  m² 
BZS 

T
rä

ge
r 

Bauj.  Erläuterung  
1 2 3 4 

OT GROSSLIEBRINGEN               

GSF (Rasen) 103 75 7.725  X   K  Sanierung Rasen 2024 

Funktionsgebäude        K   

OT NIEDERWILLINGEN               

GSF (Rasen) 
Schieferstein 100 67 6.700  X   V  Flutlicht 

KSF (Tenne) 65 45 2.600    X K 
V 

2000 Flutlicht 

Funktionsgebäude     X   
K 
V  Innensanierung 2020 

   9.300        

OT SINGEN           

GSF (Rasen) 
Bergweg 

106 74 7.844   X     

KSF (Bitumen) 20 10 200  X     Basketball 

Funktionsgebäude           

   8.044        

gesamt      59.612         

Sporthallen  

Anlage  Länge  Breite  m² ÜE 
BZS 

T
rä

ge
r 

Bauj.  Erläuterung  
1 2 3 4 

Sporthalle GS Stadtilm  
Schulstr. 4a 
Stadtilm 

27 15 405 1  X   LK 1995 Sanierung erforderlich: 
Dach, Sportboden, Sanitär 

Sporthalle TGS Stadtilm  
Methfesselstr. 14a 
Stadtilm 

48 22 1.056 2,6 X    LK 1976 Generalsanierung 2017 

Sporthalle GS „K.F.W. Wander“  
An der Linde 18 
Stadtilm OT Dörnfeld 

23 11 253 0,6 X    LK  Generalsanierung 2022 

gesamt    1.714 4,2        

Bäder  

Anlage  Länge  Breite  m² 
BZS 

T
rä

ge
r 

Bauj.  Erläuterung  
1 2 3 4 

Freibad Stadtilm             K 
1949 
bis 

1954 

Generalsanierung 2020 bis 
2025 

Hauptbecken 25 10 250 X    K  
4 x 25 m-Bahnen 
Tiefe 1,80 m 

Sprungbecken 8,50 12 102 X    K  1 m- und 3 m-Sprungbrett 
Tiefe 3,80 m 

Nichtschwimmerbecken 13 19,25 240 X    K  Breitrutsche 
Tiefe 0,80 m bis 1,35 m 

Kleinkindbecken   51 X    K 2020 Tiefe 0,15 bis 0,30 m 

gesamt      643         
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Sondersportanlagen  

Anlage  Länge  Breite  m² 
BZS 

T
rä

ge
r 

Bauj.  Erläuterung  
1 2 3 4 

Kegelanlage  
Andersen-Nexö-Straße 7 
Stadtilm 

    X    K 
V 2004 4-Bahnenanlage 

Automatik 

OT Ehrenstein, Reitanlage  
Ehrenstein 34 

          

Reitplatz 70 50 3.500  X   P    

Reithalle 30 20 600 X    P 1995  

OT GRIESHEIM           

Kegelbahn 
Stadtilmer Str. 13     X   P  2-Bahnenanlage 

Automatik; Umbau 1990  

OT NIEDERWILLINGEN           

Flugplatz 
Start- und Landebahn 

350 30      V  

Drachen-, Gleitschirm und 
Ultraleichtflugzeuge,  
Leichtbauhalle, Eröffnung 
2003; Vereinseigentum 

Kegelbahn 
Am Denkmal 3        X   P  1-Bahnenanlage 

Automatik 
Schießanlage  
Zum Schießstand 2           Neubau 1996/2001 

Kugelstand    X    V  

6 Bahnen x 25 m bzw. 50 m 
Zielabstand (für Kurz- und 
Langwaffen (eingehaust) 
weitere 5 Bahnen mit 
Zielabstand 50 m bzw. 100 
m (im teilgeschlossenen 
Bereich) 

Funktionsgebäude        V  bis 50 Pers. 

Trapstand    X    V  5 überdachte Schieß-stände 

Funktionsgebäude        V  bis 25 Pers. 

OT SINGEN              

Reitplatz 42 33 1.386  X   P   

Dressurplatz 35 15 525  X   V    

2. Bestand Kernsportstätten  

a) Sportplätze, Kleinspielfelder und Bolzplätze (ungedeckte Sportanlagen) 

Anlage  Anzahl  
davon in 

Trägerschaft des 
Landkreises  

davon in 
Trägerschaft der 
Kommunen oder 
sonstiger Träger  

Summe nutzbare  
Sportfläche 

(netto) 

Flächen aller Großspielfelder ab 
4.050 m² Nettospielfläche bzw. 45 x 
90 m Spielfeldgröße 

7 0 7 47.737 

Fläche aller Kleinspielfelder ab 800 
m² Nettospielfläche bzw. 968 m² 
Bruttospielfläche 

4 1 3 8.808 

Fläche aller Kleinspielfelder unter 
800 m² Nettospielfläche 10 2 8 3.067 

Summe aller nutzbaren 
ungedeckten Sportflächen  21 3 18 59.612 
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Bewertung  Sportplätze, Kleinspielfelder und Bolzplätze (ungedeckte Sportanlagen)  

Anlage  
Bauzustandsstufe  

1 Anteil  
in % 2 Anteil  

in % 3 Anteil  
in % 4 Anteil  

in % 

Flächen aller Großspielfelder ab 
4.050 m² Nettospielfläche bzw. 45 x 
90 m Spielfeldgröße 

0 - 6 - 1 - 0 - 

Fläche aller Kleinspielfelder ab 800 
m² Nettospielfläche bzw. 968 m² 
Bruttospielfläche 

0 - 0 - 3 - 1 - 

Fläche aller Kleinspielfelder unter 
800 m² Nettospielfläche 5 - 3 - 2 - 0 - 

BZS aller nutzbaren ungedeckten 
Sportflächen inkl. prozentualer 
Verteilung  

5 23,81 9 42,8 6 28,57 1 4,76 

b) Sporthallen (gedeckte Sportanlagen)  

Anlage  Anzahl  
davon in 

Trägerschaft des 
Landkreises  

davon in 
Trägerschaft der 
Kommunen oder 
sonstiger Träger  

Summe nutzbare  
Sportfläche 

(netto) 

Sporthallen ab 800 m² 1 1 0 1.056 

Sporthallenfläche 405 bis 799 m² 1 1 0 405 

Sondersporträume unter 405 m² 1 1 0 253 

Summe aller nutzbaren 
ungedeckten Sportflächen  3 3 0 1.714 

Bewertung  Sporthallen (gedeckte Sportanlagen) 

Anlage  

Bauzustandsstufe  

1 Anteil  
in % 2 Anteil  

in % 3 Anteil  
in % 4 Anteil  

in % 

Sporthallen ab 800 m² 1 - 0 - 0 - 0 - 

Sporthallenfläche 405 bis 799 m² 0 - 1 - 0 - 0 - 

Sondersporträume unter 405 m² 1 - 0 - 0 - 0 - 

BZS aller nutzbaren gedeckten 
Sportflächen inkl. prozentualer 
Verteilung  

2 66,66 1 33,33 0 0,0 0 0,0 
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Sport freianlagen  

Die vorhandenen Sportplätze sowohl in der Stadt Stadtilm als auch den Ortsteilen bieten für den 
Schul-, Freizeit- und Vereinssport ausreichend Möglichkeiten. Mit dem Neubau eines 
Kunstrasenplatzes soll eine witterungsunabhängige Möglichkeit geschaffen werden, um die Vielzahl 
der Trainings- und Punktspiele abzusichern. 

Durch die räumliche Nähe der Grund- und Gemeinschaftsschule zum Stadion „Hinterm Schloss“ sind 
sehr gute Bedingungen für den Schulsport gegeben. 

Die Schulsportanlage der GS „K. F. W. Wander“ Dörnfeld ist sanierungsbedürftig. 

Sporthallen  

Durch die Generalsanierung der 3-Felder-Halle der Thüringer Gemeinschaftsschule haben sich die 
baulichen, energetischen und hygienischen Bedingungen wesentlich verbessert. 

An den Wochenenden ist die Sporthalle der Grundschule Stadtilm durch den Punktspielbetrieb des 
Stadtilmer Tischtennisvereins e. V. sowie die Dreifeldhalle insbesondere durch Wettkämpfe des 
Radsportvereins Stadtilm e. V., des Faustballvereins „Blau Weiß“ Stadtilm e. V. sowie des 
Fußballvereins „Blau Weiß“ Stadtilm e. V. belegt. 

Die Sporthalle der GS „K. F. W. Wander“ im Ortsteil Dörnfeld wurde 2021/2022 generalsaniert und 
bietet beste Bedingungen für den Schul- und Vereinssport. Ausgelastet ist sie jedoch nicht. 

Bäder  

Das Freibad Stadtilm wird aktuell generalsaniert und soll 2025 wiedereröffnet werden. 
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3.6. Planungsbereich 6: Landgemeinde Stadt Großbreitenbach  

1. Bestand  
Sportplätze/Kleinspielfelder/Bolzplätze  

Anlage  Länge  Breite  m² 
BZS 

T
rä

ge
r 

Bauj.  Erläuterung  
1 2 3 4 

OT ALLE RSDORF           

KSF (Bolzplatz Rasen) 40 30 1.200  X   K   

OT ALTENFELD              

GSF (Rasen) 99 65 6.435  X   K  hälftige Teilumnutzung als 
Hundesportplatz 

Funktionsgebäude     X   K   

3 Beach-Volleyballplätze 
Bettelmannstr. 54 27 1.458 X    K  Sanierung 2020 

Installation Flutlicht geplant 

   7.893         

OT BÖHLEN            

GSF (Rasen) 92 60 5.520   X  K    

Funktionsgebäude   0     K   

KSF (Bolzplatz Rasen) 68 48 3.264   X  K    

Volleyballfeld 18 9 162  X   K   

   8.946        

STADT GROSSBREITENBACH            

GSF (Kunstrasen) 
Am Schwimmbad 97 66 6.402 X    K 2007 Generalsanierung 2024 

KSF (Rasen) 42 40 1.680   X  K   

Funktionsgebäude        K   

KSF (Bolzplatz Rasen) 
Friedensstr. 28 15 420   X  K   

Beach-Volleyballplatz 
Freibad 16 8 128  X   K   

Volleyballplatz  
Hammertor 18 9 162   X  K   

     8.792         

TGS Großbreitenbach  
LA-Anlagen (Kunststoff)    X    LK 2015 3 x 100 m, Weit, Kugel 

OT HERSCHDORF               

GSF (Rasen) 
Lange-Berg-Str. (Waldkante) 103 66 6.798  X   K  Sanierung 1997 

Funktionsgebäude        K   

KSF (Bolzplatz Rasen) 
Geschwister-Scholl-Str. 50 23 1.150   X  K  integriertes Volleyballfeld 

(2015), TT 

     7.948         

OT NEUSTADT               

GSF (Rasen) 
Bahnhofstr.  100 70 7.000  X   K   

Funktionsgebäude        X  K   

GSF (Rasen) 
Rennsteigstr. 90 60 5.400    X K   

     12.400        

OT WILLMERSDORF              

KSF (Bolzplatz Rasen) 48 42 2.016   X  K   
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Anlage  Länge  Breite  m² 
BZS 

T
rä

ge
r 

Bauj.  Erläuterung  
1 2 3 4 

Volleyballfeld (Rasen) 18 9 162   X  K   

   2.178        

gesamt    49.357        

Sporthallen  

Anlage  Länge  Breite  m² ÜE 
BZS 

T
rä

ge
r 

Bauj.  Erläuterung  
1 2 3 4 

Sporthalle Großbreitenbach  
Zum Vitzberg 5 

44 22 968 2  X   LK 2001 

2024: Sanierung Lichtkuppel 
und Dachanschlüsse; 
Sanierung erforderlich: 
Sportboden,  
Sanitär/Umkleiden  

Gymnastikraum   50 0,5        

Mehrzweckhalle Altenfeld  
Gießübler Str. 11 
Großbreitenbach OT Altenfeld 

20 12 240 0,6  X   K 1982 
Sanierung Fassade, 
Sportboden mit 
Fußbodenheizung (2023) 

Mehrzweckhalle Böhlen  
Schulstr. 
Großbreitenbach OT Böhlen 

20,5 8 164 0,4  X   K 1974 

Sanitäranlagen (1995), 
Sanierung Heizung (2000), 
Fenster (2009), Lüftung, 
Wärmerückgewinnung und 
Parkett (2012) 
Erneuerung E-Anlage und 
Beleuchtungsanlage (2015) 

Sportraum Neustadt  
Hüttenstr. 
Großbreitenbach OT Neustadt 

15 9 135 0,3  X   K 1953 Sanierung 2014 

gesamt    1.557 3,8        

Bäder  

Anlage  Länge  Breite  m² 
BZS 

T
rä

ge
r 

Bauj.  Erläuterung  
1 2 3 4 

Altenfeld  
Bettelmannstr. 1 75 20 1.500 X    K 1953 

2 Sprungtürme (1m, 3m) 
Sanierung Umkleideräume 
Sanitäranlagen 1997; 
Einbau Rutsche 2009; 
Erneuerung Betonwanne 
und Folie (2013) 

Großbreitenbach                

Hauptbecken 55 49 2.695   X  K 1953- 
1955 

Einbau von 2 Rutschen 2009 

Nichtschwimmer 34 29 986        

Planschbecken              

   3.681        

gesamt      5.181         

  



63 

 

Sportstättenentwicklungsplan Ilm-Kreis, 4. Fortschreibung (2025-2034)  

Sondersportanlagen  

Anlage  Länge  Breite  m² 
BZS 

T
rä

ge
r 

Bauj.  Erläuterung  
1 2 3 4 

OT ALTENFELD            

Hundesportplatz 
Bettelmannstr.    1.100 X    K   

Kegelbahn 
Gießübler Str. 11        X   K  

2-Bahnenanlage Automatik 
Sanierung 1996 
Sanierung Dusche 2024 

Lift und Abfahrtsstrecke 
Am roten Hoor 

      X   K  Bügelschlepplift 270m 
LED-Flutlichtanlage (2022) 

OT GROSSBREITENBACH            

Schießstand 
„Am Letterchen“ 1         X  K 1972 

10 x 25 m; 12 x 50 m 
Pistole: Klein- u. Großkaliber 
Gewehr: Kleinkaliber, 
Schwarzpulver 
Luftgewehr: 3 Stände 

Biathlonschießstand 
Hammertor      X  K  Luftgewehr 25 Bahnen 

Skirollerstrecke 
Hammertor 

    X   K 2010/ 
2011 

645 m, 330 m, 230 m 
Schießstand, 100 m 
Strafrunde 

Funktionsgebäude     X   K 1968  

Bogensportplatz 
Hohe Tanne 93 50 4.650  X   K  

 

Hundesportplatz 
Hohe Tanne 

  
4.000 X    P  

Privatbesitz, Nutzung gegen 
Pacht 

Skateranlage 
Pfullinger Str. 

   X    K   

OT GILLERSDORF           

Modellflugplatz 
Mühlberg 160 70 11.200     V   

OT WILLMERSDORF            

Reithalle   525 X    P  Neubau 

Reitplatz   2.400 X    P   

2. Bestand Kernsportstätten  

a) Sportplätze, Kleinspielfelder und Bolzplätze (ungedeckte Sportanlagen) 

Anlage  Anzahl  
davon in 

Trägerschaft des 
Landkreises  

davon in 
Trägerschaft der 
Kommunen oder 
sonstiger Träger  

Summe nutzbare  
Sportfläche 

(netto) 

Flächen aller Großspielfelder ab 
4.050 m² Nettospielfläche bzw. 45 x 
90 m Spielfeldgröße 

6 0 6 37.555 

Fläche aller Kleinspielfelder ab 800 
m² Nettospielfläche bzw. 968 m² 
Bruttospielfläche 

5 0 5 9.310 

Fläche aller Kleinspielfelder unter 
800 m² Nettospielfläche 8 0 8 2.492 

Summe aller nutzbaren 
ungedeckten Sportflächen  19 0 19 49.357 
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Bewertung  Sportplätze, Kleinspielfelder und Bolzplätze (ungedeckte Sportanlagen)  

Anlage  
Bauzustandsstufe  

1 
Anteil  
in % 2 

Anteil  
in % 3 

Anteil  
in % 4 

Anteil  
in % 

Flächen aller Großspielfelder ab 
4.050 m² Nettospielfläche bzw. 45 x 
90 m Spielfeldgröße 

1 - 3 - 1 - 1 - 

Fläche aller Kleinspielfelder ab 800 
m² Nettospielfläche bzw. 968 m² 
Bruttospielfläche 

0 - 1 - 4 - 0 - 

Fläche aller Kleinspielfelder unter 
800 m² Nettospielfläche 3 - 2 - 3 - 0 - 

BZS aller nutzbaren ungedeckten 
Sportflächen inkl. prozentualer 
Verteilung  

4 21,05 6 31,58 8 42,11 1 5,26 

b) Sporthallen (gedeckte Sportanlagen)  

Anlage  Anzahl  
davon in 

Trägerschaft des 
Landkreises  

davon in 
Trägerschaft der 
Kommunen oder 
sonstiger Träger  

Summe nutzbare  
Sportfläche 

(netto) 

Sporthallen ab 800 m² 1 1 0 968 

Sporthallenfläche 405 bis 799 m² 0 0 0 0 

Sondersporträume unter 405 m² 4 1 3 589 

Summe aller nutzbaren 
ungedeckten Sportflächen  5 2 3 1.557 

Die insgesamt 5 gedeckten Kernsportanlagen im PLB beinhalten einen Nebenraum in der Sporthalle 
TGS Großbreitenbach. 

Bewertung  Sporthallen (gedeckte Sportanlagen) 

Anlage  

Bauzustandsstufe  

1 
Anteil  
in % 2 

Anteil  
in % 3 

Anteil  
in % 4 

Anteil  
in % 

Sporthallen ab 800 m² 0 - 1 - 0 - 0 - 

Sporthallenfläche 405 bis 799 m² 0 - 0 - 0 - 0 - 

Sondersporträume unter 405 m² 0 - 4 - 0 - 0 - 

BZS aller nutzbaren gedeckten 
Sportflächen inkl. prozentualer 
Verteilung  

0 0 5 100,0 0 0,0 0 0,0 
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Sportfreianlagen  

Für die Anbindung des Spielfeldes in Allersdorf ist die Verlegung von Wasser und Strom geplant. 

Der Sportplatz Altenfeld wird für den Trainings- und Wettkampfbetrieb im Fußball nicht mehr benötigt 
und wird hälftig durch den Schäferhundeverein und als Bolzplatz genutzt. 

Der Kunstrasenplatz in Großbreitenbach wurde 2024 generalsaniert. Mit der Sanierung des Belags 
und der Tragschicht sowie Profilausgleich und Nachverdichtung bietet der Platz weitgehend 
wetterunabhängig beste Bedingungen für den Trainings- und Punktspielbetrieb. 

Am Sportplatz Neustadt ist die Sanierung der Außenanlagen geplant. 

Sporthallen  

Die Mehrzweckhalle Altenfeld wurde bereits schrittweise saniert, weitere Teilsanierungen im Sanitär- 
und Eingangsbereich sind geplant. 

Die Sporthalle Großbreitenbach ist während der Herbst- und Wintermonate wochentägig gut 
frequentiert und wird an den Wochenenden insbesondere durch den Punktspielbetrieb des TTC 
Großbreitenbach e. V., Wettkämpfe des Budokan Großbreitenbach e.V. sowie Turniere des FSV 
Großbreitenbach e. V. genutzt. 

Bäder  

Langfristig ist die Sanierung des Freibades in Großbreitenbach notwendig, um auch perspektivisch 
die Nutzung zu sichern. Die Verkleinerung der Wasserfläche ist aus wirtschaftlicher Sicht zu prüfen. 

Sondersportstätten  

Die Sanierung der Kegelbahn selbst sowie der Sanitärräume ist in Altenfeld geplant. Zudem ist die 
Neuanlage einer Mountainbike- bzw. Pumptrackanlage beabsichtigt. 

Mit der Sanierung des Schießstandes „Am Letterchen“ in Großbreitenbach sollen sowohl die 
Sicherheitsrelevanz als auch touristische Nutzungsmöglichkeiten wesentlich verbessert werden. 

Mit der Neuanlage eines Fitnesspfades zwischen Herschdorf, Willmersdorf und Gillersdorf sollen 
gebäudeunabhängige Bewegungsmöglichkeiten für alle Sporttreibenden geschaffen werden. 
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3.7. Planungsbereich 7: Gemeinde Geratal  

1. Bestand  
Sportplätze/Kleinspielfelder/Bolzplätze  

Anlage  Länge  Breite  m² 
BZS 

T
rä

ge
r 

Bauj.  Erläuterung  
1 2 3 4 

OT FRANKENHAIN            

GSF (Tenne) 90 60 5.400   X X K   

Funktionsgebäude      X  K   

OT GESCHWENDA              

GSF (Rasen) 
Kickelhähnchen 96 68 6.528  X   K  Generalsanierung 1994 

LA-Anlagen (Kunststoff)       X   K 1993 4 x 100 m, 3 x Weit, Hoch 

KSF (Kunststoff) 30 20 600   X  K 1993  

KSF (Tenne) 68 35 2.380   X  K  Ausweichplatz 

Funktionsgebäude    X X   K   

Lagerkomplex    X    K   

   9.508        

OT GERABERG               

GSF (Rasen) 105 69 7.245 X    K    

GSF (Kunstrasen) 95 65 6.175  X   K 2007  

DFB-Minispielfeld 
(Kunstrasen) 20 13 260 X    K   

Funktionsgebäude      X    K 2021- 
2023  

2 Tennisplätze (Tenne)     1.276  X   V   

Beach-Volleyballplatz (Freibad) 16 8 128 X    K   

KSF (Bitumen) 
Geratalhalle 40 12 480  X   K  Fuß- und Basketball 

LA-Anlagen 
RS „Geratal“       X K  

4 x 100 m, 2 x Weit, 
Anlagen nicht nutzbar, 
Ersatzneubau erforderlich 

   15.564        

OT GOSSEL             

GSF (Rasen) 97 70 6.790   X  K   

Beach-Volleyballplatz 16 8 128  X   K   

   6.918        

OT GRÄFENRODA              

GSF (Rasen) 
Alte Lache 100 65 6.500  X   K    

GSF (Rasen) 93 73 6.789  X   K  Ausweichplatz 

2 Beach-Volleyballplätze 32 16 256  X   K   

Funktionsgebäude     X   K  Sanitärräume 

Funktionsgebäude     X   K  Lager, Vereinsraum 
Angelsportverein 

GS Gräfenroda  
KSF (Beton) 14 12 168  X   LK  Basketball 

TGS Gräfenroda  
Schulsportanlage   0     LK  

 
Anlagen 
sanierungsbedürftig 

KSF (Tenne) 40 20 800    X   TT 
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Anlage  Länge  Breite  m² 
BZS 

T
rä

ge
r 

Bauj.  Erläuterung  
1 2 3 4 

KSF (Tenne) 60 25 1.500    X    

LA-Anlagen     0    X   4 x 60 m, 1 x Weit, 1 x 
Kugel 

   16.013        

gesamt    53.403        

Sporthallen  

Anlage  Länge  Breite  m² ÜE 
BZS 

T
rä

ge
r 

Bauj.  Erläuterung  
1 2 3 4 

Rolf -Schumann -Halle  
Frankenhain  
Mühlsteinstr. 7 
Gemeinde Geratal OT 
Frankenhain 

18 12 216 0,5  X   K  Teilsanierung 1992 und 
2011/2012 

Geratalhalle  Geraberg  
Ohrdrufer Str. 27 
Gemeinde Geratal OT Geraberg 

45 28 1.260 3,1  X   K 1994 
Sanierung Hallenboden, 
Dach und Energiever-
sorgung notwendig 

Sporthalle  
Ohrdrufer Str. 27 
Gemeinde Geratal OT Geraberg 

23 11,5 264,5 0,65  X    1978 
Sanierung Hallenboden, 
Dach und Energiever-
sorgung notwendig 

Sporthalle GS  Geschwenda  
Gutshof 19A 
Gemeinde Geratal  
OT Geschwenda 

18 13,5 243 0,6 X    K 2010/ 
2011  

Sporthalle GS/TGS  Gräfenroda  
Zum Wolfstal 45 
Gemeinde Geratal OT Gräfenroda 

45 22 968 2,4  X   LK 1998 
Sanierung erforderlich: 
Dach, Sportboden, 
Umkleide/ Sanitär 

Gewichtheberraum 16 8 128 0,32 X    LK 
2021/ 
2022  

gesamt      3.079,5 7,57         

Bäder  

Anlage  Länge  Breite  m² 
BZS 

T
rä

ge
r 

Bauj.  Erläuterung  
1 2 3 4 

OT GERABERG 
Freibad          K 2002 Ersatzneubau 

Tisch-Minigolf-Anlage 

Sportbecken     750 X      Sprungtürme 1 m/3 m 
4 x 25 m/ 3 x 50 m 

Nichtschwimmerbecken     515 X      Tiefe 0,6 m bis 1,35 m 

Planschbecken     76 X      Tiefe 0,3 bis 0,4 m 

Funktionsgebäude     X   K   

   1.341        

OT GESCHWENDA 
Kickelhähnchen              

Planschbecken 10 8 80 X    V 2017 Kleinkinderrutsche 

Funktionsgebäude    X    V   

gesamt      1.421         
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Badegewässer/Badestelle  

Frankenhain: Lütsche- Stausee  

Sondersportanlagen  

Anlage  Länge  Breite  m² 
BZS 

T
rä

ge
r 

Bauj.  Erläuterung  
1 2 3 4 

OT FRANKENHAIN            

Skirollerstrecke 
bis zu 
1.250    X   K  

Biathlonschießstand 
(Luftdruck); 24 Bahnen 
Sanierung 2020 

Funktionsgebäude     X   K  Außensanierung 2014 
2 Funktionsgebäude Angelsport 
Lütsche           

OT GERABERG           

Kegelbahn 
Werner-Seelenbinder-Str. 50    X    K 1974 4-Bahnenanlage Automatik 

Sanierung 2021 bis 2024 
Hundesportplatz 
Arnstädter Str. 

60 40 2.400  X      

OT GESCHWENDA           
Hundesportplatz 
Alte Lage 50 40 2.000  X      

Funktionsgebäude           
Modellflugplatz 
Kammberg 215 50         

Schießsportanlage   
 

      
4 Bahnen bis 25 m 
Groß- und Kleinkaliber; 
Luftgewehr (4 m) 

OT GRÄFENRODA           
Kegelbahn 
Zum Wolfstal 39    X    K 2001 2 Bahnenanlage Automatik 

Hundesportplatz 
Am roten Bühl 

   X       

Trialpark 
Waldstr. (Dörrberger Hammer) 

       V 2007  

Reitplatz 70 60 4.200  X   V  Sanierung 2003 
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2. Bestand Kernsportstätten  

a) Sportplätze, Kleinspielfelder und Bolzplätze (ungedeckte Sportanlagen) 

Anlage  Anzahl  
davon in 

Trägerschaft des 
Landkreises  

davon in 
Trägerschaft der 
Kommunen oder 
sonstiger Träger  

Summe nutzbare  
Sportfläche 

(netto) 

Flächen aller Großspielfelder ab 
4.050 m² Nettospielfläche bzw. 45 x 
90 m Spielfeldgröße 

7 0 7 45.427 

Fläche aller Kleinspielfelder ab 800 
m² Nettospielfläche bzw. 968 m² 
Bruttospielfläche 

3 2 1 4.680 

Fläche aller Kleinspielfelder unter 
800 m² Nettospielfläche 

10 2 8 3.296 

Summe aller nutzbaren 
ungedeckten Sportflächen  20 4 16 53.403 

Bewertung  Sportplätze, Kleinspielfelder und Bolzplätze (ungedeckte Sportanlagen)  

Anlage  
Bauzustandsstufe  

1 Anteil  
in % 2 Anteil  

in % 3 Anteil  
in % 4 Anteil  

in % 

Flächen aller Großspielfelder ab 
4.050 m² Nettospielfläche bzw. 45 x 
90 m Spielfeldgröße 

1 - 4 - 2 - 0 - 

Fläche aller Kleinspielfelder ab 800 
m² Nettospielfläche bzw. 968 m² 
Bruttospielfläche 

0 - 0 - 1 - 2 - 

Fläche aller Kleinspielfelder unter 
800 m² Nettospielfläche 2 - 7 - 1 - 0 - 

BZS aller nutzbaren ungedeckten 
Sportflächen inkl. prozentualer 
Verteilung  

3 15,0 11 55,0 4 20,0 2 10,0 

b) Sporthallen (gedeckte Sportanlagen)  

Anlage  Anzahl  
davon in 

Trägerschaft des 
Landkreises  

davon in 
Trägerschaft der 
Kommunen oder 
sonstiger Träger  

Summe nutzbare  
Sportfläche 

(netto) 

Sporthallen ab 800 m² 2 1 1 2.228 

Sporthallenfläche 405 bis 799 m² 0 0 0 0 

Sondersporträume unter 405 m² 4 1 3 851,5 

Summe aller nutzbaren 
ungedeckten Sportflächen  6 2 4 3.079,5 
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Die insgesamt 6 gedeckten Kernsportanlagen im PLB beinhalten einen Nebenraum in der Sporthalle 
TGS Gräfenroda (Gewichtheberraum). 

Bewertung  Sporthallen (gedeckte Sportanlagen) 

Anlage  

BZS 

1 Anteil  
in % 2 Anteil  

in % 3 Anteil  
in % 4 Anteil  

in % 

Sporthallen ab 800 m² 0 - 2 - 0 - 0 - 

Sporthallenfläche 405 bis 799 m² 0 - 0 - 0 - 0 - 

Sondersporträume unter 405 m² 2 - 2 - 0 - 0 - 

BZS aller nutzbaren gedeckten 
Sportflächen inkl. prozentualer 
Verteilung  

2 33,33 4 66,66 0 0,0 0 0,0 

 

Sportfreianlagen  

An der Regelschule „Geratal“ Geraberg ist der Neubau einer Außensportanlage erforderlich, da die 
Leichtathletik-Anlagen an diesem Standort nicht mehr nutzbar sind. An der Thür. 
Gemeinschaftsschule Gräfenroda ist der Neubau des Kleinfeldplatzes und der Weitsprunggrube 
sowie die Anlage einer Laufbahn notwendig. 

Sporthallen  

Mit insgesamt 5 Sporthallen in der Gemeinde ist der Schul- und Vereinsbedarf überdurchschnittlich 
gedeckt. Der Bestand ist zu erhalten. 

Bäder  

Entsprechend des Bädergutachtens wurde das bereits sanierte Freibad in Plaue als förderfähig 
eingestuft. 

Das Waldbad in Geschwenda ist seit einigen Jahren geschlossen, könnte ggf. auf Grund seiner 
attraktiven Lage langfristig als Badegewässer bzw. als Badeteich umgebaut werden (siehe 
Zusammenfassung Bäder Pkt. 4.3.3.). 

Sondersportstätten  

In der Kegelbahn Geraberg wurden die Funktionsräume sowie Heizung und Elektrik saniert. Die 
Technik ist noch zu erneuern  
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3.8. Planungsbereich 8: VG Geratal/Plaue  

1. Bestand  
Sportplätze/Kleinspielfelder/Bolzplätze  

Anlage  Länge  Breite  m² 
BZS 

T
rä

ge
r 

Bauj.  Erläuterung  
1 2 3 4 

ANGELRODA            

KSF (Rasen) 90 50 4.500   X  K   

ELGERSBURG           

GSF (Rasen) 
„Körnachtal-Arena! 100 70 7.000  X   K  Sanierung 2003 

Funktionsgebäude         X  K  Sanierung Dach 2014 

MARTINRODA           

GSF (Rasen) 89 57 5.073  X   K  Sanierungsbedarf 

GSF (Kunstrasen) 90 65 5.850   X  K 2008 Flutlicht 

Funktionsgebäude      X  K   

   10.923        

PLAUE           

GSF (Rasen) 89 67 5.963  X   K  teilw. Flutlicht 

Funktions-Container       X K   

2 Beach-Volleyballplätze 
Freibad 32 16 512 X X   K   

   6.475        

GS Plaue        LK   

KSF (Bolzplatz Kunstrasen) 30 13 390 X      Hand- u. Fußball 

Volleyballplatz 18 9 162   X    TT, 2 Basketballkörbe 

LA-Anlagen      X    2 x 60 m (Bitumen),  
Weitsprung (Bitumen) 

RIPPERSRODA           

Bolzplatz (Rasen) 25 15 375   X  K   

gesamt    29.825        

Sporthallen  

Anlage  Länge  Breite  m² ÜE 
BZS 

T
rä

ge
r 

Bauj.  Erläuterung  
1 2 3 4 

Sportha lle Elgersburg  
Lindenplatz 5 
Elgersburg 

20 10 200 0,5  X   K 1984 Sanierung Sanitär 2020 

Sporthalle GS Martinroda  
Schulstr. 2 
Martinroda 

24 12 288 0,71 X    LK 1988 Generalsanierung 2008 

Sport halle GS Plaue  
Str. des Friedens 7 
Plaue 44 24 1.056 2,6  X   LK 1994 

Erneuerung Heizung 
2025, 
Sanierung erforderlich: 
Dach, Sportboden, 
Sanitär  

gesam t   1.544 3,81        
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Bäder  

Anlage  Länge  Breite  m² 
BZS 

T
rä

ge
r 

Bauj.  Erläuterung  
1 2 3 4 

Plaue, Freibad  
Am Bahndamm 1        K 1971 

Sanierung 1992 
2 Plastebecken 
2002 und 2010 neue 
Filteranlage 
2024 Absetzbecken 

Hauptbecken 25 20 500  X   K   

Nebenbecken 20 20 400  X   K    

Planschbecken 8 8 64  X   K    

   964        

Sondersportanlagen  

Anlage  Länge  Breite  m² 
BZS 

T
rä

ge
r 

Bauj.  Erläuterung  
1 2 3 4 

ANGELRODA            

Schießsportanlage 
An der Lehmgrube    X    V 

1996 
bis 

2000 

4 x 25 m o. 4 x 50 m 
Groß- u. Kleinkaliber; 
4 x 10 m Luftgewehr 

ELGERSBURG           

Vereins-Skilift 
Steigertal 550     X  K 1968 Abfahrtsstrecke 900 m 

Slalomstrecke 450 m 

Funktionsgebäude      X  K   

MARTINRODA           

Kegelbahn     X     2-Bahnenanlage Automatik 
Sanierung 2002 

NEUSISS           

Hundesportplatz 90 30 2.700  X   K   

Funktionsgebäude     X   K   

Reitanlage            

Reitplatz 100 60 6.000   X  K   

Dressurplatz 30 20 600   X  K    

Funktionsgebäude      X  K   

PLAUE           

Schützenhaus       X K  11 Schießbahnen 
(Luftgewehr) 

RIPPERSRODA           

Reitanlage            

Reithalle 40 20 800 X    P 1996  

Dressurplatz 60 20 1.200 X    P   

Springplatz 60 30 1.800 X    P   

Geländestrecke        P 2003 bis 1,5 km mit teilweise 
künstlichen Hindernissen 
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2. Bestand Kernsportstätten  

a) Sportplätze, Kleinspielfelder und Bolzplätze (ungedeckte Sportanlagen) 

Anlage  Anzahl  
davon in 

Trägerschaft des 
Landkreises  

davon in 
Trägerschaft der 
Kommunen oder 
sonstiger Träger  

Summe nutzbare  
Sportfläche 

(netto) 

Flächen aller Großspielfelder ab 
4.050 m² Nettospielfläche bzw. 45 x 
90 m Spielfeldgröße 

5 0 5 28.386 

Fläche aller Kleinspielfelder ab 800 
m² Nettospielfläche bzw. 968 m² 
Bruttospielfläche 

0 0 0 0 

Fläche aller Kleinspielfelder unter 
800 m² Nettospielfläche 

4 2 2 1.439 

Summe aller nutzbaren 
ungedeckten Sportflächen  9 2 7 29.825 

Bewertung  Sportplätze, Kleinspielfelder und Bolzplätze (ungedeckte Sportanlagen)  

Anlage  
Bauzustandsstufe  

1 Anteil  
in % 2 Anteil  

in % 3 Anteil  
in % 4 Anteil  

in % 

Flächen aller Großspielfelder ab 
4.050 m² Nettospielfläche bzw. 45 x 
90 m Spielfeldgröße 

0 - 3 - 2 - 0 - 

Fläche aller Kleinspielfelder ab 800 
m² Nettospielfläche bzw. 968 m² 
Bruttospielfläche 

0 - 0 - 0 - 0 - 

Fläche aller Kleinspielfelder unter 
800 m² Nettospielfläche 2 - 1 - 1 - 0 - 

BZS aller nutzbaren ungedeckten 
Sportflächen inkl. prozentuale r 
Verteilung  

2 22,22 4 44,45 3 33,33 0 0,0 

b) Sporthallen (gedeckte Sportanlagen)  

Anlage  Anzahl  
davon in 

Trägerschaft des 
Landkreises  

davon in 
Trägerschaft der 
Kommunen oder 
sonstiger Träger  

Summe nutzbare  
Sportfläche 

(netto) 

Sporthallen ab 800 m² 1 1 0 1.056 

Sporthallenfläche 405 bis 799 m² 0 0 0 0 

Sondersporträume unter 405 m² 2 1 1 488 

Summe aller nutzbaren 
ungedeckten Sportflächen  3 2 1 1.544 
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Bewertung  Sporthallen (gedeckte Sportanlagen) 

Anlage  

Bauzustandsstufe  

1 Anteil  
in % 2 Anteil  

in % 3 Anteil  
in % 4 Anteil  

in % 

Sporthallen ab 800 m² 0 - 1 - 0 - 0 - 

Sporthallenfläche 405 bis 799 m² 0 - 0 - 0 - 0 - 

Sondersporträume unter 405 m² 1 - 1 - 0 - 0 - 

BZS aller nutzbaren gedeckten 
Sportflächen inkl. prozentuale r 
Verteilung  

1 33,33 2 66,67 0 0,0 0 0,0 

Sportfreianlagen  

Die Gemeinde Martinroda plant die grundhafte Sanierung des Kunstrasenplatzes sowie die 
Erweiterung und Sanierung des Sanitärtraktes. Die Stadt Plaue beabsichtigt die Errichtung einer 
Toilettenanlage am Standort Sportplatz. 

Sporthallen  

Die Gemeinde Elgersburg hat schrittweise die gemeindeeigene Sporthalle saniert. 

Freibäder  

Die Stadt Plaue plant 2025 die Sanierung der Freianlagen einschließlich barrierefreiem Umbau. 

Sondersportstätten  

An der Kegelanlage in Martinroda sind schrittweise weitere Sanierungsarbeiten notwendig. Zudem ist 
die Neuanlage eines Boccia-Platzes geplant. 
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4. Zusammenfassung und Bewertung Sportstättenbestand  (Kernsportstätten) 

Sportanlagen sind insbesondere für Schulen und Sportvereine eine zentrale infrastrukturelle 
Ressource und somit notwendige Voraussetzung für lehrplangerechte sowie ausdifferenzierte und 
zielgruppenorientierte Sportangebote. 

Auch wenn es verständliche Forderungen nach alternativen Sportanlagenformen gibt, sind 
regelkonforme Sportanlagen für den Schulsport und Sportvereine notwendig, die sich an 
Schulwettbewerben „Jugend trainiert für Olympia“ und am Punktspiel- bzw. Wettkampfbetrieb der 
Thüringer Sportfachverbände beteiligen. 

Wegen der allgemein hohen Bau- und Betriebskosten von Sportanlagen sind von den jeweiligen 
Entscheidungsträgern zu ermöglichen: 

�x die Schaffung von regeloffenen und wohnortnahen Bewegungsangeboten (z.B. Kleinspielfelder, 
Bolzplätze), 

�x eine Öffnung des Zugangs von dafür geeigneten Sportanlagen, 

�x kostengünstigere Lösungen für den Bau und die Betreibung von Sport- und Freizeitanlagen, 

�x die besondere Beachtung ökologischer Aspekte zur Senkung des Ressourcenverbrauchs und 
der Betriebskosten, 

�x eine Erweiterung der baulichen Vielfalt von Sportanlagen, aber auch die 

�x Stilllegung oder Umnutzung von Sportflächen, für die aus heutiger Sicht kein Bedarf besteht. 

 

4.1. Sportplätze und Kleinspielfelder (ungedeckte Sportanlagen)  

PLB Planungsraum 

A
nz

ah
l G

S
F

 Fläche 
Großspielfelder ab 

4.050 m² 
Nettospielfläche 
bzw. 45 x 90 m 
Spielfeldgröße 

A
nz

ah
l K

S
F

 Fläche aller 
Kleinspielfelder ab 

800 m² 
Nettospielfläche 

bzw. 968 m² 
Bruttospielfläche A

nz
ah

l K
S

F
 

un
te

r 
80

0 
m

² 

Fläche aller 
Kleinspielfelder 
unter 800 m² 

Nettospielfläche A
nz

ah
l 

S
pi

el
fe

ld
er

 
 

Gesamt 

1 Stadt Ilmenau 19 113.471 15 18.806 39 16.791 73 149.068 

2 Stadt Arnstadt 7 44.819 13 13.897 23 7.497 43 66.213 

3 Amt Wachsenburg 5 29.953 7 8.367 7 1.733 19 40.073 

4 
VG Riechheimer 
Berg 5 30.041 7 9.148 8 2.057 20 41.246 

5 Stadt Stadtilm 7 47.737 4 8.808 10 3.067 21 59.612 

6 LG Stadt 
Großbreitenbach 

6 37.555 5 9.310 8 2.492 19 49.357 

7 Gemeinde Geratal 7 45.427 3 4.680 10 3.296 20 53.403 

8 VG Geratal/Plaue 5 28.386 0 0 4 1.439 9 29.825 

 Summe  61 377.389 54 73.016 109 38.372 224 488.797 

Tabelle 11: Zusammenfassung Sportplätze und Kleinspielfelder in den Planungsbereichen und für den Ilm-Kreis 
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Bewertung  ungedeckte Sportanlagen  

Anlage  
Bauzustandsstufe  

1 
Anteil  
in % 2 

Anteil  
in % 3 

Anteil  
in % 4 

Anteil  
in % 

Flächen aller Großspielfelder ab 
4.050 m² Nettospielfläche bzw. 45 x 
90 m Spielfeldgröße 

15  34  10  2  

Fläche aller Kleinspielfelder ab 800 
m² Nettospielfläche bzw. 968 m² 
Bruttospielfläche 

11  15  23  5  

Fläche aller Kleinspielfelder unter 
800 m² Nettospielfläche 52  39  17  1  

BZS aller nutzbaren ungedeckten 
Sportflächen inkl. prozentualer 
Verteilung  

78 34,82 88 39,29 50 22,32 8 3,57 

 

Im Ilm-Kreis stehen insgesamt 224 ungedeckte Sportflächen  (Großspielfelder, Kleinspielfelder, 
Tennisplätze, Bolzplätze, Volleyballplätze) mit 488.797 m² Nutzungsfläche zur Verfügung, dies sind 
ca. 4,58 m² je Einwohner.   
Davon wurden 78 in die BZS 1 (laut TOP 1.6. Anlagen im gebrauchsfähigen Zustand mit nur 
unbedeutenden Mängeln, die im Rahmen der Instandhaltung beseitigt werden können) eingeordnet, 
dies entspricht 34,82 % des Gesamtbestandes. 
 

Die Neuanlage von Großspielfeldern mit dem Ziel der Bestandsaufstockung sind aus aktueller Sicht 
nicht erforderlich. Insbesondere im ländlichen Raum werden schon heute einige Sportplätze nur noch 
punktuell oder wegen fehlender Mannschaften gar nicht mehr genutzt. Ersatzneubauten, 
Sanierungen oder die Umwandlung von Rasen- in Kunstrasenplätze sind dort notwendig, wo etwa 
die Haltbarkeitslaufzeit des Kunstrasens überschritten wird oder nach wetterunabhängigeren 
Lösungen gesucht wird. 

Multifunktionale Kleinspielfelder werden i.d.R. hoch strapaziert, so dass z. B. Belagssanierungen 
unter Berücksichtigung der Nutzerdichte unumgänglich sind. 

In Kommunen mit aktiven Tennisvereinen (Arnstadt, Ilmenau mit den Ortsteilen Frauenwald, 
Gräfinau-Angstedt und Langewiesen sowie Geraberg und Stadtilm) sind mindestens je 2 Plätze 
nutzbar. Der Bau weiterer Tennisplätze durch Kommunen, Vereine oder sonstige Bauherren setzt 
einen über einen längeren Zeitraum nachweisbaren Bedarf voraus. 

4.1.1. Schulfreianlagen  

Gemäß § 13 Absatz 2 Thüringer Schulgesetz (ThürSchulG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 30. April 2003, mehrfach geändert und § 45a neu eingefügt durch Gesetz vom 21. Mai 2024 
(GVBl. S. 91) inkl. Aktualisierung § 48 Abs. 4 Satz 1, haben die Schulträger „das notwendige 
Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten (Schulträgerschaft“.  

Sportfreiflächen sollen nach DIN 18035 geplant werden. Zu den Freisportflächen gehören z. B. 100 
m-Laufbahn, Weitsprunganlage, Kugelstoßanlage (10 m x 15 m), Spielfläche (2 x 27 m x 45 m) sowie 
eine Gymnastikrasenfläche von mind. 400 m². 

Für die Umsetzung der Sport-Lehrpläne nutzen die staatlichen Schulen entweder  

�x Stadien oder multifunktionale Kunststoffanlagen der Kommunen,  
�x das Stadion des Universitätssportzentrums Ilmenau und/oder 
�x am Schulstandort vorhandene Schulsportanlagen in Trägerschaft des Landkreises.  
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Die Qualitätsunterschiede sind allerdings beträchtlich. Während die Stadien in Arnstadt, Ilmenau, 
Stadtilm und in Ichtershausen im Amt Wachsenburg sehr gute Bedingungen für die Umsetzung der 
Lehrpläne bieten, haben die Schülerinnen und Schüler an den Schulstandorten in den Ortsteilen 
Gräfenroda und Geraberg in der Gemeinde Geratal sowie die GS „L. Bechstein“ und das Staatliche 
Berufsschulzentrum in Arnstadt derzeit nur mangelhafte Bedingungen. An der GS Marlishausen 
stehen aufgrund der räumlichen Gegebenheiten keine Freisportanlagen zur Verfügung. Die 
staatlichen Grundschulen in Dörnfeld und Martinroda können jeweils eine Weitsprunganlage auf dem 
Schulgelände nutzen, die GS in Osthausen die kommunale Weitsprunganlage auf dem 
Nebengelände des Sportplatzes. Laufbahnen fehlen jedoch an diesen Standorten. Nach 
Fortschreibung des Schulnetzplanes werden einige der Standorte erneut zu bewerten sein. 

Im August/September 2024 wurden durch das Schulverwaltungsamt alle staatlichen Schulen befragt, 
welche Sportfreianlagen in kommunaler oder anderer Trägerschaft derzeit für den Schulsport genutzt 
werden. Folgende Rückmeldungen sind eingegangenen: 

PLB Name PLB  Nutzung durch  Sportstätte(n) 

1 Stadt Ilmenau  

  GYM „Goetheschule Ilmenau“ 
Stadion Hammergrund  
KSA „Am Stollen“ 

  
SBSZ Arnstadt-Ilmenau, 
Standort Ilmenau 
FÖZ „Dr. Hans Vogel“  

Sportplatz Technische Universität 

  GS „Am Stollen“ 
RS „G. Scholl“  KSA „Am Stollen“ 

  RS „H. Hertz“ KSA Ziolkowskistr. 

  FÖZ „Pestalozzischule“ Stadion Hammergrund 

 OT Gräfinau-Angstedt RS Gräfinau-Angstedt KSA mit LA-Anlagen 

 OT Langewiesen GS „J.J.W. Heinse“ Sportanlage „In den Folgen“  

 OT Stützerbach GS „Am Rennsteig“ DFB-Kleinspielfeld 

2 Stadt Arnstadt 

  
GYM "MELISSANTES  
RS „Am Schloss Neideck“ Arnstadt Stadion „Am Jahn-Sportpark“ 

  
GS „Dr. H. Bielfeld“ 
GS „J. S. Bach“ 
RS „R. Bosch“ 

Sportplatz Setze 

 OT Marlishausen GS Marlishausen Sportplatz 

3 Amt Wachsenburg  

 OT Ichtershausen GS „Wilhelm-Hey-Grundschule“ 
RS „W. Hey“ Gemeindesportzentrum „Marcel Kittel“ 
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 OT Kirchheim GS Kirchheim Sportplatz mit LA-Anlagen  

4 VG Riechheimer Berg  

 Osthausen GS „Astrid Lindgren“ Osthausen Sportplatz 
Weitsprunggrube 

5 Stadt Stadtilm  

  GS/TGS Stadtilm Stadion „Hinterm Schloss“  

7 Gemeinde Geratal  

 OT Geschwenda GS Geschwenda Sportplatz „Kickelhähnchen“  

8 VG Geratal/Plaue  

 Martinroda GS Martinroda Sportplatz 

Tabelle 12: Von staatlichen Schulen genutzte Sportfreianlagen in anderer Trägerschaft 

 

Sofern der Landkreis den Schulsport nicht mit eigenen Kapazitäten absichern kann, sind zukünftig 
differenziertere Absprachen mit den Trägern etwa über die Ausstattung notwendig. 

Die Schulfreianlagen in Trägerschaft des Landkreises sind in die Bestandstabellen der 
Planungsbereiche eingeordnet. 
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4.2. Sporthallen  (gedeckte Sportanlagen)  

PLB Name PLB  Sporthallen 
ab 800 m² 

Sporthallen  
405 bis  
799 m² 

Sporthallen  
unter 405 m²  

Bestand 
Sporthallenfläche  

(in m²)  

davon in 
Trägerschaft  

des Ilm-
Kreises  

1 Stadt Ilmenau 4 5 15 9.424,0 16 

2 Stadt Arnstadt 1 4 10 5.207,0 12 

3 Amt Wachsenburg 0 2 3 1.340,0 5 

4 VG Riechheimer 
Berg 0 1 1 646,5 1 

5 Stadt Stadtilm 1 1 1 1.714,0 3 

6 LG Stadt 
Großbreitenbach 1 0 4 1.557,0 2 

7 Gemeinde Geratal 2 0 4 3.079,5 2 

8 VG Geratal/Plaue 1 0 2 1.544,0 2 

 Summe  10 13 40 24.512,0 43 

Bewertung gedeckte Sportanlagen  

Anlage  

Bauzustandsstufe  

1 
Anteil  
in  % 2 

Anteil  
in % 3 

Anteil  
in % 4 

Anteil  
in % 

Sporthallen ab 800 m² 3 - 8 - 0 - 0 - 

Sporthallenfläche 405 bis 799 m² 9 - 1 - 1 - 1 - 

Sondersporträume unter 405 m² 22 - 16 - 2 - 0 - 

BZS aller nutzbaren gedeckten 
Sportflächen inkl. prozentualer 
Verteilung  

34 53,97 25 39,68 3 4,76 1 1,59 

 

Im Landkreis stehen 63 Sporthallen inkl. 11 Nebenräume mit insgesamt 24.512 m² Sporthallenfläche 
zur Verfügung, dies sind ca. 0,23 m² je Einwohner.   

Von den 63 Sporthallen – davon ist der Ilm-Kreis Träger von rund 68 % des Bestandes - wurden 34 
in die BZS 1 (laut TOP 1.6. Anlagen im gebrauchsfähigen Zustand mit nur unbedeutenden Mängeln, 
die im Rahmen der Instandhaltung beseitigt werden können). Dies entspricht 53,97 % des 
Gesamtbestandes.  

Der Landkreis als Schulträger hält die kreiseigenen Sportanlagen vorrangig für die Absicherung des 
Schulsports der staatlichen Schulen vor. Nach dem Schulsport stehen die Sporthallen insbesondere 
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für den Trainings- und Wettkampfbetrieb kreisangehöriger gemeinnütziger Sportvereine 
entsprechend Thüringer Sportfördergesetz entgeltfrei zur Verfügung. 

Aus Sicht der Schulen besteht insbesondere in der Kernstadt von Arnstadt durch 4 kleine unnormierte 
Hallen an den Schulstandorten RS „Am Schloss Neideck“, GS „J. S. Bach“, GS „Geschwister-Scholl-
Schule“ und Lindenallee 10 ein Fehlbedarf. Für die Absicherung eines qualifizierten Sportunterrichts 
u.a. für die RS „Am Schloss Neideck“ und unter Berücksichtigung von Vereinsbedarfen ist der Neubau 
einer Dreifelderhalle in Trägerschaft des Landkreises mit finanzieller Beteiligung der Stadt Arnstadt 
am Standort Käfernburger Str. geplant. 

Die weitere Entwicklung des Schulnetzes, der Demografie und der kommunalen Strukturen sind in 
den kommenden Jahren maßgebend, um weitere Entscheidungen zu Neubauten oder Sanierungen 
von Sporthallen treffen zu können. 

Weitere Bedarfe über den Schulsport hinaus oder im Rahmen der Nutzung kommunaler Sporthallen 
sind im Rahmen der Daseinsvorsorge von den jeweiligen kommunalen Gebietskörperschaften. 
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4.3. Frei - und Hallenbäder  

Schwimmbäder haben eine hohe Relevanz für die Gesellschaft auf, insbesondere für den 
Schwimmunterricht der Kinder, die Schwimmfähigkeit der Bevölkerung und den Sport, aber auch für 
die Gesundheitsförderung und die Freizeitgestaltung. Der Bestand und die Erreichbarkeit von 
Schwimmsportstätten sind daher von besonderer Bedeutung. 

Die bundesweit letzte Erfassung von Bädern basiert laut Statista auf dem Datenstand vom Februar 
2019 mit insgesamt 3.238 Hallenbädern, 2.686 Freibädern 502 Naturbädern. Mit dem Projekt 
„Bäderleben“ der Hochschule Koblenz wurden darüber hinaus umfassende Daten zur aktuellen 
Bädersituation in Deutschland bis Ende 2022 gesammelt. 

Im Bäderatlas der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e.V. sind für Thüringen 63 Hallenbäder 
und 169 Freibäder erfasst. 

4.3.1. Freibäder  

Die 7 öffentlichen Freibäder im Landkreis bieten Menschen aller Altersgruppen und sozialen 
Schichten Angebote zur Bewegung und Gesundheitsförderung, aber auch für Kommunikation, 
Entspannung und Wohlbefinden. Schwimmbäder sind trotz schwieriger Finanzlage und 
Fachkräftesituation zu erhalten. 

PLB Name PLB  Anzahl  Wasserfläche  
(in m²)  

Einwohner  
31.12.2023 

Wasserfläche  
(m²/Einwohner)  

Ilm-Kreis  
Bemerkung  

1 Stadt Ilmenau 1 1.914 39.147 -  

2 Stadt Arnstadt 0 0 28.264 -  

3 Amt 
Wachsenburg 1 834 7.967 -  

4 VG Riechheimer 
Berg 0 0 4.098 -  

5 Stadt Stadtilm 1 643 8.408 - Sanierung 
bereits erfasst 

6 LG Stadt 
Großbreitenbach 

2 5.181 5.882 -  

7 Gemeinde 
Geratal 1 1.421 8.664 -  

8 VG Geratal/Plaue 1 964 4.345 -  

 Summe  7 10.957 106.775 0,10  

 
Zwei Planungsbereiche ohne Freibad (Stadt Arnstadt und VG Riechheimer Berg) partizipieren von 6 
Planungsbereichen mit teils deutlichem Mehrbestand. Zudem stehen mit dem Lütsche-Stausee in der 
Gemeinde Geratal sowie dem Naturbad Stützerbach (Stadt Ilmenau) weitere Badegelegenheiten zur 
Verfügung. 

4.3.2. Hallenbäder  

Die Hallenbäder in Arnstadt und Ilmenau erfüllen neben der kommunalen Daseinsfürsorge im 
jeweiligen PLB auch Funktionen für die Region und über den Landkreis hinaus. Nicht nur die 
Absicherung des Schulschwimmens, sondern auch der Freizeit-, Gesundheits- und Vereinssport 



82 

 

Sportstättenentwicklungsplan Ilm-Kreis, 4. Fortschreibung (2025-2034)  

profitieren von den beiden Bädern. In Arnstadt laden zudem Sauna und Wellnessbereich zu 
Entspannung und Erholung ein. 

PLB Name PLB  Anzahl  Wasserfläche  
(in m²)  

Einwohner  
31.12.2023 

Wasserfläche  
(m²/Einwohner)  

Ilm-Kreis  

1 Stadt Ilmenau 1 684 - - 

2 Stadt Arnstadt 1 714 - - 

 Summe  2 1.398 106.775 0,013 

Hohe Kosten haben in den vergangenen Jahren die Bewirtschaftung der Hallenbäder deutlich 
erschwert. 2024 wurde dieser Entwicklung mit dem „Thüringer Gesetz zur Ausreichung von 
Leistungen an Kommunen zur Kompensation gestiegener Energiepreise bei Schwimmbädern 
(Thüringer Ausreichungsvereinfachungsgesetz/Energiekompensation kommunale Bäder - 
ThürAEVG/Bäder) Rechnung getragen. Allerdings war dies seitens des Landes Thüringen 
ursprünglich als einmalige pauschale Zuweisung angelegt. 

4.3.3. Stellung des Ilm -Kreises in der Thüringer Schwimmbad- Entwicklungskonzeption 2005  

Der Freistaat Thüringen hat mit der Thüringer Schwimmbad-Entwicklungskonzeption 2005 die 
Bäderlandschaft Thüringens bilanziert und ein förderfähiges Bädernetz bis zum Jahr 2020 definiert. 
Aufgrund fehlender finanzieller Ausstattung des Landes und der Kommunen konnten in diesem 
Zeitraum nur punktuell Frei- und Hallenbäder, zudem häufig in Kombination mit anderen 
Förderungen, realisiert werden. Die Notwendigkeit eines höheren Fördersatzes für derartige 
Vorhaben ist immer wieder in der Diskussion. 

Eine Fortschreibung der Thüringer Bäderkonzeption liegt bisher nicht vor, wurde aber seitens des 
Landes Thüringen für einen bisher nicht konkret benannten Zeitpunkt in Aussicht gestellt. 

Freibäder  

Als perspektivisch förderfähig wurden in der Konzeption die Bäder in Möhrenbach, Großbreitenbach, 
Frauenwald, Stadtilm und Arnstadt/Ichtershausen eingestuft. Die Generalsanierungen bzw. der 
Umbau der Freibäder in Plaue, Ilmenau und Geraberg waren zum Erstellungszeitpunkt der 
Konzeption bereits umgesetzt und daher nicht berücksichtigt. 

Mit der Sanierung des Freibades Ichtershausen im Amt Wachsenburg im Jahr 2009 wurden die 
Bedarfe für das Amt Wachsenburg selbst, aber auch für Arnstadt und das Umland gedeckt. 

Das Land Thüringen legte in der Landgemeinde Stadt Großbreitenbach wegen der Nähe zum 
Campingplatz den Förderschwerpunkt auf das Bad Großbreitenbach. Die Stadt möchte die 
vorhandene Wasserfläche erhalten, aus wirtschaftlichen Gründen wird allerdings eine (deutliche) 
Verringerung der Wasserfläche empfohlen. 

Großbreitenbach und Altenfeld legen im Hinblick auf ihren Status als „Staatlich anerkannter 
Erholungsort“ Wert auf den Fortbestand beider Bäder, da bereits erhebliche finanzielle Mittel in die 
Erhaltung der Bausubstanz und die Erhöhung der Attraktivität (Altenfeld: behindertengerechtes 
Sanitärgebäude, 3 Beach-Volleyballplätze, überregionale Nutzung) geflossen sind. 

In der Gemeinde Geratal wurde das Freibad Ortsteil Geraberg umfassend saniert. Im Ortsteil 
Geschwenda war das Waldbad lange geschlossen, bevor sich der Waldbadverein dafür engagierte 
und das Planschbecken 2017 neu angelegte. Die Umwandlung in ein Naturbad oder ein naturnahes 
Bad bleibt langfristig eine denkbare Alternative. 
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Das Freibad im Ilmenauer Ortsteil Möhrenbach wurde zurück gebaut, das Freibad im Ortsteil 
Frauenwald verkauft und umgenutzt. 

Hallenbäder  

Das Hallenbad Ilmenau, in der Thüringer Schwimmbad-Entwicklungskonzeption 2005 als „vorrangig 
förderfähig“ eingestuft, wurde von 2018 bis 2020 an einem geeigneteren Standort neu gebaut. Die 
Schwimmhalle „Am Stollen“, in die seit der Wende erhebliche Fördermittel geflossen sind, wurde 
zwischenzeitlich zurückgebaut. 

4.4. Wintersportstätten  

Mit dem Neubau der Ilmenauer Eishalle haben sich die Sportarten Eishockey und Eiskunstlauf fest 
etabliert, auch Eisstockschießen hat sich weiter gefestigt. 

Die Nachwuchssportler in den Talentleistungszentren Rodeln (Ilmenau) und Biathlon (Frankenhain, 
Großbreitenbach) nutzen sportartspezifische Anlagen für den Trainings- und Wettkampfbetrieb. Die 
Rennschlittenbahn „Wolfram Fiedler“ in Ilmenau sowie Skirollerstrecken und Schießstände für 
Druckluft- und Luftgewehre in Frankenhain und Großbreitenbach sind in ihrem Bestand zu erhalten 
und bei nachgewiesenem Bedarf weiter auszubauen. 

4.5. Umgang mit Trends portarten und neuen Entwicklungen im Sport  

Das Freizeitverhalten und das Anspruchsniveau der Bevölkerung verändern sich. Dem Sportverein 
mit seinen traditionellen Sportarten steht zunehmend die Konkurrenz von kommerziellen 
Sportanbietern wie Fitness-Studios, aber auch der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau gegenüber, die 
im Indoor-Bereich aufgrund ihrer Finanzkraft frühzeitiger neuen Sportarten-Trends folgen können. 

In den Sportvereinen werden nichtsdestotrotz auch Sportarten wie Inline-Skaten, Mountainbiken, 
Downhill, BMX, Beach-Volleyball oder Parcour betrieben, die auch von neuen Entwicklungen im 
Sportgerätebereich partizipieren. 

Nicht alle Trendsportarten etablieren sich. Einige kommen, bleiben eine Weile und verschwinden. 
Daher empfiehlt es sich, die Entwicklung über einen längeren Zeitraum zu verfolgen, bevor 
Maßnahmen im Sportstättenbau wie etwa der Bau von Pumptracks oder Skateparks ergriffen werden. 
Insbesondere junge Trendsporttreibende helfen und organisieren sich häufig selbst, so dass 
kommunale Lenkungsmechanismen nicht immer notwendig sind. Sinnvoll ist es jedoch, sich 
Erweiterungsmöglichkeiten offen zu halten, um ggf. bei einem beständig hohen Bedarf reagieren zu 
können.  

Insbesondere in Ilmenau hat sich im Bereich Mountainbike und Rollsport eine größere Zielgruppe 
manifestiert, deren Interessen jetzt durch den Bau des Lindenberg-Trails und der geplanten 
Umgestaltung des Sportplatzes des Friedens Rechnung getragen wird. 
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5. Handlungserfordernisse  

Ein wesentliches Qualitätsmerkmal des kreislichen Sportentwicklungsplans ist die Festlegung und 
Beschlussfassung von Handlungs- und Maßnahmenempfehlungen für eine bedarfsgerechte und 
nachhaltige Entwicklung von Sport und Bewegung sowohl im Landkreis selbst als auch in den 
Kommunen selbst. 

Bei einer Vielzahl kommunaler und kreislicher Sportanlagen besteht ein erheblicher Sanierungsstau, 
da etwa Neubauten aus den 1990er Jahren inzwischen auch in die Jahre gekommen sind. Zudem 
bremsen die begrenzten öffentlichen Mittel ein höheres Tempo bei der Umsetzung von 
Sportstättenbau- und Sanierungsvorhaben. So werden Maßnahmen, die ohne Zuschüsse nicht 
realisiert werden können, über mehrere Jahre beim Freistaat Thüringen zur Sportstättenbauförderung 
eingereicht und immer wieder abgelehnt. 

In der Gesamtheit betrachtet wurde aber in den letzten drei Jahrzehnten viel getan, um Sportanlagen 
zu bauen, zu sanieren und bedarfsgerecht auszustatten. Nicht nur hohe Investitions-, sondern auch 
Bewirtschaftungskosten erfordern heute umso mehr einen verantwortungsvollen Umgang aller Nutzer 
mit den vorhandenen Ressourcen. 

Ausgehend von den Bestands- und Bedarfsanalysen der Sportanlagen und den daraus abgeleiteten 
Handlungsbedarfen wurden fünf Handlungsfelder definiert und mit Maßnahmen untersetzt: 

1. Neubau und Sanierung kommunaler oder in anderer Trägerschaft befindlichen Sportfrei-
flächen (GSF, KSF) 

2. Neubau und Sanierung kommunaler Sporthallen 
3. Sanierungsvorhaben im Bereich kommunale Bäder 
4. Neubau und Sanierung von kommunalen und vereinseigenen Sondersportstätten 
5. Handlungserfordernisse für den Ilm-Kreis 
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5.1. Neubau  und Sanierung kommunaler oder in anderer Trägerschaft befindlichen 
Sportfreiflächen (GSF, KSF)  

5.1.1. Neubau kommunaler oder in anderer Trägerschaft befindlichen Sportfreiflächen  

PLB Name PLB Vorhaben  
Kosten  
(in €) 

geplanter 
Realisierungs- 

zeitraum  

3 Amt Wachsenburg  

 Holzhausen Beachvolleyball-Anlage  kurz-/mittelfristig 

 Ichtershausen KSF (i.R. Multifunktionsanlage)  2025 bis 2027 

4 VG Riechheimer Berg  

 Witzleben 
GSF: 
Umverlegung an einen neuen Standort 300.000 langfristig 

5 Stadt Stadtilm  

 OT Großliebringen Neuanlage Trainingsplatz n.n. mittelfristig 

7 Gemeinde Geratal  

 OT Gräfenroda Neuanlage Kunstrasenplatz 450.000 n.n. 

8 VG Geratal/Plaue  

 Plaue 
Funktionsgebäude GSF: 
Ersatzneubau 1.200.000 mittelfristig 

5.1.2. Sanierungsvorhaben kommunaler oder in anderer Trägerschaft befindlichen 
Sportfreiflächen (GSF, KSF)  

PLB Name PLB Vorhaben  Kosten  
(in €) 

geplanter 
Realisierungs- 

zeitraum  

1 Stadt Ilmenau  

 Stadion TU Ilmenau 

Rundbahnlaufbahn: 
Sanierung 
GSF: 
Sanierung 

 mittelfristig 
langfristig 

  Tennisplätze TU: 
Sanierung  mittelfristig 

  

Tennisplätze „Am Ritzebühl“: 
Brunnenanlage 
Sanierung Dach Vereinsheim 
Erneuerung Wetterschutz Vereinsheim 

 
10.000 
20.000 
3.000 

kurz-/mittelfristig 
(Vereinsvorhaben) 

 OT Oehrenstock 
Funktionsgebäude: 
Sanierung  
Sanitär 

 
 

25.000 

mittel-/langfristig 
(Vereinsvorhaben) 
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Fassade 
Sicherheitstechnik 
Barrierefreiheit 
Geräteraum 

50.000 
10.000 
15.000 
15.000 

2 Stadt Arnstadt 

 Sportplatz „Am Obertunk“ GSF (Kunstrasen): 
Generalsanierung  kurzfristig 

 Stadion „Am Jahn-
Sportpark“ 

Sanierung Tartanbelag 
Überdachung Tribünen 

 
 

kurzfristig 
langfristig 

 Sportanlage Rabenhold Generalsanierung 1.300.000  langfristig 

3 Amt Wachsenburg  

 OT Kirchheim Erneuerung Trainingsbeleuchtung 120.000 kurzfristig 

 Rockhausen Ersatzneubau KSF (Kunststoff) 300.000 2025 

4 VG Riechheimer Berg  

 Osthausen 
Neugestaltung/Aufwertung KSF 
(Laufbahn, Beach-Volleyballanlage, 
Fitnessparcour) 

120.000 mittelfristig 

6 LG Stadt Großbreitenbach  

 Allersdorf Bolzplatz: 
Anbindung Strom/Wasser   

 Neustadt Sportplatz: 
Sanierung Außenanlagen 

  

7 Gemeinde Geratal  

 OT Geraberg GSF (Kunstrasen): 
Generalsanierung   

  GSF Kunstrasen/Rasen:  
Erneuerung Flutlicht   

 OT Geschwenda Sportplatz „Kickelhähnchen“: 
Erneuerung Flutlicht GSF    

  Sanierung LA-Anlagen   

  Funktionsgebäude:  
Generalsanierung inkl. Heizungsanlage   

 OT Gräfenroda Umbau Ausweichplatz in Kunstrasen 
inkl. Neubau Flutlichtanlage   

  
Funktionsgebäude Alte Lache: 
Sanierung Energieversorgung und  
Außenanlagen 

  

8 VG Geratal/Plaue     

 Martinroda GSF (Kunstrasen): 
Generalsanierung 460.000 kurz- bis mittelfristig 

  Funktionsgebäude: 
Erweiterung und Sanierung Sozialtrakt 1.250.000  
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5.2. Neubau und Sanierung kommunaler Sporthallen  

5.2.1. Sporthallenneubau in kommunaler Trägerschaft  

PLB Name PLB  Vorhaben  Kosten  
(in €) 

geplanter 
Realisierungs- 

zeitraum  

1 Stadt Ilmenau  

 OT Langewiesen Sporthalle (4. BA) 5.343.000 kurz- bis mittelfristig 

5.2.2. Sanierungsvorhaben Sporthallen  in kommunaler Trägerschaft  

PLB Name PLB  Vorhaben  Kosten  
(in €) 

geplanter 
Realisierungs- 

zeitraum  

1 Stadt Ilmenau  

 OT Heyda Sanierung Dach 50.000 kurzfristig 

 OT Manebach Sanierung Dachanbau 100.000 kurzfristig 

  Sanierung (alte Sporthalle) 50.000 mittelfristig 

6 LG Stadt Großbreitenbach  

 OT Altenfeld 
Mehrzweckhalle: 
Sanierung Sanitärräume und 
Eingangsbereich/Flur 

 mittelfristig 

 OT Neustadt Sanierung Außenanlage Sporthalle  kurzfristig 

7 Gemeinde Geratal  

 OT Frankenhain Sanierung Hallenboden, Energie-
versorgung, Toiletten, Barrierefreiheit    

 OT Geraberg 
Geratalhalle:  
Sanierung (Hallenboden, Dach, 
Energieversorgung, Barrierefreiheit) 

n.n. n.n. 

8 VG Geratal/Plaue  

 Elgersburg Sanierung Dach; Erweiterung Sanitär n.n. n.n. 

5.3. Sanierungsvorhaben im Bereich kommunale Bäder  

Schwimmbäder sind Bestandteil der örtlichen Daseinsvorsorge, deren Unterhaltung und Betreibung 
eine erhebliche finanzielle Belastung für die Kommunen darstellt. Nichtsdestotrotz sind Bäder als 
weiche Standortfaktoren für den Schul- und Vereinssport, die Bevölkerung sowie Prävention und 
Rehabilitation unverzichtbar. 

Badegäste erwarten heute über ein entsprechendes Schwimmangebot hinaus ein ansprechendes 
Ambiente, freundliche Atmosphäre, serviceorientiertes Personal und einen bestimmten Komfort. 
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5.3.1. Freibäder  

PLB Name PLB Vorhaben  Kosten  
(in €) 

geplanter  
Realisierungs- 

zeitraum  

1 Stadt Ilmenau    

  
Sanierung u. a. Außenduschen und 
Vorwärmbecken 
Sanierung Funktionsgebäude 

100.000 
 
 

kurzfristig 
 
 

6 LG Stadt Großbreitenbach    

 Stadt Großbreitenbach Generalsanierung n.n. langfristig 

7 Gemeinde Geratal     

 OT Geraberg Sanierung oder Ersatzneubau 
Funktionsgebäude n.n. langfristig 

8 VG Geratal/Plaue     

 Plaue 
Einbau Edelstahlbecken 
Ersatzneubau Funktionsgebäude 1.200.000 langfristig 

5.3.2. Hallenbäder  

PLB Name PLB  Vorhaben  
Kosten  
(in €) 

geplanter  
Realisierungs- 

zeitraum  

2 Stadt Arnstadt 

  

Umbau und Erweiterung: 
Neubau Lehrschwimmbecken 
Vergrößerung Umkleiden 
Neuanlage Saunalandschaft 
separater Eingang für Schulen und 
Vereine 
Erweiterung Gastronomie 

n.n. mittelfristig 

Das Sport- und Freizeitbad in Arnstadt soll mittelfristig umgebaut und erweitert werden. Mit dem Bau 
eines Lehrschwimmbeckens und einer Saunalandschaft, der Vergrößerung der Umkleiden und der 
Gastronomie mit externem Eingang sowie einem separaten Eingang für Schulen und Vereine soll das 
Bad nicht nur Sportstätte sein, sondern zu einem noch attraktiveren Ort für Freizeit, Wellness und 
Entspannung werden. 

5.3.3. Badegewässer  

Nach der Sanierung des Badegewässers im Ilmenauer OT Stützerbach soll das Funktionsgebäude 
neu zugeschnitten und saniert werden. 
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5.4. Neubau und Sanierung von kommunalen und vereinseigenen Sondersportstätten  

PLB Name PLB Vorhaben  Kosten  
(in €) 

geplanter  
Realisierungs- 

zeitraum  

1 Stadt Ilmenau  

  

Rennschlittenbahn: 
Sanierung und Modernisierung 
Neu-/Umbau Gebäude 
Bahnkonstruktion/konstruktive 
Ergänzungen 
Neubau Brücke 
Außenanlagen 
Freizeitflächen und Spielplätze 
Parkplätze 

3.200.000 kurz-/mittel-/langfristig 

  
Eishalle: 
Umrüstung LED/Photovoltaik 
Umrüstung der Bande für Parasport 

 
 
kurzfristig 
mittelfristig 

  
Lindenberg-Trail:  
Ausbau weiterer permanenter 
Rennstrecken 

570.000 kurz-/mittelfristig 

  

Sportplatz des Friedens:  
Umbau in eine multifunktionale Sport- 
und Freizeitanlage mit Schwerpunkt 
Roll- und Radsport 

 langfristig 

 OT Gehren Sportplatzgebäude:  
grundhafte Sanierung 100.000 mittelfristig 

 OT Oehrenstock 
Neuanlage 
Fitnessparcour/Volleyballanlage 
(Vereinsvorhaben) 

25.000 mittelfristig 

 OT Pennewitz 

Flugplatz: 
Bodenbefestigung/Entwässerung 
Landebahn 
(Vereinsvorhaben) 

50.000 2025 bis 2027 

2 Stadt Arnstadt 

  

Sportanlage Setze: 
Umgestaltung zu einer multifunktio-
nalen Sport- und Freizeitanlage inkl. 
Generalsanierung der Speedska-
tingbahn 

n.n. mittelfristig 

3 Amt  Wachsenburg  

 OT Bechstedt-Wagd Kegelbahn:  
Sanierung Automatik 

  

 OT Bittstädt 
Kegelbahn:  
Sanierung Automatik   

 OT Haarhausen Kegelbahn:  
Sanierung Automatik   

 OT Holzhausen Kegelbahn:  
Sanierung Automatik   

 OT Ichtershausen Kegelbahn:  
Sanierung Automatik   
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Neubau Multifunktionsanlage 
(Skaterpark, Pumptrack, Tischtennis, 
KSF) 

 2025 bis 2027 

4 VG Riechheimer Berg  

 Witzleben 
Sporthalle: 
Schaffung Stellflächen 45.000 mittelfristig 

6 LG Stadt Großbreitenbach  

 OT Altenfeld Kegelbahn: 
Sanierung Umkleiden und Bahn  kurz-/mittelfristig 

  Beach-Volleyballanlage: 
Flutlicht 25.000  

  Mountainbike/Rollsport/Pumptrack 
Neuanlage 65.000  

 OT Großbreitenbach 
Schießstand „Am Letterchen“: 
Sanierung Dach, Rückwandver-
kleidung und Schutzblenden  

18.000 kurzfristig 

  
Beach-Volleyballplatz (Freibad) 
Sanierung 20.000 kurzfristig 

 LG Trimm-Dich-Pfad 
Neuanlage 15.000 kurz-/mittelfristig 

7 Gemeinde Geratal  

 OT Frankenhain Funktionsgebäude Biathlon: 
Ersatzneubau   

 OT Geraberg Kegelbahn: 
Generalsanierung   

 
 
 

 OT Gräfenroda Kegelbahn:  
Generalsanierung   

8 VG Geratal/Plaue  

 Elgersburg 

Funktionsgebäude Sportplatz: 
Sanierung Dach 
Sanitär 
ELA 

 
150.000 

75.000 
25.000 

kurz-/mittelfristig 

  

Sporthalle: 
Sanierung Beleuchtung 
Sanierung Dach 
Sanierung Fassade 

 
15.000 
50.000 
30.000 

kurz-/mittelfristig 

  Skilift Steigertal: 
Reparatur/Sanierung 25.000 kurz-/mittelfristig 

  

Funktionsgebäude Steigertal: 
Anbau Dach Skihütte 
Sanierung ELA 
Bau/Sanierung Toiletten 
Sanierung Garage (Technik) 

 
15.000 
10.000 
15.000 
30.000 

kurz-/mittelfristig 

 Martinroda Boccia-Platz: 
Neubau 5.000 mittelfristig 

  Funktionsgebäude Sportplatz: 
Sanierung 200.000 langfristig 
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Kegelbahn:  
Sanierung 20.000 langfristig 

 Plaue Schützenhaus: 
Sanierung 

  

 
Baukosten für den Neubau und die Sanierung von Kern- und Sondersportstätten wurden nur für 
Maßnahmen angegeben, bei denen bereits eine Kostenschätzung vorlag.  
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5.5. Handlungserfordernisse für den Ilm-Kreis 

Der Ilm-Kreis ist als Schulträger verpflichtet, geeignete Voraussetzungen für die Absicherung eines 
qualitätsorientierten Schulsports unter Beachtung der Sport-Lehrpläne zu schaffen. Unter diesem 
Blickwinkel sind auch bei der Schulentwicklungsplanung räumliche Gegebenheiten, Bedarfe und ggf. 
(alternative) Sporthallen- und Sportgeräteausstattungen für den Sportunterricht zu berücksichtigen. 

Bei der Bestands-Bedarfs-Bilanzierung für den Schulsport bilden die „Schulbauempfehlungen für den 
Freistaat Thüringen mit Raumprogrammempfehlungen für allgemeinbildende Schulen“ (1997) die 
Grundlage. Die Raumprogrammempfehlungen weisen in Abhängigkeit vom Schultyp, der Zügigkeit 
sowie der Anzahl an Schülerinnen und Schüler für den Sporthallenflächenbedarf entweder eine 
Einzel- (405 m²), Doppel- (968 m²) oder eine Dreifelderhalle (1.215 m²) auf Grundlage der DIN 18032-
1 aus. Die Empfehlungen ermöglichen somit eine standortbezogene Bilanzierung für die Sporthallen. 

Neben dem Schulsport hält der Landkreis alle Sporthallen in seiner Trägerschaft u. a. für den 
Sportbetrieb kreisansässiger gemeinnütziger Sportvereine, der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau, 
Projektträgern im aktuellen Jugendförderplan und der örtlichen Feuerwehren entgeltfrei vor. 

Die geplanten Realisierungszeiträume sowohl für Sportfreianlagen (siehe 5.5.1.) und Sporthallen 
(siehe 5.5.2.) wurden gegliedert in  

�x kurzfristig (2025), 
�x mittelfristig (2026 bis 2028), 
�x langfristig (ab 2029). 

5.5.1. Sportfreianlagen in Trägerschaft des Ilm -Kreises  

Sofern in zumutbarer Nähe zu den staatlichen Schulen Sportfreianlagen in kommunaler oder 
kreislicher Trägerschaft vorhanden und nutzbar sind (vgl. 4.1.1.), findet der Sportunterricht aktuell auf 
einem sehr differenzierten Niveau statt. Die Bewirtschaftungskosten der Sportfreianlagen werden 
durch die jeweiligen Eigentümer getragen, weil – im Gegensatz zu den Sporthallen – bisher 
Finanzierungsvereinbarungen fehlen. 

Schulfreianlagen sollen nach DIN 18 035 geplant und prioritär bedarfsgerechte Möglichkeiten für den 
Schulsport sowie für Bewegungsangebote während der Pausen- und Hortzeiten bieten. Sofern die 
Zugänglichkeit auf dem jeweiligen Schulgelände gewährleistet ist, stehen diese auch für die Nutzer 
der jeweils angegliederten Sporthalle(n) zur Verfügung. Aus versicherungsrechtlicher Sicht ist es 
jedoch nicht möglich, Schulfreianlagen auf dem jeweiligen Schulgelände für die öffentliche Nutzung 
freizugeben. 

An allen Schulstandorten sind differenziert nach Schulform sowie unter Berücksichtigung der 
aktuellen Sport-Lehrpläne und der räumlichen Gegebenheiten vergleichbare Voraussetzungen für 
den Schulsport anzustreben. Dazu sind durch den Schulträger Ausstattungsstandards festzulegen, 
eine Prioritätenliste zu erstellen und umzusetzen.  

Im Folgenden sind bereits erste notwendige Maßnahmen enthalten. 
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PLB Name PLB  Vorhaben  
Kosten  
(in €) 

geplanter  
Realisierungs- 

zeitraum  
Bemerkungen  

1 Stadt Ilmenau  

  

GYM „Goetheschule“  
Sanierung Weitsprung und 
LA-Anlagen sowie 
Kleinspielfeld 

275.000 mittel-/langfristig  

2 Stadt Arnstadt 

  

GS „L. Bechstein“  
Sanierung LA-Anlagen oder 
Neuanlage an einem anderen 
Standort 

150.000 langfristig  

  
Berufsschule Arnstadt -
Ilmenau, Standort Arnstadt  
Neubau LA-Anlagen 

200.000 langfristig 
Anlagen aktuell 
gesperrt, nicht 
nutzbar 

3 Amt Wachsenburg  

 OT Holzhausen 

GS „An der Wachsenburg“ 
Holzhausen  
Neubau LA-Anlagen und 
Kleinspielfeld 

250.000 mittelfristig  

5 Stadt Stadtilm  

 OT Dörnfeld 
GS „K.F.W. Wander“ 
Dörnfeld  
Neubau LA-Anlagen 

150.000 langfristig  

7 Gemeinde Geratal  

 OT Geraberg RS „Geratal“  
Neubau LA-Anlagen, Weit 530.000 kurz-/mittel-

/langfristig 
sukzessive 
Umsetzung 

 OT Gräfenroda 

TGS Gräfenroda  
Ersatzneubau LA-Anlagen: 
Kugelstoßen, Weitsprung 
sowie Neubau Kleinspielfeld 

700.000 mittel-/ 
langfristig 

sukzessive 
Umsetzung  

 

Um den Neubau, die Sanierung oder die Ertüchtigung der kreislichen Schulfreianlagen zu realisieren, 
sind in den nächsten Jahren Investitionen von insgesamt 2,255 Mio. € notwendig. 
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5.5.2. Sporthallen  

5.5.2.1. Sporthallenneubau in Trägerschaft des Ilm -Krei ses 

PLB Name PLB  Vorhaben  Kosten  
(in €) 

geplanter  
Realisierungs- 

zeitraum  
Bemerkungen  

2 Stadt Arnstadt 

  
Ersatzneubau 3-Feld-Halle am 
Standort Gymnasium 
„MELISSANTES“ 

12.735.000 kurzfristig Planungsbeginn 
2021 

5.5.2.2. Sanierungsvorhaben Sporthallen in  Trägerschaft des Ilm -Kreises  

PLB Name PLB  Vorhaben  Kosten  
(in €) 

geplanter  
Realisierungs- 

zeitraum  
Bemerkungen  

1 Stadt Ilmenau  

  
Sporthalle GS „Ziolkowski“ 
Generalsanierung 4.030.000 kurzfristig  

  Sporthalle GS „Karl Zink“  
Generalsanierung 

 
3.200.000 

 
mittelfristig 

 

  

Ilm-Sporthalle  
Einzelsanierungsmaßnahmen: 
Dach 
Malerarbeiten 

 
 

200.000 
50.000 

 
kurzfristig 

 

  

Campushalle  
Einzelsanierungsmaßnahmen: 
Malerarbeiten 
Außenanlagen 
Sportboden 

 
 

100.000 
200.000 
200.000 

 

 

 OT Gehren 

Schobse -Sporthalle  
Einzelsanierungsmaßnahmen: 
Dach 
Fassade 
Sanitär/WC 
Heizung 
Elektro 
Sportboden 

 
 
 

200.000 
200.000 

50.000 
250.000 

25.000 
150.000 

 
 
 
kurzfristig 
 
 
mittelfristig 
 
langfristig  

 

2 Stadt Arnstadt 

  

Sporthalle „ Hubertus Triebel “  
Einzelsanierungsmaßnahmen 
Dach 
Sanitär 
Elektro / ELA 
Malerarbeiten 
Sportboden 

 
 

500.000 
1.000.000 

250.000 
100.000 
250.000 

 
 
kurz- bis 
mittelfristig 
kurzfristig 
 
langfristig 

 
 
1.BA 200T€ 
1.BA 250T€ 
 

  
Sporthalle GS „J.S. Bach“  
Einzelsanierungsmaßnahmen 
Sportboden 

 
 

40.000 

 
 
langfristig 

 

  
Sporthalle Lindenallee  
Einzelsanierungsmaßnahme 
Sanitär 

 
 

250.000 

 
 
mittelfristig 
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PLB Name PLB  Vorhaben  
Kosten  
(in €) 

geplanter  
Realisierungs- 

zeitraum  
Bemerkungen  

  Sporthalle RS „Am Schloss 
Neideck“  
Generalsanierung 

 
 

1.500.000 

 
 
langfristig 

 

  Sporthalle RS „R. Bosch“ / GS „Dr. 
H. Bielfeld“  
Sanitär 
Sportboden 

 
 

130.000 
150.000 

 
 
kurzfristig 
langfristig 

 

3 Amt Wachsenburg  

 OT Holzhausen 

Sporthalle  
GS „An der Wachsenburg“  
Einzelsanierungsmaßnahmen 
Brandschutz 
Umbau Heizung auf erneuerbare 
Energien 

 
 

2.500 
150.000 

 
Heizung im Zuge 
Sanierung und 
Anbau GS 

 

 OT Ichtershausen 

Sporthallen GS  „W. Hey -
Grundschule“ /RS „W. Hey“  
Einzelsanierungsmaßnahmen: 
Dach 
Sanitär 
Sportboden 
Malerarbeiten 

 
 
 

250.000 
150.000 
250.000 

50.000 

 
 
 
langfristig 
mittelfristig 
langfristig 
 

 

 OT Kirchheim 
Sporthalle GS  
Einzelsanierungsmaßnahmen: 
Dach 

 
 

200.000 

 
 
langfristig 

 

5 Stadt Stadtilm  

 

Stadtilm 

Sporthalle GS  
Einzelsanierungsmaßnahmen: 
Dach 
Sanitär  
Sportboden 

 
 

100.000 
100.000 

80.000 

 
 
kurzfristig 
mittelfristig 
langfristig 

 

6 LG Stadt Großbreitenbach  

 Großbreitenbach 

Sporthalle TGS / GS  
Einzelsanierungsmaßnahmen: 
Sanitär 
Sportboden 

 
 

100.000 
150.000 

 
 
langfristig 
langfristig 

 

7 Gemeinde Geratal  

 OT Gräfenroda 

Sporthalle TGS „Geratal“  
Einzelsanierungsmaßnahmen: 
Dach 
Elektro 
Sanitär 
Sportboden 

 
 

150.000 
3.000 

500.000 
200.000 

 
 
kurzfristig 
 
langfristig 
langfristig 

 

8 VG Geratal/Plaue  

 Plaue 

Sporthalle GS Plaue  
Einzelsanierungsmaßnahmen: 
Heizung 
Fenster, Außentüren 

 
 

200.000 
30.000 

 
 
kurzfristig  
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Die Übersicht verdeutlicht, dass in den nächsten Jahren erhebliche Investitionen in den 
Sporthallenneubau sowie -sanierungen notwendig sind. Allein die kurzfristig notwendigen 
Maßnahmen verursachen Kosten in Höhe von rund 18,5 Mio. €. 

Bei den in den 1990er Jahren errichteten Sporthallenneubauten wie der Ilm-Sporthalle Ilmenau und 
der Sporthalle „Hubertus Triebel“ Arnstadt, ehemals Sporthalle „Am Jahn-Sportpark“, entstehen nach 
knapp 30-jähriger Nutzungsdauer größere Investitionsbedarfe, um den Fortbestand qualitätsgerecht 
zu sichern. 

Mit den Generalsanierungen der Sporthallen GS „L. Bechstein“ Arnstadt, GS Marlishausen, GS 
„K.F.W. Wander“ Dörnfeld sowie dem Ersatzneubau der Sporthalle GS am Rennsteig Stützerbach 
haben sich die Bedingungen für den Schul- und Vereinssport weiter verbessert. 

Der Standort Schlossplatz Arnstadt ist für die Umsetzung des Sport-Lehrplanes der RS „Am Schloss 
Neideck“ ungeeignet, da neben den Möglichkeiten zur Betreibung aller Ballsportarten auch 
leichtathletische Anlagen fehlen. Zur Deckung des Fehlbedarfs in Arnstadt ist in Kooperation mit der 
Stadt der Neubau einer Dreifelderhalle am Standort des „MELISSANTES“-Gymnasiums geplant. 

Wichtige Maßnahmen zur Sicherstellung des Schulbetriebes sind neben dem Ersatzneubau der 
Dreifelderhalle am Standort des Gymnasiums „MELISSANTES“ Arnstadt und die anstehenden 
Generalsanierungen der Sporthallen GS „Ziolkowski“ Ilmenau und GS „Karl-Zink“ Ilmenau. 

5.5.3. Zusammenfassung 

Bei den kreislichen Sportfreianlagen bedarf es noch erheblicher finanzieller Anstrengungen, um den 
Schulsport qualitätsgerecht abzusichern. Zudem sind bei Nutzung kommunaler oder in anderer 
Trägerschaft befindlichen Sportanlagen klare Absprachen mit den Trägern notwendig, um Bedarfe 
und Ausstattungen anzupassen sowie geeignete Nutzungsvereinbarungen zu schließen. 

Der Sporthallenbestand im Landkreis ist unter Berücksichtigung der Fortschreibung des 
Schulnetzplanes in seinem Umfang zu erhalten. Dafür sind in den kommenden Jahren hohe 
Investitionskosten notwendig. 

Steigende Bau- und Bewirtschaftungskosten erfordern mehr denn je von allen Nutzern einen 
verantwortungsvollen Umgang mit allen Ressourcen. 
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BESCHLUSSVORLAGE

für die 7. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
Kreistag 25.06.2025 öffentlich Beschlussfassung
    
    
    
    

Aufhebung des KT-Beschlusses Nr. 156/20 vom 09. Dezember 2020 – Neubau eines 
Multifunktionsgebäudes für die Staatliche Grundschule „Am Stollen“ und die Staatliche 
Regelschule „Geschwister Scholl“ Ilmenau

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

Der KT-Beschlusses-Nr. 156/20 vom 9. Dezember 2020 – Neubau eines Multifunktionsgebäu-
des für die Staatliche Grundschule "Am Stollen" und die Staatliche Regelschule "Geschwister 
Scholl" Ilmenau – wird aufgehoben. 

Begründung:

Zur Errichtung dieses ursprünglich geplanten Neubaus des Multifunktionsgebäudes für die 
Staatliche Grundschule „Am Stollen“ und die Staatliche Regelschule „Geschwister Scholl“ in 
Ilmenau, deren zu kalkulierende Gesamtkosten zwischenzeitlich sich auf ca. 5,7 Mio. € erhö-
hen würden, wäre zur Absicherung der Finanzierung zwingend die Förderung im Rahmen der 
Thüringer Schulbauförderung notwendig. Der Landkreis unternahm mehrere Jahre alle An-
strengungen, um die Förderung für das Vorhaben zu erreichen. Die fristwahrenden Vorhaben-
anmeldungen der Jahre 2023 und 2024 blieben leider erfolglos. Insbesondere für die dringend 
notwendige Verbesserung der Speisenversorgung der Schülerinnen und Schüler an der Staat-
lichen Grundschule „Am Stollen“ in Ilmenau eröffnet sich ein neues Konzept und damit eine 
völlig neue Maßnahme sowie eine Finanzierungsmöglichkeit. Hierzu gibt die Beschlussvorlage 
mit der mit der Drucksache-Nr. 128 detailliert Auskunft. Neben den finanziellen Betrachtungs-
weisen ist überdies auch der zeitliche Aspekt von großer Bedeutung. Die Maßnahme gemäß 
Beschlussvorlage mit der Drucksache-Nr. 128 ist im Jahr 2027 abgeschlossen, die optimalen 
Bedingungen der Speisenversorgung ständen den Schülerinnen und Schülern somit zügig zur 
Verfügung, während ein geförderter Neubau des geplanten Multifunktionsgebäudes bei unkal-
kulierbaren weiteren Kostensteigerungen zeitlich nicht absehbar ist.

gez. Petra Enders
Landrätin



Einreicher: 
Ilm-Kreis
Die Landrätin

Drucksache-Nr. 128    

BESCHLUSSVORLAGE

für die 7. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
Ausschuss für Bau, Wirtschaft und Verkehr 16.06.2025 öffentlich Vorberatung
Ausschuss für Schule, Kultur und Sport 17.06.2025 öffentlich Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Struktur und 
Rechnungsprüfung

24.06.2025 öffentlich Vorberatung

Kreistag 25.06.2025 öffentlich Beschlussfassung
    

Verbesserung der Speisenversorgung für die Staatliche Grundschule „Am Stollen“ in 
Ilmenau          

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

1. Am Standort der Staatlichen Grundschule „Am Stollen“ in Ilmenau erfolgt die Schaffung 
eines Multifunktions- bzw. Speiseraumes durch Errichtung einer Innenhofüberdachung. 
Die Maßnahme wird zur Förderung im Rahmen der GanztagInvest-Richtlinie II beantragt. 
Die Maßnahme ist im Haushalt des Landkreises bis zum Jahr 2027 einzuordnen, die voll-
ständige Umsetzung steht unter dem Vorbehalt der Haushalte des Ilm-Kreises bis zum 
Jahr 2027.

2. Die Landrätin wird beauftragt, alle notwendigen Schritte einzuleiten.

Begründung:

1. Ausgangssituation
Die Grundschule „Am Stollen“ besuchten im September 2024 ca. 315 Schülerinnen und Schü-
ler. Die Schule verfügt über keinen separaten Mehrzweck- und Speiseraum. Eine Essensver-
sorgung erfolgt derzeit nur durch einen im Keller genutzten Raum, der bereits an seine Kapa-
zitätsgrenzen stößt und mehrere Essensdurchgänge erforderlich macht. 

Das vom Bund und dem Freistaat Thüringen aufgelegte Investitionsprogramm zum Ausbau 
ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter (GanztagInvest-
Richtlinie II) ermöglicht die qualitative Verbesserung der Betreuungsumgebung mit der Ziel-
richtung der Herstellung einer zeitgemäßen Ganztagsbetreuung. 
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Unter Berücksichtigung dieses Förderprogramms erfolgte die Prüfung einer alternativen Maß-
nahme zur wesentlichen Verbesserung der Speiseversorgung der Schülerinnen und Schüler 
an der Grundschule „Am Stollen“.

2. Baubeschreibung und zeitlicher Ablauf
Bei dem Gebäude der Grundschule handelt es sich um einen Typenbau (Schultyp „Dresden“), 
der 1974 errichtet wurde. Der Schultyp ist gekennzeichnet durch zwei Gebäuderiegel, in denen 
sich alle Räume befinden. Die beiden Riegel sind durch drei Verbinder, in welchem die offenen 
Treppen angeordnet sind, über alle Geschosse miteinander verbunden. Durch diese Gebäu-
deteile werden zwei Innenhöfe gebildet.

Die Planung beinhaltet die Überdachung eines Innenhofs des Schulgebäudes und Ausbau zu 
einem Mehrzweck-/Speiseraum. Die Planung berücksichtigt die Speisenversorgung mit maxi-
mal 150 Teilnehmern pro Durchgang, eine Regenerierküche und eine multifunktionale Nut-
zung als Speise- und Mehrzweckraum. 

Im Ergebnis wird durch den Ausbau des östlichen Innenhofs ein Mehrzweckraum mit einer 
Grundfläche von etwa 24 x 14 Meter geschaffen, in welchem Sitzplätze für 144 Essensteilneh-
mer und bis zu 240 Sitzplätze in Reihe Platz finden. Im südlichen Riegel wird der angrenzende 
Klassenraum und Vorbereitungsraum zur neuen Regenerierküche umgebaut. Durch diese An-
ordnung ist eine Andienung der Küche direkt von außen möglich und muss nicht durch das 
Schulgebäude erfolgen. Der Mehrzweck-/Speiseraum erhält eine Lüftungsanlage sowie Ober-
lichter mit Rauch- und Wärmeabzügen. Ebenfalls wird für die Nutzung eine mobile Bühne vor-
gesehen.

Durch die direkte Einbindung in das Schulgebäude müssen keine neuen Sanitäreinrichtungen 
errichtet werden. Die im Erdgeschoss vorhandenen Sanitäranlagen sind in unmittelbare Nähe 
angeordnet und somit gut erreichbar. Ebenfalls ist ein Behinderten-WC vorhanden und das 
Gebäude barrierefrei über den Nebeneingang im angrenzenden Verbinder erreichbar. Die 
technische Versorgung lässt sich in die vorhandenen Anlagen integrieren. Die statische Kon-
struktion erfolgt für die Überdachung eigenständig, so dass kein statischer Eingriff, bis auf 
Vergrößerungen von vorhandenen Fensteröffnungen zu Türöffnungen, in das Bestandsge-
bäude erfolgen muss. Die aktuell im Keller für die Speiseversorgung genutzten Räume können 
für andere Nutzungen zur Verfügung gestellt werden.

Die Planung für das Vorhaben soll bis Anfang 2026 erfolgen. Der Antrag auf Förderung gemäß 
der GanztagInvest-Richtlinie II erfolgt bis spätestens Ende September 2025. Die bauliche Um-
setzung ist für 2026 und 2027 vorgesehen. Gemäß der Förderrichtlinie GanztagInvest II ist die 
Maßnahme bis Ende September 2027 abzuschließen.

3. Kostenschätzung / Finanzierungsplan
Die Kosten wurden auf Grundlage der Machbarkeitsstudie ermittelt und sollen im Zuge der 
weiteren Planungsleistungen in Abhängigkeit der technischen Anforderungen konkretisiert 
werden.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich derzeit auf etwa 
1.725.000 €. Die entsprechenden Haushaltsmittel sind im Haushalt und in der mittelfristigen 
Investitionsplanung nach gegenwärtigem Sachstand wie folgt vorgesehen:
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Haushaltsjahr Gesamtkosten nach 
derzeitiger Einschät-
zung

Einnahmen Eigenmittel/ Kreditfinan-
zierung durch den Land-
kreis

2025 250.000 € 0 € 250.000 €
2026 1.475.000 € 500.000 € 975.000 €
2027 0 € 500.000 € -500.000 €
Gesamt 1.725.000 € 1.000.000 €  725.000 €

gez. Petra Enders
Landrätin

Anlagen: Grundrisse 











Einreicher: 
Ilm-Kreis
Die Landrätin

Drucksache-Nr. 129    

BESCHLUSSVORLAGE

für die 7. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
Ausschuss für Finanzen, Struktur und 
Rechnungsprüfung

24.06.2025 öffentlich Vorberatung

Kreistag 25.06.2025 öffentlich Beschlussfassung
    
    
    

Bestätigung einer außerplanmäßigen Ausgabe im Vermögenshaushalt bei der 
Haushaltsstelle 21112.94509 Erweiterungs-, Um- und Ausbau, Verbesserung der 
Speisenversorgung an der Staatlichen Grundschule "Am Stollen" in Ilmenau     

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

Die außerplanmäßige Ausgabe im Vermögenshaushalt bei der Haushaltsstelle 21112.94509 
Erweiterungs-, Um- und Ausbau, Verbesserung der Speisenversorgung an der Staatlichen 
Grundschule "Am Stollen" in Ilmenau in Höhe von 250.000,00 €, gedeckt durch Minderausga-
ben bei der Haushaltsstelle 21112.94500 Erweiterungs- Um- und Ausbau – Neubau eines Mul-
tifunktionsgebäudes an der Staatlichen Grundschule „Am Stollen“ in Ilmenau in Höhe von 
250.000,00 €, wird bestätigt.

Begründung:

Basierend auf der Maßnahme der Beschlussvorlage mit der Drucksache Nr. 128 erfolgt die 
Umsetzung des Investitionsvorhabens Schaffung eines Multifunktions-/Speiseraumes durch 
die Errichtung einer Innenhofüberdachung am Standort der Staatlichen Grundschule „Am Stol-
len“ in Ilmenau. Die Maßnahme stellt eine Fördermaßnahme dar und ist zwingend separat im 
Haushalt des Landkreises transparent abzubilden.

Die Deckung der außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 250.000,00 € wird durch ersparte 
Ausgaben (Abgang Haushaltsausgaberest) bei der Haushaltsstelle 21112.94500 Erweite-
rungs- Um- und Ausbau – Neubau eines Multifunktionsgebäudes an der Staatlichen Grund-
schule „Am Stollen“ in Ilmenau gewährleistet.

gez. Petra Enders
Landrätin



Einreicher: 
Kreistag des Ilm-Kreises
Fraktion DIE LINKE

Drucksache-Nr. 137    

BESCHLUSSVORLAGE

für die 7. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
Ausschuss für Finanzen, Struktur und 
Rechnungsprüfung

24.06.2025 öffentlich Vorberatung

Kreistag 25.06.2025 öffentlich Beschlussfassung
    
    
    

Verwendung der zusätzlichen Landesmittel aus dem Thüringer Kommunalen 
Stärkungsgesetzz

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

BP 01 
Die zusätzlichen Landesmitteln in Höhe von rund 2,86 Mio. EUR, die der Ilm-Kreis aus dem 
Kommunalen Stärkungsgesetz 2025 ohne Zweckbindung erhält werden wie folgt verwenden: 

1.
Finanzierung absehbarer Mehrausgaben im Bereich des Jugendamtes, insbesondere 
HHSt.45560 76000, Vollzeitpflege § 33 SGB VIII, Leistungen außerhalb von Einrichtun-
gen 
HHSt.45570 77000, Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform nach § 34 SGB VIII, Leis-
tungen innerhalb von Einrichtungen 
HHSt 45650 77000
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII, 
Leistungen innerhalb von Einrichtungen 
in Höhe von 500.000 EUR als ÜPA 

2. 
Erhöhung kreislicher Zuschuss für das Seniorenticket von derzeit 18 EUR pro Monat auf 27 
EUR pro Monat 
Höhe: 300.000 EUR als ÜPA 

3. 
Einführung kreislicher Zuschuss für Kinder- und Jugendticket von 27 EUR pro Monat (Schüler, 
die nicht schülerbeförderungsberechtigt sind) ab 1.11.2025 
Höhe: 200.000 EUR als APA 
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4. 
Finanzierung absehbarer Mehrausgaben im Sammelnachweis 1 (Personalkosten) 
Höhe: 1.860.000 EUR als ÜPA 

BP 02
Die Landrätin wird beauftragt, die Umsetzung des BP 02 haushaltsrechtlich vorzunehmen und 
bei Erfordernis den Kreistag zu beteiligen. 

Begründung: 

Der Ilm-Kreis erhält aus dem Kommunalen Stärkungsgesetz für 2025 rund 2.860.000 EUR. 
Die Mittel sind nicht zweckgebunden, resultieren aus den Ausschüttungen des Landesaus-
gleichsstocke und sind zudem eine pauschalierte Erstattung höherer Sozialausgaben. 
Die Notwendigkeit der Verwendungen nach Nr. 1 bis 4 in BP 01 begründet sich wie folgt: 

1.
Bereits beim Beschluss über den Kreishaushalt 2025 war absehbar, dass das Jugendamt im 
pflichtigen Bereich 2025 unterfinanziert ist. Auf die Ausfinanzierung wurde mit Blick auf die 
Begrenzung der Höhe der Kreisumlage verzichtet. 

2. 
Durch die Erhöhung des Preises für das Deutschlandticket und die Beibehaltung des bisheri-
gen kreislichen Zuschusses, steigt der Eigenanteil. 
Die Erhöhung des kreislichen Zuschusses wurde von einer Kreistagsmehrheit mit Blick auf die 
Begrenzung der Höhe der Kreisumlage und der Reduzierung der geplanten Kreditaufnahme 
abgelehnt. Durch die zusätzlichen Landesmittel entfällt diese Ablehnungsgründe.

3. 
Das Projekt „Kinder- und Jugendticket“ wurde durch eine Kreistagsmehrheit mit Blick auf die 
Begrenzung der Kreisumlage und die Reduzierung der Kreditaufnahme abgelehnt. Diese Ab-
lehnungsgründe sind durch die zusätzlichen Landesmittel entfallen.
In Jena gibt es bereits ein solches Ticket. Auf die dort gesammelten Erfahrungen kann zurück-
gegriffen werden. 

4. 
Die im Haushalt 2025 enthaltenen Personalkosten sind nicht auskömmlich und sollen aus den 
zusätzlichen Landesmitteln verstärkt werden. 

gez. Frank Kuschel 
Fraktionsvorsitzender 



Einreicher: 
Kreistag des Ilm-Kreises
Fraktion DIE LINKE

Drucksache-Nr. 137    

2. Entwurf

BESCHLUSSVORLAGE

für die 7. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
Ausschuss für Finanzen, Struktur und 
Rechnungsprüfung

24.06.2025 öffentlich Vorberatung

Kreistag 25.06.2025 öffentlich Beschlussfassung
    
    
    

Verwendung der zusätzlichen Landesmittel aus dem Thüringer Kommunalen 
Stärkungsgesetz

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

BP 01 
Die zusätzlichen Landesmittel in Höhe von rund 2,86 Mio. EUR, die der Ilm-Kreis aus dem 
Kommunalen Stärkungsgesetz 2025 ohne Zweckbindung erhält, werden wie folgt verwendet: 
1.
Finanzierung absehbarer Mehrausgaben im Bereich des Jugendamtes, insbesondere 
HHSt.45560 76000, Vollzeitpflege § 33 SGB VIII, Leistungen außerhalb von Einrichtun-
gen 
HHSt.45570 77000, Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform nach § 34 SGB VIII, Leis-
tungen innerhalb von Einrichtungen 
HHSt. 45650 77000
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII, 
Leistungen innerhalb von Einrichtungen 
in Höhe von 1.000.000 EUR als überplanmäßige Ausgabe 
2. 
Überplanmäßige Ausgaben im Bereich des GLM in Höhe von 640 TEUR
HHSt. 20000.50100 – Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude: + 500 TEUR
HHSt. 20000.50130 – Baumschnitt- und Fällarbeiten: + 140 TEUR
3. 
Einführung kreislicher Zuschuss für Kinder- und Jugendticket von 27 EUR pro Monat (Schüler, 
die nicht schülerbeförderungsberechtigt sind) ab 1. November 2025 als Pilot- und Erprobungs-
modell, zunächst befristet bis 31. August 2027. 
Höhe: 200.000 EUR als außerplanmäßige Ausgabe 
4. 
Finanzierung absehbarer Mehrausgaben im Sammelnachweis 1 (Personalkosten) 
Höhe: 1.020.000 EUR als überplanmäßige Ausgabe 
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BP 02
Die Landrätin wird beauftragt, die Umsetzung des BP 01 haushaltsrechtlich vorzunehmen und 
bei Erfordernis den Kreistag zu beteiligen. 

Begründung: 
Der Ilm-Kreis erhält aus dem Kommunalen Stärkungsgesetz für 2025 rund 2.860.000 EUR. 
Die Mittel sind nicht zweckgebunden, resultieren aus der Ausschüttung des Landesausgleichs-
stockes und sind zudem eine pauschalierte Erstattung höherer Sozialausgaben. 
Die Notwendigkeit der Verwendungen nach Nr. 1 bis 4 in BP 01 begründet sich wie folgt: 

1.
Bereits beim Beschluss über den Kreishaushalt 2025 war absehbar, dass das Jugendamt im 
pflichtigen Bereich 2025 unterfinanziert ist. Auf die Ausfinanzierung wurde mit Blick auf die 
Begrenzung der Höhe der Kreisumlage verzichtet. 

2. 
Die im Kreishaushalt 2025 geplanten Ausgaben im Bereich des GLM sind nicht auskömmlich. 
Die geringeren Haushaltsansätze wurden im Interesse der Begrenzung der Kreisumlage ge-
wählt und beschlossen. Die zusätzlichen Unterhaltungsmittel für Gebäude und die Baumpflege 
sind unabweisbar.

3. 
Das Projekt „Kinder- und Jugendticket“ wurde durch eine Kreistagsmehrheit mit Blick auf die 
Begrenzung der Kreisumlage und die Reduzierung der Kreditaufnahme abgelehnt. Diese Ab-
lehnungsgründe sind durch die zusätzlichen Landesmittel entfallen.
In Jena gibt es bereits ein solches Ticket. Auf die dort gesammelten Erfahrungen kann zurück-
gegriffen werden. In Erfurt wird dieses Modell zum 1. November 2025 als Pilot- und Erpro-
bungsmodell, befristet bis 2027, eingeführt 

4. 
Die im Haushalt 2025 enthaltenen Personalkosten sind nicht auskömmlich und sollen aus den 
zusätzlichen Landesmitteln verstärkt werden. Der zu geringe Haushaltsansatz wurde zur Be-
grenzung der Kreisumlage gewählt. 

gez. Frank Kuschel 
Fraktionsvorsitzender 



Einreicher: 
Ilm-Kreis
Die Landrätin

Drucksache-Nr. 133/1    

BESCHLUSSVORLAGE

für die 7. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
Ausschuss für Finanzen, Struktur und 
Rechnungsprüfung

24.06.2025 öffentlich Vorberatung

Kreistag 25.06.2025 öffentlich Beschlussfassung
    
    
    

Bestätigung einer überplanmäßigen Ausgabe im Verwaltungshaushalt bei der 
Haushaltsstelle Baumschnitt- und Fällarbeiten, Ersatzpflanzungen an  Schulen     

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

Die überplanmäßige Ausgabe im Verwaltungshaushalt bei der Haushaltsstelle 20000.50130 
Baumschnitt- und Fällarbeiten, Ersatzbepflanzungen an Schulen in Höhe von 140.000,00 €, 
gedeckt durch eine außerplanmäßige Einnahme aus dem § 5 Sonderzuweisung Soziales aus 
dem Thüringer Gesetz zur Stärkung der Kommunen im Jahr 2025, wird bestätigt.

Begründung:

Im Zuge der regelmäßigen Kontrollen der Bäume auf den Schulhöfen und an den Sportanlagen 
der kreiseigenen Schulen werden erheblich mehr Baumpflege- und Fällarbeiten notwendig, 
vor allem Maßnahmen zur Sicherstellung des Schulbetriebes und der Verkehrssicherheit hin-
sichtlich Rückschnitt und Entfernung von Totholz. Vereinzelt mussten Bäume gefällt werden, 
was sehr kostenintensiv ist. 

Am Staatlichen Gymnasium „Goetheschule“ Haus 1 müssen im angrenzenden Bereich zum 
Sportplatz Bäume aufgrund des Borkenkäferbefalls gefällt werden und Ersatzbepflanzungen 
sind ebenfalls noch vorgesehen.

Unter Berücksichtigung des Haushaltsansatzes wird eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe 
140.000,00 € unumgänglich, um die laufende Sicherstellung des Schulbetriebes zu gewähr-
leisten.

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 140.000,00 € erfolgt durch eine au-
ßerplanmäßige Einnahme aus dem § 5 Sonderzuweisung Soziales des Thüringer Gesetzes 
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zur Stärkung der Kommunen im Jahr 2025 vom 03. Juni 2025. Diese Zuweisungen werden als 
nicht zweckgebundene allgemeine Deckungsmittel zur Verfügung gestellt.

gez. Petra Enders
Landrätin



Einreicher: 
Ilm-Kreis
Die Landrätin

Drucksache-Nr. 133/2    

BESCHLUSSVORLAGE

für die 7. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 2024 bis 2029 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungszweck
Ausschuss für Finanzen, Struktur und 
Rechnungsprüfung

24.06.2025 öffentlich Vorberatung

Kreistag 25.06.2025 öffentlich Beschlussfassung
    
    
    

Bestätigung einer überplanmäßigen Ausgabe im Verwaltungshaushalt bei der 
Haushaltsstelle Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen an Schulen     

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

Die  überplanmäßige Ausgabe  im Verwaltungshaushalt bei der Haushaltsstelle 20000.50100 
Unterhaltung der  Grundstücke und baulichen Anlagen an Schulen in Höhe von 500.000,00 €, 
gedeckt durch eine außerplanmäßige Einnahme aus dem §  5 Sonderzuweisung  Soziales des 
Thüringer Gesetzes zur Stärkung der Kommunen im Jahr 2025, wird bestätigt.

Begründung:

Die Haushaltsstelle 20000.50100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen bein-
haltet die Maßnahmen zur Wartung und laufenden Unterhaltung der kreiseigenen Schulge-
bäude. Die laufende Unterhaltung umfasst hierbei unter anderem die Kosten für Not- und Ha-
variemaßnahmen, Maßnahmen aus Wartung sowie baulich notwendige Unterhaltungs- und 
Instandsetzungsmaßnahmen. Die geplanten Mittel sind durch Aufträge und für die Durchfüh-
rung zwingend notwendiger Wartungs- und Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Betrei-
ber- und Eigentümerpflichten vollständig gebunden.
Der Verbrauch der Haushaltsmittel resultiert durch höhere Kosten für Not- und Havariemaß-
nahmen gegenüber den Vorjahren.
Unter Berücksichtigung der noch verfügbaren Haushaltsmittel wird eine überplanmäßige Aus-
gabe in Höhe von 500.000,00 € unumgänglich, um die laufende Sicherstellung des Schulbe-
triebes zu gewährleisten.

Diese begründen sich wie folgt:

Im Ergebnis der Blitzschutzprüfungen ergeben sich notwendige Reparaturen an den Blitz-
schutzanlagen verschiedener Schulstandorte, welche dringend durchgeführt werden müssen. 
Hieraus ergeben sich Mehrkosten in Höhe von ca. 100.000,00 €.



2

Aufgrund der Schadensbeseitigung in den Fluren des Kellergeschosses und den sich anschlie-
ßenden Holztüren infolge eines Starkregenereignisses am 31.05.2025 in der Grundschule Ost-
hausen kommt es zu Mehrkosten in Höhe von ca. 25.000,00 €.

Im Schulgebäude der Staatlichen Grund- und Regelschule „Wilhelm Hey“ in Ichtershausen 
muss in den Unterrichtsräumen im Erdgeschoss der Boden aufgrund einer festgestellten 
Schadstoffbelastung einschließlich dem Estrich komplett erneuert werden. Daraus ergeben 
sich Mehrkosten in Höhe von ca. 125.000,00 €.

Im Rahmen der Bauarbeiten am Gymnasium „Am Lindenberg“ in Ilmenau wurden in verschie-
denen Klassenräumen des Hauses 1 erhebliche Schäden an den Bodenbelägen festgestellt, 
welche zwingend neben der geplanten Elektrokomplettsanierung vor Inbetriebnahme des Hau-
ses 1 wieder instandgesetzt werden müssen. Die sich hieraus ergebenden Mehrkosten belau-
fen sich auf ca. 100.000,00 €.

Zur Gewährleistung der gesetzlich vorgeschriebenen Einhaltung der Betreiber- und Eigentü-
merpflichten und zum Aufrechterhalten des Schülerbetriebes müssen noch weitere Leistungen 
für Maßnahmen aus Wartung und notwendige Reparaturen im Rahmen der laufenden Unter-
haltung sowie Not- und Havariemaßnahmen  an diversen  Standorten in Höhe von 150.000,00 
€ durchgeführt werden.

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 500,000,00 € erfolgt durch eine au-
ßerplanmäßige Einnahme aus dem § 5 Sonderzuweisung Soziales des Thüringer Gesetzes 
zur Stärkung der Kommunen im Jahr 2025 vom 03. Juni 2025. Diese Zuweisungen werden als 
nicht zweckgebundene allgemeine Deckungsmittel zur Verfügung gestellt.

gez. Petra Enders
Landrätin
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